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Vorwort

wird im Jahr 2030 kein Mensch mehr arm sein? Wird 
niemand mehr hungern müssen? Können alle Kinder 
wenigstens eine Grundschule besuchen? Konnten 
wir den Klimawandel abmildern, Städte nachhaltig 
umgestalten und die Ozeane schützen? Leben wir in 
friedlichen Demokratien, die die Menschenrechte zu 
Hause und über die eigenen Grenzen hinaus einhal-
ten?

Die 2030-Agenda der Vereinten Nationen (UN) setzt 
große Ziele und verspricht nicht weniger als die 
„Transformation unserer Welt“. 193 Mitgliedsstaa-
ten der UN haben die 2030-Agenda für nachhaltige 
Entwicklung im September 2015 beschlossen und 
damit einen globalen Rahmen für die Politik der 
kommenden Jahre definiert. Die Ziele gelten für jedes 
Land, für die Länder des globalen Nordens ebenso 
wie für die des Südens und die sogenannten Schwel-
lenländer. Angesprochen ist die ganze Bandbreite 
der Politik: Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Finanzen, 
Agrar- und Verbraucherpolitik, Verkehr, Städtebau, 
Bildung und Gesundheit. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Weltgemeinschaft ist – wie jedes Land – nun in 
der Pflicht, ihr Versprechen auf eine bessere Welt 
zu erfüllen. Für die notwendige Kurskorrektur 
wird entscheidend sein, ob Interessenkonflikte auf 
regionaler, nationaler und internationaler Ebene in 
kohärente Politik im Sinne dieser Ziele umgewandelt 
werden können. Dafür setzen wir uns ein. Deshalb 
sind Dialog und Debatte gefragt. 

Mit Deutschland und die UN-Nachhaltigkeitsagenda 
2016 – Noch lange nicht nachhaltig legen wir dar, wie 
es aus zivilgesellschaftlicher Perspektive ein Jahr 
nach Verabschiedung der 2030-Agenda um deren 
Umsetzung in und durch Deutschland steht. Wir 
– das Forum Menschenrechte, das Forum Umwelt 
und Entwicklung und VENRO – wollen gemeinsam 
die Umsetzung der 2030-Agenda durch die deutsche 
Politik kritisch begleiten. Wir machen die Agenda bei 
unseren Mitgliedern bekannt. Wir fordern wirksame 
und entschiedene Schritte von Entscheidungsträge-
rinnen und -trägern in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft.

Dr. Julia Duchrow 

Mitglied des Koordinierungskreises  
des Forums Menschenrechte

Dr. Bernd Bornhorst

Vorsitzender von VENRO – Verband Entwicklungspolitik und  
Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e. V.

Jürgen Maier

Geschäftsführer des Forums  
Umwelt und Entwicklung
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Wechselwirkungen zwischen Landwirtschaft,  
Klimawandel und Ernährungssicherheit

Rund 70 Prozent der Hungernden leben auf dem 
Land. Die Mehrheit sind Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern. Sie haben zu wenig Land und Saatgut, 
es fehlt ihnen an Kapital für Dünger, Maschinen oder 
Bewässerungssysteme, an Beratung und Informatio-
nen sowie Zugang zu Märkten. 

SDG 2 verknüpft die Ernährungssicherheit folgerich-
tig mit der Agrarpolitik und thematisiert die Notwen-
digkeit, die Nahrungsmittelproduktion nachhaltiger 
zu gestalten. Produktivitäts- und Ertragssteigerun-
gen dürfen nicht auf Kosten der Ökosysteme gehen. 

Denn die industrialisierte und auf fossilen Energie-
trägern basierende Landwirtschaft, Verarbeitung 
und Vermarktung sowie lange Transportwege 
setzen erhebliche Mengen an Treibhausgasen frei 
und tragen damit zum Klimawandel bei. Die Land-
wirtschaft in Deutschland war im Jahr 2014 für 7,2 
Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwort-
lich. Der Großteil der Klimagase wird durch die 
industrielle Tierproduktion verursacht. Rechnet man 
die Futtermittel- und Düngerproduktion außerhalb 
der Landesgrenzen für die deutsche Landwirtschaft 
dazu, steigt der Anteil der Landwirtschaft an den 
gesamten Treibhausgasemissionen sogar auf rund 
zwölf Prozent.3 Hinzu kommen die Klimaeffekte 
durch Landnutzungsänderungen für die großflächi-
ge Futtermittelproduktion in Ländern des Südens.

Gerade in Entwicklungsländern, wo die Ernährungs-
sicherheit des Großteils der Bevölkerung direkt von 
der lokalen Landwirtschaft abhängt, sind die Folgen 
des Klimawandels am stärksten zu spüren. 

Unser Flächenverbrauch im globalen Süden verletzt 
das Menschenrecht auf Nahrung

Als Beitrag zum globalen Klimaschutz hat die 
Bundesregierung 2013 eine Bioökonomie-Strategie 
verabschiedet, mit der sie die Marschrute für die Um-
stellung der Wirtschaft von fossilen Rohstoffen auf 

3	 Vgl. Klima-Allianz Deutschland (2014), S. 23.

nachwachsende Rohstoffe vorgibt. Bereits heute wer-
den nicht nur Autos mit Kraftstoff aus Zuckerrohr, 
Weizen oder Raps betankt. Nachwachsende Rohstoffe 
finden sich in einer Vielzahl von Produkten, wie zum 
Beispiel Palmöl in Margarine, Schokoriegeln und Kos-
metika oder Cellulose in Verpackungsmaterial. 

Die Umsetzung der Bioökonomie-Strategien Deutsch-
lands und Europas, aber auch der USA, ist ohne 
Nutzung von Ressourcen außerhalb der eigenen 
Landesfläche kaum vorstellbar: Bereits heute nimmt 
Deutschland zusätzlich knapp 80 Millionen Hektar – 
das Doppelte der eigenen Landesfläche – im Ausland 
in Anspruch, um seinen Bedarf an Agrarprodukten 
zu decken.4 Diese Agrarinvestitionen finden vor 
allem in Ländern statt, die scheinbar ungenutzte 
Ressourcen haben. Das sind häufig Länder, die von 
Armut und Hunger betroffen sind. 

Doch schon die Umsetzung der Biokraftstoffziele 
hat gezeigt, dass trotz gesetzlicher Umweltvorgaben 
die Biomasseproduktion vielerorts nicht nur den 
Raubbau an der Natur verstärkt, sondern direkt und 
indirekt auch gravierende soziale Fehlentwicklungen 
wie Landraub in Entwicklungsländern und steigende 
Nahrungsmittelpreise hervorgerufen hat. Eine ge-
setzliche Regelung, die Produktion und Nutzung von 
Biomasse hinsichtlich des Menschenrechts auf Nah-
rung überprüft, ist notwendig, aber derzeit weder 
auf nationaler noch auf europäischer Ebene geplant. 

Die 2030-Agenda macht somit deutlich, dass die Ver-
antwortung für die Überwindung des Hungers in der 
Welt keinesfalls allein bei der Entwicklungspolitik 
liegt, sondern Handlungsbedarf auch im Bereich der 
Handels-, Agrar-, Energie- und Finanzpolitik besteht. 

Gerade die Entwicklungspolitik sollte sich jedoch 
dafür einsetzen, dass die Strategien der anderen 
Ressorts im Einklang mit den Zielen nachhaltiger 
Entwicklung stehen und Anstrengungen zur Förde-
rung der Ernährungssicherheit in Entwicklungslän-
dern nicht unterminieren.

4	� Vgl. Heinrich-Böll-Stiftung/Institute for Advanced Sustainability 
Studies/Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland/Le Monde 
diplomatique (2015), S. 24.
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Die Sonderinitiative „Eine Welt ohne Hunger“ –  
Rolle Rückwärts oder Schritt nach vorn?

Eigenen Angaben zufolge investiert das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) über eine Milliarde Euro pro Jahr 
in ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung. 
Im Zentrum seines Engagements steht seit 2014 die 
von Entwicklungsminister Müller ins Leben gerufene 
Sonderinitiative „Eine Welt ohne Hunger“ (SEWOH), 
für die zwischen 2014 und 2015 Mittel in Höhe von 
625 Millionen Euro bereitgestellt wurden. Für das 
Jahr 2016 sind weitere 430 Millionen Euro einge-
plant.5 Hauptziele der SEWOH sind die Überwin-
dung von Hunger und Mangelernährung sowie die 
Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Im 
Mittelpunkt der Maßnahmen sollen die am stärksten 
Betroffenen und Verwundbarsten stehen: werdende 
und stillende Mütter und Kleinkinder sowie bäuerli-
che Familienbetriebe. Die Initiative soll damit einen 
direkten Beitrag zur Umsetzung des SDG 2 durch 
Deutschland leisten.

5	 BMZ (2015).

Mit der Sonderinitiative sind dem BMZ bisher zwei 
wichtige Schritte gelungen: Erstens rückt die Initiati-
ve die Hungerbekämpfung sowohl als Arbeitsschwer-
punkt als auch hinsichtlich des Finanzierungsvo-
lumens wieder stärker in den Fokus der deutschen 
Entwicklungspolitik. Und zweitens hat das BMZ das 
Kanzleramt sowie die anderen G7-Staaten von der 
Dringlichkeit der Hungerbekämpfung überzeugen 
können. Das Abschlusskommuniqué des G7-Gipfels 
auf Schloss Elmau geht explizit auf die Bedeutung 
nachhaltiger Landwirtschaft und die Förderung von 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zur Überwindung 
von Hunger und Mangelernährung ein. 

Die Ankündigung, „500 Millionen Menschen in Ent-
wicklungsländern bis 2030 von Hunger und Mange-
lernährung zu befreien“ kann als positives Signal 
verstanden werden, bleibt jedoch ohne finanzielle 
Zusagen und einen konkreten Umsetzungsplan 
unverbindlich. Auch für die SEWOH gilt aber, dass 
eine Erhöhung der Mittel allein nicht ausreicht. 
Die „Grünen Innovationszentren in der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft“, das Einzelvorhaben mit dem 
bislang größten Mittelvolumen, stellt die Förderung 
von Wertschöpfungsketten und Produktivitätsstei-
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gerungen in der Landwirtschaft in den Mittelpunkt. 
Innerhalb der Schwerpunktländer scheint der 
Fokus dabei auf „Potentialgebieten“ und bäuerlichen 
Betrieben zu liegen, bei denen schnellere Erfolge zu 
erwarten sind. Die Arbeit in Regionen mit ungüns-
tigen Rahmenbedingungen und mit extrem armen 
und ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen, scheint 
den Nichtregierungsorganisationen überlassen zu 
werden. Sie sind für die deutschen und europäischen 
Unternehmen, die eingeladen sind, sich an den Pro-
grammen zu beteiligen auch kaum von Interesse. 

Dem in der 2030-Agenda verankerten Prinzip des 
„leave no-one behind“ und dem Recht auf Nahrung, 
zu dem sich die Bundesregierung explizit bekennt, 
wird dieser Ansatz nicht gerecht. Vielmehr sollte 
im Sinne des menschenrechtlichen Prinzips der 
„Nicht-Diskriminierung“ die Armutsminderung bei 
den am stärksten marginalisierten Bevölkerungs-
gruppen im Mittelpunkt stehen. Um nachhaltige 
Veränderungen zu erreichen, müssen dabei auch 
die ungleichen Machtverhältnisse und die ungleiche 
Kontrolle von Ressourcen in den Blick genommen 
werden. 

Im Sinne der Förderung einer diversifizierten Ernäh-
rung sollte neben Reis, Kartoffeln und Mais in Afrika 
auch der Anbau von lokalen Sorten wie Hirse und 
lokalen Obst- und Gemüsesorten unterstützt werden. 
Sie sind vor Ort erhältlich, häufig besser an die loka-
len Bedingungen angepasst und reich an Mikronähr-
stoffen. Hierzu gilt es, standortgerechte Lösungen 
zu erarbeiten und zu fördern, statt einen überholten 
paternalistischen Ansatz des Wissens- und Techno- 
logietransfers aus dem Norden zu verfolgen. Eine  
klare Bevorzugung lokaler und regionaler Produk-
tionssysteme und Unternehmen würde gezielt zur 
Stärkung der afrikanischen Wirtschaft und damit 
zur Armutsminderung und Ernährungssicherung 
beitragen. 

Die Einbindung deutscher oder ausländischer 
(Agrar-)Unternehmen sollte nur dann vorgesehen 
werden, wenn die Förderung lokaler und regionaler 
Unternehmen nicht möglich ist oder eine Kooperation 
zu einem technologischen oder Wissenstransfer bei-
trägt, der armen Zielgruppen direkt zugutekommt. 
Es bleibt abzuwarten, ob das BMZ Willens ist, hier 

umzusteuern. Die Überführung der SEWOH in eine 
neue Unterabteilung im BMZ, die die Themen länd-
liche Entwicklung, Landwirtschaft und Ernährung 
bündelt, ist ein wichtiger Schritt, um die Kontinuität 
der Arbeit auch über die nächsten Bundestagswahlen 
hinaus zu sichern. Ein widersprüchliches Signal ist 
jedoch die geplante Absenkung der Finanzmittel ab 
2018.

Handlungsbedarf

Bundesregierung und Bundestag sollten regulatori-
sche Maßnahmen prüfen und Anreize für eine gesun-
de Ernährung aus nachhaltiger Produktion schaffen 
(z.B. Besteuerung ungesunder Lebensmittel; verbind-
liche Verwendung von Nahrungsmitteln aus ökologi-
scher und fairer Produktion bei der Verpflegung in 
öffentlichen Einrichtungen). Die ökologischen und 
sozialen Folgekosten der industriellen Massenpro-
duktion im Agrarbereich müssen Teil der Preiskalku-
lation werden. Wird der Klimawandel nicht begrenzt, 
ist das Ziel, Hunger und Mangelernährung bis 2030 
zu überwinden, nicht haltbar. Deutschland muss sei-
ne Voreiterrolle ernst nehmen und die Energiewende 
zügig und konsequent umsetzen und andere Länder 
dabei unterstützen.

Bundesregierung und Bundestag sollten mögliche un-
gewollte Auswirkungen von Politikentscheidungen 
und Gesetzesvorhaben (z.B. in der Außenhandels-, 
Energie-, Finanz- oder Bioökonomiepolitik) auf die 
Ernährungssysteme anderer Länder überprüfen. 
Dazu könnte das im Bundestag bestehende Verfahren 
der Gesetzesfolgenabschätzung um die Frage der 
Ernährungssicherheit erweitert werden. Gleiches 
gilt für Entscheidungen der Bundesregierung auf 
EU-Ebene.

Alle Investitionen müssen im Einklang mit den Frei-
willigen Leitlinien zum Menschenrecht auf Nahrung 
und den Freiwilligen Leitlinien zur verantwortungs-
vollen Verwaltung von Boden- und Landnutzungs-
rechten, Fischgründen und Wäldern erfolgen und 
dürfen nicht zur Vertreibung von Menschen von 
ihrem Land führen. Die Bundesregierung muss dafür 
Sorge tragen, dass diese auch für private Investoren 
verbindlichen Charakter haben. 
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Der G7-Ankündigung von Elmau, „500 Millionen 
Menschen in Entwicklungsländern bis 2030 von Hun-
ger und Mangelernährung zu befreien“ müssen nun 
Taten folgen. Die Bundesregierung sollte einen ambi-
tionierten Vorschlag für einen Umsetzungsplan und 
konkrete Mittelzusagen machen. Gelegenheit dazu 
bieten die kommenden G7-Gipfel und der anlässlich 
des G8-Gipfels 2013 von Großbritannien angestoßene 
Nutrition4Growth-Prozess. Die Entwicklungspolitik 
sollte den Menschenrechtsansatz konsequent umset-
zen und die Überwindung von Armut und Verbesse-
rung der Ernährungssituation der vulnerabelsten 
Gruppen ins Zentrum stellen. Die Förderung lokaler 
und regionaler Produktions- und Versorgungssyste-
me muss Priorität haben.

Der Aufwuchs des BMZ-Etats sollte nach 2017 konse-
quent fortgesetzt werden, um die Zielvorgabe von 0,7 
Prozent des Bruttonationaleinkommens für öffentli-
che Entwicklungszusammenarbeit zu erreichen. Die 
Transparenz über Mittelzusagen für verschiedene 
Akteure und Programminhalte gegenüber der Öffent-
lichkeit sollte deutlich verbessert werden.
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Wichtige Teilerfolge und große Herausforderungen

Seit der Verabschiedung der Millenniumserklärung 
durch die Vereinten Nationen und der davon ab-
geleiteten Millenniums-Entwicklungsziele konnte 
die internationale Gemeinschaft bemerkenswerte 
Fortschritte bei der Eindämmung der verheerendsten 
Epidemien und der Verbesserung der Gesundheits-
versorgung erzielen. Allein durch die Ausweitung 
des Zugangs zur HIV-Kombinationstherapie konnten 
bis 2014 fast acht Millionen Sterbefälle vermieden 
werden. In den meisten Weltregionen wurde ein 
erfreulicher Anstieg der Lebenserwartung verzeich-
net und die massive Verschlechterung der Überleben-
schancen in den am stärksten von der HIV-Epidemie 
betroffenen Ländern konnte zumindest umgekehrt 
werden.

Andererseits handelt es sich lediglich um Teilerfolge, 
die sehr unterschiedlich verteilt sind. Viele beson-
ders benachteiligte Menschen und Bevölkerungs-

Deutschlands Finanzierungsbeiträge  
für die globale Gesundheit
VON JOACHIM RÜPPEL

gruppen leben noch immer unter menschenunwürdi-
gen und gesundheitsgefährdenden Bedingungen und 
gerade sie werden durch den Mangel an finanziellen 
Ressourcen und politischem Willen von lebenswich-
tigen Gesundheitsdiensten ausgeschlossen. Daher 
sind die Lebenschancen der Menschen extrem unter-
schiedlich. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
ist in Deutschland damit zu rechnen, dass von 1.000 
Neugeborenen 16 vor dem 40. Lebensjahr sterben. In 
Mosambik ist das Risiko, einen viel zu frühen Tod zu 
erleiden, mit derzeit 311 pro 1.000 Lebendgeburten 
um das Zwanzigfache höher.1

Es gehört zu den schrecklichsten Formen der Unge-
rechtigkeit, wenn Menschen das Leben genommen 
wird, weil sie infolge ihrer sozialen Lage besonderen 
Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind und ihnen der 
Zugang zu wirksamen Behandlungsmöglichkeiten 

1	 United Nations Population Division (2015).
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verwehrt wird. Ein tragisches Beispiel hierfür bildet 
die massive Ausbreitung von HIV mit dem dadurch 
verursachten extremen Anstieg der Sterblichkeit in 
vielen Regionen des südlichen Afrika. 

Ihnen ist gemeinsam, dass ein großer Teil der Bevöl-
kerung um des Überlebens willen zu jahrzehntelan-
ger Wanderarbeit verurteilt ist. Sie wurden durch die 
Kolonialherrschaft und die nachfolgende Apartheid 
in ein Ausbeutungssystem gezwungen, das die Fami-
lien trennt und die Geschlechterverhältnisse so weit 
verzerrt, dass die Ökonomisierung und Kommerzia-
lisierung der Sexualität eine geradezu zwangsläufige 
Folge war. Die dadurch bedingten Verhaltensweisen 
führten zu einem hohen Infektionsrisiko, während 
das politische Interesse an Aufklärung und Gesund-
heitsversorgung für die in Minen und Plantagen 
schuftenden Arbeitsmigranten und ihre Herkunfts-
gemeinschaften gegen Null tendierte. 

Auch die aktuellen Muster der HIV-Epidemie ver-
weisen darauf, dass gesellschaftliche Ungleichheit 
und Ausgrenzung die Gefährdung erhöhen. Von den 
weltweit zwei Millionen HIV-Neuinfektionen, die im 
Jahr 2014 verzeichnet wurden, ereigneten sich zwei 
Drittel in Afrika südlich der Sahara und ein Sechstel 
betraf Männer mit gleichgeschlechtlichen Beziehun-
gen.2

Sozioökonomische Ungleichheit und Bedarf  
für die Umverteilung von Ressourcen

Neben der Überwindung struktureller Gesundheits-
gefahren sowie der Erforschung der drängendsten 
Gesundheitsprobleme der Menschheit hängt die 
Verbesserung der Überlebenschancen vor allem 
davon ab, inwieweit die erforderlichen finanziellen 
und personellen Ressourcen aufgebracht werden. 
Viele Länder verfügen nicht über die ökonomischen 
Möglichkeiten, um die nötigen Finanzmittel für die 
Bereitstellung essentieller Gesundheitsleistungen 
aus Steuereinnahmen und anderen Inlandseinkünf-
ten zu bestreiten. Wie eine Analyse der einschlägi-
gen Parameter und Prognosen zeigt, werden rund 
40 Länder auch bei deutlich verstärkten Eigenan-

2	 UNAIDS (2015), S. 101.

strengungen bis Ende des Jahrzehnts nicht in der 
Lage sein, wenigstens den Minimalbedarf für die 
Gesundheitsversorgung ohne externe Unterstützung 
zu decken.3 Bei der Daseinsvorsorge darf es aber 
nicht nur darum gehen, das absolute Minimum zu 
sichern. Das Ziel sollte auch sein, die Kluft zwischen 
und innerhalb der Länder zu verringern. Es ist dafür 
Sorge zu tragen, den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt auf die Grundbedürfnisse der benachtei-
ligten Teile der Weltbevölkerung auszurichten und 
ihnen zugleich die Teilhabe an den Früchten dieses 
Fortschritts zu ermöglichen.

Entgegen manchen Darstellungen, die nur auf die 
jüngsten Trends abheben, sind die internationalen 
Einkommensunterschiede und damit die Notwendig-
keit von Ressourcentransfers innerhalb der letzten 
Generation nicht geringer geworden. Bedingt durch 
im Allgemeinen niedrigere Staatseinnahmen in Rela-
tion zum Bruttoinlandsprodukt und meist geringere 
Gesundheitsanteile an den Regierungsbudgets fällt 
der Rückstand bei den öffentlichen Aufwendungen 
für die Gesundheitsversorgung bei der Mehrheit der 
Länder des globalen Südens noch drastischer aus als 
bei den Nationaleinkommen. In mehr als 80 Prozent 
der Länder des globalen Südens erreichen die mit 
einheimischen Ressourcen finanzierten Gesundheits-
ausgaben der Regierungen pro Kopf nicht einmal ein 
Zehntel des Durchschnittsniveaus der reichen Staa-
ten. Fast 40 Prozent der Länder hatten sogar weniger 
als ein Fünfzigstel der mittleren Ausgabenhöhe zur 
Verfügung, die in den Industriestaaten verzeichnet 
wird.4

Internationale Verpflichtungen zur Finanzierung  
von Entwicklung und Gesundheit

Die Vertreter einiger Regierungen einschließlich 
der Europäischen Union blockierten im Vorfeld der 
3. Internationalen Konferenz über Entwicklungs
finanzierung geeignete Vorschläge, um konkrete und 
zeitgerechte Verpflichtungen zur Mobilisierung der 
dringend benötigten Finanzmittel in das Ergebnis-
dokument aufzunehmen. Die einige Monate später 

3	 Vgl. Rüppel (2015), S. 16.
4	 Vgl. ebd., S. 5.



39

2.5Ansatzpunkte für die Umsetzung der SDGs in und durch Deutschland

verabschiedete 2030-Agenda übernahm dieses fatale 
Verhandlungsergebnis. Dabei hatten die EU-Mitglied-
staaten 2005 zugesagt, den Richtwert der Vereinten 
Nationen zu erfüllen und bis spätestens 2015 nicht 
weniger als 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkom-
mens für die öffentliche Entwicklungszusammenar-
beit aufzubringen. Statt das Versprechen zu erfüllen 
haben sich diejenigen durchgesetzt, die einen weite-
ren Aufschub bis zum Auslaufen der neuen Entwick-
lungsagenda in Anspruch nehmen wollen. 

Dementsprechend geht auch die Zielvorgabe zur 
Finanzierung von Gesundheit (SDG 3.c) nicht über 
unverbindliche Aussagen hinaus. Die WHO-Kom-
mission für Makroökonomie und Gesundheit kam in 
ihrem 2001 publizierten Bericht nach eingehenden 
Analysen zu dem Ergebnis, dass der besser gestellte 
Teil der Welt wenigstens 0,1 Prozent seines Brutto-
einkommens für den Ausbau der Gesundheitsdienste 
in den benachteiligten Ländern bereitstellen müsste. 
Einige Jahre später wurde diese Empfehlung durch 
weitere Studien des Millenniumsprojekts der Verein-
ten Nationen bestätigt, das den Finanzierungsbedarf 
für die Verwirklichung aller MDGs untersuchte. Auch 
wenn diese Zielgröße nicht in die Post-2015-Agenda 
übernommen wurde, sollte ihre Realisierung bis 
2020 eingefordert werden. Dann kann es gelingen, 
die Finanzierungslücken bei allen zentralen Hand-
lungsfeldern der globalen Gesundheit zu schließen, 
wenn zugleich die Länder des globalen Südens 
angemessene Anstrengungen unternehmen, um ihre 
Staatseinnahmen und den Gesundheitsanteil an den 
öffentlichen Haushalten zu erhöhen.

Umfassende Analyse der ODA-Leistungen  
für die Gesundheitsförderung

Es gibt also viele Gründe, um sich eingehender mit 
der Finanzierungsproblematik als einem zentralen 
Faktor der politischen Ökonomie von Gesundheit 
zu befassen. Daher hat sich seit mehreren Jahren 
eine systematische Zusammenarbeit zwischen dem 
Aktionsbündnis gegen Aids und dem Missions
ärztlichen Institut Würzburg entwickelt mit dem 
Ziel, die europäischen Beiträge an Mitteln öffentli-
cher Entwicklungszusammenarbeit (official devel-
opment assistance, ODA) für Gesundheit im Ganzen 
und die HIV-Bewältigung im Besonderen möglichst 

umfassend und realitätsnah zu analysieren und zu 
quantifizieren.

Die dafür entwickelte Methodik überprüft und klas-
sifiziert alle Projekte, die als Gesundheitsvorhaben 
an den Entwicklungsausschuss der OECD (Develop-
ment Assistance Committee oder kurz DAC) gemeldet 
werden oder deren Beschreibungen einen Gesund-
heitsbezug enthalten. Das gilt sowohl für die bila-
terale Zusammenarbeit als auch für die Aktivitäten 
internationaler Organisationen. Dabei verwenden 
wir eine umfassende Definition von Gesundheit, die 
sowohl die Grundelemente eines Gesundheitssys-
tems als auch von anderen Akteuren durchgeführte 
Maßnahmen der Prävention und der Linderung der 
sozialen Folgen von Krankheit umfasst. 

Durch die Berichtigung von Meldefehlern und 
differierenden Zuordnungskriterien kann eine 
realitätsnahe Schätzung produziert werden, die es 
erlaubt, die Ressourcenflüsse der verschiedenen 
Geberstaaten über die Jahre zu vergleichen und mit 
den einschlägigen Bedarfsanalysen ins Verhältnis 
zu setzen. Somit stehen für den Zeitraum 2007 bis 
2013/14 belastbare Studienergebnisse zur Verfügung, 
um die finanziellen Leistungen zu bewerten. Für 
die übrigen Jahre sowie die bilaterale Kooperation 
seitens der nichteuropäischen DAC-Staaten greifen 
wir im Folgenden auf eine ergänzende Analyse der 
offiziellen Angaben zurück, die auf Basis der vorlie-
genden Erfahrungswerte bereinigt wurden. Es ist 
beabsichtigt, die Untersuchungen weiterzuführen, 
um die Leistungen dieser Geber noch genauer zu 
bestimmen.5

Die Analyse konzentriert sich auf die ODA-Beiträge, 
die in Form von Zuschüssen direkt in Entwicklungs-
länder oder an relevante internationale Organisatio-
nen transferiert wurden. Denn nur diese Ressourcen-
transfers sind geeignet, die Finanzierungsbedarfe 
der besonders benachteiligten Länder und Bevölke-
rungsgruppen in den für die menschliche Entwick-
lung vorrangigen Sektoren abzudecken, ohne die 
zukünftigen Handlungsspielräume einzuschränken. 

5	� Für eine ausführliche Beschreibung der Methodik und Darstellung 
der Ergebnisse siehe Rüppel (2016).
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Sie stellen auch eine reale finanzielle Anstrengung 
dar, während Kredite und Kapitalbeteiligungen 
oft mit Zinsen und Gewinnen an die Geberstaaten 
zurückfließen und wie im Fall von Deutschland zum 
größten Teil keine Haushaltsmittel sondern Gelder 
vom Kapitalmarkt eingesetzt werden.

Deutschlands finanzielle Anstrengungen  
für die Verwirklichung der Gesundheits-MDGs

Gemessen an der Wirtschaftskapazität blieb der Um-
fang der deutschen ODA-Leistungen für die globale 
Gesundheit über die gesamte MDG-Periode weit unter 
der empfohlenen Quote und erreichte in den meis-
ten Jahren kaum ein Drittel der durchschnittlichen 
Beitragshöhe der übrigen DAC-Staaten Europas mit 
vergleichbaren wirtschaftlichen Voraussetzungen. 
Die mangelnde politische Bereitschaft, die notwen-
digen Anstrengungen zu unternehmen oder zumin-
dest mit den europäischen Geberländern Schritt 
zu halten, führte zu einem folgenschweren Defizit. 
Wenn Deutschland seit 2000 seine ODA-Zuschüsse für 
Gesundheit auf das mittlere in der Grafik darge-
stellte Niveau angehoben hätte, so wäre bis 2015 ein 
Gesamtbeitrag von fast 31 Milliarden Euro zustande 
gekommen. Die tatsächlichen Leistungen summier-
ten sich aber lediglich auf gut zehn Milliarden Euro. 
Der Fehlbetrag von annähernd 21 Milliarden Euro 
würde ausreichen, um über zwei volle Jahre die 
gesamten internationalen Ressourcen aufzubringen, 
die nach den neuesten Schätzungen von UNAIDS für 
die Beendigung der Aids-Epidemie benötigt werden.

In der Rangfolge der Geber für Gesundheit landet 
Deutschland abgeschlagen auf dem 15. Platz. Das ist 
eine niederschmetternde Bilanz wenn man in Rech-
nung stellt, dass mindestens vier der 22 seit längerem 
dem DAC angehörenden Staaten mit massiven Folgen 
der Schuldenkrise kämpfen, während sich Deutsch-
lands Volkswirtschaft überdurchschnittlich schnell 
davon erholt hat.

Auch bei der Unterstützung der globalen Antwort auf 
die HIV-Epidemie lag Deutschland mit 0,009 Prozent 
des BNE zwischen 2007 und 2015 nur bei einem 
Drittel des Mittelwerts der anderen europäischen 
Geberländer, die weniger stark von der Krise beein-
trächtigt wurden. Und obwohl der Globale Fonds zur 

Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria 
nicht nur das wichtigste Finanzierungsinstrument 
für die Bekämpfung der verheerendsten Epidemien 
darstellt, sondern bei den Finanzierungswegen der 
deutschen Gesundheits-ODA an zweiter Stelle steht, 
liegt der Beitrag Deutschlands unter dem europäi-
schen Vergleichswert.

Deutschlands notwendiger Weg zum angemessenen 
Beitragszahler für globale Gesundheit

In der MDG-Periode blieben Deutschlands ODA-Bei-
träge für die Gesundheitsversorgung noch weiter 
unter dem angemessenen Niveau als es bei den Ge-
samtleistungen festzustellen ist. In den kommenden 
Jahren sollte es das Bestreben der politisch Verant-
wortlichen sein, durch deutlich erhöhte Anstrengun-
gen für die Umsetzung der 2030-Agenda das aufge-
laufene Defizit wenigstens annähernd auszugleichen.

Die Verwirklichung des empfohlenen gesundheits-
spezifischen Finanzierungsziels bis 2020 als Teil der 
notwendigen Umsetzung des VN-Richtwerts für die 
ODA-Gesamtleistungen durch die DAC-Staaten würde 
nach aktuellen Wirtschaftsprognosen den kollekti-
ven Beitrag für Gesundheit von derzeit 22 auf rund 
50 Milliarden US-Dollar erhöhen. Damit könnte die 
internationale Gemeinschaft im Verbund mit den 
Eigenmitteln der Entwicklungsländer grundlegende 
Gesundheitsdienste auch und gerade dort ermögli-
chen, wo die strukturelle Vulnerabilität, die soziale 
Diskriminierung und die wirtschaftliche Not am 
größten sind.

Eingedenk der historischen Verantwortung und an-
gesichts der aktuellen Realitäten der Entwicklungs- 
und Gesundheitsfinanzierung sollte Europa die Hälf-
te dieser Gesamtmittel aufbringen. Dadurch erhöht 
sich die Zielquote um rund ein Drittel auf voraus-
sichtlich 0,136 Prozent. Das entspricht der Beitrags-
höhe, die von den fünf erstplatzierten Geberländern 
im Schnitt bereits erreicht wird. Für Deutschland 
bedeutet dies, die ODA-Zuschüsse für Gesundheit bis 
zum Ende des Jahrzehnts auf 4,8 bis 4,9 Milliarden 
Euro zu erhöhen. Davon entfiele ein Betrag von rund 
1,3 Milliarden Euro auf die faire Beteiligung an den 
Kosten für die Beendigung von Aids. Ein wichtiger 
Schritt auf diesem Weg ist die Aufstockung des direk-
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�Deutschlands ODA-Zuschüsse für Gesundheit während der MDG- 

Periode in Prozent des BNE im Vergleich zu anderen OECD-Ländern

Abbildung 2.5.1

�Deutschlands ODA-Zuschüsse für Gesundheit während der MDG-Periode in Mio. Euro

Quelle: Einzelprüfung aller relevanten an die OECD gemeldeten Projekte in 2007-2014, bereinigte offizielle Daten für 2000-2006, Projektion auf 
Basis von Neuzusagen, Beiträgen und vorläufigen Gesamtauszahlungen für 2015, durchschnittliche Quote der übrigen europäischen DAC-Mit-
gliedstaaten außer Italien, Spanien, Griechenland und Portugal. Quelle: Welthungerhilfe et al (2015), S. 22f.
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ten Beitrags für den Globalen Fonds auf insgesamt 1,2 
Millionen Euro für die Jahre 2017 bis 2019. Dass die 
anvisierten Steigerungsraten beträchtlich erschei-
nen, ist allein dem weit unterdurchschnittlichen 
Ausgangsniveau geschuldet. 

Darüber hinaus sollte Deutschland die damit gewon-
nene Glaubwürdigkeit nutzen, um sich für einen 
globalen Aktionsplan einzusetzen mit dem Ziel, allen 
Menschen den Zugang zu lebenswichtigen Gesund-
heitsdiensten zu ermöglichen, ohne sie dabei in 
Armut zu stürzen. Dieser sollte darauf abzielen, ein 
qualitativ neues Finanzierungsmodell zu entwickeln, 
das die Unsicherheit der freiwilligen Beitragszah-
lungen überwindet und stattdessen ein faires System 
von Pflichtbeiträgen einführt. Der Globale Fonds 
könnte hierfür als Vorbild und Keimzelle fungieren. 
Das würde die vorausschauende Planung und konse-
quente Umsetzung der notwendigen Maßnahmen für 
den Ausbau umfassender Gesundheitssysteme und 
bedarfsorientierter medizinischer Forschung erleich-
tern. Die Weltgemeinschaft darf es nicht hinnehmen, 
dass Menschen sterben, weil ungenügende Staatsein-
nahmen, mangelnde Einsichtsfähigkeit von Regie-
rungsverantwortlichen oder die niedrige Kaufkraft 
der bedrohten Bevölkerungsgruppen den Zugang zu 
effektiven Präventions- und Behandlungsmaßnah-
men verbauen.

Joachim Rüppel ist Mitarbei-

ter am Missionsärztlichen 

Institut Würzburg und dort für 

die HIV-Arbeit und politische 

Anwaltschaft verantwortlich. 

Außerdem ist er Mitglied des 

Vorstandes im Aktionsbündnis 

gegen Aids.
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„Education is both a human right in itself and an in-
dispensable means of realizing other human rights. 
As an empowerment right, education is the primary 
vehicle by which economically and socially margin-
alized adults and children can lift themselves out of 
poverty and obtain the means to participate fully in 
their communities.”1

Treffender als mit den Worten des UN-Ausschusses 
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
lässt sich kaum zusammenfassen, welche grund-
legende Bedeutung Bildung für die persönliche 
Entfaltung jedes Menschen hat. Nachhaltige Ent-
wicklung ohne individuelle Bildungsperspektiven 
ist schwer vorstellbar. Es ist daher ein unschätzba-
rer Gewinn, dass die 2030-Agenda dem Menschen-

1	 CESCR (1999), S. 1.

Eine kritische Betrachtung der deutschen  
Umsetzung des Bildungsziels – aus Perspektive  
der Globalen Bildungskampagne

VON DOROTHEA SCHÖNFELD UND JAN-THILO KLIMISCH

recht auf Bildung mit dem 4. Ziel für Nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goal, SDG) 
prominent Rechnung trägt und in den Zielvorgaben 
klar definiert, welche Kriterien erfüllt sein müssen, 
damit „inklusive, chancengerechte und hochwertige 
Bildung für alle“ gewährleistet werden kann. Dieses 
Bildungsideal, das an das geistesgeschichtliche Erbe 
Humboldts anknüpft, kontrastiert – teils in drama-
tischer Weise – mit der Bildungsrealität in vielen Län-
dern weltweit. Gerade in Afrika südlich der Sahara 
und in Südostasien fehlt es oft schon an der einfachen 
Basis-Ausstattung von Kindergärten und Schulen 
und an gut qualifiziertem Personal. Derzeit gehen 
ca. 59 Millionen Kinder im Grundschulalter und ca. 
65 Millionen Kinder im unteren Sekundarschulalter 
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nicht in die Schule.2 Das heißt also rund 124 Millio-
nen Kinder erhalten keinerlei Chance, grundlegende 
Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen zu 
erlernen, geschweige denn, etwas über die Ursachen 
von sozialer Ungleichheit und Konflikten in systema-
tischer Weise im Unterricht zu erfahren und einen 
konstruktiven Umgang damit sowie Respekt vorei-
nander, Toleranz und gewaltfreie Konfliktlösung 
einzuüben.

Die globale Bildungssituation ist von tiefgreifenden 
Ungerechtigkeiten geprägt, vor allem zwischen den in-
dustrialisierten Ländern, die sich ein gutes Bildungs-
system leisten können, und den weniger entwickelten 
Ländern, in denen es nur sehr schwache, meist wenig 
inklusive Bildungssysteme gibt und die überproporti-
onal oft von Katastrophen und kriegerischen Konflik-
ten betroffen sind.3 Bildungsungerechtigkeit tritt aber 
auch innerhalb von Staaten zutage: Überall auf der 
Welt, auch in Deutschland, haben es Kinder mit Be-
hinderungen und Kinder aus sozialen Randgruppen 
besonders schwer, mit Gleichaltrigen mitzuhalten, die 
durch ihr Elternhaus privilegiert sind.

Der Schwerpunkt des SDG 4 liegt daher folgerichtig 
in der Chancengerechtigkeit. Blicken wir im Folgen-
den darauf, ob sich die Bundesrepublik Deutschland 
in ihrer Entwicklungspolitik (Umsetzung durch 
Deutschland) und in ihrer eigenen Bildungspolitik 
(Umsetzung in Deutschland) tatsächlich von diesem 
Gerechtigkeitsideal leiten lässt.

SDG 4-Umsetzung durch Deutschland:  
Holistische Förderung aller Bildungssektoren?

„Die Förderung der Bildung ist ein Schlüsselbe-
reich der deutschen Entwicklungspolitik. Auch in 
der aktuellen Legislaturperiode bleibt Bildung ein 
Schwerpunkt der deutschen Entwicklungspolitik.“4, 

2	� UNESCO Institute for Statistics (2016): Out-of School-Children 
[www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.
aspx].

3	� Rund 75 Millionen Kinder und Jugendliche, die keinen oder nur 
stark eingeschränkten Zugang zu Bildung haben, leben in Kon-
fliktgebieten. Vgl. Overseas Development Institute (2016), S. 8.

4	 Deutscher Bundestag (2016), S. 2.

so antwortete die Bundesregierung Anfang 2016 auf 
eine Kleine Anfrage von Abgeordneten der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Hervorgehoben 
wird die Zusage des Bundesministers für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, mindestens 
400 Millionen Euro aus dem Etat des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) jährlich für Bildung zur Verfügung 
zu stellen und zudem betont, dass die Mittel in den 
letzten Jahren auch tatsächlich ausgegeben worden 
seien. Leitfaden der deutschen Entwicklungspolitik 
im Bildungsbereich ist die BMZ-Bildungsstrategie,5 
die schon unter der Vorgängerregierung und nach 
umfassenden Konsultationen mit der Zivilgesell-
schaft erarbeitet und Ende 2015 – dieses Mal mit 
deutlich weniger zivilgesellschaftlicher Teilhabe 
– angepasst wurde. Nach Auffassung des BMZ stellt 
diese Strategie sicher, dass Bildung holistisch geför-
dert werde. Ist Deutschland bei der Umsetzung des 
4. Nachhaltigkeitsziels also ein Vorreiter?

Bei näherer Betrachtung zeigt sich eine allenfalls 
durchwachsene Bilanz. Die deutschen Mitgliedsor-
ganisationen der Globalen Bildungskampagne (GBK), 
die die Politik der Bundesregierung im Bildungs-
bereich seit vielen Jahren beobachten und kritisch 
begleiten, bestätigen zwar, dass Bildung zum Grund-
kanon der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
gehört. So gibt es zahlreiche gute Initiativen, Projekte 
und Kooperationen mit privaten Trägern, um Bildung 
von bestimmten Bevölkerungsgruppen zu fördern 
und zum Zwecke der Bildungsförderung in den 
Dialog mit Partnerländern zu treten. Beispielhaft sei 
hier das BMZ/GIZ-Forschungsvorhaben zu inklusiver 
Bildung genannt, welches in den Pilotländern Guate-
mala und Malawi bereits nach zwei Jahren Verbesse-
rungen auf Mikro-, Meso- und sogar auf Makroebene 
bewirken konnte. Auch die BMZ-Sonderinitiative 
„Fluchtursachen bekämpfen“ ist positiv hervorzuhe-
ben. Durch sie bekam der Bildungsbereich auch im 
Kontext der humanitären Hilfe und Übergangshilfe 
mehr Aufmerksamkeit als in den Vorjahren.

Aber: Viele dieser Initiativen lassen eine starke Ein-
seitigkeit erkennen, die historisch gewachsen, jedoch 

5	 BMZ (2015).

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/out-of-school-children.aspx
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nicht wirklich zielführend im Sinne von SDG 4 ist. 
Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das: Von den 
1,36 Milliarden Euro für Bildung, die aus verschiede-
nen Bundesetats als öffentliche Mittel der Entwick-
lungszusammenarbeit (Official Development Assis-
tance, ODA) im Bildungsbereich angerechnet werden, 
entfallen ca. 740 Millionen Euro auf sogenannte 
Studienplatzkosten, d.h. auf Stipendien für Studie-
rende aus Entwicklungsländern, die in Deutschland 
studieren. Auch wenn diese Ausgaben sicher grund-
sätzlich sinnvoll sind, so muss doch infrage gestellt 
werden, ob es sich hier tatsächlich um Fördermaß-
nahmen der Entwicklungszusammenarbeit handelt. 
Doch selbst wenn man diese Studienplatzkosten 
herausrechnet, zeigt sich ein deutliches Übergewicht 
deutscher Entwicklungsleistungen zugunsten von Be-
rufsbildung und tertiärer Bildung – auch im Kontext 
von humanitärer Hilfe und Übergangshilfe. Das BMZ 
wendet rund die Hälfte seiner Mittel im Bildungsbe-
reich für diese Sektoren auf. Zur Begründung beruft 
man sich dabei im Ministerium auf die Nachfrage 
der Partnerländer bei entsprechenden bilateralen 
Regierungsverhandlungen. Es sei dahingestellt, ob es 
sich hier um tatsächliche Prioritäten der staatlichen 
Vertreter von Partnerländern oder um vorauseilen-
den Gehorsam handelt. Eindeutig zu kurz kommt 
jedenfalls zumeist die Konsultation von „grassroot 
movements“ und zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen vor Ort – was oftmals zu einer erheblichen 
Diskrepanz der jeweiligen Bedarfsanalyse von staat-
lichen und nicht-staatlichen entwicklungspolitischen 
oder humanitären Akteuren führt.

Demgegenüber ist der gesamte Bereich der Grund-
bildung, der von der frühkindlichen Bildung bis zur 
nachholenden Erwachsenenbildung reicht, mit 125,7 
Millionen Euro im Jahr stark unterfinanziert (das 
entspricht 34 Prozent der BMZ-Bildungs-Mittel und 
nur 1,2 Prozent der bilateralen Mittel insgesamt). 
Und das obwohl seit Jahren Bilder von hoffnungslos 
überfüllten Grundschulklassen und die enorme Zahl 
von 775 Millionen Analphabeten weltweit durch die 
Presse gehen. Wissenschaftler und Wissenschaftle-
rinnen sowie Praktiker und Praktikerinnen sind sich 
einig, dass sich Investitionen in die ersten Lebensjah-
re besonders auszahlen würden, da hier – sowohl bio-
graphisch als auch gesamtgesellschaftlich gesehen – 
die Grundlagen für den späteren Bildungserfolg und 

für chancengerechte Bildungssysteme gelegt werden. 
Dieser Logik tragen auch die Zielvorgaben von SDG 4 
eindeutig Rechnung, die sich wiederum auf die 
einschlägigen Paragraphen diverser UN-Menschen-
rechtsverträge beziehen. Wenn die deutsche Bundes-
regierung ihre Unterschrift unter der 2030-Agenda 
und ihre eigene „holistische“ Bildungsstrategie ernst 
nimmt, sollte sie sich in Zukunft stärker für mindes-
tens ein Jahr frühkindliche Bildung sowie für eine 
gute Grundschulausbildung einsetzen und dieses 
Ansinnen auch in bilateralen Regierungsverhandlun-
gen nachdrücklich vertreten. Die Globale Bildungs-
kampagne fordert, dass mindestens zehn Prozent der 
ODA-Mittel für diesen Sektor aufgewendet werden 
und dass der Grundbildungssektor auch in der Hu-
manitären Hilfe nicht vernachlässigt wird.

Darüber hinaus erscheint fragwürdig, warum 
Deutschland die Global Partnership for Education 
(GPE), die einzige multilaterale Initiative im Grund-
bildungssektor, mit lediglich ca. sieben Millionen 
Euro im Jahr unterstützt – obwohl auf Arbeitsebene 
seit Jahren ein intensiver inhaltlicher Austausch mit 
dem Fonds besteht. Angesichts Deutschlands Wirt-
schaftsstärke und verglichen mit anderen entwick-
lungspolitischen Bereichen wäre nach Ansicht der 
Globalen Bildungskampagne eine Unterstützung der 
GPE mit 100 Millionen Euro pro Jahr angemessen.

Eine ähnliche Zurückhaltung zeigte die deutsche 
Bundesregierung auch im Vorfeld des World Human-
itarian Summit 2016 und dem damit verknüpften 
Launch des Fonds Education Cannot Wait. Ähnlich 
wie die GPE, wird dieser multilaterale Bildungsfonds 
über transparente Entscheidungsprozesse internati-
onale Hilfsgelder je nach Bedarf verteilen, aber nur 
dann, wenn sich die jeweiligen Empfängerländer zu 
signifikanten eigenen Beiträgen verpflichtet haben 
und wenn es Klarheit über Verwendungsnachweise 
und Monitoring gibt. Leider zeichnen sich (zu-
mindest bis zum Zeitpunkt des Verfassens dieses 
Artikels) allenfalls geringe deutsche Beitragszahlun-
gen zu Education Cannot Wait ab, wenn überhaupt. 
Die Globale Bildungskampagne wird sich in den 
nächsten Jahren mit Nachdruck dafür einsetzen, 
dass jährlich mindestens 50 Millionen Euro aus dem 
Bundesetat in diesen neuen Fonds fließen und dazu 
kontinuierlich den Dialog mit der Bundesregierung 
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suchen. Denn das SDG 4 wird nur erreicht werden, 
wenn in Zukunft zusätzliche, international abge-
stimmte Wege gefunden werden, auch in Krisensi-
tuationen Bildungsperspektiven für alle Kinder zu 
schaffen. 

SDG 4-Umsetzung in Deutschland:  
Das Recht auf Bildung von Flüchtlingskindern 

Bildungsperspektiven müssen aber nicht nur in den 
Konflikt- und Herkunftsländern geschaffen werden, 
sondern auch für Menschen auf der Flucht und für 
Flüchtlinge bei uns in Deutschland. Die überkom-
mene Trennung zwischen internationaler Entwick-
lungspolitik und nationaler Politik, die sich noch bis 
zum Jahr 2015 in den Milleniumsentwicklungszielen 
(MDGs) widerspiegelte (als einer Agenda, die in erster 
Linie auf Entwicklungsländer ausgerichtet war), 
wird nun mit den SDGs aufgelöst. 

Angesichts individueller und grenzüberschreitender 
(Bildungs-) Biographien verdeutlicht sich, dass wir 
eine global ausgerichtete Agenda wie die 2030-Agen-
da brauchen und deren Umsetzung in Nord wie Süd 
gleichermaßen einfordern müssen. Das Recht auf 
Bildung gilt universal – unabhängig von Aufenthalts-
ort oder -status. Die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) schreibt dazu bezogen auf die 
innerdeutsche Debatte in ihren Handlungsempfeh-
lungen zur Gewährleistung von Bildungszugängen 
und -teilhabe für Flüchtlinge und Asylsuchende: „Das 
Grundrecht auf Bildung und das Grundrecht auf Asyl 
sind nicht verhandelbar und dürfen ebenso wenig 
wie die Standards für Inklusion aus Kostengründen 
relativiert werden.“6

Allein schon die Datenlage und die Datenerfassung 
sind oftmals völlig ungenügend, um daraus konkre-
te politische Handlungserfordernisse abzuleiten. 
Wenn keine oder zu wenige Informationen oder nur 
grobe Schätzungen etwa über Alter, Geschlecht oder 
über seelische und körperliche Beeinträchtigungen 
der Flüchtlinge vorliegen, werden das Ermessen des 
konkreten Bildungsbedarfs und das Erstellen von Bil-
dungsplänen zu einem Lotteriespiel. Die 2030-Agenda 

6	 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2016).

macht darum klare Vorgaben dazu, die es konse-
quent umzusetzen gilt. Um messen zu können, was 
tatsächlich mit den SGDs erreicht wird, muss ein 
einheitliches System differenzierter Datenerhebung 
etabliert werden, das auch die Bildungssituation auf-
schlüsselt u.a. nach Geschlecht, Alter, unterschied-
lichen physischen und psychischen Behinderungen, 
Religion etc. Neben der Entwicklung solcher Kapazi-
täten in Deutschland, sollten auch Partnerländer im 
Zuge entwicklungspolitischer Maßnahmen stärker 
unterstützt werden, vulnerable Gruppen statistisch 
zu erfassen.

Während in der deutschen Entwicklungspolitik in 
erster Linie Defizite bei der Förderung von Grundbil-
dung zu Tage treten, stellen sich innerhalb Deutsch-
lands große Herausforderungen bei der Bildungs-
integration von Migrantinnen und Migranten und 
jugendlichen Flüchtlingen mit unterbrochenen 
Bildungsbiographien. Nur wenige Bundesländer er-
möglichen den Schulbesuch bis zum 25. Lebensjahr. 
Auch haben nur einige Länder Übergangsklassen an 
Berufsschulen eingerichtet. Insgesamt gibt es viel 
zu wenig Klassen für über 16-Jährige an Regel- und 
Berufsschulen. Hinzu kommen fehlende Bleibe- und 
Berufsperspektiven.

Jedes Bundesland legt in eigenen Richtlinien fest, wie 
schnell nach der Ankunft in Deutschland ein Schul-
besuch verpflichtend ist. Die Spanne reicht von zeit-
nah nach Registrierung in der Erstaufnahmestelle bis 
zum Verlassen der selbigen, was über die eigentlich 
vorgesehenen sechs Monate hinaus bis zu einem Jahr 
dauern kann. Die GEW sowie ein aktuelles Gutachten 
im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung gehen ange-
sichts von über einer Millionen Flüchtlingen, die 2015 
in Deutschland aufgenommen wurden, von einem  
Bedarf an rund 100.000 zusätzlichen Kindergarten- 
Plätzen, 300.000 Plätzen in allgemeinbildenden Schu-
len sowie 430.000 Plätzen in Integrationskursen aus. 
Das Gutachten kalkuliert dafür einen zusätzlichen 
Finanzierungsbedarf von 4,2 Milliarden Euro.7

Flüchtlingskinder und ihre Eltern haben in der Regel 
wenige oder keine Kenntnisse der deutschen Sprache 

7	 Vgl. Jaich (2016).
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oder Gebärdensprache und sind gar nicht oder in 
einer anderen Schrift alphabetisiert. Barrierefrei 
zugängliche Unterrichtsmaterialien, die dieser Situ-
ation angemessen sind, fehlen gänzlich oder müssen 
angepasst werden.

Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammen-
hang auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
Lehrkräften, Erzieher/innen und Sozialarbeiter/in-
nen. Viele von ihnen sind durch jahrelange Arbeit in 
interkulturellen Gruppen auf die neu zugewanderten 
Kinder und Jugendliche vorbereitet. Da aber The-
men wie interkulturelle Bildung, Mehrsprachigkeit 
und Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität 
bislang viel zu wenig oder gar nicht in ihrer Ausbil-
dung behandelt wurde, ist die Mehrheit von ihnen 
auf diese neuen Aufgaben eben doch nur ungenügend 
eingestellt. 

Die Flüchtlingsbewegung unserer Zeit stellt also 
nicht zuletzt auch unser Bildungssystem vor große 
Herausforderungen. Bestehende Lücken treten so 
noch deutlicher zutage und reißen stärker auf. Zum 
Teil muss sich die Bildungslandschaft aber auch mit 
ganz neuen Problemen auseinandersetzen. Zugleich 
jedoch kann die Zuwanderung als eine riesige Chance 
begriffen werden, gerade für Kinder- und Jugend-
liche in deutschen Klassen, die bisher nur wenige 
Berührungspunkte oder kaum direkten Austausch 
mit anderen Kulturen hatten.

Ende April 2016 beim Aktionstag der Globalen Bil-
dungskampagne zu ihrem Jahresthema „Weltklasse! 
Zuflucht Bildung!“ haben wir zusammen mit zwei 
Berliner Schulklassen und einer sogenannten Will-
kommensklasse eine öffentliche Unterrichtsstunde 
vor dem Brandenburger Tor in Berlin gestaltet, an 
der auch zahlreiche Bundestagsabgeordnete aller im 
Parlament vertretenen Fraktionen teilnahmen. Die 
Aktion hat ein starkes Zeichen dafür gesetzt, Bildung 
für alle – auch auf der Flucht – zu realisieren. 

Man konnte spüren, dass Globales Lernen und die 
Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsagenda für 
die Schülerinnen und Schüler keine leeren Worthül-
sen sind, sondern sie auch in ihrem eigenen Alltag 
ganz unmittelbar bewegt und umtreibt. In diesem 
Sinne hoffen wir, dass die Umsetzung von SDG 4 so-
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Die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung ist 
eine globale Agenda, die sowohl für den globalen 
Süden als auch für den globalen Norden Gültigkeit 
besitzt. Das gilt auch für das darin enthaltene Ziel für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goal, SDG) Nummer 5: „Geschlechtergleichstellung 
erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbst-
bestimmung befähigen“. Die für SDG 5 definierten 
Zielvorgaben beziehen sich auf die Beseitigung aller 
Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, 
einschließlich schädlicher Praktiken (u.a. Kinder-
heirat, Genitalverstümmelung). Es geht außerdem 
um die Sicherstellung von Chancengleichheit im 
politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben 
und gleiche Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
sowie die Förderung der Nutzung von Grundlagen-
technologien (besonders Informations- und Kommu-
nikationstechnologien) durch Frauen. Der allgemeine 
Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit 
und reproduktiven Rechten soll ebenso gewährleistet 
werden wie die Entlastung von Frauen und Mädchen 
bei der von ihnen geleisteten unbezahlten Haus- und 
Sorgearbeit. Gender Mainstreaming ist außerdem in 

Geschlechtergerechtigkeit – Ein Thema in Nord und Süd
VON CARSTA NEUENROTH

weiteren Zielen der Agenda verankert. Es ist ein gro-
ßer Erfolg der Frauenbewegungen, dass es gelungen 
ist, Geschlechtergleichstellung und Empowerment 
von Frauen und Mädchen als eigenständiges Ziel in 
der 2030-Agenda zu verankern.

Geschlechtergleichstellung in Deutschland 

In keinem Land der Welt sind die Gleichberechti-
gung der Geschlechter und die Realisierung von 
Frauenrechten vollständig erreicht, auch in Deutsch-
land nicht. Der Global Gender Gap Report 2015 des 
Weltwirtschaftsforums listet die Bundesrepublik auf 
Platz 11,1 d.h. zehn Länder haben gender-basierte Un-
gleichheit erfolgreicher verringert als Deutschland. 
Dazu gehören Island, Norwegen, Finnland, Schwe-

1	� Vgl. World Economic Forum (2015), S. 8. Der Global Gender Gap 
Report erscheint jedes Jahr seit 2006. Er misst das Ausmaß 
gender-basierter Ungleichheit in vier Schlüsselbereichen für die 
Erzielung von Geschlechtergerechtigkeit: Gesundheit, Bildung, 
Wirtschaft und Politik.
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den, Irland, Ruanda, Philippinen, Schweiz, Slowenien 
und Neuseeland. Insgesamt nahmen 2015 145 Länder 
an der Bewertung teil. Das Schlusslicht bildet Jemen. 

Im Bereich wirtschaftliche Chancen und Teilhabe 
listet der Global Gender Gap Report 2015 Deutschland 
nur auf Platz 38. Hier zeigt sich die gender-basierte 
Ungleichheit in Bezug auf Arbeit und Einkommen. 
Laut Statistischem Bundesamt lag 2014 der durch-
schnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen um 
22 Prozent niedriger als der Verdienst der Männer.2 
Mögliche Gründe für diesen erheblichen Unterschied 
liegen z.B. in der unterschiedlichen Berufswahl von 
Frauen und Männern. Frauen wählen häufig frauen-
typische Berufe, die in der Regel schlechter bezahlt 
werden. Außerdem arbeiten Frauen häufiger als 
Männer in prekären Beschäftigungsverhältnissen, 
in Teilzeit oder in Minijobs. Unterschiede in der 
Verteilung von Frauen und Männern auf die Leis-
tungsgruppen tragen ebenfalls zu geschlechtsspezifi-
schen Verdienstunterschieden bei.3 Bisher ist es nicht 
gelungen, die geschlechtsbedingten Verdienstunter-
schiede, die zu den größten in der EU gehören, abzu-
bauen. Der Abbau des gender pay gap in Deutschland 
sollte ein wichtiges Ziel der Bundesregierung sein im 
Rahmen der Umsetzung von SDG 5.

Frauen in Führungspositionen sind selten in 
Deutschland. Im OECD-Raum sind weniger als ein 
Drittel der Führungskräfte Frauen. Deutschland 
liegt dabei sogar noch etwas unter dem OECD-Durch-
schnitt.4 Mit nur 2,8 Prozent ist der Frauenanteil in 
den Vorständen der börsennotierten Unternehmen 
in Deutschland im weltweiten Vergleich besonders 
gering.5 Frauen stoßen schnell an die „gläserne 
Decke“, wenn sie Aufstiegschancen nutzen wollen. 
Dem versucht die Bundesregierung durch das Gesetz 
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen in der Privatwirt-
schaft und im öffentlichen Dienst entgegenzuwirken, 

2	� Siehe www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/
QualitaetArbeit/Dimension1/1_5_GenderPayGap.html.

3	� Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) (2013), S. 70.

4	 OECD (2013), S. 130.
5	 World Economic Forum (2015), S. 20.

das seit Anfang 2016 einen Geschlechterquote von 30 
Prozent für Aufsichtsratsposten in etwa 100 großen 
Unternehmen vorsieht.6

Die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeits-
markt ist auch in Deutschland eng verbunden mit 
traditionellen Geschlechterstereotypen und Rollen-
zuschreibungen. Die unbezahlte Haus- und Sorgear-
beit wird zu einem größeren Teil von Frauen als von 
Männern geleistet. In Haushalten mit Kindern steigt 
die dafür von Frauen aufgewendete Zeit im Vergleich 
zu der von Männern aufgewendeten überproportio-
nal an.7 Auf diese Weise entstehen die unterbroche-
nen Erwerbsbiographien von Frauen, besonders auch 
von alleinerziehenden Frauen, die sich negativ auf 
ihre Einkommen und Alterssicherung auswirken. 
In traditionellen Familien mit Mutter, Vater und 
Kindern zwischen null und zwei Jahren sind nur 31,5 
Prozent Frauen im Vergleich zu 82,6 Prozent Män-
nern berufstätig.8 Zwar steigt die Anzahl der Väter, 
die sich an der Elternzeit beteiligen und Elterngeld 
in Anspruch nehmen an, von 20 Prozent 2008 auf 27 
Prozent 2011, aber Mütter nutzen die Elternzeit über 
einen viel längeren Zeitraum als Väter.9 Das Aufbre-
chen traditioneller Geschlechterstereotypen und 
Rollenmuster im Kontext von bezahlter Erwerbs- und 
unbezahlter Haus- und Sorgearbeit steht in Deutsch-
land noch am Anfang. Auch in diesen Bereich besitzt 
das fünfte Ziel der 2030-Agenda eine hohe Relevanz. 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist in Deutschland 
weit verbreitet. Eine Erhebung in der Europäischen 
Union 2014 hat ergeben, dass in Deutschland 35 Pro-
zent aller Frauen seit ihrem 15. Lebensjahr körper-
liche und/oder sexuelle Gewalt erfahren hat. Davon 
erlitten 22 Prozent der Frauen die Gewalt durch den 
derzeitigen oder früheren Partner10. Die Ausübung 
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist unabhän-
gig von Gesellschaftsschicht, Bildungsgrad und Ein-
kommen. Noch immer zeigen betroffene Frauen und 
Mädchen die Gewalt gegen sie viel zu selten an. Das 

6	 Vgl. www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=88098.html.
7	 BMFSFJ (2011), S. 174.
8	 Friedrich-Ebert-Stiftung (2016).
9	 BMFSFJ (2013), S. 60.
10	 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (2014), S. 19.

http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension1/1_5_GenderPayGap.html
http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension1/1_5_GenderPayGap.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=88098.html
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Die 2030-Agenda gilt für alle 
Länder. Weltweit soll in allen Po-
litikbereichen ein grundlegender 
Wandel hin zu mehr Nachhaltig-
keit angestoßen werden. Maßgabe 
ist, dass die Nachhaltigkeitsziele 
für alle Menschen überall gelten 
und niemand zurückgelassen 
wird. Dieses Prinzip ist für 
Lesben, Schwule, bi-, trans- und 
intersexuelle Menschen (LSBTI) 
besonders relevant, da sie 
weltweit vielfältige Formen der 
Diskriminierung erfahren. 

Diese betreffen die Geschlech-
tergerechtigkeit (SDG 5) und 
die Inklusion aller und Chan-
cengleichheit für alle, also den 
Abbau von Ungleichheiten in den 
Staaten (SDG 10). (Rechtliche) 
Ungleichheiten sind im Sinne 
Nachhaltiger Entwicklung auch 
in Deutschland zu beseitigen. Die 
Nachhaltigkeitsziele sind deshalb 
ein geeignetes Instrumentarium, 
um weiter bestehende Defizite in 
Deutschland abzubauen. 

In jahrzehntelangen Kämpfen 
wurden Fortschritte bei der recht-
lichen Anerkennung und gesell-
schaftlichen Akzeptanz von LSBTI 
erreicht. Diese positive Grund-
stimmung erweist sich derzeit als 
brüchig. Antifeministische und 
religiös fundamentalistische Strö-
mungen verbinden sich mit homo- 
und transphoben Einstellungen, 
die auch in der „Mitte der Gesell-
schaft“ vertreten werden. So ent-

Zudem muss er kohärent sein, 
also auch die rechtliche Gleich-
stellung, die Ehe für alle sowie 
einen verbesserten Diskriminie-
rungsschutz und eine freiheitli-
che Reform des Transsexuellen-
rechts beinhalten. Eine Politik, 
die vorgibt, gegen Homo- und 
Transphobie kämpfen zu wollen, 
aber gleiche Rechte verweigert, 
ist unglaubwürdig.

Wichtige Aktionsfelder sind:

Hasskriminalität:  
Notwendiger ist ein Maßnahmen-
paket gegen homo- und transpho-
be Gewalt. Dies beinhaltet eine 
bessere Erfassung und Sicht-
barmachung solcher Straftaten, 
Maßnahmen zur Prävention, eine 
angepasste Aus- und Fortbildung 
bei Polizei und Justiz, Ansprech-
personen für die Belange von 
LSBTI in der Bundespolizei und 
die ausdrückliche Einbeziehung 
homo- und transphober Motive 
in die gesetzlichen Regelungen 
gegen Hasskriminalität. 

Im Strafgesetzbuch (etwa § 46 
Abs. 2 StGB) müssen auch Ho-
mophobie und Transphobie klar 
benannt und verurteilt werden. 

So erfahren die Behörden mehr 
Sensibilisierung und die Opfer 
mehr Unterstützung. Eine Hierar- 
chisierung bei den Formen  
gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit darf es nicht geben.

stehen Anschlüsse an die Rhetorik 
rechtspopulistischer und rechts-
extremer Lager. Die fordern eine 
homogene Gesellschaft, in der die 
„Anderen“ als angebliche Gefahr 
für Kinder, Nation und Abendland 
in die Unsichtbarkeit gedrängt 
werden sollen. 

Nationaler Aktionsplan gegen 
Homo- und Transphobie

Menschenfeindliche Parolen 
und Aktionen schlagen Wunden 
und sind Gift für das friedliche 
Zusammenleben. Ein wichtiges 
Instrument gegen Homo- und 
Transphobie ist die im Koalitions-
vertrag der Bundesregierung von 
2013 vereinbarte und nun anste-
hende Erweiterung des „Nationa-
len Aktionsplans zur Bekämpfung 
von Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Antisemitismus und dar-
auf bezogene Intoleranz“ um das 
Thema Homo- und Transphobie.

Der Aktionsplan darf sich nicht 
in einer Auflistung einzelner 
geförderter Projekte erschöpfen, 
sondern muss ein in die Zukunft 
gerichtetes Arbeitsprogramm ent-
halten, das Homo- und Transpho-
bie nachhaltig eindämmt. Dazu 
braucht es klare Zielvereinbarun-
gen mit verbindlichem Zeitplan 
und Selbstverpflichtungen der 
staatlichen Stellen. Ergänzung 
und Umsetzung des Aktionsplans 
müssen im engen Dialog mit der 
Zivilgesellschaft erfolgen. 

Gleiche Rechte für Lesben, Schwule,  
bi-, trans- und intersexuelle Menschen 
VON KLAUS JETZ
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Klaus Jetz ist Geschäftsführer des  

Lesben- und Schwulenverbandes LSVD.

Ehe für alle:  
Während immer mehr demokra-
tische Länder die Ehe öffnen, hält 
sich Deutschland weiterhin mit 
halbherziger Flickschusterei auf. 
Statt alle noch bestehenden Be-
nachteiligungen von Lebenspart-
nerschaften zu beseitigen, vor 
allem beim gemeinsamen Adop-
tionsrecht, hält der Gesetzgeber 
weiterhin an Unterschieden zur 
Ehe fest. Die Ungleichbehandlung 
gleichgeschlechtlicher Paare ist 
mit einer demokratischen Grund-
ordnung unvereinbar. Die Ehe 
für alle wäre auch die richtige 
Antwort auf homophobe Hetze.

Pädagogik der Vielfalt:  
Es gehört zum Bildungsauftrag 
der Schule, Kinder und Jugendli-
che auf gesellschaftliche Vielfalt 
vorzubereiten und Diskrimi-
nierungen – auch in der Schule 
– entgegenzuwirken. Religiöse 
Fundamentalistinnen und Rechts-
populisten kämpfen vielerorts 
mit großer Verve dafür, dass 
Informationen über lesbisches 
und schwules Leben in der Schule 
tabuisiert werden. Sie laufen mit 
Hassparolen Amok gegen eine 
Pädagogik der Vielfalt. 

Dabei ist die schulische Beschäf-
tigung mit LSBTI ein fundamen-
taler Bestandteil von Demokra-
tie- und Menschenrechtsbildung. 
In allen Bundesländern müssen 
Bildungspläne für eine Pädagogik 
der Vielfalt verankert werden. 

regierung. Deutschland sollte als 
größtes Mitgliedsland klar und 
deutlich machen, dass in der EU 
niemand diskriminiert werden 
darf.

LSBTI und Flüchtlingspolitik:  
In der gegenwärtigen Flüchtlings-
politik werden menschenrechtli-
che Standards zurückgenommen. 
Die beabsichtigte Einstufung von 
Algerien, Marokko und Tunesien 
als „sichere Herkunftsstaaten“ 
widerspricht europäischer und 
deutscher Rechtsprechung. Sie 
verharmlost die dortige Krimi-
nalisierung von Homosexuellen 
mit dem Hinweis, dass sie keine 
systematische Verfolgung zu 
fürchten brauchen, solange sie 
sich verstecken. Die Bundesregie-
rung zeigt, dass sie aus der singu-
lären Verfolgungsgeschichte von 
Homosexuellen in Deutschland 
keine Lehren gezogen hat.

Diskriminierung durch die 
römisch-katholische Kirche:  
Die römisch-katholische Kirche 
ist einer der größten Arbeitgeber 
in Deutschland. Viele Lesben und 
Schwule sind bei ihr angestellt. 
Wollen sie heiraten, müssen sie 
eine Kündigung befürchten. 
Monat für Monat wenden sich Be-
troffene daher an den LSVD. Der 
Gesetzgeber darf der römisch-ka-
tholischen Kirche nicht weiter 
zugestehen, sich als Arbeitgeberin 
außerhalb des Diskriminierungs-
verbots in der Verfassung und des 
Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes zu stellen. 

Deutsche Blockade der  
EU-Nichtdiskriminierungspolitik: 
Die EU-Grundrechtecharta for-
dert explizit auch den Schutz vor 
Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Identität und verpflich-
tet damit alle Mitgliedstaaten zu 
entsprechenden Maßnahmen. 
Allerdings haben nur zehn der 28 
Staaten einen umfassenden Dis-
kriminierungsschutz verankert, 
darunter auch Deutschland durch 
die Einführung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes. Das 
liegt daran, dass die bisherigen 
Gleichbehandlungsrichtlinien 
das Zivilrecht teilweise ausklam-
mern. Deshalb wird auf EU-Ebene 
seit Jahren über die Schließung 
dieser Lücke durch eine „horizon-
tal non-discrimination directive“ 
diskutiert. Eine Einführung 
scheiterte bislang an der Bundes-
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Übereinkommen des Europarats über die „Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus-
liche Gewalt“, die sogenannte Istanbul-Konvention 
von 2014 ist auch für die Bundesregierung ein wichti-
ges Instrument, dessen Umsetzung zur Bekämpfung 
jeglicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen genutzt 
werden sollte.

Eine andere Form der Gewalt ist die sexualisierte 
Kriegsgewalt, die innerhalb Deutschlands keine Rolle 
spielt, aber im Rahmen von Entwicklungspolitik und 
-zusammenarbeit Beachtung finden muss. Deshalb 
soll hier auf Resolution 1325 „Frauen, Frieden und 
Sicherheit“ der Vereinten Nationen hingewiesen 
werden. Mit Hilfe ihres nationalen Aktionsplans 2013 
– 2016 wollte die Bundesregierung ihr außen-, ent-
wicklungs- und sicherheitspolitisches Engagement 
in diesem Themenfeld strategischer ausrichten. Das 
ist jedoch nicht befriedigend gelungen. Zwar wurden 
die Rechte von Frauen- und Kindern in bewaffneten 
Konflikten im Rahmen zahlreicher Projekte gestärkt, 
aber eine kohärente Umsetzung der Resolution in 
allen relevanten Politikfeldern ist noch nicht erfolgt. 
VENRO hat die Bundesregierung deshalb aufgefor-
dert, den nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der 
Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ 
neu aufzulegen und thematisch weiterzuentwickeln, 
um den globalen Herausforderungen für Frieden, 
Entwicklung, Gerechtigkeit und Sicherheit Rechnung 
zu tragen.11 Die Bedeutung der Rolle von Frauen für 
Frieden und Sicherheit in Verbindung mit Resolution 
1325 wurde auch in der aktuellen Erklärung der G7 
in Japan hervorgehoben. 

Deutschland hat weitere internationale Verträge, wir 
die Frauenrechtskonvention (CEDAW), die die Gleich-
berechtigung der Geschlechter fördern, ratifiziert. 
Die auf der Weltfrauenkonferenz 1995 erarbeitete Pe-
kinger Erklärung und Aktionsplattform wird von der 
Bundesregierung als eine wichtige Richtschnur für 
die Gleichstellungspolitik in Deutschland bezeich-
net.12 Es wurde jedoch durch die jeweiligen Bundes-
regierungen in beiden Fällen im Lauf der Jahre wenig 
getan, um die Übereinkommen in der Öffentlichkeit 

11	 VENRO (2016a).
12	 BMFSFJ (2015), S. 52.

bekannt zu machen und systematische, adäquat 
finanzierte und nachprüfbare Umsetzungsprozesse 
unter Beteiligung der Zivilgesellschaft zu gestalten. 

Wenig ambitiös haben sich die jeweiligen Bundesre-
gierungen bei der Umsetzung von Gender Mainstre-
aming gezeigt. Zwar wurde Gender Mainstreaming 
Ende der 1990er Jahre als Strategie zur Schaffung von 
Gleichberechtigung der Geschlechter auf Bundesebe-
ne verankert, dort aber immer weniger konsequent 
umgesetzt. Auf Landesebene ist Gender Mainstrea-
ming noch stärker präsent. 

Ein geschlechtergerechtes Finanzmanagement 
(Gender Budgeting) der öffentlichen Haushalte, 
einschließlich des Bundeshaushalts, hat dagegen 
niemals stattgefunden. Während das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) Gender Budgeting als ein grund-
legendes Instrument ansieht, um Geschlechterge-
rechtigkeit im Haushalt transparent zu machen, gibt 
es keine Bemühungen seitens der Bundesregierung 
den entsprechenden nationalen und internationalen 
Verpflichtungen in der eigenen Haushaltspolitik 
nachzukommen.13 Verwiesen wird dabei auf das 
kameralistische Haushaltsystem Deutschlands, das 
mit der Funktionsweise des Gender Budgeting nicht 
in Einklang zu bringen sei. In Zukunft sollte sowohl 
Gender Mainstreaming auch auf Bundesebene wie-
der verstärkt Anwendung finden als auch Geschlech-
tergerechtigkeit konkret und transparent in den 
öffentlichen Haushalten abgebildet werden (Gender 
Budgeting). Dazu könnte die Bundesregierung z.B. 
ein einheitliches Vorgehen bei der Erstellung des 
Finanzplans 2018 bis 2023 beschließen.

Umsetzung von Geschlechtergleichstellung in der 
Entwicklungszusammenarbeit

Die wirtschaftliche Stärkung und Förderung von 
Frauen ist zu einem wichtigen Thema im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit geworden. So setzte 
es die Bundesregierung 2015 im Rahmen ihrer Prä-
sidentschaft auf die Agenda des G7-Gipfels. Von der 
japanischen Präsidentschaft wurde es 2016 aufgegrif-

13	 VENRO (2015).
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fen. Für die Umsetzung von Geschlechtergerechtig-
keit im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
sind jedoch die Vorhaben des BMZ von besonderer 
Bedeutung. 

2014 veröffentlichte das BMZ das übersektorale 
Konzept „Gleichberechtigung der Geschlechter in der 
deutschen Entwicklungspolitik“. Das BMZ bestätigt 
darin, dass sich die deutsche Entwicklungspolitik 
auch weiterhin konsequent für die Gleichberechti-
gung der Geschlechter und Frauenrechte einsetzt. 
Themenfelder sind Armutsbekämpfung, Zugang 
zu Recht und Gerichtsbarkeit, Mitbestimmung und 
politische Beteiligung, ländliche Entwicklung und 
Ernährungssicherheit, Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, bewaffnete Konflikte und Friedensiche-
rung, Bildung, Erwerbsarbeit und wirtschaftliches 
Empowerment, Klimawandel und nachhaltige 
Entwicklung, Gesundheit, inklusive sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und Rechte. 

Das Konzept führt den neuen dreigliedrigen entwick-
lungspolitischen Ansatz des BMZ ein, der die bisheri-
gen Elemente des Gender-Ansatzes, nämlich Gender 
Mainstreaming und Empowerment von Frauen und 
Mädchen, um den hochrangigen bi- und multilateralen 
entwicklungspolitischen Politikdialog ergänzt. Dieser 
soll im Sektorpolitikdialog und in der Politikberatung 
verankert werden.14 Damit hat das BMZ ein wichtiges 
Instrument eingeführt, um Gleichberechtigung der 
Geschlechter und die Realisierung von Frauenrechten 
in der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern.

Um das übersektorale Konzept zur Gleichberechti-
gung der Geschlechter in die Praxis zu übersetzen, 
veröffentlichte das BMZ im Februar 2016 den zweiten 
Genderaktionsplan.15 Er nimmt konkreten Bezug auf 
die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung (Sus-
tainable Development Goals, SDG). Damit wurde eine 

14	 BMZ (2014), S. 3.
15	 BMZ (2016).
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�Gender Pay Gap in Deutschland (in Prozent)

Quelle: www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension1/1_5_GenderPayGap.html

http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension1/1_5_GenderPayGap.html
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gute Basis geschaffen, um Geschlechtergerechtigkeit 
bei der Umsetzung der Agenda durch Deutschland zu 
berücksichtigen. 

VENRO war bei der Erarbeitung des Genderaktions-
plans konstruktiv eingebunden, musste bei Erschei-
nen des Dokuments jedoch feststellen, dass das BMZ 
auf konkrete Indikatoren zur Messung von Fort-
schritten bei der Umsetzung des Genderaktionsplans 
verzichtet hat. Unklar ist auch geblieben, wie die not-
wendige Kohärenz mit anderen relevanten BMZ-Stra-
tegiepapieren und -Konzepten hergestellt werden 
soll. Weiterhin fehlt eine Aussage zur institutionellen 
Verankerung von Geschlechtergerechtigkeit im BMZ. 
Trotz dieser Defizite stellt der Genderaktionsplan ei-
nen anspruchsvollen Rahmen für die Förderung von 
Geschlechtergerechtigkeit in den nächsten Jahren dar. 

Dieser Anspruch spiegelt sich bedauerlicherweise 
nicht in der sog. Road Map vom März 2016 wieder. 
Das BMZ hat nämlich beschlossen, die Umsetzung des 
Genderaktionsplans mit Hilfe jährlicher Road Maps 
zu konkretisieren. Die erste Road Map greift jedoch 
zu kurz. Wichtige Handlungsfelder wie die Überwin-

dung von Mehrfachdiskriminierung und Stärkung 
von Frauenorganisationen sind nicht berücksichtigt. 
Außerdem setzten Genderaktionsplan und Road 
Map unterschiedliche Schwerpunkte. Das macht den 
ganzen Prozess unübersichtlich und erschwert das 
Monitoring. Aktuell bestehen bei VENRO ernsthaf-
te Zweifel, ob mit der Road Map ein angemessener 
Beitrag zur Umsetzung des Ziels 5 zur Geschlechter-
gerechtigkeit und zum Gender Mainstreaming in 
anderen Zielen geleistet werden kann. 

VENRO hat die Bundesregierung deshalb aufgefor-
dert für die Umsetzung des Genderaktionsplans 
nachträglich messbare Indikatoren zu formulieren 
sowie ambitionierte Maßnahmen zur Schaffung von 
Geschlechtergerechtigkeit in die nationale Nachhal-
tigkeitsstrategie als zentrales Instrument zur Umset-
zung der SDGs in und durch Deutschland aufzuneh-
men16 und zu finanzieren. Der Ende Mai erschienene 
Entwurf deutet bereits in die richtige Richtung. 

16	� VENRO (2016b): Geschlechtergerechtigkeit im Schneckentempo?, 
Berlin
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Abbildung 2.7.2

�Tägliche Arbeitszeit von Frauen und Männern, unter Einbeziehung der unbezahlten Arbeit

Quelle: UN Statistics Division (2015)
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Carsta Neuenroth  

ist Referentin für Gender  

bei Brot für die Welt –  

Evangelischer Entwicklungs-

dienst und Ko-Sprecherin  

der VENRO-AG Gender.
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Kinderrechte sollten in allen für Kinder relevanten 
Lebensbereichen verankert werden. Als umfassendes 
politisches Programm für nachhaltige Entwicklung 
ist die 2030-Agenda deshalb ein wichtiger Bezugs-
punkt. Die 17 Nachhaltigkeitsziele adressieren ein 
breites Spektrum an kinderrechtlichen Kernanlie-
gen. Dazu zählen unter anderem inklusive und quali-
tativ hochwertige Bildung (Ziel 4), Schutz vor Gewalt 
und Ausbeutung, Sklaverei und Menschenhandel 
(Ziele 8 und 16), Kinderarmut (Ziel 1), Kindergesund-
heit (Ziel 3) und Kinderernährung (Ziel 2) sowie die 
Stärkung von Mädchen (Ziel 5). Die Agenda benennt 
weitere Themen, in denen dringender politischer 
Handlungsbedarf besteht, wie den Schutz und die 

Kinderrechte als Leitlinie für die Umsetzung der 2030-Agenda
VON BARBARA KÜPPERS UND JONAS SCHUBERT

Rechte von minderjährigen Flüchtlingen (Ziel 10). Im 
Vergleich zu den Millenniumsentwicklungszielen hat 
die 2030-Agenda kinderrechtlich deutlich an Kontur 
gewonnen, weil sie den Fokus auf den Zugang zu Ba-
sisleistungen um wichtige Aspekte wie Kindesschutz, 
Qualität von Leistungen und Stärkung erweitert hat. 

Leider bleibt die Agenda für nachhaltige Entwick-
lung in Fragen der Kinder- und Jugendpartizipation 
hinter bestehenden kinderrechtlichen Vorgaben 
zurück. Dabei hatte es schon in Grundsatz 21 der 
Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung von 
1992 geheißen: „Die Kreativität, die Ideale und der 
Mut der Jugend der Welt sollten mobilisiert werden, 
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um eine weltweite Partnerschaft zu schaffen und 
so eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen 
und eine bessere Zukunft für alle zu sichern.“ Mit 
der Agenda 21 lag ein Aktionsprogramm vor, dass 
die Stärkung der Rolle und aktive Einbeziehung der 
Jugend in den Umweltschutz und in die Förderung 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu 
einem Schwerpunkt machte. Zwar stellt auch die 
2030-Agenda fest: Kinder „sind entscheidende Träger 
des Wandels und werden in den neuen Zielen eine 
Plattform finden, um unerschöpfliches Potenzial für 
Aktivismus zur Schaffung einer besseren Welt einzu-
setzen.“ Doch sie formuliert keine Zielvorgaben dazu. 

Bei einer tiefergehenden Analyse der Nachhaltig-
keitsziele fällt darüber hinaus auf, dass substanzielle 
Kinderbezüge im Wesentlichen auf den Bereich der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung begrenzt 
sind. Umweltrelevanten Zielen – die dritte Säule 
nachhaltiger Entwicklung – fehlt es dagegen an einer 
eindeutig kinderrechtlichen Ausrichtung. Bereits 
heute sterben jedes Jahr fast zwei Millionen Kinder 
an umweltbedingten Ursachen. Immer mehr Kinder 
leiden an chronischen Krankheiten, die auf den Kon-
takt mit Umweltgiften zurückgehen. 

Klimawandel, Luftverschmutzung, Biodiversitäts-
verlust, fehlender Zugang zu natürlichen Ressourcen 
und Zerstörung von Ökosystemen sowie Urbanisie-
rung sind Zukunftsherausforderungen, die Kinder 
direkt und indirekt betreffen. Kinder haben zum 
Beispiel ein Recht darauf, in Städten aufzuwachsen, 
die ihnen saubere Luft zum Atmen und grüne Plätze 
zum Spielen bieten (Ziel 11). Die richtigen Antworten 
auf den Klimawandel können nur gefunden werden, 
wenn Kinder in relevante Entscheidungen eingebun-
den sind (Ziel 13). Bemühungen um einen besseren 
Schutz von und Zugang zu Böden, Flüssen und an-
deren natürlichen Ressourcen sowie den Erhalt von 
Biodiversität und Ökosystemen sollten Kinderrechte 
wie das Recht auf Wasser und Nahrung, angemessene 
Lebensbedingungen und kulturelle Vielfalt berück-
sichtigen (Ziele 1, 2, 6, 14 und 15). Bildung für Nach-
haltige Entwicklung macht nur Sinn, wenn ihr Fokus 
darauf liegt, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, 
die es Kindern und Jugendlichen erlauben, nachhal-
tige Lebensstile auszubilden und sich für den Schutz 
der Umwelt einzusetzen (Ziel 4). Das Kinderrecht auf 

Leben, Gesundheit und Entwicklung muss Maßstab 
aller Maßnahmen zum Schutz vor Umweltgiften sein 
(Ziel 3 und 12).

Die Bestimmungen der UN-Kinderrechtkonvention 
haben großes Potential, die soziale, ökonomische, 
kulturelle aber auch die ökologische Dimension der 
Agenda zu stärken und damit Kinder als Betroffe-
ne, Akteure und Pioniere, Lernende, Konsumenten 
und heutige und zukünftige Entscheidungsträger 
anzusprechen und einzubeziehen. Sie sind auch eine 
Verpflichtung für die Bundesregierung. Kinderrechte 
sollten zur Leitlinie der deutschen Bemühungen zur 
Umsetzung der Agenda werden. Denn damit be-
kommt das Bekenntnis zu nachhaltiger Entwicklung 
und Gerechtigkeit gegenüber zukünftigen Generati-
onen einen konkreten Ausdruck. Dies gilt selbstver-
ständlich für alle relevanten Politikbereiche. Kinder 
sollten teilhaben und teilnehmen an der Umsetzung 
der Agenda, damit sie ihr unerschöpfliches Potenzial 
für Aktivismus zur Schaffung einer besseren Welt 
auch wirklich einsetzen können. Dies betrifft insbe-
sondere auch die Bereiche Umwelt- und Naturschutz 
sowie nachhaltige Produktions- und Konsummuster 
oder urbanes Planen. 

Wichtige spezifische kinderrechtliche Handlungs-
felder sind in anderen Beiträgen dieses Berichtes 
benannt, unter anderem zu Migration (siehe Kapitel 
2.14), Armut und Ungleichheit (siehe Kapitel 2.1 und Ka-
pitel 2.2), Bildung (Kapitel 2.6) oder Gesundheit (Kapitel 
2.5), Rüstungsexporte (Kapitel 2.19) und Außenwirt-
schaftsförderung (Kapitel 2.21) sowie die Regulierung 
im Ausland tätiger deutscher Unternehmen (Kapitel 
2.16). 

Die Entwicklungszusammenarbeit kann wesentlich 
zur Umsetzung kinderrechtlicher Aspekte aus der 
2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung beitra-
gen. Noch immer sterben jeden Tag 17.000 Kinder 
unter fünf Jahren aus vermeidbaren Gründen, 570 
Millionen Kinder leben in extremer Armut. Fast 
230 Millionen Kinder werden bei der Geburt nicht 
registriert und haben deshalb keinen Zugang zu Ba-
sisleistungen. Sechs von zehn Kindern werden Opfer 
physischer Gewalt. 250 Millionen Kindern haben 
keinen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung. 
Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht, die 
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Hälfte von ihnen sind Kinder. Das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung hat bereits 2011 das Positionspapier Junge 
Menschen in der Entwicklungspolitik – Beitrag zur 
Umsetzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen 
veröffentlicht. Als Konkretisierung des BMZ-Men-
schenrechtskonzepts bildet es eine verbindliche 
Grundlage für die Identifizierung, Prüfung, Planung, 
Durchführung und Evaluierung entwicklungspoli-
tischer Vorhaben mit Relevanz für junge Menschen. 
Das Positionspapier sollte im Zuge der Umsetzung der 
2030-Agenda aktualisiert werden. 

Auch die Zukunftscharta von 2014 setzt einen ein-
deutig kinderrechtlichen Schwerpunkt. Bislang fehlt 
allerdings ein Aktionsplan, der die kinderrechtlichen 
Leitlinien für die Entwicklungszusammenarbeit in 
konkrete Maßnahmen übersetzt. Beides ist unerläss-
liche Voraussetzung für eine kohärente und integrale 
Implementierung der Globalen Nachhaltigkeitsziele.
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Das Sustainable Development Goal (SDG) 6 formuliert 
ein eigenes Nachhaltigkeitsziel für den Bereich Was-
ser. Darüber hinaus ist Wasser Teil weiterer nach-
haltigen Entwicklungsziele, wie der Beendung von 
Hunger, der Gewährleistung von gesundem Leben 
für alle, der Förderung nachhaltigen Wirtschafts-
wachstums, der nachhaltigen Gestaltung von Städten 
und Siedlungen, der Sicherstellung nachhaltiger Kon-
sum- und Produktionsmuster, der Bekämpfung von 
Klimawandel und seinen Auswirkungen, dem Erhalt 
von Ozeanen, Meeren und Meeresressourcen sowie 
dem Schutz von Landökosystemen.

Virtuelles Wasser – Eng verknüpft mit Landwirtschaft

Nahezu jedes Produkt verbraucht im Herstel-
lungsprozess Wasser. Damit Deutschland seine als 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessene Wirtschafts-
leistung im Jahr 2016 realisieren kann, hat es seine 
ökologische Leistungsgrenze bereits Anfang Juni 
überschritten. Das ist nur möglich durch den Import 

Der deutsche Wasserverbrauch global
Wasserfußabdruck und virtuelles Wasser

VON HELGE SWARS UND STEFANIE HESS

von Energie und Ressourcen aus anderen Ländern. 
So importiert Deutschland als relativ wasserreiches 
Land insbesondere über agrarische Rohstoffe und 
Nahrungsmittel deutlich mehr Wasser als das eigene 
Ökosystem jedes Jahr zur Verfügung stellt.

Insgesamt werden 70 Prozent des global verfügbaren 
Trinkwassers von der Landwirtschaft verbraucht. 
Das Wasser geht dabei im globalen Kreislauf aus 
Verdunstung und Niederschlag nicht verloren. 
Entscheidend ist jedoch, ob die in einer Region über 
landwirtschaftliche Nutzpflanzen verdunstete Menge 
Wasser durch lokale Niederschläge oder Wasserströ-
me nachhaltig zur Verfügung gestellt wird. In den 
immerfeuchten Tropen, Herkunftsgebiet von Kultu-
ren wie Kaffee und Kakao, ist dies zum Beispiel der 
Fall. Fallen Verdunstung und Niederschläge jedoch 
räumlich auseinander, wird mit der Ausfuhr von 
landwirtschaftlichen Produkten auch das bei ihrer 
Erzeugung verbrauchte Wasser virtuell exportiert. 
Entlang der globalen Wertschöpfungskette entsteht 
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so ein externer Wasserfußabdruck der importieren-
den Länder. Den größten Anteil am externen Was-
serfußabdruck Deutschlands machen Sojabohnen, 
Ölfrüchte und Baumwolle aus.1

Wasserraub und Wasserknappheit

Der globale Handel mit virtuellem Wasser wird zum 
Wasserraub, wenn „wasserintensive“ Güter aus 
Regionen exportiert werden, die unter Wasserknapp-
heit leiden. Die meisten der unmittelbar von Was-
serraub betroffenen Menschen leben in tropischen 
und subtropischen Gebieten mit geringen Nieder-
schlagsmengen. Da es hier viel Sonne und keine bzw. 
sehr milde Winter gibt, sind diese Gebiete für die 
landwirtschaftliche Nutzung attraktiv. Viele Nah-
rungsmittel und Industrierohstoffe wie Baumwolle 
können nur hier angebaut werden, auch wenn die 
Niederschläge dafür nicht ausreichen. Also werden 
Großfarmen, Plantagen und Weideflächen in heißen, 
trockenen Regionen Afrikas, Lateinamerikas und 
Asiens, aber auch zum Beispiel im südlichen Europa 
mit dem Wasser aus Grundwasserschichten, Flüssen 
und Seen bewässert. Bei großflächig konventionel-
ler Nutzung wird dabei zwangsläufig mehr Wasser 
verbraucht, als dem Ökosystem durch lokale und 
regionale Niederschläge und indirekt über Grund-
wasserströme und Flüsse zugeführt werden kann. In 
der Folge sinken Grundwasserspiegel, versalzen Seen 
und trocknen Flüsse aus. Dabei werden Ökosysteme 
als Lebensräume und Grundlage wirtschaftlicher 
Aktivität destabilisiert und langfristig zerstört. In 
Indien beispielsweise übersteigt die Wasserentnah-
me für die Bewässerung von Feldern jährlich den 
Eintrag durch Niederschläge um zwei Drittel. Allein 
Deutschland importiert jährlich knapp eine Billionen 
Liter virtuelles Wasser aus Indien.2

Beschleunigt wird dieser Prozess meist durch das Ab-
holzen von Wäldern zur Gewinnung von Weide- und 
Anbauflächen und die schnelle Verschlechterung 
von Böden wird verursacht durch eine unangepasste 
Bewirtschaftungsweise. Wald und Boden verlieren 
ihre wichtige Fähigkeit, Wasser zu speichern. Kapi-

1	 WWF Deutschland (2009).
2	 WWF Deutschland (2009), S. 15.

talstarke Agrarkonzerne können diese Entwicklung 
eine Zeit lang mit technischen Mitteln, beispielsweise 
durch das Anbohren tieferer, fossiler Grundwasser-
schichten, verzögern. Die Bevölkerung in den betrof-
fenen Ländern im Globalen Süden ist der Erschöp-
fung ihrer lebenswichtigen Wasserressourcen jedoch 
schutzlos ausgeliefert.

Wer verdient an der Wassernutzung?

Ein auf diese Weise nicht nachhaltiges Wasserma-
nagement kann auf dem Weg zur Umsetzung des 
SDG 6 nur zur Überbrückung schwieriger Zeiten ge-
rechtfertigt werden. Hier gilt es, die Entwicklungsbe-
dürfnisse von Ländern, die unter Wasserstress leiden 
bzw. davon bedroht sind, zu berücksichtigen. Dabei 
lohnt sich jedoch der Blick darauf, wer diese Entwick-
lungsbedürfnisse formuliert. Sind es Ökonomen, für 
die ein wachsendes BIP die wichtigste Kennziffer 
für Entwicklung darstellt? Ist es die kleine meist 
städtische Elite in einem Entwicklungsland, obwohl 
der überwiegende Teil der Bevölkerung nach wie 
vor von Subsistenzlandwirtschaft abhängt? Sind es 
deutsche oder globale Unternehmen, die auf Kosten 
des örtlichen Naturkapitals den Löwenanteil der 
Wertschöpfung aus dem Entwicklungsland ausfüh-
ren und ein Durchsickern von Wohlstandseffekten 
durch Investitionen in Infrastruktur und meist 
prekäre Beschäftigung als Entwicklung postulieren? 
Oder letztlich gar korrupte einheimische Eliten, die 
genau daran mitverdienen?

Südlich der Amazonas-Regenwaldregion in Brasi-
lien werden auf einer Fläche sechs Mal so groß wie 
Deutschland Sojabohnen angebaut und intensiv 
bewässert. Indirekt werden für die Ausweitung der 
Soja-Anbaufläche Jahr für Jahr 1,4 Millionen Hektar 
Regenwald abgeholzt. Das hat verheerende Aus-
wirkungen auf das regionale Klima, die Grundwas-
serspeicher und Böden. Für den nach Deutschland 
exportierten Anteil an Sojabohnen werden jährlich 
etwa zwei Billionen Liter Wasser verbraucht.3 Soja 
wird unter anderem als billiges Eiweiß-Futtermit-
tel für Hühner, Schweine und Rinder in Deutsch-
land eingesetzt. Die damit verbundene ökologische 

3	 Ebd.
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Katastrophe in Brasilien hat den Aufstieg Deutsch-
lands zu einem der europaweit größten Exporteure 
von Fleisch mit einem Exportwachstum von fast 250 
Prozent (1,5 Millionen Tonnen 2001; 3,7 Millionen 
Tonnen 2010) allein im letzten Jahrzehnt ermöglicht.4

Eine ähnliche „Erfolgsgeschichte“ ist Palmöl. Durch 
seinen niedrigen Preis ist es aus der Nahrungsmit-
telindustrie nicht mehr wegzudenken. Auch dafür 
hinterlässt Deutschland einen externen Wasserfuß-
abdruck von knapp zwei Billionen Litern Wasser in 
Indonesien und Malaysia.5 Auch hier fällt Regenwald 
der Anlage von Ölpalmenplantagen zum Opfer. Dass 
sich Deutschland auf diese Weise bei den Ökosyste-
men anderer Länder verschuldet, taucht in keiner 
Handelsbilanz auf. Gängige wirtschaftliche Maßstä-
be, wie das BIP, blenden das schlicht aus. Entwick-
lungs- und Schwellenländer werden vielmehr für ihr 
steigendes BIP gefeiert, wenn internationale Agrar-
konzerne Regenwald roden, das Holz exportieren, gi-
gantische Plantagen auf den frei gewordenen Flächen 
errichten, Sojabohnen, Ölpalmen und Baumwolle 
anbauen und auf dem Weltmarkt verkaufen. Diese 
Form nicht nachhaltigen Wirtschaftens lohnt sich für 
privatwirtschaftliche Unternehmen nur, weil sie das 
Gemeingut Wasser zu allenfalls geringen Kosten und 
meist unbegrenzt als Produktionsfaktor einsetzen 
können. Damit wälzen sie einen Großteil der anfal-
lenden Umweltfolgekosten auf die Gesellschaft ab.

Wasserraub durch Verschmutzung

Die langfristig wirkende Verschmutzung von Wasser 
macht einen wesentlichen Teil des Wasserfußab-
drucks aus und stellt ebenfalls eine Form des Was-
serraubs dar. Auch hier ist die Landwirtschaft eine 
bedeutende Quelle der Wasserverschmutzung. Das 
gilt insbesondere für die industrielle Landwirtschaft 
mit dem massiven Einsatz von Düngemitteln, Pestizi-
den sowie großen Mengen Gülle und Medikamenten 
aus der Massentierhaltung.

4	� Vgl. www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/
konsum-waechst-deutscher-fleischexport-mehr-als-
verdoppelt/6099556.html.

5	 WWF Deutschland (2009), S. 15.

Mit der Abholzung von Amazonasregenwald beginnt 
eine globale „Wertschöpfungskette“, die mit der 
Nitratbelastung deutscher Gewässer ihr trauriges 
Ende erreicht. Hauptursache ist die auf billiges 
Fleisch ausgerichtete Massentierhaltung und die 
dazugehörige, auf Wachstum setzende Agrarpolitik. 
Die Böden in Deutschland sind an vielen Stellen nicht 
mehr in der Lage, die 160 Millionen Kubikmeter 
Gülle aufzunehmen, die jährlich in Deutschland pro-
duziert werden.6 Das in der Gülle enthaltene Nitrat 
sickert in tiefe Grundwasserschichten ein, die für die 
Trinkwasserversorgung in Deutschland wichtig sind.

Ursache der ausufernden Gülle-Problematik ist die 
Kombination aus Import von stickstoffhaltigen Fut-
termitteln, wie Soja, und die Verwendung von chemi-
schen Düngern. Damit sind Landwirte nicht mehr an 
geschlossene Stickstoffkreisläufe gebunden, sondern 
können Viehzucht und Ackerbau unabhängig vonei-
nander betreiben. Das hat einer Massentierhaltung 
den Weg geebnet, in der viele Tiere auf kleinem Raum 
dann auch entsprechend viel Gülle produzieren. In 
erheblichem Maße tragen staatliche Subventionen 
für diese Form der Landwirtschaft zur Verschärfung 
des Problems bei.

Deutschland ist Schlusslicht beim Gewässerschutz

In Europa ist Deutschland bei der Umsetzung der für 
den Gewässerschutz geschaffenen EU-Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) eines der Schlusslichter. Von 
den Flüssen und Seen, die nach der WRRL bis 2015 
einen guten ökologischen Zustand aufweisen sollen, 
ist dies bei 90 Prozent der Wasserkörper zurzeit nicht 
der Fall.7 Da die deutsche Regierung keine geeigneten 
Maßnahmen ergreift, im Gegenteil die Umsetzung 
insbesondere in der Landwirtschaft systematisch 
unterläuft, hat die EU-Kommission im April 2016 vor 
dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Bun-
deregierung erhoben.

Dabei geht es auch anders. Wenn das Grundwasser 
mit Nitrat belastet ist, müssen die Wasserversorger 

6	� Vgl. www.zeit.de/2014/37/massentierhaltung-guelle-grundwasser-
bruessel.

7	 Naturkapital Deutschland – TEEB DE (2016), S. 21.

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/konsum-waechst-deutscher-fleischexport-mehr-als-verdoppelt/6099556.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/konsum-waechst-deutscher-fleischexport-mehr-als-verdoppelt/6099556.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/konsum-waechst-deutscher-fleischexport-mehr-als-verdoppelt/6099556.html
http://www.zeit.de/2014/37/massentierhaltung-guelle-grundwasser-bruessel
http://www.zeit.de/2014/37/massentierhaltung-guelle-grundwasser-bruessel
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das geförderte Grundwasser aufwändig und kosten-
intensiv aufbereiten. Daher bieten zum Beispiel die 
Stadtwerke München und Leipzig Landwirt/innen 
finanzielle Unterstützung, um im Einzugsgebiet ihrer 
Wasserversorgung Felder umweltschonend zu be-
wirtschaften. Für die notwendigen Investitionen und 
als Ersatz für einen geringeren Ertrag erhalten die 
Betriebe eine Ausgleichszahlung. Für die Stadtwerke 
Leipzig reduzieren sich so die Kosten im Vergleich 
zur technischen Aufbereitung verschmutzen Grund-
wassers auf ein Siebtel.8

Wasser wird auch bei der Herstellung von Konsum-
gütern, wie beispielsweise Kleidung oder Elektro-
nik verschmutzt. Bergbau, die Förderung und der 
Transport von Erdöl, neuere Extraktionsverfahren 
wie Fracking oder die Förderung von Teersanden 
verbrauchen nicht nur direkt viel Wasser, sondern 
führen vor Ort zur Verunreinigung und Vergif-
tung von Grund- und Oberflächengewässern durch 
Schwermetalle, Chemikalien und Öle. 

Insgesamt gelangen jeden Tag weltweit zwei Millio-
nen Tonnen Chemikalien, industrielle, menschliche 
und landwirtschaftliche Abfälle in das Trinkwasser.9 
Profiteure sind meist nur internationale Konzerne, 
welche die Kosten der Vermeidung oder der korrek-
ten Entsorgung sparen sowie die Konsumentinnen 
und Konsumenten in den Ländern des globalen 
Nordens, die isoliert betrachtet von billigen Verbrau-
cherpreisen profitieren. Den Preis bezahlen auch 
hier wieder die Menschen, die in dem verschmutzen 
Ökosystem leben müssen. Und damit letzten Endes 
wir alle.

Klimawandel und seine Folgen  
auf die Verfügbarkeit von Wasser 

Wenn die 2030-Agenda ausläuft, werden durch den 
fortschreitenden Klimawandel etwa drei Milliarden 
Menschen mit extremer Wasserknappheit leben 
müssen. Ein großer Teil von ihnen wird in Regionen 
leben, die heute noch zu den Hauptanbaugebieten für 
Nahrungsmittel und Agrarrohstoffe zählen. Betrof-

8	 Ebd., S. 43ff.
9	 UNEP/UN-HABITAT (2010).

fen wird aber auch der Süden Deutschlands sein. Die 
Länder Bayern und Baden-Württemberg haben nach 
UN-Prognosen im Jahr 2040 mit bis zu 20 Prozent 
weniger Niederschlag zu rechnen.10 Ob der Rückgang 
an landwirtschaftlicher Produktivität dieser Regio-
nen durch höhere Temperaturen und Niederschläge 
in anderen Gebieten aufgefangen werden kann, ist 
mehr als fraglich.

Betroffen sind vor allem Menschen in den ärmeren 
Regionen der Welt. Sie sind nicht verantwortlich für 
den globalen Klimawandel, tragen aber heute schon 
die unmittelbaren Folgen von verringerten oder ganz 
ausbleibenden Niederschlägen. Die Vegetation kann 
sich in der Regel nicht schnell genug anpassen, erst 
recht nicht bei intensiver Bewirtschaftung. Mit dem 
Rückgang der Vegetation geraten die Böden unter 
erhöhten Erosionsdruck. Zumal Pflanzen durch die 
Verdunstung von Wasser eine tragende Rolle bei der 
Abkühlung der Luft und damit gegen die Erderwär-
mung spielen. Böden speichern global etwa vier Mal 
so viel Kohlenstoff wie Wälder.11 Durch Erosion wird 
ein Großteil des Kohlenstoffs freigesetzt. Die Verwüs-
tung von jährlich zwölf Millionen Hektar Landfläche 
verstärkt folglich den Klimawandel im doppelten 
Sinne.12 Die Kehrseite der Medaille sind zunehmende 
Extremwetterereignisse, die zu Überschwemmungs-
katastrophen führen.

Rahmenbedingungen für die Umsetzung des SDG 6

Deutschland und die EU müssen Verantwortung 
übernehmen. Auch ohne die Souveränität anderer 
Länder in Frage zu stellen, können hierzulande Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die Wasser-
raub in Drittländern durch mächtige Akteure zumin-
dest erschweren bzw. weniger profitabel machen. Die 
SDGs fordern dabei auch einen Blick auf die Situation 
in Deutschland selbst. Nicht nur im globalen Süden 
hinterlässt Deutschland einen Wasserfußabdruck, 
auch die einheimischen Wasserressourcen werden 
nicht nachhaltig bewirtschaftet. Neue Anreizsysteme 
sollten dazu führen, dass Landwirtschaft und andere 

10	 Milly, P. C. D./Dunne, K. A./Vecchia A. V. (2005).
11	 Naturkapital Deutschland – TEEB DE (2016), S. 22.
12	 UNCCD (2016).
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Wasserverbraucher von einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung des Wassers profitieren. Entsprechend 
müssen insbesondere Subventionen gestaltet werden. 
Aktuell subventioniert ein Großteil der 58 Milliarden 
Euro, mit denen die EU z.B. jährlich ihre Landwirt-
schaft fördert, direkt Wasserraub. Ganz klassisch 
werden in Bezug auf das öffentliche Gut Wasser 
Gewinne privatisiert und Kosten vergesellschaftet. 
Eine Weltwirtschaft, die kurzsichtig auf Wirtschafts-
wachstum und private Gewinne zielt und damit das 
Klima weiter anheizt, kann nicht nachhaltig sein.

Neben der deutschen Agrarpolitik steht hier auch die 
Entwicklungspolitik vor einer Herausforderung, die 
über eine grundlegende Sanitär- und Trinkwasser-
versorgung hinausgeht. Nur ein Bruchteil der Mittel 
für Entwicklungszusammenarbeit fließt in die För-
derung von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Doch 
für Millionen kleinbäuerlicher, ländlicher Existen-
zen in den Ländern des Südens ist Wasser der wich-
tigste Produktionsfaktor und damit Voraussetzung, 
sich selbst versorgen zu können. Diese Mittel zu erhö-
hen und damit partizipative und dezentrale Ansätze 
für die Anpassung an Klimawandel und zunehmende 
Wasserknappheit zu fördern, bekämpft langfristig 
den Hunger an seiner Basis und sichert Lebensräu-
me für Milliarden Menschen. Der Weltagrarbericht 
liefert hierfür den neuesten Stand der Forschung.13 
Er empfiehlt die Aufwertung des Regenfeldbaus, Mo-
dernisierung der Bewässerungslandwirtschaft durch 
umweltschonende und kostengünstige Technologien 
und agrarökologische Methoden.

13	� UN/UNEP/WHO/UNDP/UNESCO/FAO/Worldbank/Global Environ-
ment Facility (2009).
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Zu Beginn der Verhandlungen um die Ziele für nach-
haltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, 
SDGs) war lange umstritten, ob Maßnahmen gegen 
den Klimawandel dort überhaupt berücksichtigen 
werden sollten. 

Die SDG-Verhandler/innen hatten zum Teil Angst, „to-
xische“ Debatten rund um die Klimarahmenkonven-
tion (UN Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC) – zum Beispiel zu Gerechtigkeitsfragen – in 

Klimawandel und Energiewende in den SDGs
Deutschlands eilige Hausaufgaben

VON SVEN HARMELING

die SDG-Verhandlungen zu importieren. Die Klima-
verhandler/innen und auch viele Nichtregierungsor-
ganisationen (NRO) maßen den SDGs als freiwilligem 
Rahmenwerk zunächst wenig Gewicht bei. Einigen 
war jedoch klar, dass Entwicklungs- und Klimaf-
ragen heute nicht mehr unabhängig voneinander 
beantwortet werden können, weshalb sie sich für die 
Verbindung der Entwicklungs- und Klima-Agenden 
und damit einen Paradigmenwechsel einsetzten. Die 
2030-Agenda und das Paris-Abkommen nehmen di-



65

2.10Ansatzpunkte für die Umsetzung der SDGs in und durch Deutschland

rekt aufeinander Bezug und auch führende Politiker 
wie UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und die schei-
dende Generalsekretärin des Sekretariats der Klima-
rahmenkonvention, Christiana Figueres, betonen die 
Untrennbarkeit der Entwicklungs- und Klima-Agen-
den. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beim 
SDG-Gipfel in New York im September 2015 explizit 
auf diesen Zusammenhang hingewiesen. 

Auf narrativer Ebene hebt die 2030-Agenda deutlich 
hervor, dass der Klimawandel – insbesondere seine 
Folgen wie Meeresspiegelanstieg, Ozeanversauerung 
und andere Aspekte – eine der größten Herausfor-
derungen unserer Zeit ist und die Fähigkeit aller 
Länder, nachhaltige Entwicklung zu erreichen, 
beeinträchtigt. Das Überleben vieler Gesellschaften 
und ihrer biologischen Unterstützungssysteme sind 
durch ihn gefährdet.

Das Klimaziel (SDG 13) und seine Unterziele blei-
ben insgesamt dennoch relativ vage und haben 
keine wirklich neuen, greifbaren Verpflichtungen 
etabliert. So gelang es beispielsweise nicht, Ziele 
zur Emissionsreduktion in den SDGs zu verankern. 
Widersprüche tun sich in der Agenda auf, indem 
zwar Ansätze einer Integration von Klimaaspekten 
beispielsweise in den SDGs zu Landwirtschaft oder 
Siedlungen zu finden sind, gleichzeitig aber auch 
potentiell klima- und umweltschädlich Infrastruk-
turmaßnahmen als zentrale Entwicklungsmotoren 
aufgeführt werden.  

Das Paris-Abkommen und die 2030-Agenda sind 
explizit miteinander verknüpft.  In gewisser Weise 
konkretisiert das Paris-Abkommen nun auch das 
Klima-SDG 13. Dies gilt insbesondere für die Tem-
peraturobergrenze als zentrale Leitplanke für die 
weltweiten Klimaschutzbemühungen. Während die 
2030-Agenda noch von einer Begrenzung auf „unter 
2 oder 1,5 Grad Celsius gegenüber vorindustriellem 
Niveau“ spricht, haben sich die Staaten durch das 
Paris-Abkommen auf eine Begrenzung auf deut-
lich unter 2 Grad und zu Anstrengungen für eine 
1,5-Grad-Grenze verpflichtet.

Das in Artikel 4.1 des Paris-Abkommens vereinbar-
te Ziel, die Emissionen rasch zu reduzieren und in 
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine Balance 

zwischen Emissionen und Aufnahme durch Senken 
zu erreichen, hat auch Implikationen für das SDG 7 
zu Energie. Um Artikel 4.1 mit dem 1,5-Grad-Limit in 
Einklang zu bringen, bedarf es einer beschleunigten 
Abkehr von den fossilen Energien hin zu Erneuerba-
ren, um die Energieemissionen bis spätestens 2050 
weltweit auf netto Null zurückzufahren und weitest-
möglich auf spekulative Negativ-Emissions-Techno-
logien verzichten zu können: Die langfristigen Ziele 
erfordern kurzfristiges Handeln und kein Auf-die-
lange-Bank-Schieben. 

Klimaschutz und Energiewende  
in Deutschland beschleunigen

Die Verschärfung des Temperaturziels durch das 
Paris-Abkommen muss Deutschland mit einer kurz-
fristigen Beschleunigung des Klimaschutzes und der 
Umstellung auf Erneuerbare Energien beantworten. 
Dem steht aber entgegen, dass Deutschland schon 
jetzt droht, das 40 Prozent-Reduktionsziel bis 2020 zu 
verfehlen. Dazu tragen u.a. die Ausbremsung des Aus-
baus der Erneuerbaren Energien durch die geplante 
EEG-Reform bei, das aktiv eine mit dem Paris-Abkom-
men konsistente Klimapolitik unterminiert.

Für den langfristigen Klimaschutz wäre es notwen-
dig, den 2050er-Klimaschutzplan am oberen Ende 
des bisherigen Zielkorridors – mindestens 95 Prozent 
Verringerung der einheimischen Emissionen – zu 
orientieren, eine mögliche Verschärfung des Ziels 
auf der Agenda zu halten. Zentral ist, die größten 
Schritte auf diesem Weg bereits in den nächsten zwei 
Jahrzehnten zu, damit insgesamt möglichst wenige 
Emissionen in die Atmosphäre gelangen. Der Umstel-
lung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energien 
kommt dabei die Schlüsselrolle zu. 

Internationale Zusammenarbeit:  
Mehr Tempo bei der Klimafinanzierung

Die internationale Kooperation Deutschlands mit an-
deren Ländern ist vielfältig und manche Initiativen 
(wie z.B. Unterstützung für Nationale Anpassungsplä-
ne oder die G7-Klimversicherungsinitiative) haben 
das Potenzial, Entwicklungsländer bei der Umset-
zung der (Klima-)SDGs wirkungsvoll zu unterstützen, 
wenn sie richtig umgesetzt werden. 
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Mit viel Glamour und Pathos 
unterzeichneten am 22. April 
2016 mehr als 170 Staaten den im 
Dezember 2015 ausgehandelten 
Weltklimavertrag in New York. 
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 
schwärmte: Der Vertrag habe 
die Kraft, die Welt zu verändern. 
Im September 2015 hatten die 
UN-Staaten einvernehmlich die 
2030-Agenda für nachhaltige 
Entwicklung verabschiedet, in 
der mit Blick auf das Paris-Ab-
kommen in Ziel 13 „Umgehend 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Aus-
wirkungen“ vereinbart wurden. 
Gelingen kann dies jedoch nur, 
wenn sich die Welt noch vor der 
Mitte dieses Jahrhunderts von den 
fossilen Energieträgern verab-
schiedet. Forscher des University 
College London bezifferten 2015 
eindrücklich: Rund 80 Prozent der 
Kohle-, 50 Prozent der Gas- und 30 
Prozent der Ölreserven müssen 
unter der Erde bleiben.  Für 
Deutschland heißt das: Wir brau-
chen schleunigst einen gesetzlich 
verankerten Kohleausstieg.

Gut 40 Prozent der gesamten deut-
schen CO2-Emissionen entfallen 
auf den Energieträger Kohle.  
Insbesondere die Braunkohle 
ist sprichwörtliches Gift für das 
Klima. Darüber hinaus belas-
tet die Verstromung von Kohle 
die Gesundheit mit Feinstaub, 
Stickoxiden und Schwermetal-
len und ist EU-weit für jährlich 
über 18.000 vorzeitige Todesfälle 

land die Nachhaltigkeits- und 
Klimaziele einhalten wird. Die 
Denkfabrik Agora Energiewende 
hat im Januar einen umfassenden 
Vorschlag für einen Kohlekonsens 
unterbreitet. Der zeigt: Bis 2040 
muss das letzte Kohlekraftwerk 
vom Netz gehen, bis 2025 sogar 
schon die Hälfte der Kraftwer-
ke. Die aktuellen Planungen der 
Landesregierungen Sachsen und 
Brandenburg für vier neue Tage-
baue lassen sich damit unmöglich 
vereinbaren. Schaut man sich 
die Szenarien von Agora Ener-
giewende an, dürfen die Energie-
konzerne sogar große Teile der 
bereits genehmigten Tagebaue 
nicht mehr nutzen. Im Rheini-
schen Revier wird die Hälfte der 
genehmigten Braunkohle unter 
der Erde bleiben müssen.  Es wird 
Zeit, dass die Bundesregierung 
Klarheit schafft.

verantwortlich. Beim Abbau von 
Kohle decken Umwelt- und Ent-
wicklungsorganisationen immer 
wieder Menschenrechtsverletzun-
gen auf.

Das kolumbianische Bergbauun-
ternehmen Cerrejón, einer der 
Hauptlieferanten für Steinkohle, 
vertrieb nach Recherchen der Or-
ganisationen FIAN und Urgewald 
indigene und afrokolumbianische 
Gemeinden aus ihren Dörfern, 
ohne sie je zu entschädigen. Der 
Bergbaukonzern Drummond 
ging bei der Ausweitung seines 
Tagebaus sogar über Leichen. So 
steht der Konzern im Verdacht, 
Gewerkschafter eingeschüchtert 
und ermordet sowie bewaffnete 
Konflikte mit Paramilitärs ange-
heizt zu haben, um die Zwangs-
umsiedlungen durchzusetzen. 

Was ein „Weiter so“ bei der Kohle 
für die weltweite Ernährungs-
sicherheit bedeutet, zeigt die 
Entwicklungsorganisation Oxfam 
in ihrer Kampagne „Kohle kostet 
Leben“. Durch einen ungebrems-
ten Klimawandel sinken die Ern-
teerträge und führen zu steigen-
den Preisen für Nahrungsmittel. 
Erfolge bei der Bekämpfung von 
Armut und Hunger werden so 
zunichte gemacht. Schon heute 
bleibt infolge des Klimawandels 
im Norden Kenias seit mehreren 
Jahren die Regenzeit aus.   

An der Kohleverstromung ent-
scheidet sich deshalb, ob Deutsch-

Kohleausstieg jetzt einleiten!
VON SVENJA ALMANN UND STEFANIE LANGK AMP

Svenja Almann ist Mitarbeiterin der 

Kohlekampagne bei der Klima Allianz 

Deutschland.
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In unmittelbaren Gefahrenzonen, 
beispielsweise an Flussufern, an 
Küstenlinien oder an steilen Hän- 
gen leben insbesondere arme Be- 
völkerungsgruppen. Wohnlagen in 
Gefahrenzonen sind für ihre Be- 
wohner und Bewohnerinnen keine 
freiwillige Option, sie sind Aus-
druck des Mangels an bezahlba-
rem Wohnraum. Schätzungen be-
sagen, dass durchschnittlich ca. 30 
Prozent der städtischen Bewohner 
und Bewohnerinnen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern in 
informellen Siedlungen leben. 

So ergibt sich ein asymmetrisches 
Verhältnis: Jene, die besonders 
stark von den Folgen des Klima-
wandels betroffen sind, sind meist 
nur geduldete Bewohner ihrer 
Stadt. Entsprechend werden sie 
von ihren Kommunen nicht als An-
spruchsträger und Anspruchsträ-
gerinnen von Rechten anerkannt. 
Projekte zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels sind sel-
ten reine Schutzmaßnahmen, bei-
spielsweise in Form eines Deiches, 
der einen Stadtteil vor reißenden 
Fluten schützen mag. Häufig han-
delt es sich um eine Mischung aus 
Schutz- und sogenannten Stadter-
neuerungsmaßnahmen. Doch bei 
der Umsetzung von Schutzmaß-
nahmen spielen die Interessen 
der direkt Betroffenen selten eine 
prioritäre Rolle. Aus Sicht vieler 
Kommunen bieten Anpassungs-
maßnahmen die wohlbegründete 
Möglichkeit, sich informeller 

Cui Bono? Anpassung an  
den Klimawandel in Städten
VON ALMUTH SCHAUBER

Siedlungen zu entledigen. Die Not-
wendigkeit des Schutzes vor den 
Folgen des Klimawandels sowie 
die Durchführung entsprechen-
der Infrastrukturmaßnahmen in 
renditeorientierten öffentlich-pri-
vaten Partnerschaften drohen, 
in der strukturellen Exklusion 
besonders Bedürftiger zu münden. 
Für die Bewohner und Bewohne-
rinnen von Gefahrenzonen und 
insgesamt für städtische Arme ist 
entscheidend, dass und wie ihre 
Interessen und Rechte in umfas-
sende Stadtentwicklungsprozesse 
einbezogen werden. Stehen ihre 
Interessen nicht im Mittelpunkt 
aller Überlegungen, wie jüngst 
vom Wissenschaftlichen Beirat 
der Bundesregierung für Globale 
Umweltveränderungen (WBGU) 
gefordert, drohen sich Stadterneu-
erungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel 
zu einer besonders perfiden 
Begründung für die Verdrängung 
armer Bevölkerungsgruppen zu 
entwickeln.
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Beispielsweise greift SDG 13.a die klimapolitische 
Verpflichtung auf, 100 Mrd. US-Dollar an Klimafinan-
zierung für Entwicklungsländer bis zum Jahr 2020 
bereitzustellen und den Grünen Klimafonds (GCF), 
der in größerem Umfang Klimaschutz und -anpas-
sung in Entwicklungsländern fördern soll, funktions-
fähig zu machen.

Beim GCF spielt Deutschland eine wichtige Rolle im 
Steuerungsgremium und hat durch seine frühzeitige 
Finanzierungszusage im Jahr 2014 von ca. 1 Mrd. 
US-Dollar andere Geberländer unter Druck gesetzt, 
entsprechend nachzuziehen. Die Bundesregierung 
hat zudem angekündigt, die Mittel weiter zu erhöhen. 
Die Bundeskanzlerin hat im Mai 2015 beim Pe-
tersburger Klimadialog angekündigt, die deutschen 
Haushaltsmittel für Klimafinanzierung bis 2020 auf 
ca. 4 Mrd. Euro zu erhöhen.

Im Ergebnis sind bis heute Gesamtzusagen von etwa 
10 Mrd. US-Dollar von über 40 Staaten und weiteren 
Akteuren zusammengekommen.  Der GCF gilt ab 
Mitte 2016 als weitestgehend operationalisiert. Bis 

Ende 2016 sollen mindestens 2,5 Mrd. US-Dollar für 
Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern bewilligt 
werden. Eine weitere Auffüllungsrunde ist erst 2018 
zu erwarten. 

Seit 2014 ist auch insgesamt ein Anstieg der bilatera-
len Mittel für die Klimafinanzierung zu verzeichnen, 
auf ca. 2,1 Mrd. Euro im Jahr 2015. Je nach Zählweise 
ist dies eine Fortsetzung des Anstiegs seit 2011, oder 
aber ein Wiederanwachsen nach einem deutlichen 
Abfall von 2013 gegenüber 2014.  Hinzu kommen Mit-
tel für multilaterale Fonds wie eben den Grünen Kli-
mafonds, aber auch die Globale Umweltfazilität oder 
den UN-Anpassungsfonds, oder den Fonds für die am 
wenigsten entwickelten Länder. Allerdings fehlt ins-
gesamt noch ein klarer, transparenter Aufwuchsplan 
für die Finanzierung bis 2020, der im Vorfeld der 22. 
UN-Klimakonferenz in Marokko (November 2016) 
vorgelegt werden sollte.

Ein Makel in der deutschen Klimafinanzierung 
bleibt, dass nahezu alle Mittel auf die ODA-Quote zur 
Erreichung des 0,7-Prozent-Ziels angerechnet wer-
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den, obwohl der Klimawandel, da wo entsprechende 
Maßnahmen tatsächliche Kosten verursachen, eine 
zusätzliche Last insbesondere für die ärmsten Ent-
wicklungsländer darstellt. Detailliertere Analysen 
der Anrechnung von Finanzmitteln für Klimaanpas-
sung werfen zumindest Fragen auf, wenngleich eini-
ge andere Geberstaaten eine deutlich großzügigere 
Anrechnungspolitik zu fahren scheinen.  Auch sollte 
Deutschland den Anteil der Anpassungsfinanzierung, 
der heute noch deutlich geringer als 50 Prozent ist, 
erhöhen.

Fazit

Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein Kernbe-
standteil der SDGs: Ohne eine Abwendung eines im 
großen Maßstab gefährlichen Klimawandels und der 
Integration von Klimarisiken in nahezu alle SDG-Be-
reiche sind die SDGs nicht zu erreichen. Aber auch 
umgekehrt ist Entwicklungsfortschritt zentral für 
das Ziel einer weitestgehend emissionsfreien und 
klimaresilienten Transformation.

Deutschlands nationale Klima- und Energiepolitik 
befindet sich derzeit in einer kritischen Phase, in der 
die Erreichung der 2020er-Reduktionsziele massiv 
gefährdet ist und langfristige Weichenstellungen die 
Pariser Klimaziele zu konterkarieren drohen. Eine 
solche „Absage“ an das Pariser Klima-Abkommen 
wäre außenpolitisch fatal zu einer Zeit, in der die 
Kosten der erneuerbaren Energien weltweit rapide 
sinken, die Klimafolgen immer stärker zuschlagen 
und sich die Welt nun ernsthaft kooperativ an den 
Klimaschutz macht. 

Ein mit den Pariser Zielen vereinbarer Ausstieg aus 
der Kohleverstromung muss auf den Weg gebracht 
und sozial- und wirtschaftspolitisch flankiert sowie 
der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt statt 
gebremst werden. Im Bereich der internationalen 
Klimafinanzierung gibt es positive Entwicklungen 
und Ankündigungen, die aber durch verlässliche 
Aufwuchspläne insbesondere bei der öffentlichen Fi-
nanzierung noch in diesem Jahr untermauert werden 
müssen.
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Menschenwürdige Arbeit ist auch in Deutschland 
ein Thema. Zwar ist die Situation in Deutschland 
mitnichten mit der in vielen anderen Ländern in der 
Welt vergleichbar, aber die Frage „In wie fern profi-
tieren alle Gruppen am Arbeitsmarkt gleichermaßen 
von der Entwicklung, oder werden die Risiken des 
Arbeitsmarktes auf wenige Gruppe konzentriert“, 
stellt sich auch hierzulande. Damit wird die für 
alle Länder – somit auch für Deutschland – geltende 
2030-Agenda auch für die Bundesregierung relevant. 
Mit Ziel 8 streben die Staaten an, weltweit produkti-
ve Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit 
(Zielvorgabe 8.5) zu schaffen. Auch Deutschland hat 
hier noch Verbesserungsbedarf, wie die derzeitigen 
Entwicklungen der zeigen.

Zum Teil arbeiten (und leben) viele Beschäftigte in 
prekären Verhältnissen. Die Bedeutung des soge-
nannten Normalarbeitsverhältnisses nimmt ab, 
während atypische Formen von Arbeit an Bedeutung 
zunehmen. Die Unternehmen stehen in einem harten 
Wettbewerb, auch international. Es konkurrieren 
nicht nur die Unternehmen untereinander, sondern 

Gute und menschenwürdige Arbeit auch in Deutschland
VON JOHANNES JAKOB

auch die Staaten durch unterschiedliche hohe Stan-
dards der Beschäftigung. Diesen Druck geben die 
Staaten und die Unternehmen an die Beschäftigten 
weiter. Das Management setzt darauf, dass Angebot 
und Nachfrage elastischer bzw. flexibler werden, 
dies gilt auch für den Faktor Arbeit. Durch Personal- 
und Arbeitszeitpolitik werden Arbeitseinsatz und 
Kapazitätsauslastung optimiert, die Produktivität 
gesteigert und die Arbeitskosten gesenkt. Gleichzeitig 
werden mit dem Anstieg der Leistungsanforderun-
gen kollektive Schutz- und Sicherungsniveaus für die 
Beschäftigten abgebaut. 

Die Gewerkschaften haben auf diese Anforderungen 
reagiert und den Unternehmen geholfen die betriebli-
che Flexibilität zu erweitern. Nachfrageschwankun-
gen werden heute zur Hälfte durch angepasste Ar-
beitszeiten ausgeglichen. In vier von fünf Betrieben 
sind Überstunden, Sonderschichten, Kurzarbeit und 
flexible Arbeitszeitmodelle an der Tagesordnung. 
Deutschland hat hierdurch eine hohe Auslastung der 
Unternehmen, vor allem im produzierenden Gewerbe 
erreicht. 
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Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben 
damit einen hohen Preis gezahlt, erwarten aber im 
Gegenzug, dass die Unternehmen die externe Flexi-
bilität (also Entlassungen und Wiedereinstellungen) 
verringern. Doch den Unternehmen reicht interne 
Flexibilität allein nicht. 

Der Gesetzgeber hat ihnen weitere Spielräume 
eröffnet und sie nutzen sie. Der Ausbau der externen 
Flexibilität erfolgt in Betrieben wie Verwaltungen 
verstärkt über atypische oder gar prekäre Beschäf-
tigung. Das sind: befristete Arbeitsverträge, gering-
fügige Beschäftigung, Zeitarbeit, Werkverträge 
und verschiedene Formen der Selbstständigkeit. In 
fragilen Konjunkturzyklen ermöglichen atypische 
Beschäftigungsverhältnisse eine kostengünstige 
Beschäftigungsanpassung. 

Dies hat zur Folge, dass die sozialen Folgen und 
deren Kosten zunächst auf die Beschäftigten und im 
zweiten Schritt auch auf die Allgemeinheit abge-
wälzt werden. Die prekär Beschäftigten selbst tragen 
zudem hohe Einkommensrisiken und haben einen 
geringeren Zugang zu betrieblicher Weiterbildung. 
Die sozialen Sicherungssysteme werden unterhöhlt, 
und der Druck auf den Niedriglohnsektor steigt.

Die Zunahme von prekärer und atypischer Beschäfti-
gung in Deutschland ist nicht nur den Marktkräften 
geschuldet, sondern Ergebnis einer Politik, die in 
den letzten Jahren die Schutzmechanismen abgebaut 
und die Flexibilisierung – als Wunderwaffe gegen 
Arbeitslosigkeit – erleichtert hat. 

Die Reduzierung des Sicherungsniveaus bei Arbeits-
losigkeit erhöht den Druck auf Arbeitssuchende und 
zwingt sie, jede Arbeit zu fast jedem Preis und zu 
jeder Bedingung anzunehmen. Das hat dazu geführt, 
dass die Löhne im unteren Einkommensbereich stark 
gesunken sind. Die Löhne driften auseinander, vor 
allem die unteren Einkommen halten mit der Loh-
nentwicklung nicht mehr Schritt. 

Es gab deswegen eine breite gesellschaftliche 
Debatte, die dazu geführt hat, dass im Jahre 2015 
in Deutschland erstmals gesetzliche Mindestlöhne 
eingeführt wurden. Vorher haben 23 Prozent der 
Beschäftigten im Niedriglohnsektor gearbeitet. 

Atypische Beschäftigung für immer mehr Menschen

Beschäftigte in atypischen Arbeitsverhältnissen 
unterliegen einem deutlich höheren Risiko der Kün-
digung, tendenziell ist die Bezahlung niedriger, die 
Aufstiegschancen sind geringer und das Risiko, einen 
Unfall zu erleiden, ist höher.

Über 900.000 Menschen sind als Leiharbeiter/innen 
tätig. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 
wurden im ersten Halbjahr 2015 585.000 Arbeitsver-
hältnisse beendet, während 660.000 neu abgeschlos-
sen wurden.1 Fast die Hälfte der Leiharbeitsver-
hältnisse endet nach weniger als drei Monaten. Die 
Bruttoarbeitsentgelte in der Zeitarbeit liegen deutlich 
unter den im Durchschnitt über alle Branchen erziel-
ten Entgelten. 

Während Branchenvertreter stets betonen, dass Leih-
arbeit eine ganz normale Form der Beschäftigung sei 
und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei 
den Verleihern einen sozialversicherten, unbefriste-
ten Arbeitsplatz hätten, sieht die Realität anders aus. 
Nicht der Verleiher trägt das Risiko der Flexibilität 
sondern die Beschäftigten und in der Folge die Ar-
beitslosenversicherung oder über das Hartz-IV-Sys-
tem der Steuerzahler. 

Fünf Millionen Menschen haben einen sogenannten 
Minijob als einzige Beschäftigung. Mit dem Anreiz, 
das Einkommen steuerfrei und für den Beschäftig-
ten ohne Sozialabgaben zu erzielen, akzeptieren 
viele Menschen Arbeitsverhältnisse auf Abruf, mit 
niedriger Bezahlung und oft auch ohne Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall, Urlaub, Urlaubsgeld und 
Leistungen bei Mutterschutz. Diese Tatsachen sind 
durch zahlreiche Studien belegt.2 Dennoch erkennt 
man im politischen Raum derzeit noch keinen Än-
derungsbedarf. Zu groß ist offensichtlich der Druck 
der Arbeitgeber, die von diesen flexiblen und billigen 
Arbeitskräften enorm profitieren, vor allem im 
Dienstleistungsbereich. 

1	 Bundesagentur für Arbeit (2016).
2	 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2015).
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2,3 Millionen Menschen arbeiten also Soloselbst-
ständige, das heißt Selbstständige ohne Angestellte. 
Diese Arbeitsform ist oft freiwillig gewählt und viele 
erreichen gute Einkommen. Allerdings ist die Ein-
kommensverteilung breit gestreut. Es gibt eine große 
Gruppe, die in prekärer Soloselbstständigkeit lebt, 
vor allem weil es ihnen an Alternativen am Arbeits-
markt fehlt. Rund 30 Prozent der Soloselbstständigen 
erzielen nur Einkommen unter 1.100 Euro netto, was 
im Kern dem Sozialhilfeniveau entspricht. Für die so-
ziale Sicherung, vor allem Sicherung im Alter, bleibt 
nichts mehr übrig. Immer mehr Menschen werden 
deshalb im Alter von staatlicher Fürsorge abhängig 
werden.

80.000 Menschen arbeiten in Maßnahmen der geför-
derten Beschäftigung. Der größte Teil dieser Gruppe 
in den sogenannten Ein-Euro-Jobs. Sie erhalten zu 
den Leistungen der Grundsicherung eine geringe 
Aufwandsentschädigung in Höhe von einem bis 1,50 
Euro pro Arbeitsstunde. Leistungen an die Renten-
versicherung werden nicht gezahlt. Die Arbeiten sind 
oft arbeitsmarktfern, um Konkurrenz zu anderen 

Arbeiten zu vermeiden. Dies führt aber auch dazu, 
dass die beruflichen Perspektiven gering sind. 

Mit Einführung des Mindestlohns hat die Zahl der 
Praktikantinnen und Praktikanten deutlich ab-
genommen. Praktika über drei Monate, die nicht 
Bestandteil der Ausbildung sind, müssen seitdem mit 
dem Mindestlohn abgegolten werden. Praktikantin-
nen und Praktikanten waren für viele Arbeitgeber 
willkommene billige Arbeitskräfte. Sie sind oft gut 
ausgebildet und motiviert, dennoch haben viele Ar-
beitgeber nur Praktika zugelassen. Aktuell, wo viele 
geflüchtete Menschen in Deutschland ankommen, 
nimmt die Diskussion wieder Fahrt auf. Die Arbeit-
geber drängen darauf, die Zeit der Praktika, die nicht 
nach Mindestlohn bezahlt werden müssen, wieder zu 
verlängern. 

Besonders prekär sind die sogenannten Werkver-
träge, vor allem dann, wenn die Werknehmer ihren 
Sitz im Ausland haben. Die Beschäftigten werden 
nach Deutschland zur Arbeitsleistung entsandt. Im 
Kern geht es darum, das niedrige osteuropäische 
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Lohnniveau nach Deutschland zu importieren. Die 
EU-Regelungen lassen diese Entsendungen für zwei 
Jahre zu. Die soziale Sicherung verbleibt im Heimat-
land. Die schlechten Arbeitsbedingungen sind oft 
von der Presse aufgegriffen worden, entscheidende 
Veränderungen zur besseren Absicherung dieser 
Menschen hat es aber nicht gegeben. Bis zur Einfüh-
rung des Mindestlohns waren die gezahlten Löhne 
extrem niedrig, auch für harte Arbeit. Die gren-
züberschreitende Beschäftigung führt dazu, dass 
Schutzmechanismen nicht greifen und die Menschen 
in Deutschland – auch aufgrund von unzureichenden 
Sprachkenntnissen – oft hilflos sind. Die EU-Kommis-
sion plant derzeit eine Überarbeitung der europäi-
schen Entsenderichtlinie. Auch hier ist der Wider-
stand groß, die Reform droht sogar zu scheitern.

Aber auch die Zahl der Werkverträge mit deutschen 
Unternehmen nimmt zu. Außerdem gehen Unter-
nehmen dazu über, ihre Betriebe in selbstständige 
Werkunternehmen aufzuteilen. Die Praktiken sind 
rechtlich umstritten, aber aufgrund der unscharfen 
Gesetzgebung werden die Konstruktionen nicht be-
anstandet. Ein Studie der Hans-Böckler-Stiftung über 
Werkverträge auf dem Werksgelände (Onsite-Werk-
verträge) zeigt: 19 Prozent der Tätigkeiten von Werk-
vertragsnehmern sind identisch mit Tätigkeiten der 
Stammbeschäftigten, in weiteren 24 Prozent der Fälle 
sind die Tätigkeiten weitgehend identisch.3

Der Vorteil für die Unternehmen liegt auf der Hand. 
Die Löhne werden je nach Tätigkeit stark differen-
ziert, eine solidarische Lohngestaltung z.B. über 
Tarifverträge wird so unterlaufen. Mitbestimmungs-
regeln werden ausgehebelt. Dies gilt sowohl für Un-
ternehmensmitbestimmung als auch für die betrieb-
liche Mitbestimmung über die Betriebsräte. Jedes 
Teil-Unternehmen gilt rechtlich als selbstständiger 
Betrieb. Hier müssen also jeweils separate Vereinba-
rungen getroffen werden, eigenständige Betriebsräte 
gewählt und Tarife vereinbart werden. Gleichzeitig 
sind die Beschäftigten ständig mit der Drohung kon-
frontiert, das Unternehmen wieder aufzulösen, die 
Tätigkeit anderen Unternehmensteilen zuzuordnen 
oder gleich neu auszuschreiben.

3	 Hertwig et al. (2015).

Jüngere, Frauen und Ausländer  
sind besonders betroffen

Von diesen atypischen Formen der Beschäftigung 
sind jüngere Menschen, Ausländer, Geringqualifi-
zierte und zum Teil auch Frauen stärker betroffen. So 
haben 25 Prozent der Frauen eine Teilzeitbeschäfti-
gung unter 20 Stunden,  während es bei Männern nur 
3,7 Prozent sind. Bei den Minijobs ist die Verteilung 
ähnlich ungünstig, vor allem in der Gruppe der Ker-
nerwerbstätigen von 25 bis 65 Jahren.

Nicht jede Form von Teilzeitarbeit kann als prekär 
bezeichnet werden. Vielfach ist diese Art der Beschäf-
tigung selbst gewählt und durch andere Einkommen 
im Haushalt abgesichert; aber die Zahl der unfrei-
willig Teilzeitbeschäftigten nimmt zu. Unfreiwillige 
Teilzeit ist eine Form von Unterbeschäftigung. Die 
Beschäftigung ist unsicher, die Löhne sind in vielen 
Fällen nicht ausreichend, so dass ergänzend Sozial-
leistungen in Anspruch genommen werden müssen. 
Die Teilzeitarbeit ist vor allem im Dienstleistungsbe-
reich für die Arbeitgeber ein großer Vorteil, sie kön-
nen die Arbeitszeit laufend der Nachfrage anpassen. 
Die Risiken tragen die Beschäftigten. 

Berufsanfänger / innen müssen sich heute in der 
Regel damit abfinden, dass sie befristet beschäftigt 
werden, oder zunächst nur über ein – meist un-
bezahltes – Praktikum oder gar Leiharbeit in die 
Arbeitswelt einsteigen können. Arbeitslose werden 
von den Arbeitsagenturen in Zeitarbeit vermittelt, als 
kostenlose Praktikanten und Praktikantinnen oder 
als Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Trainings-
maßnahmen an Betriebe übergeben oder gleich als 
Ein-Euro-Jobber und -Jobberinnen beschäftigt. 

Ein gewisses Maß an Flexibilität ist notwendig, aber 
es muss dann auch gesamtgesellschaftlich abgefedert 
werden. Das heißt, die sozialen Sicherungssysteme 
müssen vor allem für diese Personengruppen tat-
sächlich greifen. Das ist aber nicht der Fall. Sowohl in 
der Rentenversicherung als auch in der Arbeitslosen-
versicherung ist das Leistungsniveau abgesenkt und 
die Zugangsvoraussetzungen sind erhöht worden. Vor 
allem prekär Beschäftigte erreichen so bei Arbeitslo-
sigkeit überhaupt keine Sicherung mehr und sind auf 
das Hartz-IV-Grundsicherungssystem angewiesen. 



74

Gute und menschenwürdige Arbeit auch in Deutschland2.11

Es gibt keine Zahlen darüber, wie 
viele Erwachsene und Kinder in 
Deutschland von Menschenhan-
del zum Zwecke der Zwangsarbeit 
betroffen sind.3 Vermutet wird, 
dass es in mehreren Bereichen der 
informellen Wirtschaft Formen 
der Zwangsarbeit gibt, darunter 
insbesondere in der Prostitution, 
doch auch in der Bauindustrie, 
der Landwirtschaft, in haushalts-
nahen Dienstleistungen sowie in 
der Gastronomie und im Hotelge-
werbe.4 

Die Zwangsarbeit von Kindern 
in Deutschland, soweit bekannt, 
beschränkt sich vorwiegend auf 
die kommerzielle sexuelle Aus-
beutung. 2015 war etwa die Hälfte 
der identifizierten Opfer von 
Zwangsprostitution unter 21 Jah-
re alt. Die von Menschenhandel 
Betroffenen stammen hauptsäch-
lich aus Rumänien und Bulgarien, 
aber auch aus Afrika, Indonesien, 
Lateinamerika anderen Ländern 
Europas. Händler nutzen bei-
spielsweise Asylbewerberheime 
um Kontakt zu potentiellen Op-
fern aufzunehmen.5

3	 Deutscher Bundestag (2016), S. 7.
4	� Schwertmann (2014) und United States 

Department of State (2015), S. 165.
5	� United States Department of State (2015), 

S. 165.

Die Bundesrepublik Deutschland 
hat alle relevanten internatio-
nalen Menschenrechtsverträge 
zur Beendigung ausbeuterischer 
Kinderarbeit, moderner Sklaverei, 
Menschenhandel sowie dem Ein-
satz von Kindern als Soldaten rati-
fiziert. Das sind zum einen die ILO 
Mindestalter-Konvention (138), die 
ILO Konvention zur Beseitigung 
der schlimmsten Formen von Kin-
derarbeit (182) sowie die UN-Kin-
derrechtskonvention samt ihrer 
Zusatzprotokolle. Seit dem Jahr 
2000 umfasst das UN-Überein-
kommen gegen Menschenhandel 
neben der sexuellen Ausbeutung 
auch Zwangsarbeit und Arbeits-
ausbeutung. Diese sind seit 2005 
auch im deutschen Strafgesetz-
buch (StGB) als Delikte verankert. 
Unzureichend erfolgt bislang die 
Umsetzung der EU-Richtlinie zur 
Bekämpfung des Menschenhan-
dels1. Die Bundesregierung ließ 
die Frist zur Umsetzung in natio-
nales Recht verstreichen, so dass 
beispielweise erzwungene Straf-
taten wie etwa die Zwangsbettelei 
aktuell nicht unter den Tatbestand 
der Paragrafen 232 und 233 des 
StGB fallen.2

1	 Europäische Union (2011).
2	� Siehe KOK – Bundesweiter Koordinie-

rungskreis gegen Frauenhandel und 
Gewalt an Frauen im Migrationsprozess 
e.V. (2012).
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Die EU propagiert das System der „Flexicurity“, mehr 
Flexibilität soll durch verbesserte soziale Sicherung 
ausgeglichen werden. Deutschland hat das Gegenteil 
gemacht, die Flexibilität gesteigert und die soziale 
Sicherung gemindert. 

Die Prekarisierung der Arbeitswelt bedroht generell 
die Arbeitsstandards in Deutschland und Europa. 
Dies bedeutet nicht, dass alle Arbeitsverhältnisse, 
die befristet sind oder in Teilzeit, Leiharbeit bzw. 
als Praktikum gestaltet sind, als prekär bezeichnet 
werden können. Ein Problem entsteht aber dann, 
wenn diese Arbeitsformen weit über das betrieblich 
erforderliche Maß hinausgehen und der Arbeitgeber 
eine bewusste Strategie damit verfolgt, die Menschen 
möglichst ungesichert zu beschäftigen, um Risiken 
auf die Beschäftigten abzuwälzen. 

Für viele ist prekäre und atypische Beschäftigung 
ein Dauerzustand. Manchen gelingt nach einiger 
Zeit der Übergang in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung. Diejenigen, die dauerhaft prekär ar-
beiten, leben in ständiger Angst vor Arbeitslosigkeit. 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit wechseln häufig. 
Die Betroffenen können keine feste Zeit- und Lebens-
planung vornehmen, da sie immer auf Abruf bereit 
stehen müssen. 

Da die prekäre Arbeitssituation oft einher geht mit 
nicht Existenz sichernden Löhnen, stehen die Be-
schäftigten unter einem enormen Druck, sich ständig 
bewähren zu müssen. Sie müssen sich immer wieder 
auf eine veränderte Arbeitsumgebung einstellen 
und fühlen sich häufig als Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zweiter Klasse, wobei sie formal die 
„freie“ Entscheidung haben. 

Mehr „Gute Arbeit“ ist notwendig

Die Gewerkschaften setzten dem Trend der Preka-
risierung das Konzept der Guten Arbeit entgegen. 
Dabei geht es sowohl darum, das sogenannte „Norma-
larbeitsverhältnis“ im Sinne einer unbefristeten, 
sozialversicherungspflichtigen Vollzeiterwerbstä-
tigkeit oder vollzeitnaher Teilzeit zu erhalten, als 
auch um eine wirkungsvolle Absicherung der prekär 
Beschäftigten. Dies kann z. B. geschehen durch die 
Schaffung einer flexiblen Beschäftigungssicherheit, 
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d. h. institutionelle Verankerung von Beschäftigungs-
brücken zur Absicherung von Übergängen zwischen 
verkürzten Arbeitszeiten, Bildung, Familienarbeit, 
regenerierende Auszeiten, Selbstständigkeit, geringe-
rem Einkommen oder Freiwilligenarbeit. 

Der entstandene politische Druck zeigt erste Ergeb-
nisse. Vor allem die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohnes ist ein großer Erfolg. Eine weitere 
Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen 
haben die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag 
vereinbart. Zur Regulierung der geringfügigen 
Beschäftigung konnte man sich noch nicht durchrin-
gen. Dieses Projekt bleibt offen, wie viele andere, 
die Deutschland auf dem Weg zu einer besseren 
Arbeitswelt 2030 angehen muss. Auch Deutschland 
muss also die Ziele der 2030-Agenda im eigenen Land 
verwirklichen.

Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung 
und menschenwürdige Arbeit für alle zu fördern, 
sind auch in Deutschland Ziele, an denen sich jede 
(neue) Bundesregierung messen lassen muss.

Johannes Jakob leitet die 

Abteilung Arbeitsmarkpolitik im 

Bundesvorstand des Deutschen 

Gewerkschaftsbunds.
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Die Nachhaltigkeitskriterien der Vereinten Natio-
nen für die Infrastruktur in den nächsten 15 Jahren 
lauten:

❙❙ �Sie soll von technisch guter Qualität sein, wider-
standsfähig, verlässlich, Städte und Siedlungen 
sollen sicher versorgt werden;

❙❙ �Sie soll sozial ausgestaltet werden: mit Vollbe-
schäftigung und menschenwürdigen Arbeitsbe-
dingungen; alle Bevölkerungsschichten sollen 
erschwinglichen Zugang erhalten;

❙❙ �Kleine und regionale Unternehmen und Finanz-
dienstleister sollen einbezogen und gefördert 
werden.

Nach diesen Kriterien sieht es für die mit „öffent-
lich-privaten Partnerschaften“ finanzierten Infra-
strukturprojekten in der Bundesrepublik schlecht 
aus. Erstens: die Altlasten aus den schon laufenden 

Public Private Partnerships
Nachhaltigkeit für die Infrastruktur?

VON WERNER RÜGEMER

Verträgen sind enorm. Zweitens: Die Bundesregie-
rung stellt Weichen in dieselbe Richtung, gestützt 
ebenso auf die Bau- und Bankenlobby, die Privatisie-
rungsindustrie und auf die Europäische Kommission.

Bisherige Bilanz

Public Private Partnership (PPP) wurde zum heu-
te gültigen Finanzprodukt während der 1990er 
Jahre am Finanzplatz London entwickelt. PPP sollte 
helfen, die Infrastruktur trotz hoher Staatsverschul-
dung weiter und kostengünstiger auszubauen. Der 
eigentliche Grund war, für Private ein langfristiges, 
lukratives und möglichst risikoloses Anlagefeld zu 
erschließen.

Bei PPP finanzieren private Kapitalgeber den Bau 
von Schulen, Straßen, Autobahnen, Tunnels, Rathäu-
sern, Verwaltungsgebäuden, Kindertagesstätten, 
Schwimmbädern, Kliniken und Gefängnissen. Die 
öffentliche Hand verpflichtet sich über Mietverträge, 

Eine der größten PPPs in Deutschland: Das System zur Erfassung der LKW-Maut.
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die in der Regel zwischen 20 und 30 Jahre laufen, 
die Kredite abzutragen und für den Betrieb eine 
Gruppe privater Unternehmen zu beauftragen. Diese 
übernehmen etwa das Energiemanagement, Wartun-
gen und Reparaturen, Hausmeister- und Sicherheits-
dienste. 

Nach dem Vorbild der britischen Labour-Regierung 
unter Ministerpräsident Anthony Blair übernahm 
die Europäische Kommission das Modell. Sie fördert 
es seitdem durch Beratung und Vorzugskredite über 
die Europäische Investitionsbank (EIB). Die 1998 
in Deutschland gewählte Bundesregierung aus SPD 
und Grünen unter Bundeskanzler Gerhard Schröder 
installierte das Modell auch in der Bundesrepublik 
Deutschland.1

Die Verträge werden bisher mithilfe privater Berater 
– insbesondere Großkanzleien wie Freshfields – so 
gestaltet, dass Staat, Bundesländer und Kommunen 
fast alle Risiken übernehmen. Schon die bisherigen, 
meist noch laufenden Projekte zeigen im Durch-
schnitt verheerende Ergebnisse.

Die Hamburger Elbphilharmonie, die 90 Schulen 
des Landkreises Offenbach und die Gefängnisse in 
Waldeck, Hünfeld und Burg sind bekannte Beispiele 
dafür, dass die Kosten für die öffentliche Hand sehr 
viel höher sind als versprochen, auch viel höher als 
bei traditioneller Auftragsvergabe.2 Das größte deut-
sche PPP-Projekt ist Toll Collect, die Autobahnmaut 
für LkW. Weil die Konzerne Daimler, Telekom und 
cofiroute nicht vertragsgemäß geliefert haben, schul-
den sie dem Staat mit Zins und Zinseszins jetzt sieben 
Milliarden Euro. Für die erfolglose Beratung bei der 
privaten Streitschlichtung während zwölf Jahren hat 
der Bund diversen Großkanzleien bisher über 130 
Millionen Euro gezahlt.

PPP ist damit finanziell nicht nachhaltig und trägt 
sogar zur noch höheren Staatsverschuldung bei. Dies 
führt zu Kürzungen in den öffentlichen Haushalten 
an anderer Stelle, wodurch vor allem die ärmeren 
Schichten der Bevölkerung belastet werden. Aber 

1	 Vgl. Rügemer (2012).
2	 Mueller-Töwe (2015).

auch die anderen Nachhaltigkeitsziele werden nicht 
erreicht: PPP liegt in der Hand eines knappen halben 
Dutzends internationaler Unternehmen, die den 
Markt unter sich aufteilen. Mittelständische und 
kleine Unternehmen werden zwar als Subunterneh-
men einbezogen, aber zu Dumping-Werklöhnen. 
Die Beschäftigten werden mehrheitlich schlecht 
bezahlt. Die technische Qualität der Leistungen leidet 
darunter, vielfach muss nach wenigen Jahren teuer 
nachgebessert werden. In Großbritannien musste 
im April 2016 die Stadt Edinburgh 9.000 Schüler 
auf unbestimmte Zeit nachhause schicken, weil 17 
PPP-Schulen wegen Baumängeln geschlossen werden 
mussten.3

Bundesregierung treibt neue Projekte voran

In Kommunen und Bundesländern hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass PPP sich nicht lohnt. 
Aber die Bundesregierung hält verbissen daran fest. 
Einen neuen Anstoß hatte 2009 nach der Finanzkrise 
die Europäische Kommission unter Präsident José 
Barroso gegeben. Nachfolger Jean-Claude Juncker 
setzte mit dem Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) 2014 noch eins drauf: Mithilfe 
von lediglich 21 Milliarden Euro Eigenmitteln sollen 
315 Milliarden Euro bei Banken und Versicherungen 
mobilisiert werden, für Bahnen, Straßen, Stromtras-
sen und digitale Netze.4 Das Modell PPP soll dabei 
eine große Rolle spielen.

Die Bundesregierung konzentriert sich auf das 
Straßennetz. Sie will aber neben dem bisher mit PPP 
schon finanzierten Aus- und Neubau von Autobahnen 
auch Land- und Fernstraßen einbeziehen. Sie setzt 
sich über die Kritik des Bundesrechnungshofs hin-
weg.5 Dabei sollen auch die Bürger belastet werden: 
Die Bundesregierung will die bisherige Maut für 
LkWs auf Autobahnen auch auf Landstraßen erhe-
ben, und zusätzlich soll auch für PkWs Maut bezahlt 
werden.

3	� Vgl. www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/10/emergency-
closure-of-pfi-built-schools-strands-9000-edinburgh-pupils.

4	 Vgl. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investments.
5	 Bundesrechnungshof (2013).

http://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/10/emergency-closure-of-pfi-built-schools-strands-9000-edinburgh-pupils
http://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/10/emergency-closure-of-pfi-built-schools-strands-9000-edinburgh-pupils
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investments
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Zur Finanzierung will die Bundesregierung eine 
Bundesfernstraßen-Gesellschaft privaten Rechts 
gründen. Sie wäre für Planung, Bau und Unterhalt 
der Fernstraßen zuständig. Die Mautgebühren 
würden nicht mehr in den Bundeshaushalt, sondern 
in diese Gesellschaft fließen. Sie soll ohne Bundes-
tagsbeschlüsse PPP-Verträge abschließen und dafür 
Milliarden-Kredite von Investoren einwerben. Bisher 
sind für den Betrieb der Autobahnen und Straßen 
die Bundesländer zuständig. Dafür werden 18.000 
Beschäftigte eingesetzt. Die Gesellschaft würde neue, 
wohl eher ungünstigere Arbeitsverhältnisse schaf-
fen. Der Bund will das Grundgesetz ändern, um den 
Bundesländern diese Aufgabe abnehmen zu können.6

Die Nachhaltigkeit wäre auch hier nicht gewährleis-
tet, zum einen finanziell: Der Staatshaushalt würde 
durch die höheren Kosten – Gewinne für die Privaten 
und höhere Zinsen für die privat aufgenommenen 
Kredite – belastet. Belastet würden die bisherigen Be-
schäftigten der Straßenverwaltung im öffentlichen 
Dienst, und belastet würden die Bürger direkt durch 
die PkW-Maut. 

Die einseitige Förderung des Straßenverkehrs würde 
auch die Umwelt noch mehr belasten. Der Transport 
von Gütern und Menschen würde noch weiter von 
der Bahn wegverlagert, auch im Zusammenhang mit 
dem Freihandelsvertrag Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP). Schließlich würde 
auch unter diesen Umständen die dominierende 
Stellung der großen Baukonzerne und Banken nicht 
angetastet.

Neue Geschäftsfelder für private Investoren

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat 2015 von 
einer Expertenkommission Empfehlungen für 
private Investitionen in die Infrastruktur erarbeiten 
lassen. In der als unabhängig bezeichneten Kommis-
sion waren u.a. Deutsche Bank, die Versicherungen 
Allianz und Ergo, Siemens und BASF vertreten. Das 
in der weiterdauernden Finanz- und Wirtschaftskri-
se freie Anlagekapital soll in Autobahnen, Straßen, 
Brücken, Kanalisationen und andere Leitungs-

6	 Gemeingut in BürgerInnenhand (2016).

systeme und Schulen fließen. Der Reparatur- und 
Modernisierungsstau liegt in der Tat seit langem im 
hochverschuldeten Staatswesen bei hohen dreistelli-
gen Milliardenbeträgen.7 Freilich spricht die von den 
Investoren geäußerte jährliche Renditeerwartung 
von vier bis sieben Prozent, die vom Staat zu gewähr-
leisten sei, nicht für Nachhaltigkeit.

Die Bundestagsmehrheit novellierte 2013 das Perso-
nenbeförderungsgesetz (PBefG). Es ermöglicht dem 
Staatskonzern Deutsche Bahn (DB) nicht nur den Be-
trieb privater Fernbus-Unternehmen, sondern auch 
des kommunalen Nahverkehrs (ÖPNV). So übernahm 
Anfang 2016 eine DB-Tochtergesellschaft nach dem 
PPP-Muster die Verkehrsgesellschaft der baden-würt-
tembergischen Stadt Pforzheim. Die DB-Tochter zahlt 
Löhne von 400 Euro brutto unter dem öffentlichen 
Tarif. Die Bürger müssen mit geringeren Busdiensten 
rechnen: Die jährliche Transportleistung wurde von 
vier Millionen auf 3,2 Millionen Kilometer abgesenkt. 
Auch die bange Frage steht: Werden die Fahrpreise 
erhöht? Für die DB hat Pforzheim „Modellcharakter“. 
In Hildesheim, so die DB, bereite man die nächste 
Übernahme vor.8

EU und Bundesregierung fördern PPP-Projekte im 
Ausland, die gegen praktisch alle Nachhaltigkeits-
kriterien verstoßen. Der deutsche Flughafenkonzern 
Fraport, großenteils im Staatseigentum, soll ab 2016 
für 40 Jahre die Konzession für den Betrieb von 14 
Regionalflughäfen in Griechenland übernehmen. 
Laut Vertrag muss der Investor weder Steuern auf 
Immobilien zahlen noch Gebühren für Abwasse-
rentsorgung, Beleuchtung und andere kommunale 
Dienste. Der griechische Staat muss für Reparaturen 
der technischen Ausstattung aufkommen, und er 
muss Fraport für Flugausfälle entschädigen, die 
technisch bedingt sind oder durch Streiks verursacht 
werden. Für Beschäftigte, die bei Unfällen verletzt 
oder getötet werden, muss ebenso der griechische 
Staat einspringen, so die Analyse des ausgehandelten 
Vertrags durch attac. Er muss noch vom griechischen 

7	 BMWi (2015).
8	 Rügemer (2016).
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von Investorenrechten und die 
Aufweichung von Sozial- und 
Umweltstandards.

PPPs spielen auch in internatio-
nalen und globalen Abkommen 
eine zunehmend wichtigere Rolle. 
Dazu gehören die Ergebnisse der 
3. Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung von 
Addis Abeba 2015 sowie die Pläne 
der Regierungen, die Umsetzung 
der 2030-Agenda voranzutreiben.

Der Eurodad-Bericht What lies 
beneath zeigt,1 dass es problema-
tisch wäre, sich zur Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsagenda auf PPPs 
zu verlassen. Sie sind vergleichs-
weise teurer als andere Finanzie-
rungsinstrumente, und sie bergen 
finanzielle Risiken: PPPs können 
doppelt so teuer sein wie die al-
ternative Aufnahme von Krediten 
oder die Ausgabe von Schuld-
verschreibungen, weil sie für 
gewöhnlich mit höheren Zinsen 
verbunden sind. Zudem bleiben 
eingegangene PPPs notorisch 
intransparent: Es gibt nur wenige 
Informationen darüber, warum 
und wie sie zustande kommen, 
wie die Vertragsdetails aussehen 
und wie sie umgesetzt werden. 
Diese Kritikpunkte sind nicht neu, 
und man fragt sich, weshalb PPPs 
trotzdem so hoch auf der (entwick-
lungs-)politischen Agenda stehen.

1	 Vgl. Romero (2015).

Das Gefüge der Entwicklungs-
finanzierung hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren grund-
legend gewandelt. Ein Fokus liegt 
nun auf der Nutzung öffentlicher 
Gelder – z.B. Mittel der Entwick-
lungszusammenarbeit oder 
Bürgschaften – zur Hebelung 
(engl. leveraging) internationaler 
privater Ressourcen. 

Dabei werden verschiedene 
Ansätze zur Finanzierung von 
öffentlicher Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge vorangetrieben, 
allen voran das Instrument der 
öffentlich-privaten Partner-
schaften (public-private part-
nerships, PPP). Dieser Trend hat 
wichtige Auswirkungen auf die 
öffentlichen Finanzsysteme und 
auf die Bereitstellung öffentli-
cher Dienstleistungen, wie der 
Gesundheitsversorgung, der 
Wasserversorgung, der Bildung 
und dem Zugang zu Energie. PPPs 
sind bei Leibe keine neue Erfin-
dung. Aber sie werden immer 
populärer. Verschiedene Initiati-
ven wurden zu ihrer Förderung 
von der Weltbank-Gruppe und 
der Europäischen Investitions-
bank initiiert, mit der politischen 
Unterstützung durch die G20. 
Sie konzentrieren sich auf die 
Bereitstellung von Beratungs- 
und Finanzdienstleistungen 
sowie des nötigen regulativen 
und politischen Rahmens, um pri-
vates Kapital anzuziehen. Dazu 
gehören der privilegierte Schutz 

Das liegt unter anderem daran, 
dass PPPs eine anscheinend 
risikofreie Anlagemöglichkeit 
für private Investoren bereitstel-
len. Bau- und Ingenieursfirmen, 
Dienstleister und Banken können 
sich durch die Beteiligung an 
PPPs eine langfristige und stabile 
Einkommensquelle erschlie-
ßen, oftmals mit Garantien der 
Regierungen – die am Ende als 
Verliererinnen der „Partnerschaf-
ten“ dastehen können. So kostet 
beispielsweise ein in Lesotho 
mit Beratung der Weltbank im 
Rahmen einer PPP errichtetes 
„Modell“-Krankenhaus dreimal 
so viel wie ein vergleichbares, 
herkömmlich finanziertes Spital, 
frisst mittlerweile mehr als die 
Hälfte des Gesundheitsbudgets 
des Landes – und die Vereinba-
rung hat eine Vertragslaufzeit von 
18 Jahren.2

PPPs sind so gestaltet, dass die 
durch sie anfallenden Belastun-
gen nicht leicht in den Buch-
haltungen der Regierungen zu 
erkennen sind, sie verschleiern 
also tatsächliche Kosten. Unter 
Bedingungen einer Austeritätspo-
litik ist das für viele Regierungen 
sehr attraktiv. Aber es behindert 
auch die Aufsicht von Parlamen-
ten über Haushalte und kann zu 
heimlichen Verschuldungsrisiken 
führen.

2	 Vgl. Marriott (2014).

PPPs und die Umsetzung der 2030-Agenda:  
Passt das zusammen?
VON MARÍA JOSÉ ROMERO
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Bedauerlicherweise hat sich das 
Abschlussdokument von Addis 
Abeba für die weitere Unterstüt-
zung von PPPs ausgesprochen 
und diverse Kritikpunkte schlicht 
ignoriert. Allerdings fordert die 
Aktionsagenda von Addis Abeba 
(die Addis Ababa Action Agenda, 
AAAA) auch politische Schutz-
maßnahmen, um dafür zu sorgen, 
dass PPPs tatsächlich Beiträge zu 
nachhaltiger Entwicklung leisten. 
Außerdem geloben die Regie-
rungen, „inklusive, offene und 
transparente Diskussionen bei 
der Entwicklung und Verabschie-
dung von Richtlinien“ für PPPs zu 
führen.3 Im Umsetzungsprozess 
der Aktionsagenda sollten sich die 
Regierungen an dieses Verspre-
chen halten – oder sie laufen Ge-
fahr, die Umsetzung der gesamten 
2030-Agenda zu untergraben.

3	 Vgl. UN Dok. A/69/313, Pkt. 48 (eigene 
Übersetzung).
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Parlament beschlossen werden.9 Berater waren die 
Kanzlei Norton Rose und die Citibank, die zur ein-
flussreichen Privatisierungsindustrie gehören, die 
sich mittlerweile herausgebildet hat.10

9	� Vgl. www.fr-online.de/wirtschaft/flughafen--fraport-kassiert--
athen-haftet-,1472780,34087380.html.

10	 Transnational Institute (2016), S. 16.
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Nach der Resolution der VN-Generalversammlung 
vom September 2015 soll bis 2030 der Zugang zu 
sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Verkehrs-
systemen für alle ermöglicht werden, „insbesondere 
durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs“ mit 
Blick auf die Bedürfnisse von Menschen in prekären 
Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behin-
derungen und älteren Menschen. Wäre das nicht 
auch ein Ziel für Deutschland? Insbesondere wenn 
man die Notwendigkeit des Klimaschutzes im Indust-
rieland Deutschland hinzunimmt?

Eine verkehrspolitische 2030-Agenda gibt es auch bei 
uns: Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt 
hat den im März 2016 vorgestellten Entwurf des 
„Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2016“ kurzer-
hand umgetauft in „BVWP 2030“. Im öffentlichen 
Scheinwerferlicht steht aktuell das Verhältnis von 
Politik und Autoindustrie im Dieselgate-Skandal. 
Geht es um Schutz der Gesundheit der Menschen in 
Städten oder den Schutz der Autohersteller vor Inno-

Verkehrspolitik in Deutschland
Stiefkind der Nachhaltigkeit? 

VON WERNER REH

vationen? Wie modern ist Deutschland? Wie nachhal-
tig sind unsere Infrastrukturplanung, Klimaschutz-, 
Luftreinhalte- und Stadtentwicklungspolitik im 
Verkehr wirklich? Was tun wir für „Mobilität für 
alle“ durch den Ausbau von Bahn und öffentlichem 
Nahverkehr?

Die bisherige nationale Nachhaltigkeitsstrategie 
(NHS) der Bundesregierung versucht, die relevanten 
politischen Handlungsfelder über Ziele und Indika-
toren zu steuern. Die Treibhausgasemissionen sollen 
bis 2020 um 40 Prozent sinken, der Anteil erneuer-
barer Energien am Energieverbrauch soll bis 2050 
auf 60 Prozent steigen und bis 2015 soll ein Viertel 
der Güterbeförderung auf der Schiene stattfinden. 
Die Neuversiegelung von Flächen soll von täglich 70 
Hektar pro Tag bis 2020 sinken auf 30 Hektar täglich 
und die Flächenzerschneidung und erhebliche 
Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten, Biotop
verbundachsen und zur Wiedervernetzung benö-
tigten Korridoren vermieden werden. Werden diese 
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Ziele eingehalten? Spielen sie in der Verkehrspolitik 
überhaupt eine Rolle?

Programmiertes Klimaschutzversagen im Verkehr

Jahrzehntelang blieb der Verkehr von Klimaschutz-
zielen verschont. Minus 40 Prozent Treibhausgase 
gegenüber 1990 will die Bundesregierung bis 2020 
erreichen. Erstmals machte das „Aktionsprogramm 
Klimaschutz 2020“ ernst mit Vorgaben für einzelne 
Sektoren, als klar wurde, dass ohne zusätzliche Maß-
nahmen das 2020er Reduktionsziel verfehlt werden 
würde. Dem Verkehr wurde das Ziel der Minderung 
um sechs Millionen Tonnen CO2 gegenüber dem auf 
der Basis von 2012 ermittelten Emissionstrend auf-
gegeben. Die reale Entwicklung – auch die seit 2012 
– zeigt aber einen ganz anderen Trend: Der Verkehr 
hat als einziger Sektor seit 1990 praktisch kein CO2 
eingespart. Zwischenzeitlich erreichte Emissions-
minderungen wurden durch einen CO2-Anstieg seit 
2012 wieder zunichte gemacht. In absoluten Zahlen 
stiegen die Emissionen um sechs Millionen Tonnen 
an.

Hauptsächlich verantwortlich für die Zielverfehlung 
ist der Straßengüterverkehr: Die CO2-Emissionen 
von schweren Nutzfahrzeugen stiegen seit 1990 um 

30 Prozent, die der leichten Nutzfahrzeuge um 114 
Prozent, die des internationalen Luftverkehrs von 
deutschen Flughäfen verdoppelten sich.

Steigender CO2-Ausstoß des Straßenverkehrs

Notwendig wäre zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele im Verkehr eine Verdoppelung des Anteils des 
Schienenverkehrs, wie das Verbändekonzept „Kli-
mafreundlicher Verkehr in Deutschland“ aufzeigt. 
Und mit einer zielgerichteten Infrastrukturpolitik 
und Maßnahmen nachhaltiger Logistik wäre dieses 
Ziel auch erreichbar. Die vollständige Umsetzung des 
von der DB AG angemeldeten Netzkonzeption 2030 
würde die CO2-Emissionen um über zwei Millionen 
Tonnen, die Verdoppelung der Schienengüterver-
kehrskapazität in den Korridoren des Seehafen-Hin-
terlandes sogar um sechs Millionen Tonnen vermin-
dern. 

Eine Strategie des Bundesverkehrsministeriums 
(BMVI) zur Verkehrsverlagerung sucht man aller-
dings vergebens. Politisch gewünscht sind aber 
massive Ausweitungen des Straßennetzes und der 
Bau von über 500 Ortsumfahrungen. Das Ziel der 
NHS, die Güterverkehrsleistung der Schiene auf 
einen Anteil von 25 Prozent zu steigern, spielt keine 
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Abbildung 2.13

CO2-Emissionen in Deutschland 1990-2014 nach Quellen

http://www.umweltbundesamt.de/daten/klimawandel/treibhausgas-emissionen-in-deutschland


85

2.13Ansatzpunkte für die Umsetzung der SDGs in und durch Deutschland

Rolle. Derzeit liegt der Anteil bei 17,7 Prozent. Die 
Verkehrsprognose des Bundesverkehrswegeplans 
sieht eine leichte Steigerung des Anteils des Schie-
nengüterverkehrs bis 2050 auf 18,4 Prozent voraus. 
Auch der Anteil des Straßengüterverkehrs soll weiter 
steigen auf 72,5 Prozent. Es handelt sich dabei um 
eine Trendprognose und nicht um ein Handlungss-
zenario. Auf Klimaschutzmaßnahmen wird – bisher 
jedenfalls – verzichtet. Das Eintreffen der Verkehrs-
prognose und die Umsetzung dieses BVWP-Entwurfs 
würden deshalb zu einer Erhöhung der CO2-Emissi-
onen auf 190 Millionen Tonnen in 2030, also um 20 
Prozent führen.1

Auch im Luftverkehr sind höhere  
Treibhausgas-Emissionen gewollt

Das BMVI erarbeitet federführend das nach dem Ko-
alitionsvertrag geforderte Luftverkehrskonzept der 
Bundesregierung. Ein Gutachterkonsortium unter 
Führung von DIW Econ wurde mit der Erarbeitung 
eines Maßnahmenkonzepts beauftragt, das das Auf-
kommen der Flugpassagiere von deutschen Flughä-
fen steigert. In neoliberaler Manier wird die Ab-
schaffung der Luftverkehrssteuer und die Senkung 
der Flugsicherungsgebühren vorgeschlagen, um 
dieses zusätzliche Wachstum des klimaschädlichsten 
Verkehrsträgers zu erreichen. Verlagerung auf die 
Schiene ist dagegen aus der Sicht des BMVI kein Ziel, 
weil es das Passagieraufkommen mindern würde, 
auch nicht der EU-rechtlich gebotene Subventionsab-
bau an den Regionalflughäfen. Weil Umweltschutz 
im offiziellen Luftverkehrskonzept keine Rolle spielt, 
haben Umwelt- und Entwicklungs-Organisationen 
ein eigenes, nachhaltiges Luftverkehrskonzept vor-
gelegt.2

Globale Regelungen sind dabei sinnvoller als 
regionale oder nationale Lösungen. Heute ist der 
Luftverkehr, bezieht man die Wirkungen der Emis-
sionen in hohen Luftschichten (Non-CO2-Effekte) 
mit ein, für fünf Prozent der globalen Erwärmung 
verantwortlich. Ohne zusätzliche Maßnahmen 

1	� Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016a), 
S. 24.

2	 BUND et al. (2015).

steigt seine Klimawirkung bis 2050 auf 22 Prozent 
an und zerstört damit jegliche Chance auf Erreichen 
der internationalen Klimaziele. Vom 1,5°C-Ziel des 
Pariser Vertrags ganz zu schweigen. Das Konzept 
des Carbon Neutral Growth, das die CO2-Emissionen 
des Luftverkehrs, die über das Niveau des Jahres 
2020 hinausgehen, ausgleichen will, wird zur Zeit im 
Rahmen der Internationalen Zivilen Luftfahrtorga-
nisation verhandelt. Es verhindert aber den Ausstoß 
keiner einzigen Tonne CO2 und weiterer Schadstoffe 
durch den Luftverkehr, sondern verspricht nur, die 
Emissionen durch weiteres Wachstum nach 2020 
auszugleichen. Ob diese Projekte allerdings tatsäch-
lich CO2 reduzieren, ob sie permanent (CO2 bleibt 100 
Jahre in der Atmosphäre), ob sie zusätzlich sind, oder 
ob sie doppelt und dreifach angerechnet werden, ist 
massiv noch offen. 

Umweltverbände lehnen daher das Konzept des Car-
bon Neutral Growth ab und fordern die Einführung 
einer Klimaabgabe von zehn US-Dollar auf jede Ton-
ne CO2 – das entspricht drei Cent je Liter Kerosin – die 
bis 2030 auf 80 US-Dollar ansteigt und ab 2025 auch 
die Non-CO2-Effekte einbezieht. Non-CO2-Effekte ent-
stehen durch die Eintragung anderer Flugzeugabgase 
als CO2 direkt in hohe Luftschichten und tragen da-
durch zusätzlich zur globalen Erwärmung bei – z.B. 
Stickoxide aber auch Wasserdampf, der zur Bildung 
von Kondensstreifen und Schleierwolken führt.

Verfehlen der Naturschutz-  
und Flächenverbrauchsziele

Biodiversität, insbesondere das Natura 2000-Netz-
werk, muss gemäß europäischer Vorgaben geschützt 
werden. Erstmals musste der Entwurf des BVWP 
2030 einer Strategischen Umweltprüfung unterzogen 
werden. Der daraus entstandene Bericht dokumen-
tiert die Eingriffe und die Zielverfehlung dieses 
bundesweiten Infrastrukturplans: Bei 374 Natura 
2000-Gebieten ist eine erhebliche Beeinträchtigung 
nicht auszuschließen, bei 128 Gebieten ist sie wahr-
scheinlich. 1.240 Hektar an biologisch wertvollem, 
unzerschnittenem, Lebensraum werden in Anspruch 
genommen.3 In keinem einzigen Fall werden Aus-

3	 BMVI (2016b), S. 145.
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baualternativen statt des Straßenneubaus gewählt. 
Flächenverbrauch und -zerschneidung werden maxi-
miert. Das vorgegebene Ziel, den Neuverbrauch von 
Flächen durch den BVWP auf maximal 1,9 Hektar pro 
Tag zu begrenzen wird mit 2,8 Hektar pro Tag massiv 
überschritten. 

Man kann auch sagen: Im Straßenbau spielen die 
Umweltziele für das „Ob“ einer Straße sowie die 
Vermeidung und Verminderung von Eingriffen keine 
Rolle. Bestenfalls werden Grünbrücken mit einge-
plant. Anders als im Straßenbau wurden bei Schie-
nenvorhaben Ausbaualternativen einbezogen und 
z.B. für den Korridor Bremen/Hamburg-Hannover 
der Neubaualternative vorgezogen.

Schutz der Autohersteller oder  
saubere Luft und Lebensqualität in Städten

Der International Council of Clean Transportation 
(ICCT), eine unabhängige Wissenschaftsorganisation 
mit dem Ziel der Reduzierung der Luftverschmut-
zung durch Kraftfahrzeuge, veranlasste die „On Road 
Messungen“, die eine 35-fache Überschreitung des 
strengen USA-Stickoxidgrenzwertes für Pkw fest-
stellten. Die Unabhängigkeit der Wissenschaftlicher 
und Wissenschaftlerinnen und der kalifornischen 
Luftreinhaltebehörde CARB (California Air Resourc-
es Board) führten zum Betrugseingeständnis von 
Volkswagen im September 2015, Abschalteinrich-
tungen (Defeat Devices), die die Wirksamkeit des 
Abgasreinigungssystems im Testzyklus auf dem Rol-
lenprüfstand und beim normalen Fahrzeugbetrieb 
beeinflussen, einzusetzen. Solche Abschaltreinrich-
tungen sind sowohl in den USA als auch in Europa 
grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen bestehen nur 
zum Schutz des Motors. Andere Messungen, die von 
der Deutschen Umwelthilfe (DUH) veranlasst wur-
den, zeigen Ähnliches.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat 
am 22. April 2016 die Ergebnisse von Messungen 
von 53 Diesel-Pkw auf dem Rollenprüfstand und im 
Straßenverkehr (Real Driving Emissions) überprüfen 
lassen. Obwohl nur vier die gesetzlichen Grenzwerte 
im Straßenverkehr einhielten, wurde behauptet, 27 
seien gesetzeskonform. Dabei wurden Unklarheiten 
der EU-Norm ins Feld geführt. Der Bundesverkehrs-

minister hält offenbar für legal, was gemäß der 
Auslegung der amerikanischen Behörden, des Wis-
senschaftlichen Dienstes des Bundestages und dem 
Wortlaut der EU-Norm illegal ist. Aufklärung und 
unabhängige Kontrollen sind von den Institutionen 
in Deutschland anscheinend nicht zu erwarten. Die 
menschliche Gesundheit, 70.000 vorzeitige Todesfälle 
in Deutschland durch Luftverschmutzung in Städten 
zählen offenbar wenig gegen die Interessen der Au-
toindustrie. Die Einführung der Euro 6-PKW, die die 
Stickoxidemissionen der Diesel-PKW absenken soll, 
galt als die wichtigste Maßnahme zur Einhaltung der 
Stickstoffdioxidgrenzwerte in den Städten. 

Von Bundesebene gingen in den letzten Jahren keine 
Impulse zur Verbesserung der Luft- und der Lebens-
qualität in Städten aus. Dabei erzielten einige Städte 
Erfolge bei der Bekämpfung der Feinstaubbelas-
tung mit Hilfe von Umweltzonen, aber auch bei der 
Reduzierung der Autos in den Städten. In Berlin ging 
ihr Anteil an den alltäglich zurückgelegten Wegstre-
cken in den letzten zehn Jahren um sechs Prozent 
auf insgesamt 32 Prozent zurück, in München sogar 
um acht Prozent. Der Radverkehr hat sich im selben 
Zeitraum in Berlin mehr als verdoppelt, obwohl sehr 
wenig für den Ausbau der Radwege getan wurde. 
Weil auf Bundesebene die Weiterführung des Bun-
desprogramms zur Forderung der Investitionen des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bis Sep-
tember 2015 komplett in Frage gestellt wurde, gibt es 
zwar in Großstädten und Ballungsräumen starken 
Zulauf zum ÖPNV, aber keine Ausbauplanungen. 
Ganz anders in anderen europäischen Städten wo die 
Sitzplatzkapazitäten und Angebote massiv ausgewei-
tet und Neukunden gewonnen wurden.4

Energiewende im Verkehr?  
Versagen bei der E-Mobilität

Das Ziel der Bundesregierung, den Energieverbrauch 
im Verkehr bis 2020 gegenüber 2005 zu senken, wird 
verfehlt, wurde aber auch nie ernsthaft verfolgt. 
Die Politik der Bundesregierung, Deutschland zu 
einem Leitmarkt der Elektromobilität zu machen 
und bis 2020 eine Million, bis 2030 sechs Millionen 

4	 Vgl. das Ranking des BUND unter www.sootfreecities.eu.
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Elektroautos auf die Straße zu bringen, ist bereits 
Gegenstand vieler erheiternder Medienberichte. Da 
die Bundesregierung im Schulterschluss mit den Her-
stellern E-Autos als Fortsetzung der überkommenen 
Autopolitik mit elektrischem Antrieb sieht und diese 
mit 2.000 Euro Staatsprämie subventioniert, ist ein 
Erfolg weder zu erwarten noch zu wünschen. Es fehlt 
die erste Nachhaltigkeitsvoraussetzung, ein Energie-
konzept für Erneuerbare Energien im Verkehr für 
zukunftsfähige Mobilität. Auch E-Autos dürfen keine 
Ressourcen verschwenden, müssen um Größen-
ordnungen leichter und effizienter werden als die 
heutigen Modelle – selbst der neu konzipierte i3 von 
BMW bringt 1.600 kg auf die Waage. Das gilt auch für 
die Nutzung: Einsatz in Unternehmens-Flotten, für 
Carsharing und Carpooling. Zukünftige E-Autos wer-
den kaum aussehen wie heutige „Renn-Reiselimousi-
nen“, sondern vielleicht eher wir der das zweisitzige 
voll-elektrische Fahrzeug von Renault (Twizy), das 
fahrerlose Auto von Google oder das Konzept des 
Apple iCar. Auch chinesische Hersteller könnten den 
europäischen Markt aufmischen. Davon abgesehen 
ist E-Mobilität ein viel breiteres Konzept und sollte 
den öffentlichen Nahverkehr, die funktionierende 
E-Mobilität, Pedelecs, E-Scooter etc. mit einschließen.

Bitte wenden

Der Verkehrssektor ist Stiefkind der Nachhaltig-
keitspolitik in Deutschland. Fortschritte sind nicht 
erkennbar, im Gegenteil. „Mobilität für alle“ spielt 
keine Rolle, wie die Vernachlässigung des Nahver-
kehrs zeigt. Die Umwelt- und Entwicklungsverbände 
dürfen diese Politik nicht durchgehen lassen, die 
direkt gegen die Klimaschutzziele der Bundesregie-
rung arbeitet.

Woraus sich trotzdem Hoffnung schöpfen lässt: Die 
vielen positiven Trends der letzten Jahre – in der 
städtischen Mobilität, bei der Jugend, die weniger 
autoaffin ist, die Zuwächse des Carsharings, des Fahr-
rads, der Zulauf zum ÖPNV in Großstädten und Vieles 
mehr. Sie waren auf der Bundesebene nicht gewollt, 
konnten aber nicht verhindert werden. Was wäre 
erst mit einer guten Bundesverkehrspolitik erreich-
bar gewesen?

Werner Reh ist Leiter  

Verkehrspolitik beim Bund 

für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V. (BUND).
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Während Migration in den Millennium Development 
Goals (MDGs) noch eine untergeordnete Rolle spielte, 
ist sie nun integraler Bestandteil der Sustainable 
Development Goals (SDGs). Unter Zielvorgabe 10.7 
der Nachhaltigkeitsziele heißt es: „Eine geordnete, 
sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migra-
tion und Mobilität von Menschen erleichtern, unter 
anderem durch die Anwendung einer planvollen und 
gut gesteuerten Migrationspolitik.“ Jenseits dieser 
expliziten Erwähnung von Migration in den SDGs 
betreffen zahlreiche der 17 Ziele und 169 Zielvorga-
ben Ursachen für Flucht und Migration. Die Überwin-
dung von Armut, die Verwirklichung des Rechts auf 
Gesundheit, Gerechtigkeit, Frieden und ein verant-
wortungsvoller Umgang mit Ressourcen – all das sind 
Voraussetzung dafür, dass Menschen ihren Wohnort 
frei wählen können.

Zur Klärung der migrationsbezogenen Nachhaltig-
keitsziele hat sich die Global Migration Group (GMG) 
gebildet, der 17 UN-Organisationen sowie die Interna-
tionale Organisation für Migration (IOM) angehören. 
Auf ihren bisherigen Treffen ging es vor allem um 

Migration und Flucht – und die Verantwortung Deutschlands
VON THOMAS GEBAUER UND RAMONA LENZ

die Entwicklung von Indikatoren für die Messung 
von Fortschritt im Bereich Migration. Auch Repräsen-
tantinnen und Repräsentanten der Zivilgesellschaft 
nahmen an den Treffen teil. Die GMG forderte, die 
„historische Gelegenheit“ zu nutzen, um zu einer 
besseren Governance von Migration zu kommen. 

Die Beteiligung von UN-Organisationen, der IOM und 
von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) an der 
Entwicklung und Umsetzung von Migrationspoliti-
ken verweist auf eine seit Jahren zu beobachtende 
grundlegende Transformation des Politischen, die 
auch den SDG-Prozess kennzeichnet. Eine kriti-
sche Begleitung der 2030-Agenda macht es deshalb 
erforderlich, den Blick auch darauf zu richten, wie 
zwischen- und nichtstaatliche Akteure mit den SDGs 
umgehen. 

Dies scheint auch deshalb unumgänglich, weil das 
Ziel „Unterstützung geordneter, sicherer, regulärer 
und verantwortungsvoller Migration“ durch „gut 
gesteuerte Migrationspolitiken“ noch sehr vage und 
schwer messbar ist. Das hat auch die GMG kritisiert. 
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Mit der Benennung quantifizierbarer Indikatoren 
aber wird die politische Unbestimmtheit nicht 
ausgeräumt. Es besteht die Gefahr, dass Flucht und 
Migration nicht an menschenrechtlichen, sondern 
an Nützlichkeitskriterien der Zielländer ausgerichtet 
werden, zumal auch die Wirtschaft in den Prozess 
eingebunden ist. 

Problematisch an der Definition von „regulärer 
Migration“ ist, dass damit zugleich „irreguläre 
Migration“ konstatiert wird, was die Legitimations-
grundlage für den Ausschluss von Menschen schafft. 
Einem Indikator, der den Fortschritt bei der Zieler-
reichung an der Zahl der Opfer von Menschenhandel 
misst, kann durch Eröffnung legaler Migrationswege 
entsprochen werden, aber auch durch die Krimi-
nalisierung von Fluchthilfe. Zivilgesellschaftliche 
Akteure sind aufgefordert, sich nicht von einer uti-
litaristischen Flucht- und Migrationspolitik verein-
nahmen zu lassen und einer Instrumentalisierung 
der Menschenrechte entgegenzuwirken.

Verfehlte Politik als Fluchtursache

Nachdem Deutschland in 2015 zurecht für seine 
Willkommenskultur gelobt wurde, hat sich das Blatt 
inzwischen wieder gewendet: die „Balkanroute“ 
ist dichter als zuvor, die Abschiebemaschinerie in 
Richtung Türkei angelaufen und die Zahl der von 
deutschen Regierungsvertreterinnen und -vertretern 
als „sicher“ eingestuften Herkunftsländer, die Flücht-
lingen alles andere als Sicherheit bieten, sprunghaft 
angestiegen. Gleichzeitig ist die Bekämpfung von 
Fluchtursachen in aller Munde. Bei näherer Betrach-
tung entpuppen sich allerdings die Programme von 
Bundesregierung und EU, die der Förderung des 
Flüchtlingsschutzes und der Fluchtursachenbekämp-
fung dienen sollen, als Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Flucht und Migration selbst. Nicht um die Sicher-
heit von Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten 
geht es, sondern um Abschottung und die Absiche-
rung des eigenen Territoriums durch vorgelagerten 
Grenzschutz. 

Die Türkei ist nicht die erste fragwürdige Koopera-
tionspartnerin der EU in Sachen Flüchtlingsabwehr. 
Bereits seit der Konferenz von Rabat im Juli 2006 und 
dem im November 2014 initiierten Khartoum-Pro-

zess legte die EU zahlreiche Aktionspläne, Program-
me und Projekte auf, um die Zahl der Flüchtlinge, 
Migrantinnen und Migranten möglichst noch vor 
Erreichen der europäischen Außengrenzen aufzuhal-
ten. Während der Rabat-Prozess West- und Nordaf-
rika fokussiert, geht es beim Khartoum-Prozess vor 
allem um das Horn von Afrika und die Route über 
Niger. 

Ausgerechnet mit den Regierungen von Ländern wie 
Eritrea oder Sudan, die sich schwerer und syste-
matischer Menschenrechtsverletzungen schuldig 
gemacht haben und die häufig selbst der Grund sind, 
warum Menschen fliehen, wird über die Sicherheit 
von Flüchtlingen verhandelt. Deklariert als Entwick-
lungszusammenarbeit geht es nicht zuletzt um die 
Ausbildung lokaler Sicherheitskräfte, die künftig für 
ein effektives Migrations- und Grenzmanagement 
sorgen sollen.1 Es ist weder auszuschließen, dass die 
Regierungen dieser Länder die mit diesen Geldern 
ausgebildeten Sicherheitskräfte zur Unterdrückung 
ihrer eigenen Zivilbevölkerung einsetzen, noch 
dass sie Mittel annehmen, ohne den mit verstärktem 
Grenzschutz noch lukrativeren Menschenhandel zu 
unterbinden, von dem sie selbst profitieren.2

Subventionierte Agrarprodukte aus Deutschland, 
die in Afrika zu Dumpingpreisen angeboten werden, 
Spekulation mit Nahrungsmitteln, Landraub und 
die Nutzung von Ackerflächen für die Erzeugung 
von Biokraftstoff für den globalen Norden anstatt 
für Nahrungsmittel, die zur Ernährung der lokalen 
Bevölkerung dringend benötigt würden, sind weitere 

1	� Vgl. European Union (2015). Was die Implementierung dieser 
Maßnahmen zur „besseren Regulierung von Migration“ anbelangt, 
wird in diesem EU-Papier zum Khartoum-Prozess explizit die 
staatliche deutsche Entwicklungsorganisation GIZ erwähnt. Auch 
die oben erwähnte IOM und das UNHCR, die in der 2030-Agenda 
nun die Gelegenheit sehen, Migration besser zu steuern, sind 
an diesen Prozessen beteiligt. So hat die IOM kürzlich in Niger 
ein EU-finanziertes Büro eröffnet, das explizit dafür sorgen soll, 
Menschen von der Weiterreise in Richtung Nordafrika und Europa 
abzuhalten. Und der UNHCR unterstützt seit Jahren Regierungen in 
Ländern wie Marokko und der Türkei darin, ihre Selektionsmecha-
nismen zu perfektionieren, um „echte Flüchtlinge“ von „illegalen 
Migranten“ zu unterscheiden.

2	 Vgl. Weber (2016).
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Aspekte einer fehlgeleiteten Politik, die Fluchtursa-
chen wie Hunger und Armut produziert. Ebenfalls 
deklariert als Entwicklungszusammenarbeit betei-
ligt sich das deutsche Entwicklungsministerium an 
der Umstrukturierung der afrikanischen Landwirt-
schaft nach europäischem Vorbild – vorgeblich, um 
den Hunger zu bekämpfen, tatsächlich aber werden 
die Interessen des internationalen Agrobusiness be-
dient. Mehr als 100 Millionen Kleinbäuerinnen und 
-bauern könnten in den kommenden Jahren ihrer 
Existenzgrundlage beraubt werden, warnen Kritike-
rinnen und Kritiker.3

In den Economic Partnership Agreements (EPAs), die 
die EU mit afrikanischen, karibischen und pazifi-
schen Staaten, kurz AKP-Staaten, schließt, ist das 
vertraglich fixiert, was die Flucht von Menschen 
anfeuert: nämlich, dass Europa für den Zugriff auf 
relevante Rohstoffe kaum Steuern zahlen muss und 
auch Waren zollfrei z.B. in afrikanische Länder 
exportieren kann, diese Länder im Gegenzug aber 
allerlei Lizenzgebühren zahlen müssen: für patent-
geschütztes Saatgut, für Arzneimittel, Kommunikati-
onstechnologie usw.

Außerdem tragen Rüstungsexporte und militäri-
sche Interventionen, bei denen eigene Interessen im 
Vordergrund stehen, ebenso wie die Ermöglichung 
von Steuerflucht und -vermeidung, die Privatisierung 
öffentlicher Daseinsvorsorge und die klimaschädli-
che Lebens- und Produktionsweise des globalen Nor-
dens zur Schaffung von Fluchtursachen bei. Wenn 
die soziale Verunsicherung und die Zerstörung von 
Lebensgrundlagen nicht gestoppt werden, wird das 
stille, hierzulande kaum wahrgenommene Verrecken 
von Menschen anhalten. Nur den wenigsten wird 
die Flucht nach Europa gelingen. Denn die meisten 
Flüchtlinge sind Binnenvertriebene, und die große 
Mehrheit derjenigen, die ihre Länder verlassen, 
bleibt in Nachbarländern in der Region.

Fehlgeleitete Asylpolitik

Die 1993 begonnene Aushöhlung des Asylrechts 
wurde Ende 2015 im Windschatten der für viele 

3	 Vgl. Humburg/Bommert (2015).

„größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Welt-
krieg“ mit Asylpaket I und II fortgesetzt. Doch die 
Maßnahmen, die die Bundesrepublik ergreift, um die 
Zahl der Menschen zu reduzieren, die in Deutschland 
Schutz finden, beschränken sich nicht auf das Inland. 
„Flüchtlingspolitik“, mahnte Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière, „darf nicht erst an den Grenzen 
Deutschlands beginnen“: notwendig sei eine „abge-
stimmte, verzahnte, vernetzte gemeinsame Strate-
gie“, um die Rechte und die Sicherheit der Flüchtlinge 
zu stärken. Wie wenig es aber um die Rechte und die 
Sicherheit von Flüchtlingen geht, wird klar, wenn 
wir uns einige der Länder ansehen, die Regierungs-
vertreterinnen und -vertreter für sicher halten, und 
mit denen Deutschland und die EU kooperieren oder 
eine Kooperation anstreben, damit sie Flüchtlinge 
aufhalten oder rückübernehmen. 

Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern, 
die oft genug ein Anlass für Flucht sind, werden 
billigend in Kauf genommen und darüber hinaus ge-
hendes menschenrechtswidriges Handeln sogar ein-
gefordert, indem die Regierungen dazu angehalten 
werden, die Bevölkerung im Land zurückzuhalten. 
Das steht im Widerspruch zu Artikel 13 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte, demzufolge 
jeder Mensch das Recht hat, jedes Land zu verlassen. 
Deutlich wird hier der problematische Kern des 
herrschenden Sicherheitsdiskurses. Wenn heute von 
Sicherheit die Rede ist, geht es in aller Regel nicht 
um die Sicherheit derer, die Sicherheit am meisten 
bedürften, die Armen und Mittelosen, sondern nur 
um die Sicherheit der Privilegierten, die Absicherung 
des herrschenden status quo und sei er noch so sehr 
von sozialer Ungleichheit geprägt. Weil Sicherheits-
politikerinnen und -politiker die Gefahren, die den 
status quo bedrohen könnten, grundsätzlich nur im 
Außenverhältnis verorten, zielt deren Bemühen um 
Sicherheit vor allem auf Abgrenzung. 

Ansätze für verantwortungsvolle  
Migrations- und Asylpolitik

Deutschland muss dem 1992 in Rio formulierten Prin-
zip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verant-
wortung gemäß so viel Verantwortung übernehmen, 
wie seinen finanziellen und technologischen Res-
sourcen, seinem Beitrag zu Umweltzerstörung und 
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Klimawandel sowie seinem Anteil an der Produktion 
weiterer Fluchtursachen entspricht, historisch wie 
gegenwärtig.

Auf nationaler Ebene sollte Deutschland die Emp-
fehlungen des Rates für Migration4 ernst nehmen. 
Das hieße, anstatt über das geplante Integrationsge-
setz – das Integrationsleistungen einseitig von den 
Zugewanderten fordert – über einen Integrations-
vertrag nachzudenken, der Desintegrationsfaktoren 
wie fehlende Arbeitsplätze, zu wenig bezahlbarer 
Wohnraum, Perspektivlosigkeit und die immer 
weiter zunehmende Ungleichheit zwischen Arm und 
Reich als Integrationshemmnisse für alle in den Blick 
nimmt. Die ebenfalls vom Rat für Migration vorge-
schlagene Verlagerung der Zuständigkeit für Fragen 
von Flucht, Migration und allseitige Integration vom 
Bundesinnenministerium auf ein anderes, eventuell 
eigens geschaffenes Ministerium könnte die einsei-
tige Konzentration auf den Aspekt der Sicherheit 
verringern.

Was die Situation von Asylsuchenden in Deutschland 
anbelangt, die sich mit Asylpaket I und II deutlich 
verschlechtert hat, gibt es eine Reihe von Forderun-
gen, die erfüllt sein müssen, damit ihnen ein Leben 
in Würde hier möglich ist. Dazu gehören eine ausrei-
chende Gesundheitsversorgung, die Ermöglichung 
von Familiennachzug und die Abschaffung der Resi-
denzpflicht. Auf europäischer Ebene ist unter ande-
rem die Schaffung sicherer und legaler Einreisewege 
zur Schutzgewährung, ein Stopp der als Schlepperbe-
kämpfung deklarierten Flüchtlingsbekämpfung und 
die Beendigung rechtswidriger Rückschiebungen 
das Gebot der Stunde. Die Dublin-Verordnung, der 
zufolge das Land, in dem Asylsuchende zuerst EU-Bo-
den berühren, für ihr Verfahren zuständig ist, muss 
aufgehoben und reichere EU-Länder weiter nördlich 
stärker in die Verantwortung genommen werden. Es 
kann nicht sein, dass das hoch verschuldete Grie-
chenland die Hauptlast der Flüchtlingsaufnahme 
trägt. Insgesamt müssen Deutschland und die EU – 

4	� Der Rat für Migration ist ein Zusammenschluss von über hundert 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der die Politik der 
Bundesregierung in Fragen der Migration und Integration kritisch 
begleitet.

ihrer Rolle in der Welt entsprechend – mehr Flücht-
linge, Migrantinnen und Migranten aufnehmen und 
dafür legale und sichere Zugangswege schaffen. 
Eine Anrechnung der Ausgaben für Flüchtlinge im 
Inland auf den Anteil der öffentlichen Mittel der 
Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonational-
einnkommen (BNE) sollte für Deutschland wie für 
andere OECD-Länder ausgeschlossen sein (vgl. auch 
Kapitel 2.23). Ausgaben für Flüchtlinge hierzulande 
sind zwar sehr wichtig und sollten erhöht werden, 
tragen jedoch nicht zur sozialen und wirtschaftli-
chen Entwicklung in den Kooperationsländern der 
Entwicklungszusammenarbeit bei.

Im Hinblick auf die Entwicklungszusammenarbeit 
müssen Deutschland und andere Geberländer von 
einer Konditionalisierung der Gelder absehen, die die 
Zahlung an Gegenleistungen wie Grenzschutz und 
Migrationskontrolle bindet. Eine migrationspolitische 
Zusammenarbeit mit diktatorischen Regimen, die 
systematisch Menschenrechte verletzen, muss ausge-
schlossen sein. Überhaupt ist die Politik der Verschie-
bung der Außengrenzen und die Kriminalisierung 
von Migration zu unterlassen. Auch tiefgreifende, 
strukturverändernde Eingriffe in Ländern des glo-
balen Südens, die als Entwicklungszusammenarbeit 
deklariert werden oder Entwicklungszusammenarbeit 
als Druckmittel verwenden, vor allem aber den wirt-
schaftlichen Interessen der Geberländer und interna-
tionaler Unternehmen dienen, darf es nicht geben.

Anstelle von militärischen Interventionen, bei denen 
eigene Interessen im Vordergrund stehen, und Rüs-
tungsexporten gilt es, zur Beendigung von Kriegen 
und Verfolgung beizutragen. Menschen, die vor 
Krieg, gewaltsamen Konflikten oder Verfolgung we-
gen ihrer „Rasse, Religion, Nationalität, politischen 
Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe“ fliehen, haben im Sinne der 
Genfer Flüchtlingskonvention Anspruch auf Zuflucht 
und Schutz. So wichtig und schützenswert die Genfer 
Flüchtlingskonvention und das Asylrecht sind, 
braucht es doch deren Ergänzung durch internati-
onale Normen, die Migration außerhalb von Krieg 
und politischer Verfolgung regeln. Zu bedenken wäre 
dabei z.B. die Rechtsstellung von Klimaflüchtlingen, 
oder die Chancen, die in einer zirkulären Migration 
liegen. Aber auch die Frage von Kompensationen für 
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Mit der Verschärfung des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG, Para-
graf 60a) Ende Februar 2016 ist 
es nun einfacher, kranke Kin-
der – einschließlich Kinder mit 
psychischen oder emotionalen 
Störungen – die mit einem Erzie-
hungsberechtigten nach Deutsch-
land geflohen sind, abzuschieben. 
Posttraumatische Belastungsstö-
rungen werden nicht als schwer-
wiegende Krankheit und damit 
nicht als Abschiebehindernis 
anerkannt.

Nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG, Paragrafen 4 
und 6) ist für die Gesundheitsver-
sorgung lediglich die Behandlung 
von „akuten Erkrankungen und 
Schmerzzuständen“ abgedeckt ist. 
Es besteht somit kein Anspruch 
auf zum Beispiel die Behandlung 
von chronischen Krankheiten, 
Psychotherapien oder Dolmet-
scherleistungen. Bei einer rest-
riktiven Auslegung des AsylbLG 
sind Kinder mit Behinderungen 
besonders benachteiligt. Entwe-
der erhalten sie keinen oder nur 
einen stark verzögerten Zugang 
zu notwendigen Hilfen wie Roll-
stühlen oder Prothesen. 

Die eingeschränkte Gesundheits-
versorgung und fehlenden Struk-
turen für Psychotherapien auf der 
einen, sowie der erhöhte Bedarf 
an Gesundheitsversorgung nach 
der Flucht- und Gewalterfahrung 
auf der anderen Seite lassen große 

Obwohl völkerrechtliche Ver-
einbarungen wie die UN-Kin-
derrechtskonvention (KRK), die 
EU-Grundrechtecharta und die 
EU-Aufnahmerichtlinie vorgeben, 
dass bei allen Maßnahmen, die 
das Kind betreffen, dessen Wohl 
vorrangig zu berücksichtigen sei, 
befolgen die nationale Rechts-
ordnung sowie die praktische 
Umsetzung durch Behörden, Ver-
waltung und Gerichte in Deutsch-
land in einigen Punkten nicht die 
Vorgaben. Im Gegenteil haben 
sich der Schutz und die Rechte 
von minderjährigen Flüchtlingen 
mit den Gesetzesänderungen im 
Herbst 2015 und Februar 2016 in 
einigen Punkten weiter ver-
schlechtert.

Im Asylverfahren und bei aufent-
haltsrechtlichen Fragen werden 
begleitete Kinder selten als eigen-
ständige Rechtssubjekte gesehen, 
sondern als Anhang der Eltern. 
Individuelle kindspezifische 
Fluchtgründe – wie Zwangsrekru-
tierung von Jungen, Kinderheirat 
oder weibliche Genitalverstüm-
melung – werden selten berück-
sichtigt. 

Lücken in der Gesundheitsversor-
gung erahnen. Der UN-Kinder-
rechtsausschuss hat Deutschland 
2014 wegen des unzureichenden 
Zugangs asylsuchender Kinder 
zu Gesundheitsdienstleistungen 
gerügt, ebenso der UN-Behinder-
tenrechtsausschuss. Auch der 
UN-Ausschuss für wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte 
sieht den diskriminierungsfreien 
Zugang zur Gesundheitsversor-
gung als eine unmittelbar umzu-
setzende Kernverpflichtung aus 
dem UN-Sozialpakt. 

Für unbegleitete Minderjährige 
mit einem gesicherten Aufent-
haltsstatus in Deutschland kommt 
der sogenannte Elternnachzug 
in Betracht gemäß Paragraf 36 
Aufenthaltsgesetz. Mit dem Gesetz 
zur Einführung beschleunigter 
Asylverfahren wird der Familien-
nachzug zu subsidiär schutzbe-
rechtigten Flüchtlingen für zwei 
Jahre ausgesetzt werden. Davon 
sind auch unbegleitete Minder-
jährige betroffen. Die tatsächliche 
Aussetzung des Elternnachzugs 
würde den Aspekt der Migrations-
kontrolle klar in den Vordergrund 
stellen und Aspekte des Kindes-
wohls und dessen Realisierung 
unberücksichtigt lassen.

Flüchtlingskinder –  
noch immer nicht gleich gestellt
VON TANJA FUNKENBERG
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Alle Kinder haben ab dem ersten 
vollendeten Lebensjahr einen 
Rechtsanspruch auf einen Platz in 
einer Kindertagesstätte, so auch 
Flüchtlingskinder, sobald sie die 
Erstaufnahmeeinrichtung verlas-
sen haben. Nach Verlassen einer 
Erstaufnahmeeinrichtung fehlen 
oft die benötigten Kita-Plätze. So 
besuchten beispielsweise nur 15 
Prozent der Kinder aus Gemein-
schaftsunterkünften in Berlin 
eine Kita.

Im Rahmen des Erstscreenings 
durch das Jugendamt wird für 
unbegleitete Minderjährige eine 
Alterseinschätzung gemäß Para-
graf 42f Sozialgesetzbuch VIII 
vorgenommen. Das behördliche 
Verfahren fußt nur unzureichend 
auf verbindlichen Standards, und 
es ist unstrittig, dass eine zwei-
felsfreie Einschätzung unmöglich 
ist. Von Amts wegen kann eine 
ärztliche Untersuchung angeord-
net werden, die ggf. eine radiolo-
gische Untersuchung beinhalten 
kann. Auch diese Methode ist un-
zuverlässig und wird mittlerweile 
von diversen ärztlichen Verbän-
den und Kinderhilfswerken als 
unethisch abgelehnt.

Die Inhaftierung von unbegleiteten 
Minderjährigen zum Zwecke der 
Abschiebung ist in Deutschland 
gesetzlich möglich. Aktuell liegen 
zwar keine Fälle von Inhaf-
tierungen Minderjähriger zur 
Abschiebung vor, jedoch sollte das 
Gesetz im Sinne des Kindeswohls 
gestrichen werden.

Es gibt keine bundesweit einheit-
lichen Unterbringungsstandards, 
die die Bedürfnisse und den 
Schutz von Kindern berück-
sichtigen. Gesetzlich wurde die 
Verweildauer in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung von drei auf 
sechs Monate angehoben. Somit 
bleiben Flüchtlingskinder länger 
von integrativen Strukturen aus-
geschlossen und verweilen in Ein-
richtungen mit unzureichenden 
Betreuungs- und Spielmöglichkei-
ten. Gemeinschaftsunterkünften 
sollte erst dann eine Betriebser-
laubnis ausgestellt werden, wenn 
sie Kindeswohlkriterien berück-
sichtigt.

Tanja Funkenberg arbeitet bei terre des 

hommes Deutschland e.V. als Referen-

tin für Anwaltschaftsarbeit zum Thema 

Flüchtlingskinder.
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die Länder im Süden sollte erneut gestellt werden, 
die im Rahmen des sog. Brain Drain nun schon seit 
Jahrzehnten zur Linderung des Fachkräftemangels 
im Norden beitragen. 

Was Klimawandel und Umweltzerstörung anbelangt, 
sind die Länder des globalen Nordens mit ihrer Pro-
duktions- und Lebensweise besonders gefordert, auf 
eine deutliche Begrenzung von Umweltzerstörung 
und Ressourcenverbrauch hinzuwirken und diejeni-
gen Länder und Menschen zu unterstützen, die deren 
Folgen am heftigsten zu spüren bekommen. Um Ar-
mut und Ungleichheit zu bekämpfen, muss außerdem 
ein gerechtes Steuersystem eingeführt werden, das 
über nationale Regelungen hinaus globale Lösungen 
bietet, um Steuerflucht und -vermeidung entgegen-
zuwirken, so dass mehr Steuergelder für die öffent-
liche Daseinsvorsorge eingesetzt werden können. 
Die Gefährdung der öffentlichen Daseinsvorsorge 
ist auch der Grund, warum die Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen (EPAs) zwischen der EU und den 
AKP-Staaten sofort zu beenden sind. Eine Erpressung 
ärmster Länder mit der Drohung, Entwicklungszu-
sammenarbeit einzustellen, wenn sie ihre Märkte 
nicht für europäische Produkte, Dienstleistungen 
und Investitionen öffnen, wie zuletzt gegenüber 
Kenia praktiziert, ist inakzeptabel.5 Außerdem muss 
die fehlgeleitete Agrarpolitik Deutschlands und der 
EU beendet und müssen die Landrechte von Klein-
bäuerinnen und -bauern im globalen Süden gesichert 
werden, um Land-, Wasser- und Rohstoffraub zu ver-
hindern. Zugleich müssen sie vor Dumpingprodukten 
aus dem globalen Norden geschützt werden. 

Positiv formuliert brauchen wir Alternativen zur 
herrschenden profit- und wachstums¬orientierten 
Ökonomie wie die Weiterentwicklung genossen-
schaftlicher Ideen, die Durchsetzung internationa-
ler Sozial- und Arbeitsstandards und schließlich 
Überlegungen, wie öffentliche Daseinsvorsorge über 
alle Grenzen hinweg ausgeweitet und z.B. über einen 
Internationale Fonds für Gesundheit sichergestellt 
werden kann, wie ihn medico international seit 
vielen Jahren fordert. Die Bundesregierung ist auf-
gefordert, bei der Schaffung einer globalen sozialen 

5	 Vgl. Zierhut (2015).

Infrastruktur, die allen Menschen an allen Orten der 
Welt Zugang zu Bildung, Gesundheit und anderen es-
sentiellen Gemeingütern sichert, aktiv mitzuwirken. 
Es gilt, Bundesentwicklungsminister Müller ernst zu 
nehmen, der bekannte, dass es ein Irrweg sei zu glau-
ben, Deutschland könne seinen Wohlstand dauerhaft 
auf Kosten anderer realisieren. Die Forderung nach 
globaler Umverteilung, die Minister Müller am Rande 
der UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung 
in Addis Abeba 2015 aufgestellt hat, ist in konkrete 
Politik zu überführen, um bei der Behebung von 
Fluchtursachen voranzukommen.

Thomas Gebauer ist Geschäftsführer und Ramona Lenz  

Migrationsreferentin der Frankfurter Hilfs- und Menschen-

rechtsorganisation medico international.
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SDG 11 lautet: „Städte und Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.“ 
Mit der UN-Konferenz Habitat III, die im Oktober in 
Quito stattfinden wird, gibt es bereits einen stadt-
politischen Folgeprozess, der direkt Bezug auf die 
Umsetzung dieses Ziel nimmt. Es ist dennoch falsch, 
SDG 11 als „Städteziel“ zu betrachten. Ziel 11 gilt für 
alle Formen menschlicher Siedlung, nicht nur für 
Städte oder für Stadtverwaltungen. Die Zielvorgaben 
(Targets) von SDG 11 listen eine Reihe von „lokalen“ 
Grundbedingungen für ein menschenwürdiges 
Leben und eine umweltgerechte Entwicklung auf. 
Diese Liste muss aber auch aus lokaler Sicht um viele 
weitere Zielvorgaben aus den SDGs ergänzt werden. 
Alle SDGs sind Maßstab für eine nachhaltige Stadt-, 
Regional- und Kommunalpolitik. Dies gilt für auch 
für die Zielvorgabe zur angemessenen Wohnungsver-
sorgung.

Angemessene Wohnungsversorgung als Leitziel

Nach Zielvorgabe 11.1 soll bis Ende 2030 für alle Men-
schen der Zugang zu angemessenen, sicheren und 

Die SDGs als Maßstab der deutschen Wohnungspolitik?
VON KNUT UNGER

bezahlbaren Wohnungen und der (damit verbunde-
nen) Grundversorgung sichergestellt sein. Das klingt 
in einer Welt, in der fast ein Drittel der Bevölkerung 
in Slums haust, wie eine Utopie. Aber auch für das 
reiche Deutschland ist es eine Herausforderung, 2030 
nicht noch mehr unbezahlbare Mieten, Wohnungs-
lose und dauerinternierte Flüchtlinge als heute zu 
haben. 

Zielvorgabe 11.1 entspricht dem Recht auf angemes-
sene Wohnung, wie es sich aus dem Internationalen 
Pakt für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte 
ergibt. Die Bundesrepublik hat diesen völkerrechts-
verbindlichen Vertrag anders als z.B. die USA un-
terzeichnet. Damit ist sie auch unabhängig von den 
SDGs jetzt schon dazu verpflichtet, eine angemessene 
Wohnungsversorgung für alle sicherzustellen. Ob 
dies der Fall ist, ist angesichts von Wohnungsmangel 
und horrender Mietensprünge fraglich. Und wenn 
nicht wesentliche Reformen erfolgen, ist zu befürch-
ten dass es 2030 noch schlechter aussehen könnte. Zu 
einer angemessenen Wohnung gehört – diese beiden 
Kriterien betont Zielvorgabe 11.1 –, dass sie vor 
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Zwangsräumungen sicher ist und dass sie für ihre 
Bewohner bezahlbar ist. Auch wenn die Wohnung 
in Deutschland vor allem aufgrund des Kündigungs-
schutzes in Mietwohnungen im Vergleich zu vielen 
anderen Ländern relativ sicher ist, weist diese Sicher-
heit doch enorme Lücken auf. Dazu zählt vor allem 
das Kündigungsrecht nach Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen. Die Wohnung ist freilich auch 
dann nicht sicher, wenn die Miete nicht bezahlt wer-
den kann. Ohne massive regulative Eingriffe in den 
Wohnungsmarkt ist Ziel 11.1 nicht umsetzbar.

Die permanente Wohnungskrise 

Die SDGs fordern nachhaltige und gegen Krisen 
„resiliente“ (kreativ widerstandsfähige) Städte. In der 
Bundesrepublik wurden in den vergangenen Jahr-
zehnten die öffentlichen Strukturen und sozialen Ka-
pazitäten für eine krisenfeste Wohnungsversorgung 
immer wieder abgebaut. 

Zumindest in den prosperierenden Ballungsräumen 
herrscht heute Wohnungsnot. Der Bedarf an Sozial-
wohnungen übersteigt das Angebot bei weitem. In 
München, Hamburg, Köln oder Frankfurt sind die 
Mieten für Normalverdiener unbezahlbar. In Berlin 
sind die früher einmal preisgünstigen Mieten stark 
gestiegen. Auch in Regionen, die vor kurzem noch als 
„schrumpfend“ galten, wie Leipzig oder das Ruhr-
gebiet, steigt der Mietpreis teilweise wieder an und 
Leute mit niedrigen Einkommen finden nur schwer 
Ersatzwohnraum. Es ist dies bei weitem nicht die 
erste Erfahrung dieser Art. 

Mit der Krise der Massenproduktion in den 70er 
Jahren sank der Bedarf der Industrie an Wohnungen 
für die Arbeitskräfte. Hohe Zinsen sorgten für hohe 
Neubaukosten. Zugleich führten monotone, autofi-
xierte Großsiedlungen zu einer Diskreditierung des 
„sozialen Wohnungsbaus“. In der Politik der frühen 
80er Jahre galten die quantitativen Wohnungsproble-
me als weitgehend gelöst, ein anhaltender Rückgang 
der Bevölkerung wurde prognostiziert. Der soziale 
Wohnungsbau wurde herunter gefahren, der Neubau 
konzentrierte sich zunehmend auf Eigenheime. 
Zugleich wurde ein Teil des Altbaubestands zuneh-
mend von wohlhabenderen Schichten in Anspruch 
genommen. Als es in der zweiten Hälfte der 80er 

Jahre zu einer verstärkten Immigration kam, waren 
die Versorgungsreserven bereits unzureichend. Die 
Umzugsketten stockten, die Mieten explodierten, die 
Zahl der Wohnungslosen nahm zu. Auf die – dann 
auch gesamtdeutsche – Wohnungsnot wurde mit 
neuen Fördermitteln und Planungsbeschleunigungen 
reagiert, nicht aber mit dauerhaften Strukturen. Im 
Gegenteil: In der Wohnungskrise wurde 1990 mit der 
Wohnungsgemeinnützigkeit ein wesentliches Struk-
turelement für eine nicht ausschließlich renditeori-
entierte Wohnungsversorgung beseitigt.

Vorübergehende Neubauleistungen, Planungsbe-
schleunigungen sowie die zunehmende Abschottung 
gegen die Migration führten ab der zweiten Hälfte 
der 90er Jahre dazu, dass die Wohnungsnot in einem 
Teil der Städte zurückgedrängt wurde. In Gebieten 
mit wirtschaftlichen Rückgang, Abwanderung oder 
einem hohen Altersdurchschnitt nahmen die Leer-
stände zu. Nach einer Übergangsphase exzessiver 
Eigenheimförderung wurde Wohnungspolitik wieder 
zu einem zweit- oder drittrangigen Thema. Die Zu-
ständigkeit für den Wohnungsbau wurde im Zuge der 
Föderalismusreformen auf die Länder verlagert, der 
Bund sollte nach einer Übergangszeit aus der Woh-
nungsbauförderung ganz aussteigen. Erneut beriefen 
sich Politiker dabei auf den „demografischen Wan-
del“. Dabei hätte man gerade aufgrund der zuneh-
menden regionalen und sozialen Ausdifferenzierung 
der Wohnungsmärkte starke öffentliche Strukturen 
für eine integrierte Wohnungs- und Stadtentwick-
lungspolitik benötigt.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine neue Woh-
nungskrise folgte. Zunächst kam es in trendigen 
Wohnvierteln attraktiver Zuzugsstädte zu einer 
beschleunigten Verdrängung der bisherigen Bewoh-
ner. Dann wurden die Wohnkosten in diesen Städten 
auch für Normalverdiener kaum noch tragbar. Die 
Wohnungskrise erfasste weitere urbane Zentren, die 
für Zuzügler attraktiv sind. Die Zuwanderung von 
Flüchtlingen war dann nur noch ein zusätzlicher 
Faktor.

Auch auf die „neue neue Wohnungsnot“ wird nun 
wieder mit einer Ausweitung von staatlicher För-
derung und Planungsbeschleunigungen reagiert. 
Der Diskurs richtet sich zunehmend gegen die unter 
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anderem aufgrund des Klimaschutzes angestiege-
nen Anforderungen an den Neubau. Unterschiede 
gegenüber den 90ern bestehen darin, dass die Zahl 
der aus sozialen Motiven bauwilligen Akteure stark 
gesunken ist. Zugleich sind die erzielbaren Mieten an 
geeigneten Standorten so hoch und die Kapitalmarkt-
zinsen so niedrig, dass von privaten Investoren die 
öffentlichen Kredite für den Wohnungsbau nur dann 
angenommen werden, wenn die sozialen Bindungen 
radikal reduziert und der Neubau mit nicht rück-
zahlbaren Zuschüssen versüßt wird. 

Generell kranken alle gegenwärtigen Handlungsan-
sätze daran, dass sie trotz hohen Einsatzes öffentli-
cher Mittel keine sozialen Bindungen der Wohnungen 
schaffen, oder nur solche, die zeitlich und inhaltlich 
stark beschränkt sind. Dies liegt im Kern daran, dass 
die soziale Wohnraumförderung in Deutschland aus 
öffentlichen Hypotheken besteht. Sind die Kredite 
zurückgezahlt – und das ist inzwischen zum Teil 
schon nach 15 Jahren der Fall – ist der Eigentümer 
frei, seine Wohnungen am Markt zu verwerten. 
Solange es noch die Wohnungsgemeinnützigkeit 
mit ihrer Unternehmensbindung gab, konnten die 
Folgen wenigstens für einen Teil der Wohnungen 
abgefedert werden. Eine solche dauerhafte Unterneh-
mensbindung, ein neues gemeinnütziges Segment, ist 
neben öffentlichen Grundstücken und Fördermitteln 
unverzichtbar.

Aber auch auf dem privaten Vermietungsmarkt 
bräuchten wir mehr Regulation. Mit der erweiterten 
Kappungsgrenze und der sogenannten Mietpreis-
bremse wurden in den letzte Jahren erste neue 
Ansätze für stärkere Eingriffe eingeführt, die aller-
dings nur in den Schwerpunkten der Wohnungskrise 
eingesetzt werden und daher allenfalls die regiona-
len Spitzen des generellen Anstiegs kappen. Weiterge-
hende Pläne, die das Vergleichsmietensystem stärken 
und die Mieterhöhungswirkung der Mietspiegel 
abmildern, stoßen auf vehementen Widerstand der 
Großvermieterlobby. Für eine dauerhafte Lösung 
müsste die Ideologie der angeblich vom „Markt“ 
gebildeten Vergleichsmiete überwunden werden. Es 
müssten wohnwertabhängige Mieten politisch festge-
legt werden, und zwar so, dass zwar Kostenentwick-
lungen, nicht aber spekulative Renditeerwartungen 
abgebildet werden.

Selbst wenn sich in Folge von Steuergeschenken und 
Standardabsenkungen, von Grenzschließungen und 
grundgesetzwidrigen Wohnortzuweisungen die 
Wohnungsengpässe temporär abmildern sollten, 
wird die nächste Wohnungskrise nicht lange auf sich 
warten lassen. Denn demografische Veränderungen 
und starke Immigration sind auch in Zukunft ebenso 
zu erwarten wie Zinsschwankungen und Wirt-
schaftskrisen. 

Solange es in der Bundesrepublik nur unzureichend 
gemeinnützige wohnungswirtschaftliche Strukturen 
gibt, die unabhängig von Krisen der dauerhaften 
sozialen Wohnraumversorgung dienen, so lange wird 
die Wohnungspolitik immer wieder zu Notstands-
maßnahmen verurteilt sein. Das aber ist das Gegen-
teil der von den SDGs geforderten Nachhaltigkeit und 
Resilienz.

Die Finanzialisierung der Wohnungswirtschaft

Nach Zielvorgabe 10.5 der SDGs soll die Regulation 
der globalen Finanzmärkte verbessert werden. In der 
Bundesrepublik aber wurden in den letzten zwanzig 
Jahren massenhaft Wohnungen an Private Equity 
Fonds ausgeliefert. Die Folge: Knapp eine Million 
Wohnungen befinden sich heute unter der Kontrolle 
finanzmarktorientierter Vermietungsfirmen. Die 
meisten sind inzwischen an der Börse notiert und 
wohnungspolitisch kaum noch zu beeinflussen. 

Eine entscheidende Weichenstellung für die spätere 
„Finanzialisierung der Wohnungswirtschaft“ war 
1990 die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützig-
keit durch die Regierung Kohl. In der zweiten Hälfte 
der 90er Jahre folgte die Auflösung der „Deutsch-
land AG“, die Entkopplung des Finanzsektors von 
der Industrie, wozu auch die industrieverbundenen 
Wohnungsunternehmen gehörten. Ab 1998 besiegelte 
die rot-grüne Regierung diese Entwicklung mit ihrer 
Finanzmarktorientierung. 

Die Transaktionen der Nullerjahre wurden mit 
hohen Krediten finanziert, mit denen die Wohnungen 
des Zielunternehmens belastet wurden. Aber nicht 
Banken, sondern speziell für diesen Zweck konstru-
ierte Verbriefungsstrukturen, „Commercial Mortgage 
Backed Securities“ (CMBS), waren die Gläubiger. Die 
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Kreditverträge dieser Konstruktionen übten eine Zeit 
lang einen entscheidenden Einfluss auf das Manage-
ment der Immobilien aus. Der Druck verschärfte 
sich, als mit der Finanzkrise ab 2007 die Aussichten 
auf eine pünktliche Ablösung der zumeist auf 2013 
befristeten Kreditverträge immer unsicherer wur-
den. Es kam zu Entlassungswellen, Einsparungen bei 
den Reparaturen und desaströsen Versuchen einer 
industriellen Optimierung der Wohnungsverwal-
tung. 

Nach Abflauen der Krise in Deutschland konnten die 
Private Equity-Investoren ihre verbrieften Schulden 
ablösen und aus ihren Unternehmensbeteiligungen 
austeigen. Die hohe weltweite Nachfrage nach ver-
gleichsweise renditeträchtigen und sicheren Finanz-
anlagen sowie die niedrigen Leitzinsen ermöglichten 
lukrative Börsengänge und kurz darauf die Übernah-
men von Konkurrenten. Inzwischen kontrollieren 
die drei größten Konzerne über 600.000 Mietwoh-
nungen. 

Durch ihr Größenwachstum versuchen die Kon-
zerne den Zugang zu den globalen Kapitalmärkten 
noch auszubauen. Ein zweiter Effekt der Größe sind 
Einsparungen beim Einkauf von Materialien und 
Dienstleistungen. Der Branchenführer Vonovia 
greift dabei zum Insourcing. Mit Hilfe außertariflich 
beschäftigter Verwaltungsangestellter und Handwer-
ker soll ein Industrialisierungsschub in der Mie-
terbetreuung, der Modernisierung und im Neubau 
ausgelöst werden.

Da nach dem Mietrecht elf Prozent der Investiti-
onskosten einer Modernisierung dauerhaft auf die 
jährliche Miete geschlagen werden darf, ist die seri-
enmäßige Ausstattung der vernachlässigten Gebäude 
mit standardisierten Dämmfassaden und Heizkesseln 
unter gegenwärtigen Zinsbedingungen ein lukratives 
Geschäft. Für die Mieter bedeutet dies: zusätzliche 
Mieterhöhungen, die nicht selten zu Verdrängungen 
führen.

Die Größe führt auch zu wachsendem Einfluss auf die 
Wohnungspolitik. Dieser Einfluss wird eingesetzt, 
um gesetzliche Regelungen zu torpedieren, die den 
Mietenanstieg tatsächlich begrenzen würden. Denn 
solche Regelungen würden zur horrenden Abschrei-

bungen der hochgepushten bilanziellen Marktwerte 
der Immobilien und damit zu gigantischen Verlusten 
führen. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob und wie die 
öffentliche Hand die Kontrolle über die finanzmark-
torientierte Wohnungswirtschaft zurückgewinnen 
will. Unter anderem sollten kollektive Mieterechte 
geschaffen werden. Ein Beispiel: Durch mieterkont-
rollierte Instandhaltungsreserven könnte verhindert 
werden, dass die Wohnungsbestände im Krisenfall 
ausgeplündert werden.

Soziale und räumliche Ungleichheit

SDG 10 fordert den Abbau sozialer Ungleichheit zwi-
schen und in den Ländern. In der Bundesrepublik ist 
die Wohnungsversorgung wie die gesamte Raument-
wicklung von zunehmender Ungleichheit geprägt. 
Das gilt sowohl sozial (die Reicheren können sich 
größere und bessere Wohnungen an attraktiveren 
Standorten leisten, während die Ärmeren aus solchen 
Wohnungen verdrängt werden) als auch räumlich 
(in Berlin steigen die Mieten rasant, während sie in 
ländlichen Räumen Ostdeutschlands kaum Verän-
derung aufweisen). Wachsende Ungleichheit ist ein 
grundlegender Faktor für den Wohnungsmangel in 
den Zuzugsstädten und verteuert ihre Bewältigung. 
Jeder Mensch, der aus einer ehemals preisgebunde-
nen Altbauwohnung in Berlin verdrängt wird, erhöht 
die Zahl derjenigen, die eigentlich Anspruch auf 
eine Sozialwohnung haben. Der Fortzug aus struk-
turschwachen Gebieten erzeugt pro Kopf zusätzliche 
Infrastrukturkosten für die Versorgung der Dageb-
liebenen und zugleich erhöhten Neubaubedarf in den 
Zuwanderungsstädten.

Ein Grund für die wachsende Ungleichheit in der 
Wohnungsversorgung ist die Entwicklung der Be-
schäftigungsverhältnisse und Einkommen. Qua-
lifizierte Arbeitskräfte mit besseren Einkommen 
bestimmen den Markt der besseren Wohnungen oder 
beliebteren Standorte und versorgen sich ggf. mit 
entsprechend großen Wohnflächen. Die vielen Men-
schen mit niedrigen und prekären Einkommen sind 
damit nicht konkurrenzfähig und werden in schlech-
tere Wohnungen an schlechteren Standorten abge-
drängt. Das ihnen zur Verfügung stehende Segment 
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wird dabei immer kleiner. Die gedeckelten Wohn-
kostenzuschüsse der Jobcenter sorgen dafür, dass es 
für Erwerbslose keinen Ausweg aus schlechten und 
immer schlechteren Wohnungen gibt, während sich 
ihre Vermieter aus den staatlichen Subventionen leis-
tungslose Renditesteigerungen finanzieren lassen. In 
attraktiven Städten werden die Ärmeren zunehmend 
an die Peripherie verdrängt und verlieren damit 
Zugangschancen zum Arbeitsmarkt und zur Stadt-
kultur. Womit nebenbei ein weiteres großes Ziel der 
SDGs verfehlt wird: die soziale Inklusion.

Die ungleiche Vermögensverteilung verschärft diese 
Wirkung. Wer eine Immobilie erbt, hat gute Aus-
gangsbedingungen für den Erwerb weiterer Immo-
bilien. Ein besonderes Problem entsteht, wenn sich 
vermögende Schichten auf bestimmte Städte kon-
zentrieren und damit Preis- und Renditewartungen 
bestimmen, und wenn sich diese Erwartungen dann 
in spekulative Anlagen verwandeln.

Wenn Erbschaften und Vermögen schon nicht 
angemessen besteuert werden, so müsste der Staat 
zumindest dafür sorgen, dass sich die Ungleichheit 
auf den und über die Wohnungsmärkte nicht noch 
verschärft. Dies setzt voraus, dass Stadtentwicklung, 
Grundstücksvergabe und Wohnungsbau nicht von 
den Vermögensbesitzern und Vermögensanlegern 
dominiert werden. Ohne eine Verstärkung der 
öffentlichen Infrastruktur und Versorgung lässt sich 
in diesen Gebieten das Ziel gleichwertiger Lebensver-
hältnisse nicht aufrechterhalten. Für eine wirklich 
nachhaltige Wohnungs- und Stadtentwicklungspoli-
tik gibt es in Deutschland noch viel zu tun.

Knut Unger ist Sprecher des 

MieterInnenvereins Witten und 

des Mieterforums Ruhr, sowie 

Vorsitzender des Vereins Habitat 

Netz e.V.
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Deutsche Unternehmen sind immer wieder direkt 
oder indirekt an Menschenrechtsverletzungen im 
Ausland beteiligt. Dies betrifft nicht nur die kata-
strophalen Arbeitsbedingungen in den Textil- und 
Elektronikfabriken Asiens, besonders problematisch 
ist auch der Abbau von Metallen oder anderen Roh-
stoffen, die für viele Produkte benötigt werden. 

So wird Kupfer, dessen Abbau in Peru zu gewalt-
samen Landnutzungskonflikten und Umweltver-
schmutzung geführt hat, in deutschen Autos verbaut.1 
Auch in der globalen Landwirtschaft tragen deutsche 
Unternehmen zu Landvertreibungen, Umweltver-
schmutzung und Gesundheitsgefährdungen bei. 
Beispielsweise vertreiben deutsche Chemieunterneh-
men im globalen Süden hochgiftige Pestizide, ohne 
dabei ausreichend dafür Sorge zu tragen, dass die 
Bauern über die Gesundheitsgefahren und nötige 
Schutzmaßnahmen informiert werden.2 

1	 Brot für die Welt (2016), S. 6-17.
2	 Brot für die Welt/ECCHR et al. (2015).

Menschenrechte in der globalen Wirtschaft
VON SARAH LINCOLN

Eine Studie der Universität Maastricht aus dem Jahr 
2015 hat über 1.800 Menschenrechtsbeschwerden 
gegen die Privatwirtschaft im Zeitraum von 2005 bis 
2014 ausgewertet. Davon betreffen 87 auch deutsche 
Unternehmen, nur in vier anderen Ländern gibt es 
mehr Beschwerden gegen die dortigen Unterneh-
men.3 Der International Peace Information Service 
stellte in einem Bericht von 2014 fest, dass es bei 23 
der untersuchten DAX-30-Unternehmen aus Deutsch-
land in einem Zeitraum von zehn Jahren zahlreiche 
Vorwürfe wegen Beiträgen zu Menschenrechtsverlet-
zungen gab.4 Die Betroffenen dieser Menschenrechts-
verletzungen haben oft wenig Handhabe, sich zur 
Wehr zu setzen. Die Unternehmen werden selten zur 
Rechenschaft gezogen, weder dort, wo die Verlet-
zungen stattfinden, noch in den Ländern, in denen 
Konzerne ihren Sitz haben und Profite erzielen. Wer 

3	 Vgl. Kamminga (2015).
4	 �International Peace Information Service (IPIS) (2014), Annex C: 

Sources for human rights risk and impact concerns DAX 30 (Ger-
many).

Demonstration für die Schaffung eines verbindlichen internationalen Abkommens über die menschenrechtlichen Pflichten von Unternehmen.
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sich wehrt, ist massiven Repressionen ausgesetzt. Oft 
agieren Unternehmen und staatliche Sicherheitskräf-
te dabei Hand in Hand.

Unternehmensverantwortung in der 2030-Agenda 
und der internationale Status Quo

Die zukünftige Ausgestaltung der globalen Wirt-
schaft ist ein zentrales Thema in der 2030-Agenda. In 
Ziel 8 geht es um die Schaffung menschenwürdiger 
Arbeit für alle und die Abschaffung von Zwangs-
arbeit, Sklaverei und Kinderarbeit. Ziel 12 strebt 
nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster an. 
Insbesondere große und transnationale Unterneh-
men sollen dazu ermutigen werden, nachhaltige 
Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung 
Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen. Nach-
teilige Auswirkungen von Chemikalien auf Mensch 
und Umwelt sollen auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden. Die öffentliche Beschaffung wird als Mittel 
propagiert, um nachhaltige Verfahren zu fördern. 
Die konkreten Anforderungen an Regierungen und 
Unternehmen sind zwar recht vage, sollten jedoch 
ebenso wie andere Ziele im Lichte existierender 
menschenrechtlicher Verpflichtungen ausgelegt und 
umgesetzt werden. Anhaltspunkte für eine men-
schenrechtskonforme Umsetzung der Ziele 8 und 12 
bieten die globalen Menschenrechtsverträge sowie 
die 2011 im UN-Menschenrechtsrat angenommenen 
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte. Die Leitprinzipien enthalten Empfehlungen 
an Staat und Unternehmen im Bereich Wirtschaft 
und Menschenrechte. Demnach stehen Unternehmen 
in der Verantwortung, menschenrechtliche Risiken 
ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer Geschäftsbezie-
hungen zu identifizieren, mögliche negative Aus-
wirkungen zu beenden und transparent über diese 
Prozesse zu kommunizieren. Zudem bestätigen die 
UN-Leitprinzipien die staatliche Schutzpflicht, Men-
schen durch eine angemessene Politik, Regulierung 
und Rechtsprechung vor Menschenrechtsverstößen 
durch Unternehmen zu schützen und Betroffenen 
Zugang zu gerichtlichen und außergerichtlichen 
Beschwerdewegen zu ermöglichen. 

Während die UN-Leitprinzipien zurückhaltend 
formuliert sind, was die Anerkennung einer Rechts-
pflicht zur Regulierung von Auslandsgeschäften 

betrifft, und Handlungspflichten vor allem im 
Bereich der öffentlichen Beschaffung, der Außen-
wirtschaftsförderung und bei staatlichen Unterneh-
men identifizieren, gehen die für die Auslegung und 
Überwachung der globalen Menschenrechtspakte 
zuständigen Ausschüsse der Vereinten Nationen 
in ihrer Praxis bereits weiter.5 So beschreibt der 
Ausschuss für Kinderrechte in seiner Allgemeinen 
Bemerkung zum Thema Wirtschaft und Kinderrech-
te eine Pflicht der Heimatstaaten transnationaler 
Unternehmen, den Schutz von Kindern vor Ausbeu-
tung in den globalen Lieferketten sicherzustellen.6 
In den periodischen Überprüfungsverfahren zur 
Umsetzung der Kinderrechtskonvention fordert der 
Ausschuss die Vertragsstaaten mittlerweile regelmä-
ßig dazu auf, im Ausland tätige Unternehmen stärker 
zu regulieren. Beispielsweise empfahl er der Regie-
rung Frankreichs, französische Unternehmen zur 
Achtung von Menschenrechten und Umweltschutz in 
ihren globalen Geschäftsbeziehungen gesetzlich zu 
verpflichten.7 Die deutsche Regierung wurde bereits 
2012 vom Menschenrechtsausschuss aufgefordert, 
in Deutschland ansässige Unternehmen zur Achtung 
der Menschenrechte in ihren Geschäftsbeziehungen 
anzuhalten und für Betroffene von Menschenrechts-
verletzungen den Zugang zu deutschen Gerichten 
zu verbessern.8 Auch die 2030-Agenda formuliert 
eine Verantwortung aller Staaten über ihre Grenzen 
hinaus und verweist so implizit auf die extraterrito-
rialen Menschenrechtsverpflichtungen der UN-Mit-
gliedstaaten.9

Umsetzungsstand in Deutschland

Bislang werden deutsche Unternehmen ihrer men-
schenrechtlichen Verantwortung in ihren Auslands-
geschäften nur unzureichend gerecht und es fehlt 
an einer klaren Rahmensetzung durch die Bundes-
regierung. Nur sehr wenige deutsche Unternehmen 

5	 Klinger/Krajewski/Krebs/Hartmann (2016), S. 18.
6	� Committee on the Rights of the Child (2013), Abs. 43. Allgemeine 

Bemerkungen sind eine Form der Auslegung globaler Menschen-
rechtsverträge durch die zuständigen UN- Vertragsausschüsse.

7	 Committee on the Rights of the Child (2016), Abs. III A 22.
8	 Committee on the Rights of the Child (2012), Abs. C. 16.
9	 Kercher/Mahler (2015).
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setzen sich ernsthaft mit den Anforderungen an 
menschenrechtliche Sorgfalt auseinander. Viele der 
Dax-30 Unternehmen sind zwar in den letzten Jahren 
freiwillig im Rahmen der sogenannten Corporate 
Social Responsibility (CSR) aktiv geworden. Leider 
kratzen viele dieser CSR-Programme jedoch nur an 
der Oberfläche, anstatt sich mit den zentralen Men-
schenrechtsrisiken und deren Ursachen auseinander-
zusetzen.10

Die Grenzen freiwilliger Unternehmensinitiativen 
belegen auch Studien aus den letzten Jahren: So hat 
ein europäisches Forscherteam in 17 Ländern unter-
sucht, was freiwillige Maßnahmen von Unterneh-
men in den Bereichen Umwelt und Arbeitsstandards 
bewirken. Zentrales Ergebnis der Studie aus dem 
Jahr 2013 ist, dass die Auswirkungen von freiwilligen 
CSR-Maßnahmen als sehr gering zu bewerten sind. 
Die Studie rät zu mehr Regulierung als Motor, um 
eine Änderung in der Geschäftspolitik von Unterneh-
men zu bewirken.11 Zu dem gleichen Ergebnis kommt 
eine aktuelle Untersuchung aus England. Untersucht 
wurden 161 Selbstregulierungsansätze aus allen 
Lebensbereichen, das Ergebnis ist eindeutig: Ob zur 
Reduzierung von Treibgasen in Kanada, zur aggres-
siven Vermarktung von Medikamenten in Schweden 
oder zum Schutz von Albatrossen in Neuseeland: 
freiwillige Empfehlungen sind in 80 Prozent der Fälle 
komplett gescheitert, während gesetzliche Vorgaben 
meist in kurzer Zeit zur erwünschten Verhaltensän-
derung geführt haben.12

Die Bundesregierung beschränkt sich gleichwohl 
bislang auf unverbindliche Empfehlungen an Un-
ternehmen und hat in der jüngsten Vergangenheit 
eine Reihe von Gelegenheiten für eine effektivere 
Stärkung der Unternehmensverantwortung verpasst. 
Deutschland hinkt damit der Erfüllung internationa-
ler Anforderungen inklusive der Nachhaltigkeitsziele 
8 und 12 hinterher. 

10	� Vgl. Germanwatch/MISEREOR (2014) sowie CorA Netzwerk für Un-
ternehmensverantwortung: Steckbriefe [www.cora-netz.de/cora/
steckbriefe/].

11	 Vgl. CSR Impact (2013).
12	 Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) (2015).

Dies betrifft zunächst den Bereich der öffentli-
chen Auftragsvergabe, die in Zielvorgabe 12.7 der 
2030-Agenda durch die Maßgabe zur Beförderung 
nachhaltiger Verfahren in der öffentlichen Beschaf-
fung hervorgehoben wird. Mit der Richtlinie 2014/24/
EU hat die EU die Verankerung sozialer und ökolo-
gischer Kriterien in öffentlichen Ausschreibungen 
und Vergabeverfahren ausdrücklich ermöglicht. Mit 
dem deutschen Umsetzungsgesetz, dass am 18. April 
2016 in Kraft getreten ist, bleibt die Bundesregierung 
jedoch deutlich hinter den von der EU eröffneten 
Spielräumen zur Steuerungsmöglichkeit der öffentli-
chen Vergabe im Sinne der Nachhaltigkeit zurück.13

Ähnliches gilt für die Berichterstattung großer 
Unternehmen über soziale und ökologische Risiken, 
die in Zielvorgabe 12.6 verankert ist. Auch hier kam 
mit der Richtlinie zur Stärkung der nichtfinanzi-
ellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren 
Konzernlageberichten der Impuls aus der EU.14 Und 
auch hier hat die Bundesregierung einen sehr rest-
riktiven Umsetzungspfad eingeschlagen. So sollen 
nach den gegenwärtigen Plänen der Bundesregierung 
nur kapitalmarktorientierte Unternehmen über 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über negative 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt berichten, 
und auch nur dann, wenn diese sehr wahrschein-
lich schwerwiegend und für den Geschäftsverlauf 
relevant sind. Keine Berichtspflicht besteht, wenn 
die Offenlegung entsprechender Informationen dem 
Unternehmen einen erheblichen Schaden zufügen 
könnte. Diese Einschränkungen machen eine für den 
Verbraucher transparente Berichterstattung über so-
ziale und ökologische Risiken sehr unwahrscheinlich 
und untergraben die Intention der Richtlinie.15

Ambitionierte Maßnahmen zur Stärkung der Unter-
nehmensverantwortung kündigte die Bundesregie-
rung mit dem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und 
Menschenrechte an, der seit November 2014 unter 
Federführung des Auswärtigen Amts entwickelt 
wird. Der Aktionsplan soll die UN-Leitprinzipien 
Wirtschaft und Menschenrechte umsetzen und im 

13	 CorA (2015).
14	 Europäische Union (2014).
15	 CorA (2016).

http://www.cora-netz.de/cora/steckbriefe/
http://www.cora-netz.de/cora/steckbriefe/
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September 2016 verabschiedet werden. Obwohl der 
Umsetzungsprozess gut anlief und in elf umfassen-
den Themenanhörungen mit Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft umfassende Reformvorschläge diskutiert 
wurden, zeichnet sich derzeit ein sehr schwaches 
Ergebnis ab. Weder eine substanzielle Reform der 
öffentlichen Beschaffung oder Außenwirtschafts-
förderung noch verbindliche Sorgfaltspflichten für 
Unternehmen sind zu erwarten. Stattdessen ist davon 
auszugehen, dass es zunächst bei unverbindlichen 
Empfehlungen bleiben wird. Zwar soll 2020 soll eine 
stichprobenhafte Überprüfung der Sorgfaltsprozesse 
bei großen Unternehmen erfolgen, die fehlende Um-
setzung menschenrechtlicher Sorgfalt zieht jedoch 
für Unternehmen keinerlei Sanktionen nach sich. 

Im internationalen Vergleich

Die deutschen Maßnahmen zur Stärkung der men-
schenrechtlichen Verantwortung von Unternehmen 
sind auch im internationalen Vergleich als schwach 
zu bewerten. In Großbritannien wurde kürzlich der 
Modern Slavery Act beschlossen. Das Gesetz rich-
tet sich gegen moderne Formen der Sklaverei und 
verpflichtet große Unternehmen dazu, über diesbe-
zügliche Risiken in ihrem Unternehmen sowie in 
der Lieferkette zu berichten und darzulegen, welche 
Schritte sie ergriffen haben, um diese Risiken zu 
bewerten und handzuhaben. Ein ähnliches Gesetz 
gibt es in Kalifornien bereits seit einigen Jahren. Aus 
den Vereinigten Staaten kommt auch der Dodd Frank 
Act, der Unternehmen dazu verpflichtet, die Herkunft 
bestimmter Rohstoffe offenzulegen. Dadurch soll 
verhindert werden, dass der Handel mit sogenannten 
Konfliktrohstoffen den Bürgerkrieg in der demokrati-
schen Republik Kongo finanziert. In Frankreich geht 
die Debatte über reine Berichtspflichten hinaus. Die 
französische Nationalversammlung hat im März 2016 
in zweiter Lesung ein Gesetz angenommen, wonach 
große französische Unternehmen verpflichtet wer-
den, menschenrechtliche Risiken zu identifizieren 
und zu verhindern, dass sich diese Risiken realisie-
ren. Dabei sind auch Risiken bei Subunternehmen 
und Zulieferbetrieben einzubeziehen. Der Gesetzes-
vorschlag liegt nun zum zweiten Mal dem französi-
schen Senat vor. Auch auf internationaler Ebene sind 
mehrere Regierungen aktiv geworden und erarbeiten 
derzeit bei den Vereinten Nationen einen verbindli-

chen Völkerrechtsvertrag zur Regulierung transnati-
onaler Wirtschaftsaktivitäten. Deutschland stimmte 
bereits 2014 im Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaa-
ten der EU gegen dieses Vorhaben und boykottiert bis 
heute die Verhandlungen der zwischenstaatlichen 
Arbeitsgruppe, die nach einem Mehrheitsentscheid 
eingesetzt wurde.16

Blick nach vorn

Die Ziele 8 und 12 der 2030-Agenda verdeutlichen, 
dass eine sozial-ökologische Transformation einen 
Wandel der globalen Wirtschaft erfordert und men-
schenwürdige Arbeit und sozial-ökologische Produk-
tionsweisen eine zentrale Rolle spielen. Zunehmend 
deregulierte Märkte, in denen Investitionsrechte 
Vorrang vor Menschenrechten und Umweltschutz 
genießen, laufen dieser Zielsetzung entgegen. Die 
Staatengemeinschaft muss Abstand nehmen von 
Freihandelsregimen, die auf Kosten sozialer und 
ökologischer Standards gehen und stattdessen ver-
bindliche internationale Vorgaben zum Schutz von 
Menschen und Umwelt in der globalen Wirtschaft 
beschließen. Deutschland sollte sich an den Verhand-
lungen über ein verbindliches Abkommen Wirtschaft 
und Menschenrechte bei den Vereinten Nationen 
beteiligen. Zudem muss Deutschland die existieren-
den menschenrechtlichen Schutzpflichten aus den 
UN-Leitprinzipien und den Menschenrechtsverträ-
gen ernstnehmen und deutsche Unternehmen stärker 
in die Pflicht nehmen. Neben effektiven Anreizen 
über die öffentliche Beschaffung und die Außenwirt-
schaftsförderung bedarf es einer gesetzlichen Veran-
kerung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten, auch 
in Bezug auf Tochterunternehmen und Zulieferbe-
triebe im Ausland.17

16	 Martens/Seitz (2016).
17	� Wie ein solches Gesetz konkret aussehen könnte, zeigen zwei 

aktuelle Studien: Klinger/Krajewski/Krebs/Hartmann (2016) sowie 
Scheper/Grabosch (2015).
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Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in den 
Küstenregionen entlang der Ozeane und Meere. Drei-
viertel der städtischen Metropolen liegen in dieser 
Zone. Insbesondere die Kleinen Inselentwicklungs-
länder (Small Island Development States, SIDS) sind 
anfällig für negative Veränderungen der Meeresum-
welt. Ein sich beschleunigender Meeresspiegelan-
stieg, der Zusammenbruch der Fischbestände sowie 
der Verlust von Tourismusgebieten gefährden zahl-
reiche Existenzen und Küstenkommunen. Trotzdem 
wurde die Meerespolitik lange Zeit weitgehend ver-
nachlässigt und dementsprechend deren Bedeutung 
für das planetare Ökosystem, die soziale Dynamik 
in den Küstengebieten als auch für die ökonomische 
Entwicklung vieler Volkswirtschaften unterschätzt. 

Die Formulierung eines eigenständigen SDG 14 
„Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig 
nutzen“ zeigt, dass in der internationalen Politik 

Besser spät als nie
Transparenz, Partizipation und Kohärenz als Schlüsselaspekte  
einer internationalen Meerespolitik

VON K AI K ASCHINSKI

eine allmähliche Veränderung eingesetzt hat. In den 
letzten Jahren ist die Bedeutung der Meerespolitik 
kontinuierlich gewachsen. Dennoch erfordert es 
immer wieder neue Anstrengungen, die maritimen 
Aspekte von Umwelt und Entwicklung dauerhaft zu 
etablieren. 

Nahrungsgewinnung, Energieerzeugung, Transport – 
Alles auf dem Meer 

Die Integration der Fischereipolitik in Strategien zur 
Bekämpfung von Hunger und Armut ist so bis heute 
keineswegs selbstverständlich, obwohl mehr als zwei 
Milliarden Menschen in bedeutendem Umfang auf 
die Versorgung mit tierischen Proteinen aus den Mee-
ren und Ozeanen angewiesen sind. Hinzu kommt, 
dass Fischerei- und Aquakulturwirtschaft mehr als 
55 Millionen Menschen Arbeit geben und dadurch 
letztlich in etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung 
direkt und indirekt von diesem Sektor ökonomisch 

Das Watt zwischen Langlütjen und dem Containerterminal Bremerhaven.
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abhängig sind. Neben der Fischereiwirtschaft 
tragen die Schifffahrt und die Hafen-Logistik, der 
Offshore-Sektor mit Energie- und Ressourcengewin-
nung, die marinen Technologien und nicht zuletzt 
der Tourismus an den unzähligen Stränden teilweise 
erheblich zum Wohlstand vieler Länder bei, auch 
oder gerade im globalen Süden. So sind Fisch und 
Meeresfrüchte nach Erdöl das zweitwichtigste Ex-
portgut von Entwicklungsländern und bedeutender 
für sie als klassische Güter wie Kaffee, Bananen oder 
Tee zusammengenommen. 

Insgesamt werden über 90 Prozent aller Güter des in-
ternationalen Handels per Schiff transportiert. Mehr 
als die Hälfte aller Seeleute, die dies ermöglichen, 
stammt von den Philippinen und überweist Jahr für 
Jahr große Teile ihrer Heuer in das Heimatland. Auch 
die Erdölförderung selbst findet mehr und mehr auf 
See statt. Über ein Viertel davon wird bereits off-
shore produziert. So gründet sich beispielsweise der 
wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre von 
Ländern wie Brasilien oder Angola zu nicht unerheb-
lichen Teilen auf die Offshore-Ölindustrie.

Ökosystem Ozeane – Schutz nicht ausreichend

Auf der anderen Seite prägen die Ozeane mit ihrem 
Anteil von gut 70 Prozent an der Oberfläche des Pla-
neten die gesamte Biosphäre und sind elementar für 
die planetaren ökologischen Systeme und Kreisläufe. 
So sind das Klimasystem, der Kohlenstoff- und Was-
serkreislauf ohne die Weltmeere nicht denkbar. Die 
Wechselbeziehungen zwischen marinen und terrest-
rischen Systemen sind kennzeichnend für das Leben 
auf unserem Planeten. Die Erforschung der marinen 
Ökoregionen mit ihren vielfältigen Ökosystemen und 
ihrer spezifischen Biologie und Biochemie, die sich 
mit den unterschiedlichen Zonierungen je nach Tiefe 
und klimatischen Bedingungen ändern, steht noch 
am Anfang. Noch ist die Meereswissenschaft weit 
davon entfernt in Umweltverträglichkeitsprüfungen 
belastbare Aussagen zu treffen oder eine vorsorgen-
de Politik auf Basis umfassender Ökosystemanaly-
sen zu gewährleisten. Trotz alledem wurden nicht 
einmal vier Prozent der Meeresfläche unter Schutz 
gestellt, anstatt mit einer deutlich höheren Anzahl 
von Meeresschutzgebieten dem Vorsorgeprinzip 
Rechnung zu tragen.

Meerespolitik der EU und Deutschlands zwischen 
Blue Growth und Industrialisierung 

Dies ist die Sachlage zu einer Zeit, in der die In-
dustrialisierung der Küstenzonen weltweit weiter 
voranschreitet. Die Dynamik gründet sich auf den 
politisch-ökonomischen und ökologischen Krisen 
an Land. Im Kontext wachsender Konkurrenzen um 
Naturressourcen entstehen ständig neue maritime 
Projekte und Strategien. In der politischen Arena 
gehören die EU und Deutschland in verschiedener 
Hinsicht zu den Vorreitern. Aber auch andere Staaten 
wie die USA und China sind aktiv, ebenso wie die UN 
und Teile der Zivilgesellschaft, internationale Insti-
tutionen und Unternehmen. 

Innerhalb der EU wurden unter anderem das „In-
tegrierte Küstenzonenmanagement“ (IKZM), das 
„Blaue Buch“ mit der allgemeinen Meeresstrategie, 
die „Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie“ (MSRL) 
zum Meeresschutz und das Blue-Growth-Programm 
beschlossen. Die deutsche Meerespolitik wird 
wesentlich in diesem europäischen Kontext fortent-
wickelt. Das trifft insbesondere auf die Fischerei 
und den Meeresschutz zu, ebenso aber auch auf die 
maritime Raum-, die Forschungs- und die generel-
le Rahmenplanung. Ein Schlüsselaspekt dabei ist 
derzeit die Blue-Growth-Strategie, welche zusätzli-
ches Wirtschaftswachstum in Europa erzeugen soll 
und in erster Linie ein Konzept zur wirtschaftlichen 
Erschließung der Meere ist. 

Sie setzt auf Aquakultur, Tourismus am Meer, 
Offshore-Energiegewinnung, Blaue Biotechnologie 
und Meeresbergbau. Blue-Growth konzentriert sich 
damit gänzlich auf die Industrialisierung der Meere 
und fördert, wie eine Vielzahl staatlicher Programme 
in Deutschland, die Vorhaben und Investitionen von 
Unternehmen der maritimen Wirtschaft. Es erscheint 
wahrscheinlich, dass sich hiermit altbekannte Fehler 
beim Zugriff auf Natur wiederholen und Umweltzer-
störungen im großen Stil die Folge sein werden.

Wettlauf um die Meeresschätze

Gerechtfertigt wird diese neue Grenzüberschreitung 
auf See mit dem Bedarf an zusätzlichen Ressourcen 
für eine wachsende Weltbevölkerung, einer Ver-
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knappung der Rohstoffe an Land und der legitimen 
nachholenden Entwicklung des globalen Südens. Es 
wird suggeriert, dass die Rohstoffe der Meere gleich 
verteilt werden und allen Menschen zugutekom-
men sollen. Tatsächlich konkurrieren nicht nur die 
Staaten um die Meeresschätze. Mittlerweile treffen 
in jeder Küstenregion widerstreitende Interessen auf-
einander und überall entbrennen Konflikte um die 
Nutzung des Meeresraumes. Oftmals entspannen sich 
diese Konflikte zwischen traditionellen Nutzungen 
und Interessensgruppen, die neue Nutzungen etab-
lieren wollen. Industrielle Fischereiflotten nehmen 
den Kleinfischern und -fischerinnen die Fangrechte. 
Tourismuskonzerne verwehren ihnen den Zugang 
zum Meer und Offshore-Projekte schränken ihre 
Fanggebiete ein, man spricht schon von einem Ocean 
Grabbing. 

Umwelt und Entwicklung auf See  
als politischer Prozess

Mit wissenschaftlichen Studien, die die Wissenslü-
cken in der marinen Ökologie füllen, rücken weder 
Konfliktlösungen in greifbare Nähe, noch lässt sich 
so der maritime Industrialisierungsprozess regu-
lieren. Die auffällig enge, programmatische Ver-
knüpfung von Blue Growth mit Bekenntnissen zur 
Notwendigkeit von Meeresschutz und -forschung in 
den entsprechenden Konzepten lenkt den öffentli-
chen Diskurs in eine falsche Richtung. Nicht nur weil 
Meereswissenschaft den ständig aufs Neue geschaffe-
nen Fakten nicht nachkommt, sondern vor allem weil 
diese keinen politischen Meinungsbildungsprozess 
ersetzen kann. Die Kultivierung der Meere stellt die 
Frage danach in den Raum, welche Art von Meer 
letztlich gewollt ist. 

Intransparenz und mangelnde Partizipation  
bei der Gestaltung der Meerespolitik

Durchaus positiv zu bewerten sind in diesem Sinne 
die Initiativen der Bundesregierung, die Meerespo-
litik auf die Tagesordnung der G7 zu setzen, wie dies 
in Elmau 2015 geschehen ist, und des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), einen 10-Punkte-Aktionsplan 
„Meeresschutz und nachhaltige Fischerei“ aufzule-
gen. Im Kern mangelt es der deutschen Meerespolitik 

allerdings an Transparenz, Partizipation und Kohä-
renz. Der politische Diskussionsprozess zur Zukunft 
der Ozeane und Meere wird in der Öffentlichkeit sei-
tens der Bundesregierung nicht konsequent geführt, 
obwohl im „Entwicklungsplan Meer“, der nationalen 
Umsetzung der europäischen Meeresstrategie, als 
eine der zentralen Aufgaben „Die Menschen für die 
Meere und deren Bedeutung für Klima, Umwelt und 
Wohlstand sensibilisieren“ genannt ist. Zwar werden 
einzelne Projekte zur Meinungsbildung gefördert, la-
den Ministerien zu Veranstaltungen ein und wird die 
Thematik im Bundestag debattiert, doch bleiben die 
meisten Vorgänge und vor allem ihre weitreichende 
Bedeutung der Öffentlichkeit verschlossen. Dies ist 
nicht nur Ausdruck unzureichender demokratischer 
Partizipationsmechanismen, es spiegelt zugleich 
eine insgesamt ungenügende Transparenz des Re-
formprozesses in der Meerespolitik wider, wozu die 
augenscheinliche Inkohärenz der Regierungspolitik 
wesentlich beiträgt. In Deutschland teilen mindes-
tens acht Ministerien die maritime Politik unter sich 
in verschiedene, konkurrierende Einflusssphären 
auf. Oft ist es die Zivilgesellschaft, die versucht, die 
Prozesse kohärent zu gestalten und die Informations-
lücken zu schließen. 

Wirrwarr der Verantwortlichkeiten  
in der Bundesregierung

Die Abstimmung der Ressorts zur Meerespolitik ist in 
der Regel mangelhaft und oft von widerstreitenden 
Interessen gekennzeichnet. So ist der von der Bun-
desregierung geschaffene Posten eines Koordinators 
im Range eines Staatssekretärs im Wirtschaftsminis-
terium angesiedelt und lediglich zuständig für die 
maritime Wirtschaft. 

Die Umsetzung der MSRL der EU durch das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) findet unabhängig von der 
durch das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) vertretenen Fischereipolitik 
und von der vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) gelenkten Schifffahrtspolitik 
statt. Auch auf nationaler Ebene steht das BMEL dem 
BMUB bei der Einführung von Verordnungen zum 
Management der nationalen Meeresschutzgebiete 
im Weg und vertritt bezüglich der Fischereipolitik 
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eigene Ziele. Erst eine gemeinsame Klage mehrerer 
Naturschutzorganisationen konnte die überfällige 
Formulierung der Schutzverordnungen vorantrei-
ben. In Bezug auf den Tiefseebergbau, Offshore-Wind 
und andere Teilbereiche verhält es sich in der Regel 
ähnlich. 

Diverse Inkohärenzen gehen einher mit einer 
eklatanten Differenz zwischen den Initiativen und 
Verlautbarungen der Bundesregierung zur interna-
tionalen Meerespolitik und der nationalen Praxis. 
Nicht nur die jahrelang fehlenden Managementpläne 
für die ausgewiesenen Meeresschutzgebiete, auch die 
mangelnde Regulierung und Kontrolle der Nebener-
werbs- und Freizeitfischerei, der Importe von Fisch 
und Meeresfrüchten auf eine eventuelle illegale Her-
kunft, des Plastikmülls und anderer Schadstoffe dort, 
wo sie eingeleitet werden, des übermäßigen Eintrags 
von Nährstoffen durch Landwirtschaft und Verkehr, 
des Sozialabbaus in der Schifffahrt sowie eine ganze 
Reihe weiterer Aspekte machen dies deutlich. 

Globale SDG-Indikatoren gehen nicht weit genug

Generell bieten die internationale wie auch die 
nationale Diskussion um SDG 14 die Chance, dass die 
Meerespolitik in ihrer Breite und Bedeutung für Um-
welt und Entwicklung Beachtung findet. Die aktuell 
vorgeschlagenen globalen Indikatoren für die SDGs 
bergen jedoch die Gefahr, in sich das Potential des 
SDGs 14 an entscheidenden Stellen zu beschränken. 
Das Potential einer ökonomischen Entwicklung, die 
sich auf die Ozeane und Meere konzentriert, lässt 
sich, wie bisher im Indikator für Zielvorgabe 14.7 
vorgesehen, nicht allein an der Fischerei festmachen. 

Ebenso ist der globale Indikator für Zielvorgabe 14.a, 
der den Anteil der Budgets für Meeresforschung an 
den nationalen Forschungsetats bemisst, ungeeignet, 
die entwicklungspolitische Dimension der Zielvor-
gabe zu bewerten. Die Indikatoren für Zielvorgaben 
14.a und 14.c, der die Fortschritte bei der Implemen-
tierung des internationalen Seerechts verfolgt, sind 
zu wenig spezifisch. Im Rahmen von Zielvorgabe 
14.c wäre es sinnvoll, konkrete Gesetzesinitiativen 
als Maßstab zur Überprüfung auszuwählen, anstatt 
allgemein auf nicht näher definierte Fortschritte in 
beliebigen Verfahren abzuheben. 

Widerspieglung des SDG 14 durch  
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie?

Aktuell ist offen, inwiefern sich der Erfolg der 
Schaffung eines eigenständigen Meeres-SDGs auf die 
deutsche Meerespolitik auswirken wird. Die Bun-
desregierung hat zu diesem Erfolg beigetragen und 
auch die Integration der SDGs in eine Neuauflage der 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (jetzt Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie) erscheint zunächst strin-
gent. Die bisherige Beschränkung in deren Entwurf 
auf lediglich zwei Indikatoren führen tatsächlich 
aber ein wesentliches Element der 2030-Agenda ad 
absurdum: Mit den in der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie verankerten Indikatoren lassen sich die 
Bemühungen der deutschen Meerespolitik nur punk-
tuell mit der Praxis anderer Staaten auf Grundlage 
der SDGs vergleichen. 

Der darin ausgewählte Indikator „Nährstoffeinträge 
in Küstengewässer und Meeresgewässer“ bezieht sich 
auf einen Teilaspekt von Zielvorgabe 14.1 und der 
zweite ausgewählte Indikator „Anteil der nachhaltig 
befischten Fischbestände an der Gesamtzahl der 
Fischbestände in Nord- und Ostsee“ ist sinnvoll auf 
Zielvorgabe 14.4 anzuwenden. Beide Indikatoren 
können zudem ergänzend genutzt werden zur Doku-
mentation der Erfüllung von Zielvorgabe 14.2. Die 
anderen Zielvorgaben und ihre globalen Indikatoren 
werden durch die Indikatoren der überarbeiteten 
Nachhaltigkeitsstrategie nicht erfasst.

Die in den Entwürfen der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie und des Berichts der Bundesregierung zum 
HLPF 2016 genannten nationalen und internationalen 
Aktivitäten in der Meerespolitik, die den SDG-Prozess 
begleiten sollen, beinhalten allerdings keine Indika-
toren, die einbezogen werden könnten. Die Novellie-
rung der Düngeverordnung, die Unterschutzstellung 
von acht Schutzgebieten, die Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschutzes, die Umsetzung 
der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sowie das 
Integrierte Küstenzonenmanagement auf nationaler 
und die Bekämpfung der Meeresvermüllung, die 
„Partnership on Regional Ocean Governance“ (PROG), 
die Aushandlung eines Durchführungsabkommens 
zum Seerechtsübereinkommen, die Einrichtung von 
Schutzgebieten in Arktis und Antarktis als auch die 
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Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitik der 
EU auf internationaler Ebene, all das sind wichtige 
meerespolitische Aufgaben und haben Relevanz für 
eine Reihe von Zielvorgaben. Sie bleiben aber in den 
Entwürfen ohne definierte Indikatoren und entspre-
chende Zuordnungen freischwebend. Den Aktivitäten 
müssen unbedingt Indikatoren zugeordnet werden, 
die international vergleichbar sind.

Denn die weltweite Vergleichbarkeit der Fortschritte 
bei der Zielerreichung und die Gültigkeit der Ziele 
für alle beteiligten Länder im globalen Norden und 
Süden ist die Besonderheit der SDGs und im Rück-
blick auf die Millenniumentwicklungsziele (MDGs) 
eine sinnvolle Erweiterung. Die Etablierung eigen-
ständiger nationaler, nur partiell vergleichbarer 
Indikatoren steht im Widerspruch zum internationa-
len Engagement Deutschlands in der Meerespolitik 
und stellt eine weitere politische Inkohärenz dar. 
Genau genommen wird damit die ganze Idee der 
2030-Agenda in Frage gestellt. Die Bundesregierung 
hat sicherzustellen, dass die internationale Vergleich-
barkeit gewährleistet ist und die alle notwendigen 
Daten in Deutschland erhoben und öffentlich disku-
tiert werden.

Kai Kaschinski ist Projektleiter 

bei Fair Oceans und koordiniert 

die AG Meere im Forum Umwelt 

und Entwicklung.
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Der Zustand der biologischen Vielfalt in Deutschland 
ist alarmierend. Von den einheimischen rund 3.000 
Farn- und Blütenpflanzen sind nach der aktuellen 
Roten Liste 27 Prozent und von den 48.000 einheimi-
schen Tierarten 36 Prozent in ihrem Bestand bedroht 
oder bereits ausgestorben Arten stehen dabei auch 
immer für Lebensräume und Ökosysteme. 

Bei den einheimischen Lebensräumen gelten gar 72 
Prozent als gefährdet. Deutschlands Gefährdungsra-
ten gehören damit zu den höchsten Werten in ganz 
Europa. Es muss dringend gehandelt werden. 

Das Ziel 15 der „Ziele Nachhaltiger Entwicklung“ 
(Sustainable Develepment Goals, SDGs) der Verein-
ten Nationen fordert unter anderem den Verlust der 
biologischen Vielfalt zu stoppen, den Schutz, die 
Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung von 
Landökosystemen und die nachhaltige Nutzung der 
Wälder. Die derzeit erarbeitete Fortschreibung der 

Naturschutz und biologische Vielfalt
Die Bundesregierung hat eine gute Strategie,  
doch die Umsetzung kommt nur schwer voran

VON ALBERT WOTKE

nationalen Nachhaltigkeitsstrategie soll der Umset-
zung der SDGs für Deutschland dienen. 

Wichtige Grundlage für die Erreichung von SDG 15 
ist das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
(Convention on Biological Diversity, CBD), die bereits 
1992 in Rio verabschiedet wurde. Jede Vertragspartei 
ist demnach verpflichtet, „nationale Strategien, Pläne 
oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Vielfalt [zu] entwickeln 
oder zu diesem Zweck ihre bestehenden Strategien, 
Pläne und Programme an[zu]passen“. 

Die Bundesregierung hat erst 2007 eine Nationale 
Strategie zur biologischen Vielfalt1 (NBS) verabschie-
det. Sie enthält rund 330 konkrete und oft quanti-

1	� Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (2007).
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fizierte Ziele mit genauen Zieljahren und rund 430 
Maßnahmen, die die verschiedenen staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteure zum Handeln auffordern. 
Sie berücksichtigt auch den Beitrag Deutschlands zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt weltweit.

Die Ziele zum Schutz der biologischen Vielfalt  
wurden weit verfehlt

Würden alle Ziele dieser Strategie erreicht, würde 
der Verlust der biologischen Vielfalt in Deutschland 
gestoppt sein. Doch danach sieht es leider nicht aus. 
Der Indikatorenbericht 2014 zur Nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt der Bundesregierung,2 der Ar-
tenschutzschutzreport 20153 des Bundesamtes für Na-
turschutz (BfN) sowie der Bericht zur Lage der Natur 
20144 von BfN und Bundesumweltministerium zeigen 
auf erschreckende Weise, dass viele der in der NBS 
bis zum Jahr 2020 gesetzten Ziele ohne zusätzliche 
Anstrengungen nicht mehr erreicht werden können.

Die gesamte Regierung ist gefordert

Für die jeweiligen Politikfelder und Arbeitsbereiche 
bedarf es daher klar definierter, operationalisierter 
Ziele und Maßnahmen. Das Bundesumweltministe-
rium hat die Dringlichkeit zusätzlicher Anstrengun-
gen selbst erkannt und deshalb im Oktober 2015 die 
„Naturschutz-Offensive 2020“5 gestartet. Die neue In-
itiative macht deutlich, in welchen Handlungsfeldern 
die größten Defizite bestehen und wo bis zum Jahr 
2020 verstärkte Anstrengungen zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt von welchen Akteuren gefordert 
sind. Es werden insgesamt 40 vordringliche Maßnah-
men zehn prioritären Handlungsfeldern zugeordnet.

Jetzt kommt es darauf an, zügig und konsequent zu 
handeln. Die Nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt wurde seinerzeit von der gesamten Bundesre-
gierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel verab-
schiedet und müsste demnach auch in allen Ressorts 

2	� Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB) (2014).

3	 Bundesamt für Naturschutz (2015).
4	 Bundesamt für Naturschutz (2014).
5	 BMUB (2015).

und ihren nachgeordneten Behörden Berücksichti-
gung erfahren und Maßstab ihres Handelns sein. 

Doch hier ist nicht viel passiert: Das Bundesumwelt-
ministerium ist für viele relevante Gesetze und Ver-
ordnungen gar nicht zuständig. Die Bundesregierung 
muss deshalb endlich den Schutz der Biodiversität zu 
einer Querschnittaufgabe für alle Ressorts machen. 

Die Führungs- und Leitungsebenen in Politik und 
Verwaltung sind gefordert, das im Grundgesetz in 
Artikel 20a niedergelegte Leit- und Handlungsprinzip 
zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in ih-
ren jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu integrieren 
und aktiv umzusetzen. Die Beseitigung der Zielkon-
flikte zwischen Energie- und Wirtschaftspolitik, der 
Flächennutzungs- und der Biodiversitätspolitik muss 
eine hohe Priorität genießen und darf nicht zulasten 
der natürlichen Ressourcen betrieben werden. Eine 
stärkere Nutzung der Richtlinienkompetenz des Bun-
deskanzleramtes ist hier notwendig. 

Zudem stehen bisher etliche Politikfelder gar nicht 
im Fokus von Politik und Verwaltung, obwohl sie 
indirekte Treiber des Biodiversitätsverlustes sind. 
Insbesondere müssen z. B. Handels-, Sozial- oder 
Fiskalpolitik stärker in eine umfassende Biodiver-
sitätspolitik eingebunden werden. Die Regierung 
muss Gesetze und andere staatliche Vorhaben auf 
ihre Verträglichkeit mit den Zielen der Nationalen 
Biodiversitätsstrategie und ihre Auswirkungen auf 
die biologische Vielfalt prüfen.

Naturschutz in Deutschland ist Ländersache

In den meisten Bundesländern gibt es immer noch 
keine umfassende und ressortübergreifende Umset-
zung der NBS. Zwar existierten inzwischen in vielen 
Ländern Landesstrategien zum Erhalt der Biodiversi-
tät. Inhalte und Zeitvorgaben des Bundes werden in 
den Konzepten der Länder jedoch nur selten aufge-
griffen und konkretisiert. Nach einer vergleichenden 
Untersuchung von BUND und NABU aus dem Jahr 
2014 („Naturschutzampel“) wurde in keinem der un-
tersuchten 13 Bundesländer die biologische Vielfalt 
so geschützt, dass der Verlust der Artenvielfalt bis 
2020 gestoppt werden könnte. Hier sind die Länder 
dringend zum Handeln aufgerufen.
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Besonders bedroht: Tiere und Pflanzen  
in der Agrarlandschaft

Mit einem Flächenanteil von über 50 Prozent ist die 
Landwirtschaft bundesweit der größte Flächennut-
zer. Schon aus diesem Grund hat sie großen Einfluss 
auf die Artenvielfalt. Zahlreiche Arten sind auf land-
wirtschaftlich geprägte Lebensräume in Deutschland 
angewiesen. Von den etwa 3.000 Farn- und Blüten-
pflanzen Deutschlands hat gut ein Drittel ihren 
Verbreitungsschwerpunkt im Grünland. Auf Acker-
standorten kommen rund 270 typische Acker-Wild-
kräuter vor. Davon sind 32 Prozent gefährdet. Dies 
trifft auch auf die Fauna zu: Die Bestände von 26 der 
30 häufigsten Vogelarten der Feldflur sind zum Teil 
dramatisch zurückgegangen. So verringerte sich 
der Bestand des Rebhuhns von 1980 bis heute um 94 
Prozent und der Bestand des Kiebitz um 75 Prozent 
seit 1990.

Die Ursachen für die teils dramatische Verschlech-
terung liegen in der fortschreitenden Industrialisie-
rung der Landwirtschaft: intensiv genutzte Grün-
land- und Ackerbauregionen, enge Fruchtfolgen, 
große Schläge, die Entmischung und Homogenisie-
rung von Nutzungsstrukturen sowie Meliorations-
maßnahmen wie die Entwässerung von Feuchtgrün-
land wirken sich negativ auf die Artenvielfalt sowie 
auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild aus.

Effektiver Artenschutz profitiert am besten vom 
Schutz der betreffenden Lebensräume und einer in 
der Fläche nachhaltigen und naturverträglichen Nut-
zung. Die Bindung der Auszahlung von Flächenprä-
mien der EU an Umweltanforderungen („Greening“ 
und „Cross Compliance“) sind leider nach wie vor 
wenig anspruchsvoll. Nach 2020 muss die erste Säule 
der europäischen Agrarsubventionen abgeschafft 
werden. Die hier frei werdenden Mittel sollten dafür 
eingesetzt werden, konkrete Leistungen im Natur-
schutz zu bezahlen.

Gefährdete Lebensadern: Flüsse und Auen

Fließgewässer und ihre Auen sind von Natur aus 
besonders artenreich. Sie können für Mitteleuropa 
als „Hotspots“ der Artenvielfalt gelten. Der Zustand 
der meisten Fließgewässer und Auen ist aber besorg-

niserregend. Zwei Drittel der ehemaligen Über-
schwemmungsflächen an den Flüssen in Deutschland 
sind verloren gegangen. Von den noch überfluteten 
Auen befinden sich nur noch zehn Prozent in einem 
einigermaßen naturnahen Zustand. Entgegen allen 
politischen Willensbekundungen, den Flüssen 
wieder mehr Raum zu geben (5-Punkte-Programm 
der Bundesregierung zur Verbesserung des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes 2002, NBS) hat sich die 
durchströmte Auenfläche in den letzten 20 Jahren 
nur um ca. ein Prozent vergrößert. Die EU-Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) fordert u. a., dass der „gute 
Zustand“ der Oberflächengewässer bis zum Jahr 2015, 
spätestens aber bis 2027 erreicht wird. Zwar sind in 
den letzten Jahrzehnten deutliche Verbesserungen 
bei der Wasserqualität erzielt worden, doch für die 
Gewässerbiologie, die bei der Bewertung nach der 
WRRL im Vordergrund steht, gilt dies nicht. 

Nach dem letzten großen Hochwasser wurde ein 
„nationales Hochwasserschutzprogramm (NHWSP)“ 
aufgelegt. Der Bund stellt in den nächsten Jahren 
mit dem Sonderrahmenplan „Präventiver Hoch-
wasserschutz“ mehr als 300 Millionen Euro für den 
präventiven Hochwasserschutz zur Verfügung. Hier 
liegt der Förderschwerpunkt bislang nicht auf dem 
Naturschutz, sondern lediglich auf der Schaffung 
von zusätzlichen Retentionsräumen. Hier müssen 
dringend Synergieeffekte für eine Verbesserung der 
biologischen Vielfalt erkannt und genutzt werden. 

Mehr Wildnis und Urwälder von morgen

Der Wald in Deutschland bedeckt eine Fläche von 
11,1 Millionen Hektar, was in etwa einem Drittel der 
Landfläche entspricht. Es fehlen insbesondere die 
Alters- und Zerfallsphasen der Wälder, stehendes 
und liegendes Totholz mit unterschiedlicher Dicke 
als Lebensraum für viele tausend Pilz- und Insekten-
arten, die auf diese Lebensräume angewiesen sind. 
Die aus ökologischer Sicht wertvollen Bestände mit 
Bäumen, die älter als 180 Jahre sind machen nur zwei 
Prozent der Waldfläche aus. Der Anteil von Flächen 
mit natürlicher Waldentwicklung, also „Urwald 
von morgen“ beträgt zurzeit lediglich 1,9 Prozent. 
Die NBS sieht hingegen ein Ziel von fünf Prozent 
Flächen mit natürlicher Entwicklung bis 2020 vor. 
Damit dieses Ziel noch erreicht werden kann, müssen 
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siver und relativ problemloser 
Werkstoff ist Holz in der Tat eine 
gute Wahl. Wenn aber alleine 
die privaten Haushalte zwischen 
2000 und 2012 ihren Energie-
holzverbrauch etwa verdreifacht 
haben (von 12 auf 33,9 Millionen 
Kubikmeter), wird das Problem 
offensichtlich: Der Gesamtholz-
verbrauch hat sich zwischen 2007 
und 2011 sogar von 134 auf 140 
Millionen Kubikmeter erhöht, wo-
bei etwa je die Hälfte davon stoff-
lich bzw. energetisch verwendet 
werden. Geerntet werden aber 
nur zwischen 70 und 80 Millionen 
Kubikmeter. Die Importe sind 
dennoch nicht so hoch da vieles 
von dem Material recycelt wird. 
Doch energetisch verwertetes 
Holz kann nicht recycelt werden, 
sodass die Importe zwangsläu-
fig steigen müssen. Anstatt als 

einigermaßen waldreiches Land 
waldärmere Regionen mit Holz 
zu versorgen, leben wir also auch 
beim Holz über unsere Verhält-
nisse. Weniger verbrennen, den 
Papierverbrauch halbieren und 
mehr Holz wiederverwenden 
wären dringend geboten.

In Deutschland wird immer mehr 
Holz verbraucht. Zwar lautet die 
knappe und schlichte Formel der 
Nachhaltigkeit in der Forstwirt-
schaft, dass man dem Wald nur 
so viel Holz entnehmen darf, wie 
nachwächst. Nachhaltig wäre das 
aber nicht, da Waldökosysteme 
einen nennenswerten Teil der 
Biomasse für sich selbst benö-
tigen. Unzählige Arten leben 
von dessen Abbau. Waldböden 
können ohne den Abbau der Bio-
masse keinen Humus bilden und 
keine stabile und funktionsfähige 
Bodenstruktur aufbauen. Bäume 
könnten ohne die Nährstoffe nicht 
wachsen.

Dennoch wird der wachsen-
de Holzverbrauch von vielen 
Akteuren positiv dargestellt. Als 
nachwachsender, energieexten-

Holzverbrauch – weniger wäre nachhaltiger
VON LÁSZLÓ MARÁZ

Bund, Länder und Kommunen als gutes Vorbild zehn 
Prozent ihrer Wälder aus der Nutzung nehmen. Hier 
befinden sich viele Bundesländer derzeit in einem 
mehr oder minder ambitionierten Umsetzungspro-
zess, der dringend forciert werden muss. 

Wildnisgebiete bieten durch ihre großflächige 
Ausdehnung ungestörte Habitate für Arten mit 
großen Raumansprüchen (wie z. B. Luchs, Elch und 
Steinbock) sowie ein Nebeneinander verschiedener 
Entwicklungsstadien, das für den Fortbestand vieler 
Arten (wie z. B. zahlreicher spezialisierter Käferar-
ten) nötig ist. Gerade 0,6 Prozent der Fläche unseres 
Landes kann man aktuell als großflächige Wildnis- 
oder Wildnisentwicklungsgebiete bezeichnen. Damit 
das Ziel der NBS, bis 2020 zwei Prozent Wildnisflä-

chen zu schaffen, erreicht werden kann, müssen 
Bund und Länder gemeinsam stärker daran arbeiten.

Schutzgebiete, Natura 2000 und Biotopverbund

Ein erfolgreiches Schutzgebietsmanagement ist auf 
eine konstante sowie ausreichend finanzielle wie 
personelle Ausstattung angewiesen. Hier klafft 
vielerorts noch eine Finanzierungslücke – vor allem 
in Bezug auf den angestrebten Ausbau des Schutzge-
bietsnetzes sowie die Sicherung des Natura 2000-Ge-
bietsverbundes. Die bisherige Finanzierung von 
Schutzgebieten durch Haushaltsmittel der Länder, 
Stiftungen, Verbände oder EU-Förderung stößt an or-
ganisatorische wie rechtliche Grenzen. Die notwen-
dige qualitative Weiterentwicklung der bestehenden 

László Maráz ist Koordinator  

der Dialogplattform Wald des Forums 

Umwelt und Entwicklung.
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Schutzgebiete und die Fortentwicklung des Schutzge-
bietsnetzwerks auf der Basis der Natura 2000-Gebiete 
sind dringend nötig, um die Zielerreichung der NBS 
nicht weiter zu gefährden.

Die Schaffung eines Verbundes an Biotopen ist eine 
der zentralen Aufgaben des Naturschutzes. Im Bun-
desnaturschutzgesetz ist festgelegt, dass auf mindes-
tens zehn Prozent der Landfläche Deutschlands ein 
funktionierender Verbund an Lebensräumen wieder-
hergestellt werden soll. Leider steht im Gesetz bisher 
nicht, bis wann dies geschehen sein soll und deshalb 
ist bisher auch noch nicht viel passiert. Diese Lücke 
im Gesetz muss dringend geschlossen werden.

Finanzierung von Naturschutz stärken

Die Finanzierung von Maßnahmen des Natur-
schutzes erfolgte bisher im Wesentlichen über das 
EU-Life-Programm und aus dem europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes. Dies ist jedoch bei Weitem nicht ausrei-
chend, bzw. nicht zielführend. Wir brauchen ein 
neues europäisches Finanzierungsinstrument, das es 
ermöglicht, dass der günstige Erhaltungszustand für 
Natura-2000-Gebiete erreicht werden kann. 

Auf bundesdeutscher Ebene müssen das „Bundespro-
gramm biologische Vielfalt“ mindestens verdoppelt 
und andere Förderinstrumente wie „Chance.Natur“ 
aufgestockt werden. Nur wenn die notwendigen 
Mittel bereitgestellt werden, kann es gelingen, den 
Verlust der biologischen Vielfalt in Deutschland zu 
stoppen und eine Trendwende einzuleiten.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Auch fast ein 
Vierteljahrhundert nach Verabschiedung der CBD 
in Rio ist die Bundesrepublik weit davon entfernt, 
den Verlust der biologischen Vielfalt in Deutschland 
aufgehalten zu haben. Sollen die Ziele bis zum Jahr 
2020 noch erreicht werden, muss die gesamte Bunde-
regierung dringend handeln. Gute Ziele und Strate-
gien sind nur etwas wert, wenn sie auch konsequent 
umgesetzt werden.
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Mit Ziel 16 der 2030-Agenda hat die Weltgemein-
schaft erstmals konkrete Forderungen nach Frieden, 
Zugang zu Justiz sowie rechenschaftspflichtigen 
und inklusiven Institutionen in eine UN-Agenda 
aufgenommen. Es waren in erster Linie Vertreter 
und Vertreterinnen der g7plus-Staatengruppe, die 
darauf drängten1 Denn von Konflikten und Kriegen 
betroffene Länder sind besonders stark von Hunger 
betroffen. Unterstützung fand diese Forderung im 
Verhandlungsprozess zur 2030-Agenda auch von 
Deutschland.

Die deutschen Verhandlungsvertreter und -vertre-
terinnen machten sich besonders für eine interna-

1	� Vgl. g7plus (2014). Die g7plus- bzw. g7+-Staatengruppe wurde 
von sieben fragilen Staaten gegründet und umfasst mittlerweile 
20 Länder. Ziel der g7+ ist eine gemeinsame Politik gegenüber 
Geberländern und die gegenseitige Unterstützung beim Aufbau 
tragfähiger Governance-Strukturen.

Rüstungsexporteur Deutschland 
Progressiv im Verhandlungsprozess, regressiv in der Praxis

VON RICHARD KLASEN UND CHRISTINE HOFFMANN

tionale Bekämpfung des Kleinwaffenhandels stark. 
Diese Position fand im Dezember 2014 auch einen 
prominenten Platz im deutschen Bericht zum dama-
ligen Verhandlungsprozess2 Das war und ist bemer-
kenswert, denn Deutschland war 2014 zweitgrößter 
Kleinwaffenexporteur der Welt. Noch bemerkens-
werter ist, dass die Bundesregierung erklärt, über 
die im September 2015 in der 2030-Agenda festgelegte 
Zielsetzung, weltweit lediglich „illegale Waffenströ-
me deutlich (zu) verringern“, hinausgehen zu wollen: 
Demnach unterstützt sie „aktiv die Umsetzung des 
Arms Trade Treaty, setzt sich für eine effektive End-
verbleibskontrolle von deutschen Rüstungsexporten 
und besonders strenge Maßstäbe für die Genehmi-
gung von Kleinwaffenexporten in Länder außerhalb 
der NATO und EU“,3 so genannte Drittstaaten, ein.

2	 Vgl. Bundesregierung (2014), S. 4.
3	 Ebd., S. 13.

Unscheinbar und doch einer der fünf größten Kleinwaffenproduzenten weltweit: Heckler & Koch in Oberndorf am Neckar.
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Die Bundesregierung verpflichtet sich also über 
illegale Waffenströme hinaus auch ihre übrigen 
deutschen Rüstungsexporte zu verringern. 

Die Einhaltung dieser Verpflichtung ist der Lackmus-
test für die deutsche Politikkohärenz für eine nach-
haltigere und gerechte Welt: Es ist kontraproduktiv, 
sinnlos und wenig glaubwürdig, fragile Staaten oder 
Konfliktgebiete finanziell, materiell und personell 
bei State- und Capacity Building, mit humanitärer 
Nothilfe und anderen entwicklungs- und außenpoli-
tischen Maßnahmen zu unterstützen, wenn die Bun-
desregierung gleichzeitig Waffen in diese Regionen 
exportiert. 

Besonders kritisch zu beurteilen sind die Rüstungs-
exporte an Drittstaaten wie Saudi-Arabien, Katar 
oder die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen 
Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung 
sind und die im Krieg in Jemen aktiv sind. Diese 
Lieferungen lassen keinerlei ethische und men-
schenrechtliche Orientierung von Seiten der Bun-
desregierung erkennen. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, dass diese Waffen etwa in die Hände 
islamistischer Extremisten gelangen und damit 
sogar den eigenen sicherheitspolitischen Interessen 
der Bundesrepublik entgegenwirken. Problematisch 
ist in diesem Zusammenhang auch die Bewaffnung 
der kurdischen Peschmerga-Milizen im Nord-Irak. 
Dass deutsche Rüstungsexporte auch mit illegalen 
Geschäften verbunden sind, zeigte beispielhaft die 
Aufdeckung des Exports deutscher G36-Sturmge-
wehre der Marke Heckler&Koch in nicht genehmigte 
Provinzen in Mexiko.

Deutsche Ministerien und Behörden geraten im 
Zusammenhang mit illegalen Waffenlieferungen 
immer wieder in die Kritik. So wurde im Zuge der so 
genannten „Mexiko-Affäre“ gegen das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie Strafanzeige 
wegen Beihilfe zum illegalem Export des Sturmge-
wehrs G36 gestellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft 
ließ die Anzeige verjähren. Stattdessen ermittelt 
die Staatsanwaltschaft gegen die Enthüller dieser 
Beihilfe, die Journalisten Daniel Harrich, Danuta 
Harrrich-Zandberg und Jürgen Grässlin.

Das ist falsch: Die deutsche Bundesregierung muss 
Journalisten oder Whistleblower, die illegale Prakti-
ken aufdecken, gesetzlich schützen und sich ferner, 
etwa mit der Einführung verbindlicher Lobbyregis-
ter, im Sinne von Zielvorgabe 16.6 der SDGs, für mehr 
Transparenz in Politik und Wirtschaft einsetzen: 
Staat und Öffentlichkeit sind zur Umsetzung der 
2030-Agenda auf die Recherchen durch Journalisten 
und die Zivilgesellschaft sowie Hinweise durch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von Finanz- oder Rüs-
tungsunternehmen angewiesen. Das betrifft nicht 
nur die Zielvorgaben des Friedensziels 16, sondern 
die 2030-Agenda im Ganzen.

Ein gebrochenes Versprechen:  
Rüstungsexporte minimieren

Vom selbst gesteckten Ziel, die Zahl der Ausfuhr-
genehmigungen im Vergleich zur schwarz-gelben 
Vorgängerregierung zu verringern, ist die Große Koa-
lition und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
heute weit entfernt. Laut einer aktuellen Studie des 
Stockholm International Peace Research Institute 
(SIPRI) belegt Deutschland in der Liste der waffenex-
portierenden Länder den fünften Platz hinter den 
USA, Russland, China und Frankreich4 – noch vor 
zwei Jahren war es der dritte Platz. Doch die Platzie-
rung bemisst sich zum einen lediglich am jeweiligen 
nationalen Anteil am globalen Export von Großwaf-
fen, der von 2014 auf 2015 von 5,0 auf 4,7 Prozent 
gefallen ist und zum anderen auf einen Vergleich der 
beiden Fünf-Jahreszeiträume 2011-15 zu 2006-2010. 
Die Platzierung besagt also zunächst wenig über den 
ausgeführten Warenwert der durch Deutschland 
exportierten Waffen im Jahr 2015.5

Schaut man auf die von der Bundesregierung im 
Februar 2016 selbst veröffentlichten Zahlen zu den 
im Jahr 2015 erteilten Einzel- und Sammelausfuhrge-
nehmigungen, ergibt sich ein ganz anderes Bild: So 
betrug der Wert der Einzelausfuhrgenehmigungen 
im Jahr 2015 rund 7,85 Milliarden Euro, die der Sam-
melausfuhrgenehmigungen 4,96 Milliarden Euro. 
Zusammen ergibt das Waffenausfuhrgenehmigun-

4	 Fleurant et al.(2016), S. 2.
5	 Vgl. zur Problematik auch GKKE (2015), S. 25-26.
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in Deutschland zu finden sind. 
Dazu kommen rund 5,8 Millionen 
legale Waffen. Diese spielen bei 
der organisierten Kriminalität 
zwar eine untergeordnete Rolle, 
werden aber bei familialen Tö-
tungsdelikten, erweiterten Suizi-
den oder Amokläufen eingesetzt.

Die deutsche Regierung sollte 
vor diesem Hintergrund auch 
innenpolitisch eine restriktivere 
Waffenpolitik betreiben. Mit der 
Einrichtung des nationalen Waf-
fenregisters im Jahr 2013 wurde 
ein wichtiger Schritt unternom-

men. Weitere wichtige Schritte 
wären das Verbot großkalibriger 
Faustfeuerwaffen und ein Einsatz 
der Bundesrepublik für strengere 
waffenrechtliche Vorschriften 
innerhalb der EU, denn bis dato 
vereinfacht die liberale Waffen-
gesetzgebung in anderen europä-
ischen Ländern den Schmuggel 
etwa von auf internationalen 
Waffenmessen erworbenen Klein-
waffen oder im Ausland legal 
erworbener und durch handwerk-
liches Geschick wieder scharf zu 
machender „Dekowaffen“ nach 
Deutschland.

Nach den Silvesterereignissen 
von Köln stieg deutschlandweit 
die Nachfrage nach dem „kleinen 
Waffenschein“, Pfefferspray und 
anderen Instrumenten der so 
genannten „Selbstverteidigung“ 
an. Dies muss als Indikator für 
eine gefühlte Unsicherheit in 
Teilen der Bevölkerung gewertet 
werden. Vor dem Hintergrund des 
rechtsextremen und islamisti-
schen Terrorismus, aber auch der 
organisierten Kriminalität ist es 
äußerst beunruhigend, dass laut 
Bundesministerium des Innern 
rund 20 Millionen illegale Waffen 

Illegale Waffen und individuelle Aufrüstung in Deutschland

gen in Höhe von rund 12,81 Milliarden Euro: Das ist 
der höchste Wert seit Messung der bundesdeutschen 
Waffenausfuhrgenehmigungen.6

Im Bereich Kleinwaffen sieht es nicht besser aus: 
Deutschland war im Jahr 2014 Europameister im Ex-
port von Kleinwaffen und weltweit die Nummer 2 auf 
diesem Gebiet. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
rühmt sich zwar der Reduktion des Kleinwaffenex-
ports in den letzten Jahren. Dabei erwähnt er aber 
nicht, dass monatelang Ausfuhrgenehmigungen für 
die Kleinwaffen herstellenden Unternehmen Diehl, 
Carl Walther und Heckler&Koch eingefroren wurden, 
weil gegen diese Unternehmen aufgrund von Strafan-
zeigen strafrechtlich ermittelt wurde. Der Rückgang 
beruht demnach auf oftmals von der Friedensbewe-
gung angestoßenen juristischen Verfahren und nicht 
auf dem politischen Einwirken der Bundesregierung.

Auch der Export von Lizenzrechten konterkariert 
den Anspruch, weniger Waffen in die Welt liefern 

6	 Van Aken, Jan (2016), S. 1.

und den illegalen Fluss von Kleinwaffen bekämpfen 
zu wollen. Ein Beispiel ist das Heckler&Koch Sturm-
gewehr G3, inzwischen ersetzt und ergänzt durch das 
G36, das neben der russischen Kalaschnikov das ver-
breitetste Gewehr auf der Welt ist. So wurde in den 
letzten Jahren eine ganze Fabrikationsanlage nach 
Saudi-Arabien geliefert. Eine Kontrolle über die dort 
produzierte Ware ist der deutschen Bundesregierung 
so kaum möglich.

Dem Unsicherheitsgefühl weiter Teile der Bevölke-
rung sollte unter anderem mit einem Ausbau von 
Maßnahmen der Konfliktprävention und Konfliktbe-
arbeitung, von Aussteigerprogrammen aus extre-
mistischen Szenen, Friedenspädagogik und einer Re-
formation des Strafbestands der sexuellen Nötigung 
begegnet werden.

Schlussfolgerungen und Forderungen

Die Lieferung von Waffen in Drittländer muss deut-
lich reduziert werden. Des Weiteren darf es keine 
Lieferung von Kleinwaffen und anderem Kriegsgerät 
in Kriegsgebiete und Drittstaaten mit unmittelbarer 
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„Das G3 ist eine sehr beliebte 
Waffe. Du kannst es vergraben, 
draufschlagen, es schütteln – es 
funktioniert immer noch. Die 
Leute bevorzugen die deutschen 
Waffen, denn sie zerstören mehr“, 
so der ehemalige Kindersoldat 
aus Sierra Leone, Ismael Beah, der 
heute UN-Botschafter und Frie-
densaktivist ist. Es ist ein Fakt, 
dass Kinder in vielen Kriegsgebie-
ten mit deutschen Waffen kämp-
fen müssen und mit deutschen 
Waffen getötet werden, sei es in 
vielen Staaten des Nahen Ostens, 
in Afrika (z.B. in Somalia und im 
Sudan), Lateinamerika (z.B. in 
Kolumbien) oder in Asien (z.B. in 
Indien, Pakistan und Myanmar).

Viele Kriege sind in den letzten 
Jahren eskaliert, noch nie waren 
so viele Menschen, darunter viele 
Kinder, seit dem Zweiten Welt-
krieg auf der Flucht vor Krie-
gen wie 2015. In mindestens 23 
Ländern weltweit werden gemäß 
Angaben der Kinder als Soldaten 
ausgebeutet (nach UN-Angaben), 
in vielen mehr werden sie in be-
waffneten Konflikten vertrieben, 
getötet, verstümmelt und sexuell 
missbraucht. Ein Grund dafür ist 
die Überflutung vieler Krisenge-
biete mit Waffen, insbesondere 
mit Kleinwaffen.

Sogenannte Kleinwaffen – Sturm-
gewehre, Maschinengewehre, 
Pistolen – werden immer leich-
ter und sind „kinderleicht“ zu 

in dem nach Schätzungen von 
UNICEF ein Drittel der Kämp-
fer Minderjährige sind – also 
Kindersoldaten. Dennoch erhält 
Saudi-Arabien weiter deutsche 
Waffen und war auch 2015 unter 
den Top Ten der Empfängerländer 
deutscher Rüstungsprodukte, wie 
seit vielen Jahren. Der UN-Aus-
schuss für die Rechte des Kindes 
hat Deutschland 2014 empfohlen: 
„ [...] per Gesetz den Verkauf von 
Waffen zu verbieten, wenn die 
Gefahr besteht, dass der endgülti-
ge Bestimmungsort ein Land ist, 
in dem Kinder (möglicherweise) 
für Kampfhandlungen rekrutiert 
werden.“ Deutschland hat als 
Kleinwaffenexporteur Nr. 2 der 
Welt und Rüstungsgüterexporteur 
Nr. 4 eine große Verantwortung, 
gerade auch für die Kinder in 
Kriegsgebieten. Es sollte sich für 
den Schutz dieser Kinder einset-
zen, statt weiter massenweise 
Waffen zu exportieren.

Ralf Willinger arbeitet bei terre des 

hommes Deutschland e.V als Referent 

für Anwaltschaftsarbeit zum Thema 

Kinder in gewaltsamen Konflikten.

bedienen – sie werden in vielen 
Konfliktgebieten der Welt auch 
von Kindern eingesetzt. Zudem 
sind diese Kleinwaffen für den 
Großteil der zivilen Opfer, vor 
allem Kinder und Frauen, in 
bewaffneten Konflikten verant-
wortlich, schätzungsweise für 90 
Prozent. Sie werden deshalb auch 
die „Massenvernichtungswaffen 
des 21. Jahrhunderts“ genannt. 
Eine Kalaschnikow, das häufigs-
te Sturmgewehr, ist vor Ort oft 
schon für 25 Euro zu haben, das 
deutsche G3 ist etwas teurer.

Es ist nach der Kalaschnikow das 
am meisten verbreitete Sturmge-
wehr der Welt, das in über 80 Län-
der legal mit Genehmigung der 
Bundesregierung und in weitere 
illegal geliefert wurde. In min-
destens 15 Ländern wurden sogar 
G3-Fertigungsanlagen aufgebaut, 
darunter Länder wie Kolumbien, 
Mexiko, Türkei, Pakistan, Iran, 
Burma oder Saudi-Arabien, die 
viele weitere Länder damit be-
lieferten (legal und illegal). Auch 
das moderne und noch tödlichere 
Nachfolgegewehr des G3, das 
G36, wurde schon in zahlreiche 
Länder exportiert, wie beispiels-
weise nach Nordirak, ebenso wie 
G36-Fertigungsanlagen, beispiels-
weise nach Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien hat 2015 illegal 
kistenweise G3 an verbündete 
Milizen im Jemen geliefert, wo 
gerade ein blutiger Krieg tobt, 

Waffen in Kinderhänden –  
Rüstungsexporte und das Leid von Kindern
VON RALF WILLINGER
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Kriegsbeteiligung wie Saudi-Arabien oder den Nord-
Irak sowie an Staaten mit einer problematischen 
Menschenrechtslage geben.

Folgende Maßnahmen müssen deshalb prioritär vor-
angetrieben werden:

1. Rüstungsexporte generell

❙❙ �Die deutsche Regierung beruft sich in ihrem 
Positionspapier für die Verhandlungen über die 
Post-2015-Agenda für nachhaltige Entwicklung 
vom Dezember 2014 auf die Umsetzung des „Arms 
Trade Treaty“ (ATT) als einen Hauptbeitrag zur 
Agendaumsetzung. Die deutsche Regierung darf 
konsequenter Weise keine Waffen mehr an jene 
Staaten exportieren, die das ATT nicht unter-
zeichnet und ratifiziert haben. Gleiches gilt für 
die Genehmigung für die Ausfuhr von Klein- und 
Leichtwaffen an Staaten, die nicht das UN-Waf-
fenregister sowie das UN-Kleinwaffenaktionspro-
gramm unterstützen.

❙❙ �Die Exportförderung von Rüstungsgeschäften 
durch die Bundesregierung, etwa in Form von Ex-
portkreditgarantien (so genannten „Hermesbürg-
schaften“) oder der Finanzierung von Werbemaß-
nahmen, muss eingestellt werden.

❙❙ �Illegale Waffenströme sind auch in Deutschland 
oft mit Korruption verbunden. Deshalb muss 
die Transparenz im deutschen Waffenexport 
gefördert und die Korruption bekämpft werden. 
Ein erster Schritt könnte die Einsetzung jener 
„Expertenkommission“ sein, die Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel angekündigt hat: 
Dafür muss indessen die Zivilgesellschaft in die 
Kommission eingebunden werden.

❙❙ �Deutschland braucht ein klares Rüstungsexport-
gesetz, das Schluss macht mit dem Nebeneinander 
und der Rechtsunsicherheit der vielen beste-
henden Regelungen. In diesem Sinn sind auch 
Bundestag und Bundesrat gefragt, um das Grund-
gesetz in Bezug auf Artikel 26.2 ändern. Diese 
Änderung entspricht dem Geist der Gründermüt-
ter und -väter des Grundgesetzes, welche deutsche 
Waffenexporte noch gar nicht absehen konnten: 

Der Artikel sollte nun lauten: „Zur Kriegsführung 
bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung 
der Bundesregierung hergestellt, befördert und 
in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt 
das Kriegswaffenkontrollgesetz. Kriegswaffen und 
sonstige Rüstungsgüter werden grundsätzlich nicht 
exportiert. Das Nähere regelt das Rüstungsexportge-
setz.“ (Änderung hervorgehoben).

2. Im Bereich der Klein- und Leichtwaffen

❙❙ �Kennzeichnungssysteme für deutsche Waffenex-
porte liegen zwar vor, werden aber unzureichend 
umgesetzt. Noch immer lassen sich etwa gekenn-
zeichnete Kleinwaffen durch das Entfernen der 
Markierungen anonymisieren. Die Bundesregie-
rung muss hier eine rechtsverbindliche Abhilfe 
schaffen und sich beim Waffenexport etwa an den 
strengeren nationalen Richtlinien orientieren.7

❙❙ �Die 2015 verabschiedeten Kleinwaffengrundsät-
ze  müssen in vielen Punkten konkretisiert und 
geschärft werden: 

•	 �Es braucht ein generelles Verbot für die Ver-
gabe von Lizenzen zum Nachbau von Klein-
waffen und der zugehörigen Munition und die 
Möglichkeit eines Widerrufs bereits erteilter 
Lizenz-Genehmigungen. Die aktuellen Klein-
waffengrundsätze sehen lediglich keine neuen 
Herstellungslinien für Kleine und Leichte Waf-
fen oder entsprechende Munition vor.

•	 �Es braucht ein generelles Exportverbot von 
Kleinwaffen an Drittstaaten und der zugehöri-
gen Munition. In den Kleinwaffengrundsätzen 
wird nur der Export an nicht-staatliche Stellen 
ausgeschlossen. Dadurch bleiben die Probleme 
bei der Lieferung an Regime, die ihre Sicher-
heitskräfte gegen Demokratiebewegungen 
einsetzen und Menschenrechtsverletzungen 
begehen, bestehen.

7	� So werden Sturmgewehre der Bundeswehr im Stahl des Waf-
fenlaufs markiert, exportierte G36 hingegen nicht zwingend. In 
Libyen aufgetauchte G36-Sturmgewehre konnten so anonymisiert 
werden. Vgl. GKKE (2014), S. 151-152.
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•	 �Statt der Alt gegen Neu-Regelung braucht es den 
Rückruf und die Verschrottung für bereits gelie-
ferte Kleinwaffen.

•	 �Es braucht verbindliche, regelmäßige und klar 
definierte Post-Shipment-Kontrollen:: Statt die 
Kontrollen fachfremdem Botschaftspersonal zu 
überlassen, sollten diese durch ausgebildetes 
Personal auch aus der Zivilgesellschaft erfolgen 
und die Ergebnisse auch für die Öffentlichkeit 
bestimmt sein.

❙❙ �Die deutsche Bundesregierung muss Programme 
für die Kennzeichnung, Registrierung, sichere 
Lagerung und Vernichtung von Kleinwaffen (etwa 
durch nationale und regionale Strukturen zur 
Kleinwaffenkontrolle) sowie die Entwaffnung, 
Demobilisierung und Reintegration ehemaliger 
Kämpferinnen und Kämpfer im Rahmen ihrer 
Entwicklungs- und Außenpolitik stärker fördern. 
Dabei ist im Sinne des „Do-no-harm“-Grundsatzes 
darauf zu achten, dass keine Konfliktpartei bevor- 
oder benachteiligt wird und die Zivilgesellschaft 
einbezogen wird.
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Man könnte argumentieren, dass ein demokrati-
scher Geist in der 2030-Agenda und ihren Sustain-
able Development Goals (SDGs) steckt. Die Staaten 
der Welt haben sie untereinander verhandelt und 
gemeinsam verabschiedet. Sie haben in der Agenda 
verankert, dass die Ziele für alle UN-Mitgliedsstaaten 
gelten und entsprechend von allen umgesetzt werden 
sollen. Und sie haben in deren Entstehungsprozess 
umfassend Bürgerinnen und Bürger, Zivilgesell-
schaft sowie Interessensgruppen verschiedenster Art 
und aus allen Regionen der Welt einbezogen. Nicht 
ohne Grund lautet die Maxime der Agenda: „Leave 
no one behind“ – Was so viel bedeutet wie, dass jede 
und jeder durch und von der Agenda berücksichtig 
werden soll. Die Gleichheit aller Menschen ebenso 
wie das Wohl der Allgemeinheit ist die treibende 
Kraft hinter der Agenda. Dazu sind darin der Schutz 
von Grundfreiheiten, die Beteiligung aller gesell-
schaftlichen Gruppen an Entscheidungsprozessen, 
ebenso wie die Überwindung menschenunwürdiger 
Lebensbedingungen sowie die Bewahrung globaler 

Zwischen Vision und Realität
Warum demokratische Strukturen Grundvoraussetzung für die SDGs sind

VON MARIE-LUISE ABSHAGEN

Gemeinschaftsgüter festgelegt. SDG 16 (das zu den 
Zielen gehört, für die sich die Bundesregierung im 
Verhandlungsprozess besonders eingesetzt hat) gibt 
zudem unter anderem Zielvorgaben zu Rechtsstaat-
lichkeit, Korruptionsbekämpfung, transparenten 
Institutionen und Zugang zu Informationen vor. 

Soweit die Vision. Die gerade ziemlich weit weg 
erscheint von der Realität der Welt. Kriege, soziale 
Unruhen, Dürren und Hunger weltweit. Menschen, 
die vor Gewalt oder einem Leben in Armut auf der 
Flucht sind. Stetig zunehmender Nationalismus und 
Rassismus, der in den wirtschaftlich reicheren Teilen 
der Erde als Reflex darauf entsteht. Zunehmender 
Ressourcenverbrauch, Umweltzerstörung, Klima-
wandel, Terrorismus. Und als Ursache und Ergebnis 
von all diesen Krisen auch Rückschritte in der Ent-
wicklung von Demokratien, Ausbreitung autoritärer 
Tendenzen, Einschränkung der Grundfreiheiten, von 
Zivilgesellschaft und Presse. All dies macht deutlich: 
Ohne funktionierende demokratische Strukturen 

Demonstration für Pressefreiheit in Berlin.
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(und darin eingenommen auch Frieden und Sicher-
heit), wird es schwer werden mit der Umsetzung der 
SDG. 

Demokratiedefizite in Deutschland und Europa 

Bei den SDGs verfällt man leicht in die Logik, diese 
vor allem als Entwicklungsziele zu betrachten und 
sich vornehmlich der Verbesserung von Lebensbe-
dingungen und politischen Strukturen in Ländern 
des globalen Südens zuzuwenden. Zweifelsohne ist 
dies ein grundlegender Aspekt der 2030-Agenda. 
Staaten sollen sich gegenseitig bei ihrer nachhaltigen 
Entwicklung unterstützen. Ihre Besonderheit liegt 
jedoch darin, dass sie auch für die Länder des globa-
len Nordens gilt. Gerade in Europa und Deutschland 
müssen wir jedoch das Erstarken undemokratischer 
bis demokratiefeindlicher Bewegungen, Parteien 
oder gar Regierungen beobachten, während die etab-
lierten politischen Akteure massiv in Legitimations- 
und Relevanzschwierigkeiten geraten. 

Demokratie ist, obgleich vielfach genutzt, kein leicht 
zu fassendes Konzept. Während es in seiner antiken 
Grundform vor allem auf die politische Organisation 
einer Gemeinschaft abzielte, geht seine Definition 
beispielsweise im deutschen Grundgesetz wieder-
um weit über Partizipationsstrukturen hinaus, und 
umfasst auch Rechte und Freiheiten der Bürgerinnen 
und Bürger sowie Verantwortung und Unabhängig-
keit der Politik. Wieder andere, wie beispielsweise 
die Vertreter und Vertreterinnen des Konzepts der 
Gemeinwohl-Ökonomie, fassen Demokratie weiter, 
definieren diese über Grenzen von Staaten und sogar 
Generationen hinaus und betrachten die Orientie-
rung am Gemeinwohl bzw. sogar an globaler Nach-
haltigkeit ebenfalls als wesentlichen Aspekt einer 
demokratischen Gesellschaft. 

Über die Nuancen von Demokratie kann man Bücher 
füllen (auch über ihre negativen Seiten wie Imperi-
alismus mit all seinen Folgen). Gerade in Zeiten zu-
nehmend einfacher politischer Rhetorik von rechts, 
ist entscheiden herauszustellen: Demokratie ist mehr 
als ein Mehrheitsentscheid. Die Leitlinien eines 
demokratischen Systems müssen vielmehr zentrale 
Aspekte umfassen wie: 1) Agiert die Politik im Inter-
esse und zum Wohl der aller Menschen? 2) Erfolgt die 

politische Entscheidungsfindung gemäß demokrati-
scher, partizipativer und transparenter Spielregeln? 
3) Ist der Schutz von Grundfreiheiten gewährleistet?

Agieren die politischen Institutionen  
im Interesse der Bürgerinnen und Bürgern?

Demokratie ist Politik für den Menschen – das be-
deutet, dass die Gleichheit aller Menschen und ihrer 
Lebenschancen im Zentrum politischer Entscheidun-
gen und Handlungen stehen muss. Tatsächlich zeigt 
die Realität aber eine massive Verschärfung von Un-
gleichheiten. Aufsehen erregte die Veröffentlichung 
von Oxfam 2016, demzufolge ein Prozent der Welt-
bevölkerung mehr Reichtum besitzt als der Rest zu-
sammengenommen.1 Dieser Trend hat auch vor den 
europäischen Ländern nicht Halt gemacht, darauf 
haben in den letzten Jahren führende Ökonomen wie 
Thomas Picketty, ebenso wie die OECD hingewiesen. 
Die Arbeitslosigkeit in Spanien lag im März 2016 bei 
20,4 Prozent, Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland 
bei 48,9 Prozent.2 Millionen Menschen sind in Europa 
von Obdachlosigkeit bedroht oder bereits wohnungs-
los.3 In Deutschland sind vor allem marginalisierte 
Gruppen von Einkommensungleichheiten betroffen. 
Mitte 2016 lag der Anteil der Erwerbslosen, die von 
Armut bedroht sind, bei 58 Prozent.4 Gleichzeitig gilt: 
Je größer die soziale Ungleichheit in einem Land, 
desto weniger sind einkommens- und bildungsarme 
Schichten politisch beteiligt. Diese Menschen haben 
dadurch eine geringere Vertretung im politischen 
Geschehen, kaum politische Interessenvertretung 
und werden in politischen Entscheidungen weniger 
berücksichtigt.

Die Regierungen und etablierten Parteien in Europa 
haben auf dieses Auseinanderdriften der Gesell-
schaften und die wachsenden Ungleichheiten keine 
Antworten gefunden oder diese sogar begünstigt. 
Die Agenda 2010 der SPD geführten Bundesregierung 
beispielweise setzte in Deutschland vor allem auf den 

1	 Oxfam (2016).
2	 Eurostat (2016).
3	 European Observatory on Homelessness (2014).
4	� Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband 

(2016).
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Ausbau des Niedriglohnsektors. Bei Lohnunterschie-
den zwischen Mann und Frau bildet Deutschland im 
europäischen Vergleich das Schlusslicht. 

In Frankreich soll aktuell unter massiven sozialen 
Protesten eine Reform des Arbeitsrechtes umgesetzt 
werden, die Rechte von Arbeitnehmern und Ar-
beitnehmerinnen beschneidet und beispielsweise 
Kündigungen erleichtert. In Großbritannien und an-
deren Ländern wird die Privatisierung der Gesund-
heitsversorgung vorangetrieben – mit Abstrichen 
vor allem im Zugang zu und Umfang der Leistungen. 
Und die Enthüllungen von Lux-Leaks und Panama 
Papers zeigen, wie wenig die politischen Eliten an der 
Schaffung fairer und transparenter Steuersysteme 
interessiert sind. All diese Faktoren führen zu einer 
fundamentalen Abwendung von den politischen Ins-
titutionen. Laut einer europaweiten Umfrage haben 
über 60 Prozent der EU-Bürger und Bürgerinnen 
kein Vertrauen in ihre nationalen Parlamente und 
Regierungen.5

Abgestraft werden die sogenannten Volksparteien 
dafür derzeit überall in Europa mit einem Verlust an 
Stimmen und Mitgliederzahlen. Von der Unzufrie-
denheit mit etablierten Parteien profitieren zuneh-
mend Parteien (AfD, Front National, UKIP, Dansk 
Folkeparti, FPÖ, Perussuomalaiset), die in ihren 
Satzungen undemokratische Prinzipien vor allem 
gegenüber Minderheiten verankert haben und sich 
gegen die Grundfreiheiten von Religion, Geschlecht, 
Sexualität, Presse oder Justiz agitieren. Auf der Stre-
cke bleiben alle, die im Zweifelsfall schwächer oder 
anders sind, ob Geflüchtete, Homosexuelle, Alleiner-
ziehende, Arbeitslose, religiöse Minderheiten. 

Erfolgt die politische Entscheidungsfindung  
gemäß demokratischen Spielregeln?

Demokratische Institutionen müssen auf Offenheit 
und Überprüfbarkeit gegründet sein. Fehlen diese, 
trägt dies zu Politikverdrossenheit bei. Dabei haben 
die häufig intransparenten oder nicht ausreichenden 
legitimierten Entscheidungen von Politik direkten 
Einfluss auf das Leben der Menschen.

5	 European Commission (2015).

Dies gilt etwa für verschiedene aktuelle Entwick-
lungen im Rahmen der EU, auf deren Ebene zuneh-
mend politische Entscheidungen verlagert werden. 
Beispiel 1: Euro-Krise, bei welcher die Euro-Gruppe 
sowohl die Bankenrettung geregelt als auch die 
Sparauflagen Griechenlands beschlossen hat. Die Eu-
ro-Gruppe kommt nur informell zusammen, besitzt 
keine vertragliche oder demokratische Legitimität 
und veröffentlicht lediglich eine Zusammenfassung, 
aber keine Protokolle ihrer Sitzungen. Bespiel 2: Das 
im Mai 2015 verabschiedete Maßnahmenprogramm 
der EU-Kommission zur besseren Rechtsetzung 
(Better Regulation), welches die Rechtssetzung in 
der EU vereinfachen und Belastungen für Unter-
nehmen reduzieren soll. Tatsächlich treibt es aber 
weitreichende Deregulierungsbemühungen voran 
und geht mit der Einrichtung zweier neuer Gremien 
ohne demokratische Kontrolle einher. Beispiel 3: Die 
vorläufige Anwendung von Handelsverträgen wie 
CETA oder TTIP, bei welchen möglicherweise die 
Vertragsteile in alleiniger EU-Kompetenz in Kraft 
gesetzt werden, bevor nationale Parlamente darüber 
abstimmen können.

Hinzu kommt, dass der Einfluss, unter dem solche 
politischen Entscheidungen getroffen werden, häufig 
unzureichend nachvollziehbar ist. Insbesondere 
die Einflussnahme von Konzernen auf Politik hat 
gravierende Auswirkungen auf gesellschaftspoliti-
sche Entscheidungen. Beispiel Autoindustrie, eine der 
wichtigsten Lobbygruppen in Deutschland: Zwischen 
2010 und 2014 umfassten deren Spenden an die im 
Bundestag vertretenen Parteien ca. sechs Millionen 
Euro. Gleichzeitig wurde in diesem Zeitraum öffent-
lich, wie umfassend die Autoindustrie am Effizienz-
label für Autos und der EU CO2-Richtlinie mitgewirkt 
hatte.6 Beispiel Handelspolitik: 2015 zeigte Corporate 
Europe Observatory (CEO) eindrücklich auf, dass 88 
Prozent der TTIP-Lobbygespräche zwischen Vertre-
tern und Vertreterinnen der EU und Interessensgrup-
pen mit Konzern-Lobbygruppen geführt wurden, im 
Vergleich dazu nur neun Prozent mit gemeinnützigen 
Organisationen.7 Zum Einfluss auf Gesetzgebungspro-

6	� Vgl. Lobbypedia zum Verband der Automobilindustrie unter  
https://lobbypedia.de/wiki/Verband_der_Automobilindustrie.

7	 CEO (2015).

https://lobbypedia.de/wiki/Verband_der_Automobilindustrie
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zesse kommen Klagen von Konzernen gegen demo-
kratische Entscheidungen hinzu, wie beispielsweise 
bei Vattenfalls Klage gegen Deutschland aufgrund 
des Atomausstiegs, Philip Morris International gegen 
Uruguay aufgrund eines schärferen Gesetzes zur 
Verpackung von Zigaretten, oder Monsantos gegen 
Kalifornien aufgrund einer geplanten Einstufung 
von Glyphosat als krebserregend. 

Ist der Schutz von Grundfreiheiten gewährleistet?

Zu Demokratie gehört, dass man offen Kritik üben 
kann. Denn Meinungs- und Pressefreiheit sind deren 
zentrale Grundfeste. Laut Amnesty International 
wurde jedoch 2015 in mindestens 113 Ländern die 
Meinungs- und Pressefreiheit willkürlich einge-
schränkt.8 Dadurch rangierte der Wert der Pres-
sefreiheit laut Freedom House weltweit auf dem 
niedrigsten Wert seit zwölf Jahren , nur 13 Prozent 
der Weltbevölkerung genossen wirkliche Presse-
freiheit im Sinne umfangreicher Berichterstattung, 
Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten und 
geringem Einfluss von Regierungen.9 Aber nicht nur 
die Pressefreiheit ist weltweit bedroht. Meinungsfrei-
heit und insbesondere auch der Handlungsspielraum 
für Zivilgesellschaft werden weltweit massiv einge-
schränkt. In der Türkei etwa wurden seit Amtsantritt 
Recep Tayyip Erdogans 2014 über 2000 Anzeigen we-
gen Präsidentenbeleidung erstattet. In Russland ist 
seit 2012 ein Gesetz in Kraft, nach dem sich politisch 
aktive Organisationen, die aus dem Ausland finan-
ziert werden, als „ausländische Agenten“ registrieren 
müssen. Als Konsequenzen können die Arbeit betrof-
fener Organisationen quasi stillgelegt werden. Dazu 
gehören etwa eine intensive Kontrolle der Finanzen 
und der Zwang, sich durch die Registrierung öffent-
lich zu diffamieren. Bei Nichteinhaltung drohen 
finanzielle Strafen und Freiheitsentzug. In Indien 
wurden allein im Jahr 2015 über 9000 indischen 
Organisationen die Lizenzen entzogen. 

Obwohl sich die Bundesregierung immer wieder die 
Bedeutung von Zivilgesellschaft weltweit betont, 
hat sie in den letzten Jahren Handelsabkommen mit 

8	 Amnesty International (2016).
9	 Freedom House (2016).

lateinamerikanischen Staaten verabschiedet, die 
nachweislich zur Unterdrückung von Gewerkschaf-
ten beitragen oder im Zuge der Verschärfung seiner 
Asylpolitik Staaten zu sicheren Herkunftsländern 
erklärt, obwohl dort bekanntermaßen Minderheiten 
verfolgt werden. Gleichzeitig rangiert Deutschland 
laut Reporter ohne Grenzen 2016 lediglich auf Platz 
16 von 180 im Index der weltweiten Pressefreiheit. 
Die Organisation kritisiert unter anderem: „Auch [in 
Deutschland] wurden in den vergangenen Jahren 
Journalisten staatlich überwacht, etwa, wenn sie in 
der rechtsextremen Szene recherchierten.“10

Auch andere Beispiele zeugen von der Einschrän-
kung von Grundfreiheiten in Europa. In Frankreich 
wurde nach den Terroranschlägen der Ausnahme-
zustand weiter verlängert, zur Palette der rechtlich 
gedeckten Möglichkeiten gehören nun unter ande-
rem nächtliche Wohnungsdurchsuchungen ohne 
richterlichen Beschluss, Versammlungsverbote und 
Hausarrest für mutmaßliche gefährliche Personen. 
Kritikerinnen und Kritiker warnen vor Auswüchsen 
der Polizeiarbeit und der Verletzung von Freiheits-
rechten. In Polen wird zunehmend die Unabhän-
gigkeit der Justiz eingeschränkt. In Ungarn geht die 
Regierung gegen Organisationen vor, die sich gegen 
soziale Ungerechtigkeiten einsetzen. In Finnland 
wird Entwicklungsorganisationen der Etat gekürzt 
und damit öffentlich als politischer Erfolg gewor-
ben. Und trotz einer Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zum Schutz 
von Whistleblowern, droht Personen, die gesell-
schaftliche Missstände, die Verletzung von Gesetzen 
oder gar Menschenrechten aufdecken, in Europa 
noch immer Freiheitsentzug. Ein aktuelles Beispiel 
hierfür ist der Prozess gegen Lux-Leaks Whistleblow-
er Antoine Deltour und Raphael Halet. 

SDGs und Demokratie – Wo ansetzen? 

Unsere Gesellschaft und die demokratische Grund-
ordnung, nach welcher wir sie strukturieren, ist 
weltweit bedroht. Dabei werden in den nächsten 
Jahren noch viele weitere Schwierigkeiten auf uns 
zukommen. Terrorismusbekämpfung vs. Einschrän-

10	 Reporter Ohne Grenzen (2016).
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kung von Freiheiten. Meinungsfreiheit vs. rassisti-
sche Polemik. Protest gegen Intransparenz politi-
scher Institutionen vs. Gefahr der Instabilität eben 
dieser Institutionen und ein damit geebneter Weg für 
undemokratische Alternativen. Freiheit der Informa-
tion und Kommunikation in einer globalisierten Welt 
vs. Beherrschung des Internets durch Konzerne und 
Überwachung durch Regierungen.

Die 2030-Agenda ist kein Selbstweck. Sie wird erst 
durch die Verknüpfung mit den für unsere Gesell-
schaft zentralen Fragen relevant. Dafür braucht 
es eine starke Zivilgesellschaft, die als Korrektiv, 
Watchdog der Entscheidungsträger/innen und 
Stimme der Schwachen fungiert. Der Schutz der 
Grundfreiheiten weltweit muss unumstößlich vor 
ökonomischen und geostrategischen Entscheidungen 
stehen. Ebenso müssen politischen Entscheidungen 
in demokratisch legitimierte, transparente, gerechte, 
gleiche und freie Institutionen zurückgeholt werden. 
Dazu müssen das Gemeinwohl und die Überwindung 
von Ungleichheiten im Vordergrund stehen, was eine 
Einschränkung des Lobbyeinflusses von Konzernen 
dringend voraussetzt. Und nicht zuletzt braucht es 
politischen Willen, der durch Langfristigkeit und 
das Streben nach sozialer Gerechtigkeit geleitet wird, 
der sich klar gegen Parolen mit einfachen Lösungen 
positioniert und Verantwortung übernimmt. All das 
kann man sich von den meisten Regierungen welt-
weit und in Europa derzeit nur wünschen. 
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Wirtschafts- und Finanzpolitik ist der Kern von Poli-
tik. Wer gestalten will, muss auf die Wirtschafts- und 
Finanzpolitik Einfluss nehmen. Das gilt erst recht 
für eine Politik, die mehr Nachhaltigkeit erreichen 
will. Im Prinzip ist das zwar eine banale Erkenntnis, 
dennoch haben sich in der politischen Praxis die Um-
weltbewegung, Entwicklungsorganisationen oder an-
dere, die sich für nachhaltige Entwicklung einsetzen, 
in Sachen Wirtschaftspolitik eher aus der Tagespoli-
tik herausgehalten. Die theoretisch anspruchsvollen 
Konzepte für nachhaltiges Wirtschaften, die aus 
der Umweltbewegung kamen, hatten so gut wie nie 
praktische politische Relevanz – eine der seltenen 
Ausnahmen war die Ökologische Steuerreform 1999, 
die allerdings nach wenigen Jahren stillschweigend 
beerdigt wurde.

Ergebnisse einer verfehlten Außenhandelspolitik

Inzwischen beginnt sich das zu ändern. Dies ist 
weniger das Verdienst des Nachhaltigkeitsdiskur-

Deutsche Wirtschafts- und Handelspolitik
Neustart unumgänglich

VON JÜRGEN MAIER

ses, als ein vermutlich unvermeidbares Resultat der 
Tatsache, dass die heutige Wirtschaftspolitik überall 
auf der Welt immer weniger Gewinner und immer 
mehr Verlierer produziert und damit in eine Legiti-
mitätskrise gerät. Schon mit der Finanzkrise 2008 
und der anschließenden Euro-Krise dämmerte vielen 
Menschen, dass unser angeblich „alternativloses“ 
Wirtschaftssystem fundamental nicht-nachhaltig 
ist. In nahezu allen westlichen Industrieländern und 
auch vielen Schwellenländern hat sich die Wirt-
schaftspolitik seit dem Erdgipfel 1992 weit von den 
Geboten nachhaltigen Wirtschaftens wegbewegt. 

Unter den Vorzeichen neoliberaler Ideologie haben 
Regierungen Handelsabkommen – allen voran die 
WTO-Verträge – geschlossen, mit denen sie die für 
eine Transformation zur Nachhaltigkeit erforder-
lichen Regulierungsmöglichkeiten durch neue und 
durchsetzungsstarke völkerrechtliche Verträge 
erschwert haben. In allen Handelsverträgen wird 
explizit untersagt, Produkte nach ihrer Herstellungs-
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weise unterschiedlich zu behandeln: Ein T-Shirt ist 
ein T-Shirt, egal ob die Näherinnen ausgebeutet oder 
anständig bezahlt wurden. Ein Computer ist ein 
Computer, egal ob bei seiner Herstellung die Umwelt 
verseucht oder umweltgerecht gewirtschaftet wurde. 
Nachhaltigkeit spielt in Handelsabkommen keine 
Rolle, abgesehen von folgenlosen Präambeln oder 
sogenannten „Nachhaltigkeitskapiteln“, denen im 
Gegensatz zum Rest der Verträge die Durchsetzungs-
mechanismen fehlen. 

Das wenig überraschende Ergebnis ist, dass es im 
Zeitalter schrankenloser globaler Konkurrenz ein 
klarer Wettbewerbsvorteil ist, wenn Produktionsket-
ten – auch „Wertschöpfungsketten“ genannt – globa-
lisiert werden und dabei möglichst viel in Länder 
ausgelagert wird, deren Realitäten genau diese 
Ausbeutung und Raubbau an der Umwelt zulassen. 
Nicht nur die multinationalen Konzerne des Nordens, 
sondern auch die Eliten aus den Schwellenländern 
verdienen an diesem System hervorragend. 

Allerdings hat das mit „Entwicklung“ wenig und 
mit „Nachhaltigkeit“ gar nichts zu tun. Die fatalen 
Konsequenzen drängen sich periodisch bei Katastro-
phen wie dem Rana-Plaza-Einsturz in Bangladesch 
oder der Giftschlammlawine im brasilianischen Rio 
Doce immer wieder in die Schlagzeilen. Aber außer 
betroffenen Gesichtern und schwer kontrollierbaren 
„freiwilligen Selbstverpflichtungen“ sind die Konse-
quenzen in der Regel keine. 

Das Geflecht internationaler Handelsverträge lässt 
eine Regulierung solcher Produktionsketten im 
Sinne von mehr Nachhaltigkeit praktisch nicht mehr 
zu. Das ist kein Betriebsunfall, sondern ist genau 
der Zweck der Art von Globalisierung, die seit 1992 
systematisch vorangetrieben wurde und weiter 
wird. Auf die Spitze getrieben würde diese Blockade 
von Regulierung im öffentlichen Interesse mit dem 
TTIP-Projekt. Die dort geplante und maßgeblich 
von der Bundesregierung verlangte „regulatorische 
Kooperation“ würde jeden Versuch, mit höheren 
Standards oder anderen Regulierungsmaßnahmen 
Nachhaltigkeit voranzutreiben, unter den Vorbehalt 
eines zu vermeidenden „Handelshemmnisses“ stellen 
und mit Investor-Staats-Klagen wegen „Gefährdung 
legitimer Gewinnerwartungen“ bedrohen.

Die Protagonisten des Welthandels

Neben den USA ist die Hauptprotagonistin dieser 
Politik die Europäische Union, die von ihren Mit-
gliedsstaaten die politische Zuständigkeit für Handel-
spolitik übertragen bekommen hat. Allerdings agiert 
die Generaldirektion Handel der EU-Kommission nicht 
im luftleeren Raum. Zwar ist Handelskommissarin 
Malmström eines der mächtigsten Mitglieder der Kom-
mission, weil sie im Gegensatz zu den meisten ihrer 
Kollegen ein vergemeinschaftetes Politikfeld verant-
wortet. Dennoch bestimmen die Regierungen der Mit-
gliedsstaaten über den handelspolitischen Ausschuss 
des Europäischen Rates alle wesentlichen Fragen. 
Dieser Ausschuss entscheidet über Verhandlungs-
mandate, nimmt die Verhandlungsberichte entgegen, 
instruiert die Kommission bis in Details der Verhand-
lungsführung – alles unter kompletter Geheimhal-
tung, versteht sich. Niemand bekommt die Protokolle, 
die Tagesordnungen zu lesen, niemand erfährt welche 
Regierung wie abstimmt, was die jeweiligen Regie-
rungen dort fordern, ablehnen, beschließen. Ob das 
Abstimmungsverhalten einer Regierung in Brüssel 
mit ihren öffentlichen Bekundungen übereinstimmt, 
erfährt kein Mensch. Dabei hat es potenziell enorme 
Auswirkungen, ob man beispielsweise Drittländern 
als Konzession für die Exportinteressen der Automo-
bilindustrie mehr Zugang zum europäischen Agrar-
markt einräumt. Ob solche Deals in einem Handelsab-
kommen gemacht werden, entscheiden eine Handvoll 
Menschen aus den Wirtschaftsministerien und der 
Kommission faktisch alleine. 

Demokratisch kontrolliert wird die europäische 
Handelspolitik kaum: in den Parlamenten der Mit-
gliedsstaaten wie dem Bundestag gibt es kaum noch 
kompetente Handelspolitiker, weil man ja kaum noch 
Kompetenzen hat. Nur wenn die Mitgliedsstaaten sich 
uneinig sind, kann die Kommission in signifikantem 
Umfang selbst Politik machen. Das Europaparlament 
hat weder direkten Einfluss auf Verhandlungsmanda-
te noch auf die Verhandlungsstrategien. Hinzu kommt: 
nach zwei Jahrzehnten De-facto-Konsens über eine 
angeblich „alternativlose“ neoliberal geprägte Wirt-
schaftspolitik haben sich die meisten Parlamente kon-
troverse Diskussionen über die richtige Wirtschafts-
politik ohnehin abgewöhnt, so dass bis vor kurzem 
auch wenig Interesse der Parlamente deutlich wurde, 
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mehr Einfluss in der Handelspolitik zu gewinnen. So 
ist Handelspolitik in der EU heute eine klare Domäne 
der Regierungen. Im Schatten der umfangreichen 
Geheimniskrämerei konnten Europas Exekutiven bis 
vor kurzem weitgehend unbeeinflusst von der Öffent-
lichkeit oder parlamentarischer Opposition schalten 
und walten wie sie wollten. Sie haben ihre Politik 
deshalb mit bemerkenswerter Kontinuität durch-
gezogen, praktisch unbeeinflusst von jeder Art von 
Regierungswechseln. Deutschland als dominierende 
Wirtschaftsmacht der EU und Exportweltmeister übt 
dabei naturgemäß einen bestimmenden Einfluss aus. 
Genauer gesagt, das Bundeswirtschaftsministerium.

Außenhandelsüberschüsse für Alle?

Angesichts der wirtschaftlichen Realitäten kann man 
sagen, dass das Bundeswirtschaftsministerium dies 
ausgesprochen erfolgreich getan hat. Die Handelspoli-
tik hat weltweit erfolgreich Märkte geöffnet. Die deut-
schen Exportüberschüsse wachsen kontinuierlich, 
2015 waren es sage und schreibe 247,8 Milliarden 
Euro. Jeder in Deutschland lebende Mensch hat sta-
tistisch 2.750 Euro Exportüberschuss gegenüber dem 
Rest der Welt erwirtschaftet. Leider ist es aber un-
möglich, dass die Welt als Ganzes einen Exportüber-
schuss erwirtschaftet. Der Exportüberschuss des 
einen ist zwingend das Handelsbilanzdefizit woan-
ders. Es gehört nicht viel Verstand dazu, zu erkennen, 
dass es nicht nachhaltig sein kann, wenn ein Land 
Jahr für Jahr seine Exportüberschüsse in immer neue 
Höhen steigert – auf Kosten des Rests der Welt. Dieses 
Ungleichgewicht verursacht längst enorme weltwirt-
schaftliche Probleme. Außerhalb Deutschlands wird 
dies offen diskutiert, in Deutschland selbst wird es 
tabuisiert. Die Steigerung der Exportüberschüsse ist 
und bleibt unbestrittene Staatsdoktrin. 

Inzwischen haben die deutschen Exportüberschüsse 
Rekordhöhen von acht Prozent des Bruttoinland-
sprodukts (BIP) erreicht. Laut den Regeln der EU sind 
dauerhafte Leistungsbilanzüberschüsse von über 
sechs Prozent ein Problem für die Euro-Zone. Schon 
jetzt verletzt Deutschland seit 2007 ununterbrochen 
diesen Wert.

Längst untergräbt der deutsche Exporterfolg seine 
eigenen Grundlagen. Innerhalb der EU kann selbst 

Frankreich nicht mehr mit der deutschen Export-
maschine mithalten. Die Gemeinschaftswährung 
Euro führt zu einer systematisch unterbewerteten 
Währung in Deutschland – Grundlage der extremen 
Exporterfolge – und einer systematisch überbewerte-
ten Währung in Frankreich und Südeuropa. Frank-
reichs wirtschaftliche Schwäche und die sinkende 
Kaufkraft wachsender Bevölkerungsanteile führte 
2015 erstmals dazu, dass das Land auf Platz 2 der 
Rangliste der deutschen Handelspartner abrutschte. 
Auf Platz eins stehen jetzt die USA. Die USA sind aber 
das Land mit einem der größten Handelsbilanzdefi-
zite der Welt – zu welchen Verwerfungen dies führt, 
kann man im US-Wahlkampf plastisch sehen. Der 
scharfe Konjunktureinbruch in China zeigt deutlich, 
dass eine derart extreme Orientierung auf Exporte, 
wie sie Deutschland betreibt, durchaus nicht unge-
fährlich ist. Wenn allen anderen die Puste ausgeht, 
kaufen sie weniger. Wie nachhaltig ist es, diese Ex-
portüberschüsse noch weiter steigern zu wollen? 

Auch die binnenwirtschaftlichen Grundlagen der 
extremen Exporterfolge geraten unter Druck. Maß-
gebliche Ursache für die hohe Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Wirtschaft ist eine systematische 
Kostensenkungspolitik: Vor allem das gemessen am 
Rest Europas ausgeprägte Lohndumping führt zu 
einer Spaltung der deutschen Gesellschaft und auch 
der Gesellschaften in Europa, die immer mehr Span-
nungen verursacht. Seit Einführung des Euro ist das 
Reallohnniveau in der Eurozone in Deutschland am 
langsamsten gestiegen. Ein Drittel der Menschen in 
Europa sind mittlerweile wirtschaftlich abgehängt 
und bilden den Nährboden für Protestbewegun-
gen aller Art. Jahrzehntelang waren die Eliten der 
Bundesrepublik Deutschland davon überzeugt, dass 
die Exporterfolge des Wirtschaftswunderstaats die 
Grundlage für den Wohlstand seien. Diese Glei-
chung funktioniert so nicht mehr. Der Preis, der 
für die Exporterfolge zu bezahlen ist, übersteigt 
zunehmend den Nutzen. Die Zurichtung der ganzen 
Gesellschaft auf „globale Wettbewerbsfähigkeit“ 
zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dass 
Lohn- und Sozialdumping die Wettbewerbsfähigkeit 
erhöhen soll, ist nicht zu leugnen – es gehört zu den 
Troika-Auflagen für die Euro-Krisenländer. Dieser 
Wettlauf nach unten ist das Gegenteil von Nachhal-
tigkeit. 
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Das Beharren der EU und der USA auf einer aggres-
siven Marktöffnungs- und Deregulierungspolitik ist 
auch die Hauptursache für die Blockade des multi-
lateralen Handelssystems, der WTO. Seit der ersten 
Ministerkonferenz der frisch gegründeten WTO in 
Singapur 1996 versuchen EU und USA massiv, die 
Länder des globalen Südens zu immer weiteren 
Konzessionen zu zwingen. Nachdem dies in der WTO 
nicht gelang, folgte nach der Jahrtausendwende 
zunehmend die Umorientierung auf bilaterale, regio-
nale und sektorale Abkommen, bei denen die Länder 
des globalen Südens machtpolitisch schlechter 
dastanden. Vor allem afrikanische Länder bekamen 
dies zu spüren – mit der Aufkündigung der beste-
henden, eher entwicklungspolitisch orientierten 
Handelsabkommen (Lomé- und Cotonou-Abkommen) 
und der damit verbundenen Handelspräferenzen übt 
die EU bis heute massiven Druck auf viele afrikani-
sche Länder aus, die „Economic Partnership Agree-
ments“ mit der EU zu ratifizieren. Noch wehren sie 
sich erfolgreich. Von der „Fairer Handel statt freier 
Handel“-Rhetorik des BMZ ist in dieser Auseinan-
dersetzung leider in der Praxis weit und breit nichts 
zu sehen. Gerade die EU-Handelspolitik gegenüber 
Afrika wird immer mehr zu einer Fluchtursache. Als 
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt 
im Oktober 2015 seinen „Milchexportgipfel“ einbe-
rief, um die politisch verursachten Milchüberschüsse 
zu exportieren, fragte leider niemand, wie viele afri-
kanische Bäuerinnen und Bauern wir eigentlich noch 
ruinieren wollen. Ein Drittel der EU-Milchexporte 
gehen jetzt schon als Milchpulver nach Afrika – die 
Bauern dort können damit nicht konkurrieren. Selbst 
französische Bauern kommen nicht mehr gegen das 
aggressive deutsche Agrardumping an und blockie-
ren öfter mal aus Protest die Grenzübergänge. Aber 
die EU will immer noch mehr Marktöffnung, bis auch 
der allerletzte Zoll, die allerletzte „Handelsbarriere“ 
gefallen ist. Wer es für „nachhaltig“ hält, überall 
auf der Welt und auch im eigenen Land bäuerliche 
Landwirtschaft in den Ruin zu treiben und globalen 
Agrarmultis die Kontrolle über die Märkte zu geben, 
hat das Konzept von Nachhaltigkeit nicht verstanden.

Immer mehr Menschen verstehen diese Zusam-
menhänge. Die europaweite Bewegung gegen TTIP 
entwickelt sich immer mehr zu einer Bewegung nicht 
nur für eine andere Handelspolitik, sondern hinter-

fragt auch die dahinterstehende Wirtschaftspolitik. 
Im Zeitalter der Globalisierung kann man Außen-
wirtschaftspolitik nicht mehr von der restlichen 
Wirtschaftspolitik trennen. Angesichts all dieser 
Probleme wäre es also höchste Zeit für eine kritische 
Bestandsaufnahme, ob die EU-Handelspolitik noch 
zeitgemäß ist. Davon wollen weder die Kommission 
noch die EU-Regierungen etwas wissen. Trotzig ver-
kündete die Kommission im Oktober 2015 unter dem 
Beifall von Europaparlament und den Regierungen 
der Mitgliedsstaaten eine „neue“ EU-Handelsstrategie 
namens „Trade for all“, die faktisch nur den alten 
Kurs bestätigte, den man aber „besser kommunizie-
ren“ möchte. Ein Dokument von gestern, eine Politik 
von vorgestern. 

Alternativen sind dringend nötig

Wir brauchen daher einen ausführlichen, ergeb-
nisoffenen öffentlichen Diskurs in allen Ländern 
Europas, was für eine Handels- und Wirtschaftspo-
litik wir eigentlich wollen. Was wollen wir mit ihr 
erreichen, was nicht, wem soll sie dienen, wem nicht. 
Wie wollen wir darüber entscheiden, und so weiter. 
Niemand, auch die Umweltverbände, die Gewerk-
schaften, der Kulturrat werden in einem solchen 
Diskurs 100 Prozent recht bekommen können. Aber 
was dabei herauskommt, ist gesellschaftlich weit 
mehr akzeptiert als die intransparenten, elitären 
Entscheidungen von heute, die offensichtlich immer 
mehr Verlierer und Gegner dieser Politik produzie-
ren. Mehr Nachhaltigkeit kommt dabei mit Sicherheit 
heraus, denn die dafür eintretenden Interessenver-
treter und Aktivistinnen werden in der Handelspoli-
tik von heute systematisch ausgegrenzt.

Jürgen Maier ist Geschäfts

führer des Forums Umwelt und 

Entwicklung.
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Der Schutz der Gläubiger eines Landes gehört nicht 
zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Na-
tionen (SDGs), die völlig zu recht die Prioritäten bei 
der menschlichen Entwicklung in Harmonie mit der 
Natur setzen. 

Dennoch ist das dogmatische und letztendlich frucht-
lose Beharren auf kompletter Schuldenrückzahlung 
durch die Länder an Europas Peripherie mittlerweile 
faktisch zu einem achtzehnten SDG geworden, das 
zudem konsequent umgesetzt wird. Die SDGs 1 bis 17 
sind demgegenüber nur unverbindliche Sprechzettel 
– eine wirkliche beunruhigende Prioritätensetzung.

Austerität übertrumpft Nachhaltigkeit

Als 2010 offensichtlich wurde, dass durch die Wirt-
schaftskrise (und auch das Missmanagement der 
griechischen Regierungen) Griechenland seine Schul-
den nicht mehr zurückzahlen würde können, traf die 
deutsche Regierung die folgenschwere Entscheidung, 
seine Banken – Griechenlands Gläubiger – vor ihren 
eigenen riskanten Investitionsentscheidungen zu 

Deutsche Südeuropa-Politik: Blockierte Nachhaltigkeit
VON EURYDICE BERSI

schützen.1 Mit Hilfe des Internationalen Währungs-
fonds wurde die Fiktion aufrechterhalten, dass die 
Griechen die erdrückende Last der Schulden tragen 
können, wenn sie nur die Bedingungen akzeptieren, 
die gleichzeitig die Umsetzung der SDGs unmöglich 
machen.

In großem Stil neue Kredite aufzunehmen ist kombi-
niert mit gnadenloser Austerität ein Weg, Schulden-
zahlungen zu leisten. Aber es ist auch das Gegenteil 
einer Entwicklungsstrategie. Würde Griechenland 
sein Gesundheits- und Bildungssystem ganz schlie-
ßen, würde es fast 20 Milliarden Euro sparen und die 
Gläubiger für einige Jahre glücklich machen. Diesen 
Punkt der Absurdität haben wir noch nicht erreicht, 
aber wir nähern ihm uns an. Im Mai 2016 verlan-
gen die Gläubiger nach sechs Jahren katastrophaler 

1	� Vgl. www.esmt.org/where-did-greek-bailout-money-go und  
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/die-
griechenland-hilfspakete-halfen-vor-allem-banken-14215453.
html.

http://www.esmt.org/where-did-greek-bailout-money-go
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/die-griechenland-hilfspakete-halfen-vor-allem-banken-14215453.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/die-griechenland-hilfspakete-halfen-vor-allem-banken-14215453.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/die-griechenland-hilfspakete-halfen-vor-allem-banken-14215453.html
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Kürzungen eine weitere Runde im Umfang von neun 
Milliarden Euro, die durch weitere Einschnitte bei 
Schulen, Krankenhäusern, Renten, Sozialleistungen 
für die Armen und anderen für nachhaltige Entwick-
lung relevanten Bereichen realisiert werden sollen. 
Weitere Einschnitte sind bereits in der Pipeline, da 
Berlin auf dem völlig unrealistischen Ziel eines Haus-
haltsüberschusses von 3,5 Prozent des Bruttoinland-
sprodukts (BIP) für viele Jahre besteht.

Vorgeschobene Alternativlosigkeit

Das fatale Wort „alternativlos“ soll über die Tatsache 
hinwegtäuschen, dass Austerität nicht die automa-
tische Antwort auf hohe Schulden ist. Das hat die 
Geschichte immer wieder gezeigt. Deutschland hat 
drei Schuldenerlasse im Laufe des 20. Jahrhunderts 
bekommen, den umfangreichsten 1953. Griechenland 
und andere Länder, die jetzt unter Austeritätsdik-
taten leiden, gehörten zu den Ländern, die deutsche 
Schulden erlassen haben – weil die nächsten Genera-
tionen nicht für die Sünden früherer Generationen 
bestraft werden sollten und weil der Schuldenerlass 
die Voraussetzung für die Entwicklung Nachkriegs-
deutschlands war. Man muss betonen, dass die Schul-
den Griechenlands vor 2010 nicht nur für korrupte 
Geschäfte und Waffenkäufe gemacht wurden.2 Das 
Geld hat auch eine allgemeine Gesundheitsversor-
gung finanziert und Projekte kofinanziert, die aus 
Entwicklungssicht durchaus sinnvoll waren, zum 
Beispiel eine U- und Straßenbahn für Athen, die 
Rio-Antirio-Brücke, die Kläranlage Psytalleia und 
zahlreiche andere Verbesserungen der Infrastruktur.

Austerität vs. SDGs

Schauen wir auf 2015 und die formelle Verabschie-
dung der SDGs durch die Vereinten Nationen, und 
die Widersprüche werden noch greller. Bei Berlins 
stolzem Bekenntnis zu SDG 8 („Dauerhaftes, breiten-
wirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und menschenwür-
dige Arbeit für alle fördern“) treten mir sofort die 
Millionen Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen vor 

2	� Vgl. www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ruestungsexporte-nach-
griechenland-panzer-in-der-schuldenkrise/11722550.html.

Augen, die in einer absolut vermeidbaren Rezession 
zerstört wurden, die ein Viertel der griechischen 
Wirtschaft vernichtet hat. In einem Land, in dem 
Arbeitslosenunterstützung nur für etwa ein Zehntel 
der Erwerbslosen gezahlt wird, haben mehr als die 
Hälfte der Jungen Menschen keinen Arbeitsplatz. 
Die Besten und Klügsten wandern nach Deutschland 
aus und beeinträchtigen damit die Entwicklungs-
perspektiven Griechenlands weiter. Hart erkämpfte 
Arbeitsrechte werden über Nacht abgeschafft, ironi-
scherweise auf Druck desjenigen Landes, das mit die 
stärksten Gewerkschaften in Europa hat. 

Wenn die Löhne und Gehälter derjenigen, die noch 
das Glück eines Arbeitsplatzes haben, um durch-
schnittlich 28 Prozent gekürzt werden, während 
gleichzeitig die Steuern und Abgaben in die Höhe 
schießen und die Zukunftsaussichten sich verdüs-
tern, ist das nicht nur ein Problem für die Haus-
haltskassen von Familien. Die Konsequenzen für 
das gesundheitliche Wohlbefinden sind erheblich, 
wie man etwa am Niedergang der Zahngesundheit 
in Griechenland sehen kann.3 Wenn eine Finanzkri-
se gezielt zu einer Immobilienkrise gemacht wird, 
wie in Spanien, verursachen die Kredittilgungen 
verheerende Belastungen. Eine katalanische Studie 
über Haushalte mit Hypothekenproblemen ergab 
wenig überraschend, dass 70 Prozent der Kinder in 
diesen Haushalten mindestens einmal wöchentlich 
unter depressiver Stimmung leiden. Der katalanische 
Landesdurchschnitt liegt bei zehn Prozent4.

Manche Nachhaltigkeitsziele stehen sicherlich im 
Einklang mit der deutschen Politik. Deutschlands 
Energiewende ist ein willkommener Beitrag zu SDG 7 
(„Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger 
und moderner Energie für alle sichern“). Aber  
warum setzt der Umwelt-Vorreiter Deutschland Kür-
zungen der Einspeisetarife für erneuerbare Energien 
in Spanien durch? Die erfolgreiche Re-Kommuna-
lisierung von Wasserwerken in Deutschland hat zu 
SDG 6 („nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser“) 
beigetragen. Aber warum besteht Berlin darauf, dass 

3	 Vgl. www.reuters.com/investigates/special-report/greece-teeth/
4	� Vgl. http://observatoridesc.org/sites/default/files/informe_cast.

pdf.

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ruestungsexporte-nach-griechenland-panzer-in-der-schuldenkrise/11722550.html
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ruestungsexporte-nach-griechenland-panzer-in-der-schuldenkrise/11722550.html
http://www.reuters.com/investigates/special-report/greece-teeth/
http://observatoridesc.org/sites/default/files/informe_cast.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/informe_cast.pdf
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Griechenland seine öffentlichen Wasserwerke ver-
kauft? Im Ergebnis steigen die Preise für Wasser und 
sinken Erhaltungsinvestitionen. Häfen, Flughäfen, 
Energieversorgung, Wasserwerke, öffentliches Land, 
einfach alles muss in Griechenland privatisiert wer-
den. Das einzige Kriterium ist dabei, wie viel Geld es 
in die Kassen der Gläubiger bringt, nicht das öffentli-
che Interesse oder irgendein Nachhaltigkeitsziel. 

Man muss einräumen, dass das Austeritätsdiktat im 
Falle Griechenlands zwar eine Rezession  verursacht 
und damit die Grundlagen für noch mehr Sparmaß-
nahmen gelegt hat. Immerhin wurde damit aber 
ein positiver Beitrag zu SDG 13 („Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswir-
kungen“) geleistet. Die Treibhausgasemissionen des 
Landes sind angesichts der gesunkenen Wirtschafts-
leistung und massenhafter Fabrikschließungen dras-
tisch zurückgegangen. Das hat natürlich nichts mit 
Umweltschutz zu tun. Der Kahlschlag eines Urwaldes 
für einen Goldminen-Tagebau, der ein touristisch 
wertvolles Gebiet in Nordgriechenland mit Arsen, 
Zyanid und Asbest verseuchen wird, wird von den 
Gläubigern zum Lackmustest dafür gemacht, wie 
„investorenfreundlich“ das Land werden muss. Die 
Profite werden selbstredend über niederländische 
Briefkastenfirmen nach Barbados abgezweigt.5

Nach zwölf Rentenkürzungs-Runden steht eine 
alarmierend hohe Zahl alter Menschen heute vor der 
Wahl zwischen SDG 2 („Den Hunger beenden“) und 
SDG 3 („Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden 
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“). 
Von SDG 1 („Armut in allen ihren Formen und überall 
beenden“) brauchen wir gar nicht mehr zu reden. 
Tatsächlich entfernen wir uns von den SDGs mit 
hoher Geschwindigkeit, wenn Gläubiger verlangen, 
dass wir „unsere Hausaufgaben machen“ sollen, und 
von uns eine weitere Runde von Steuererhöhungen 
auf Grundnahrungsmittel oder von Kürzungen 
der noch verbliebenen Sozialleistungen verlangen. 
Sie verabschieden sich damit aber auch von ihren 
eigenen Bekenntnissen zu den SDGs. Die den SDGs 
verpflichteten Länder sollten sich an dem alten 
hippokratischen Prinzip orientieren, primär keinen 

5	 Vgl. http://read.somo.nl/story/fools-gold/

Schaden anzurichten. Dann wären viele humanitäre 
Einsätze und komplexe Entwicklungsprogramme gar 
nicht mehr nötig. 

Seit Jahrzehnten sind in zu vielen Ländern in aller 
Welt fragile Gesundheits- und Bildungssysteme unter 
den IWF-Strukturanpassungsprogrammen zusam-
mengebrochen. Immerhin war aber Bestandteil 
dieser Programme auch ein teilweiser Schuldener-
lass, wenn die Schulden untragbar waren, ferner 
auch eine Währungsabwertung zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit. Beides steht Griechenland 
nicht zur Verfügung, denn sonst würden andere 
europäische Länder mit ähnlichen Strukturproble-
men dies auch für sich verlangen und die Eurozone 
in Gefahr bringen.

Es gibt Profiteure dieser Art von Politik

Niemand hat vom Euro einen größeren Vorteil hat als 
die deutsche Wirtschaft. Das räumen auch deutsche 
Politiker ehrlicherweise ein. Die Gemeinschaftswäh-
rung hilft deutschen Exporten sowohl innerhalb der 
Eurozone, weil sie anderen EU-Staaten Abwertungen 
unmöglich macht, als auch außerhalb, weil der Euro 
schwächer ist als es die D-Mark jemals sein könnte. 

Man kann also konstatieren, dass es ohne weiteres 
möglich ist, anderen Ländern schwersten Schaden 
zuzufügen, um an einem Währungskonstrukt festzu-
halten, von dem man in erster Linie selbst profitiert. 
Das gilt jedenfalls, wenn man mächtig genug ist und 
die Zivilgesellschaft im Land eine solche Politik 
zulässt. Zwei Dinge allerdings kann man in einer 
solchen Situation nicht machen: 

1.	 �Behaupten, dass dies ein Modell sei, das alle ande-
ren nachahmen sollten – zumindest bis die Erde 
anfängt, einen Exportüberschuss mit dem Mond 
aufzubauen;  

2.	 �Behaupten, dass diese Politik mit den Nachhaltig-
keitszielen der Vereinten Nationen übereinstimmt.

Die bewundernswerte öffentliche Mobilisierung 
gegen TTIP in Deutschland hat viele in Europa inspi-
riert. Allerdings ist die damit verbundene Befürch-
tung, dass mächtige Wirtschaftsinteressen de facto 

http://read.somo.nl/story/fools-gold/
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eine Vetomacht über die Gesetzgebung im öffentli-
chen Interesse bekommen, in Griechenland längst 
Realität. Das Parlament ist zu einem Zustimmungs-
organ degradiert. Die Troika schreibt Gesetze für die 
hinter ihr stehenden mächtigen Interessen. Die Wahl 
einer griechischen Regierung für eine andere Politik 
2015 wurde von Berlin, Brüssel und Frankfurt mit 
massiven Drohungen beantwortet. Was hat das mit 
der Verwirklichung von SDG 16 („leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen 
auf allen Ebenen“) zu tun? 

In diesen Tagen dient Griechenland als Pufferzone, in 
der Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten auf 
dem Weg nach Nordeuropa festsitzen. Das ist die Fol-
ge einer Serie von Grenzschließungen, die den Druck 
auf Deutschland reduzierten. Viele in Deutschland 
scheinen anzunehmen, dass die griechische Wirt-
schaftskrise vorüber sei (sie ist es nicht und wird es 
auch nicht sein, solange die Bundesregierung einem 
Schuldenerlass widerspricht), dass die internatio-
nale Gemeinschaft die Kosten für die Flüchtlinge in 
Griechenland übernehme (weit gefehlt, fragen Sie die 
Bürgermeister der Inseln in der Ostägäis), oder dass 
Griechenland immun gegenüber dem Faschismus sei. 
Im Augenblick tun wir unser Bestes, verzweifelten 
Menschen zu helfen, die Krieg und Armut zu entflie-
hen versuchen. Wir versuchen den Opfern zu helfen, 
obwohl wir keine Verantwortung für die Destabili-
sierung des Nahen Ostens tragen.

Eurydice Bersi ist Journalistin 

bei der einflussreichen griechi-

schen Tageszeitung Kathimerini.
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Schon bei der Formulierung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) 
hatten sich vor allem die Länder des globalen Südens, 
organisiert in der Gruppe der 77 (G77), dafür stark 
gemacht, auch die Mittel zur Umsetzung der Ziele 
prominent im SDG-Katalog zu verankern. 

Das war auch eine Lehre aus den Millenniumsent-
wicklungszielen (MDGs), wo dies versäumt wurde. 
Deshalb umfasst der Katalog der SDGs sowohl Ziel-
vorgaben zur Umsetzung der einzelnen SDGs als auch 
ein eigenständiges Ziel 17, das sich ausschließlich mit 
den Mitteln zur Umsetzung befasst. 

Hier finden sich in fünf Abschnitten Zielvorgaben, 
die alle Bereiche der 2030-Agenda berühren. Zusätz-
lich fand im Juli 2015 die 3. Internationale Konferenz 
über Entwicklungsfinanzierung in Addis Abeba statt. 
Diese Konferenz formulierte in ihrem Abschlussdo-
kument, der sog. Aktionsagenda von Addis Abeba, 
Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeits-

Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts
Die finanziellen Aspekte der Umsetzung der 2030-Agenda

VON WOLFGANG OBENLAND

agenda.1 Neben möglichen regulatorischen und 
institutionellen Maßnahmen formulieren sowohl 
die 2030-Agenda als auch die Aktionsagenda von 
Addis die Notwendigkeit, dass eine anspruchsvolle 
Nachhaltigkeitspolitik nur mit zusätzlichen finanzi-
ellen Mitteln zu realisieren sein wird. Dabei geht es 
um die verstärkte Mobilisierung heimischer Res-
sourcen, die Steigerung der Mittel der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit (official development 
assistance, ODA) und auch um die Nutzung privaten 
Kapitals für Zwecke nachhaltiger Entwicklung. Die 
Weltbank hatte dazu im Vorbereitungsprozess der 
2030-Agenda ein vielbeachtetes Papier veröffentlicht 
mit dem programmatischen Titel From Billions to 
Trillions – Transforming Development Finance.2 Seine 
Kernaussage lautet: Anstelle von Milliarden, die 
noch für die Verwirklichung der MDGs veranschlagt 

1	 United Nations (2015).
2	 Vgl. World Bank et al. (2015).
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waren, werden für die Verwirklichung der Ziele der 
2030-Agenda Billionen (an öffentlichen und privaten 
Mitteln) gebraucht.

Heimische Ressourcen

Zahlreiche Länder des globalen Südens haben in 
den vergangenen Jahren Fortschritte bei der Mobi-
lisierung heimischer Ressourcen gemacht. Allein 
von 2000 bis 2012 haben sich dort die öffentlichen 
Einnahmen um rund sechs Billionen auf insgesamt 
7,7 Billionen US-Dollar erhöht. Trotzdem bleibt die 
Steuerquote (der Anteil der Steuereinnahmen am 
Bruttoinlandsprodukt) in vielen Ländern des Südens 
gering; nur die Hälfte von ihnen hat eine Steuerquote 
von über 15 Prozent.3 Somit ist für weitere Einnah-
mensteigerungen der Länder des Südens noch viel zu 
tun, um die dringend benötigten Investitionen und 
Ausgaben, etwa zum Aufbau öffentlicher Infrastruk-
tur, sozialer Sicherung, sowie öffentlicher Bildungs- 
und Gesundheitssysteme zu finanzieren. 

Bei der weiteren Steigerung der Einnahmen aus 
heimischen Quellen spielt v.a. die Erhöhung bzw. 
effektivere und effizientere Generierung von Steu-
ereinnahmen eine zentrale Rolle. Dazu kann auch 
die internationale Zusammenarbeit einen Beitrag 
leisten. Zum einen müssen Steuerverwaltungen in 
vielen Ländern nachhaltig aufgebaut und gestärkt, 
zum anderen muss die Zusammenarbeit der Länder 
in Steuerfragen ausgebaut werden. Zur Stärkung der 
Steuerverwaltungen wurde darum bei der Konfe-
renz in Addis Abeba von der Bundesregierung in 
Kooperation mit den Regierungen der Niederlande, 
Großbritanniens und der USA die Addis Tax Initiative 
ins Leben gerufen.4 Beim Start waren der Initiative 
32 Länder beigetreten, darunter Frankreich und die 
Schweiz, aber auch Länder des Südens, wie Äthio-
pien, Ghana und Indonesien. In ihrer gemeinsamen 
Erklärung verpflichteten sich die (Geber-) Länder, 
die Mittel für die technische Zusammenarbeit im 
Bereich Steuern und heimische Ressourcenmobi-
lisierung bis zum Jahr 2020 gemeinschaftlich zu 

3	 Ebd., S. 6f.
4	� Vgl. dazu www.taxcompact.net/activities-events/addis-tax-

initiative.html.

verdoppeln.5 Wichtig sind in diesem Zusammenhang 
Finanzströme, welche die Staatseinnahmen vieler 
Länder extrem verkleinern. Dabei bilden die im 
engeren Wortsinn illegalen, aus kriminellen Aktivi-
täten stammenden Finanzströme nur die Spitze des 
Eisbergs. Viel gravierender, v.a. für die Wirtschafts- 
und Sozialsysteme in Ländern des globalen Südens, 
sind die Verluste, die durch abfließende illegitime 
Finanzflüsse (illicit financial flows) entstehen, sei 
es durch Kriminalität, Korruption oder – was den 
Löwenanteil ausmacht – Steuervermeidungsprak-
tiken transnationaler Konzerne. Das Washingtoner 
Forschungsinstitut Global Financial Integrity schätzt, 
dass im Zeitraum von 2004 bis 2013 ca. 7,8 Billionen 
US-Dollar aus Ländern des globalen Südens abgeflos-
sen sind, davon allein 1,1 Billionen US-Dollar im Jahr 
2013. Davon gehen 83,4 Prozent auf das Konto von 
konzerninternen Verrechnungstricks und anderen 
Steuervermeidungstricks transnationaler Konzerne.6

Finanzflüsse haben aber nicht nur eine Quelle, 
sondern auch ein Ziel. Auch wenn keine belastbaren 
Zahlen darüber verfügbar sind, wo die illegitimen 
Finanzflüsse letztlich ankommen, lässt sich festhal-
ten, dass auch Deutschland reformbedürftig ist, was 
die Anfälligkeit seines Finanzsystems für Geld aus 
fragwürdigen Quellen angeht. 

Das Tax Justice Network bewertet mit seinem Schat-
tenfinanzindex seit 2009 das Ausmaß der Geheimhal-
tung in Finanzfragen verschiedener Rechtsgebiete 
und Länder. Zu 15 Indikatoren sammelt es Informa-
tionen zum Bankgeheimnis, zur Verfügbarkeit von 
Eigentümer-Informationen, zur Effizienz der Finanz-
behörden, zum Austausch von Daten zwischen den 
Behörden verschiedener Länder und zur Geldwäsch-
ebekämpfung. Deutschland kam 2015 auf Platz 8 des 
Rankings, zählt also zu den weltweit größten Ver-
dunkelungsoasen.7 Das Tax Justice Network sieht für 
Deutschland noch erheblichen Reformbedarf bei der 
Geldwäschebekämpfung und der Zusammenarbeit 
mit ausländischen Steuerbehörden.

5	� Vgl. www.taxcompact.net/documents/Addis-Tax-Initiative_
Declaration.pdf.

6	 Vgl. Kar/Spanjers (2015).
7	 Vgl. http://www.financialsecrecyindex.com/

http://www.taxcompact.net/activities-events/addis-tax-initiative.html
http://www.taxcompact.net/activities-events/addis-tax-initiative.html
http://www.taxcompact.net/documents/Addis-Tax-Initiative_Declaration.pdf
http://www.taxcompact.net/documents/Addis-Tax-Initiative_Declaration.pdf
http://www.financialsecrecyindex.com/
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Mittel der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit

Zur Umsetzung der 2030-Agenda werden für viele 
Länder neben den in den einzelnen SDGs formulier-
ten Maßnahmen und den inländischen Staatsein-
nahmen weiterhin auch die Mittel der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit nötig sein. Bereits 
1970 hatten die sog. Industrieländer das Versprechen 
abgegeben, 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkom-
mens (BNE) für die Finanzierung der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit bereitzustellen. Diese 
Quote ist bislang nur von einigen wenigen Regierun-
gen erreicht worden – ein Faktor, der die Verhandlun-
gen über Verteilung der finanziellen Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsprogrammen seit Jahren belastet. Nur 
sechs Länder haben 2015 ihre ODA-Zusagen einge-
halten: Dänemark, Großbritannien, Luxemburg, die 
Niederlande, Norwegen und Schweden.

Die OECD hat am 13. April 2016 die vorläufigen Zah-
len für die Mitglieder ihres Entwicklungsausschusses 
(Development Assistance Committee, DAC) für 2015 
herausgegeben. Demnach sind ihre ODA-Ausgaben 
gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent gestiegen 
(wechselkurs- und inflationsbereinigt). In absoluten 
Zahlen ist die ODA allerdings von 137,2 Mrd. US-Dol-
lar (2014) auf 131,6 Mrd. US-Dollar (2015) gesunken. 
Der scheinbare Widerspruch hat seine Ursache im 
gestiegenen US-Dollar-Kurs. 

Die ODA-Quote der OECD-DAC-Mitglieder (der Anteil 
der ODA am Bruttonationaleinkommen (BNE)) stag-
niert damit bei 0,3 Prozent (vgl. Tabelle 2.23.1).

Hauptgrund für den Anstieg der ODA-Zahlen war die 
verstärkte Anrechnung der Kosten für Flüchtlinge 
in den Aufnahmeländern. Die DAC-Regeln erlauben 
die Anrechnung von Aufwendungen öffentlicher 
Stellen für den Unterhalt, die Versorgung, medi-
zinische Leistungen und Leistungen für (Grund-)
Bildung von Personen aus sog. Entwicklungsländern, 
die vor Verfolgung, Krieg oder schweren Unruhen 
fliehen. Anrechenbar sind die ersten zwölf Monate 
des Aufenthalts. Die angerechneten inländischen 
Kosten für Flüchtlinge stiegen OECD-weit von 6,6 auf 
zwölf Mrd. US-Dollar und machen damit 9,1 Prozent 
der gesamten ODA aus. Rechnet man diese Kosten 
heraus, ist die ODA real um nur 1,7 Prozent gestiegen, 

in absoluten Zahlen sogar dramatisch gesunken: 
Ohne die angerechneten Kosten für Flüchtlinge be-
trug die ODA 2014 130,6 Mrd. US-Dollar. 2015 waren 
es nur noch 119,6 Mrd. US-Dollar. Auch die von der 
Bundesregierung an die OECD gemeldete ODA stieg 
infolge der Flüchtlingskosten massiv. Sie betrug 2015 
17,8 Mrd. US-Dollar gegenüber 16,6 Mrd. US-Dollar 
2014 (eine Steigerung der ODA-Quote von 0,42 auf 
0,52 Prozent). Als ODA-anrechenbare Ausgaben für 
Flüchtlinge wurden 2014 noch 171 Mio., 2015 2,993 
Mrd. US-Dollar gemeldet. Das entspricht rund einem 
Sechstel der gesamten deutschen ODA. Dabei wurden 
in der Meldung für 2015 vor allem die Bereiche Unter-
kunft und Versorgung (v.a. nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz) sowie (Grund-)Bildung durch Kitas, 
Schulen und Sprach-/Integrationskurse berücksich-
tigt. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die 
ODA-anrechenbaren Leistungen für Flüchtlinge nicht 
gleichzusetzen sind mit der Gesamtheit der Leistun-
gen von Bund, Ländern und Kommunen insgesamt. 
Die Zahlen für 2015 beziehen sich auf bereits aner-
kannte Asyl-Antragsteller/innen. Für das Berichtsjahr 
2016 wird Deutschland wie andere OECD-Geberländer 
auf die Antragssteller/innen und nicht mehr auf die 
Zahl der anerkannten Anträge abstellen. Nicht be-
rücksichtigt werden bereits Anträge aus sogenannten 
„sicheren Herkunftsländern.“8

Selbstverständlich ist es dringend erforderlich, 
die Versorgung und Integration von Flüchtlingen 
in Deutschland ausreichend zu finanzieren und 
insbesondere die Kommunen dazu besser finanziell 
auszustatten. Es ist allerdings irreführend, diese 
Mittel als ODA zu deklarieren. Zivilgesellschaftliche 
Organisationen kritisieren seit Jahren diese Praxis. 
Die zusätzlichen Aufgaben im Bereich der Flücht-
lingsarbeit sollten durch zusätzliche Mittel finanziert 
werden. Das gilt auch für die Mittel des BMZ zur 
Bekämpfung von Fluchtursachen, unter anderem 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Ihre 
Erhöhung ist dringend angezeigt und darf nicht auf 
Kosten anderer Aufgaben der 2030-Agenda erfolgen.

8	� Vgl. BMZ (2016): Bericht des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) an den Haushalts-
ausschuss des Deutschen Bundestages. Anlage zu BMF-Vorlage 
29/16 vom 6. April 2016. Berlin.
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Land
ODA (in Mio. 
US-Dollar)

ODA-Quote (in 
Prozent des 
BNE)

Veränderung 
ODA 2015 zu 
2014 in Prozent

Ausgaben für 
Flüchtlinge im 
Inland (in Mio. 
US-Dollar)

Ausgaben für 
Flüchtlinge in 
Prozent der 
Gesamt-ODA

Veränderung 
ODA 2015 zu 
2014 in Prozent 
ohne Kosten 
für Flüchtlinge

Australien 3.222 0,27 -11,1 - - -11,1

Belgien 1.894 0,42 -7,8 228 12,0 -12,2

Dänemark 2.566 0,85 0,8 397 15,5 -6,8

Deutschland 17.779 0,52 25,9 2.993 16,8 5,8

Finnland 1.292 0,56 -5,7 39 3,0 -7,7

Frankreich 9.226 0,37 2,8 374 4,0 3,4

Griechenland 282 0,14 38,7 58 20,6 20,5

Großbritannien 18.700 0,71 3,2 408 2,2 2,1

Irland 718 0,36 1,9 1 0,1 1,8

Island 39 0,24 11,3 3 7,1 11,0

Italien 3.844 0,21 14,2 982 25,5 7,5

Japan 9.320 0,22 12,4 0 0,0 12,4

Kanada 4.287 0,28 17,1 213 5,0 17,3

Korea 1.911 0,14 8,3 - - 8,3

Luxemburg 361 0,93 -1,2 - - -1,2

Neuseeland 438 0,27 1,7 17 3,8 1,9

Niederlande 5.813 0,76 24,4 1.326 22,8 15,4

Norwegen 4.278 1,05 8,7 463 10,8 2,5

Österreich 1.207 0,32 15,4 324 26,8 -7,4

Polen 442 0,10 16,8 9 2,1 14,3

Portugal 306 0,16 -16,1 1 0,4 -16,3

Schweden 7.092 1,40 36,8 2.397 33,8 9,9

Schweiz 3.538 0,52 6,7 473 13,4 7,1

Slowakei 86 0,10 23,3 2 2,0 22,3

Slowenien 62 0,15 21,1 6 9,0 10,3

Spanien 1.604 0,13 1,5 32 2,0 0,4

Tschechien 202 0,12 11,4 15 7,2 9,3

USA 31.076 0,17 -7,0 1.206 3,9 -7,2

Gesamt 131.586 0,30 6,9 11.965 9,1 1,7

Quelle: www.oecd.org/dac/stats/ODA-2015-detailed-summary.pdf 

Tabelle 2.23.1
ODA-Zahlen und angerechnete Ausgaben für Flüchtlinge 2015

http://www.oecd.org/dac/stats/ODA-2015-detailed-summary.pdf
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Vom 0,7-Ziel bleibt die deutsche ODA auch nach An-
rechnung der Kosten für Flüchtlinge weit entfernt, 
auch wenn der Etat des BMZ 2016 um 893 Millionen 
Euro auf 7,407 Mrd. Euro aufgestockt wurde. Dies 
ist nach Angabe des BMZ der höchste Zuwachs seit 
Gründung des Ministeriums. 2017 sollen die Mittel 
des BMZ in geringerem Umfang steigen, nach 2017 
sogar wieder leicht fallen bzw. stagnieren  
(vgl. Tabelle 2.23.2).

Klimafinanzierung

Bei der 21. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarah-
menkonvention (Conference of the Parties, COP21) 
in Paris im November und Dezember 2015 haben 
sich die Regierungen nach Verabschiedung der 
2030-Agenda auf einen zweiten wichtigen Baustein 
der Nachhaltigkeitsagenda geeinigt. Das sog. Paris 
Agreement soll das 2020 auslaufende Kyoto-Protokoll 
ersetzen und setzt unter anderem das Ziel, die globa-
le Erwärmung durch den von Menschen verursach-
ten Klimawandel auf 1,5 bzw. 2°C über dem vorindus-
triellen Niveau zu begrenzen – vor allem durch eine 
Begrenzung der Emissionen – und Anpassungsmaß-
nahmen an die nicht mehr zu vermeidenden Folgen 
zu treffen (vgl. auch Kapitel 2.10 dieses Berichts). Die 
Emissionsreduktion sowie die Anpassungsmaßnah-
men werden mit finanziellen Belastungen (aber auch 
möglichen Kosteneinsparungen) einhergehen.

So ist es enttäuschend, dass der Pariser Gipfel keine 
Fortschritte in der Frage der Klimafinanzierung 
brachte. Die Länder des Nordens hatten sich be-
reits bei der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 
verpflichtet, ab dem Jahr 2020 100 Mrd. US-Dollar 
pro Jahr für Klimaschutzmaßnahmen in den sog. 
Entwicklungsländern bereit zu stellen. Sie sollen 
allerdings nicht nur aus öffentlichen sondern auch 
aus privaten Quellen kommen. Ein Teil dieser Mittel 
soll über den zu diesem Zweck geschaffenen Green 
Climate Fund abgewickelt werden.9 Bislang verfügt 
dieser Fonds aber lediglich über Finanzierungszu-
sagen in Höhe von 9,9 Mrd. US-Dollar.10 Die Bundes-

9	 Vgl. http://news.gcfund.org/.
10	� Vgl. http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker. 

Stand 23. Mai 2016.

regierung hat davon etwas mehr als zehn Prozent 
(1.003 Millionen Euro) zugesagt. Nach wie vor besteht 
damit eine enorme Finanzierungslücke. Die Länder 
des Südens hatten aus diesem Grund verlangt, in das 
Pariser Abkommen verbindliche Finanzierungsver-
pflichtungen sowie einen Zeitplan für die Erfüllung 
des 100-Milliarden-Ziels aufzunehmen.

Die EU, die USA und ihre Verbündeten setzen zur 
Schließung der Finanzierungslücke verstärkt auf die 
Mobilisierung privaten Kapitals. Dies erklärt auch 
die Entscheidung des Direktoriums des Green Clima-
te Fund vom Juli 2015, die Deutsche Bank als erste 
private Durchführungsorganisation zu akkreditie-
ren. Damit kann die Deutsche Bank Mittel aus dem 
Fonds erhalten, um sie als Finanzintermediär, ggf. 
gemischt mit eigenen Mitteln, für klimafreundliche 
Investitionen zur Verfügung zu stellen. Ein breites 
Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen, hat 
diese Entscheidung heftig kritisiert. Für sie ist die 
Partnerschaft mit einer Bank, die in diverse Skanda-
le verwickelt ist und weiterhin als einer der weltweit 
größten Finanziers von Kohleprojekten gilt, ein fal-
sches Signal und schadet der Reputation des Fonds.11

„Private“ Formen der Finanzierung

Es besteht Konsens darüber, dass den Anforderungen 
einer universellen Nachhaltigkeitsagenda allein mit 
den „traditionellen“ staatlichen Mitteln nicht mehr 
zu begegnen ist. Wirklich neu ist diese Erkenntnis 
allerdings nicht. „Nachhaltige Entwicklung“ wurde 
noch nie allein aus staatlichen Mitteln finanziert, 
sondern sowohl aus öffentlichen Einnahmen als 
auch den Investitionen der Zivilgesellschaft und des 
Privatsektors.

11	� Vgl. „Green Climate Fund Accreditation of Deutsche Bank Sparks 
Concern about Integrity and Reputation of Fund” (http://us.boell.
org/2015/07/09/green-climate-fund-accreditation-deutsche-
bank-sparks-concern-about-integrity-and).

http://news.gcfund.org/
http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker
http://us.boell.org/2015/07/09/green-climate-fund-accreditation-deutsche-bank-sparks-concern-about-integrity-and
http://us.boell.org/2015/07/09/green-climate-fund-accreditation-deutsche-bank-sparks-concern-about-integrity-and
http://us.boell.org/2015/07/09/green-climate-fund-accreditation-deutsche-bank-sparks-concern-about-integrity-and
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Um den Beitrag der Privatwirtschaft für nachhaltige 
Entwicklung in diesem Sinne sicherzustellen, emp-
fiehlt die Aktionsagenda von Addis Abeba neben tra-
ditionellen Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 
(z.B. verbesserter Zugang zu Finanzdienstleistungen 
und Krediten, Stärkung von Kapitalmärkten in Län-
dern des globalen Südens, Aufbau von Kapazitäten, 
Bereitstellung von Kreditausfallgarantien, Rücküber-
weisungen von Arbeitsmigrant/innen) diverse Inst-
rumente der Investitionsförderung. Dabei stehen v.a. 
Investitionen in die Infrastruktur in den Ländern des 
globalen Südens im Zentrum. 

Um Problemen und möglichen Interessengegensätzen 
bei der Finanzierung dieser Investitionen zu begeg-
nen, formuliert die Aktionsagenda von Addis Abeba 
die Schaffung eines Globalen Infrastrukturforums. 
Es soll aufbauend auf bestehenden Mechanismen 
und unter Führung der multilateralen Entwicklungs-
banken dafür sorgen, dass die vorhandenen Investi-
tions-Förderungsinstrumente bzw. Investitionsfonds 
besser koordiniert und aufeinander abgestimmt 
werden und die verschiedenen Akteure, von natio-
nalen Entwicklungsbanken bis hin zu multilateralen 
Organisationen, besser zusammenarbeiten. 

Große Bedeutung wird der Kombination öffentlicher 
und privater Mittel beigemessen. Diese Zusammenar-
beit kann grundsätzlich zwei Formen annehmen: Ein 
Zusammenwirken öffentlicher und privater Akteure 
bei der Bereitstellung von Finanzmitteln (sog. blend-

ed finance) oder aber die gemeinsame Durchführung 
von Projekten und Programmen im Rahmen von 
öffentlich-privaten Partnerschaften (vgl. zu letzterem 
Kapitel 2.13).

Blended finance spielt beispielsweise eine große Rolle 
bei der Absicherung riskanter Kredite durch öffentli-
che Bürgschaften, wie sie die Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA) vergibt und die in Deutsch-
land ihre Entsprechung in den sogenannten Her-
mes-Bürgschaften haben. Sie kann aber auch andere 
Formen annehmen, wie die Mischung von privaten 
und öffentlichen Krediten zu unterschiedlichen Kon-
ditionen, um so Ausfallrisiken zu reduzieren und die 
Rentabilität von ansonsten schwer zu realisierenden 
Projekten für die privaten Investoren sicherzustellen. 
Außerdem gibt es eine große Nähe der Instrumente 
der blended finance zu Hebelinstrumenten (sog. lev-
eraging), die für Gelder aus der öffentlichen Entwick-
lungszusammenarbeit vorgesehen sind.

Ein Beispiel für ein derartiges innovatives Instru-
ment ist die bereits beim G7-Gipfel in Elmau von der 
Bundesregierung vorgestellte Climate Risk Insurance 
Initiative. Sie hat zum Ziel, Menschen und Länder im 
globalen Süden gegen die akuten Folgen des Klima-
wandels, zum Beispiel extreme Wetterphänomene, 
zu versichern. Weil hierfür aber wegen mangelnder 
Renditeaussichten kein funktionierender Markt 
besteht (v.a. wegen der großen Schadenswahr-
scheinlichkeit), hat die Initiative zum Ziel, es für 

(in Millionen Euro)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ist Soll Plafond

6.513,656 7.406,751 7.955,172 7.923,315 7.923,012 7.923,012

Veränderung  
gegenüber Vorjahr  
(in Prozent) +13,7 +7,4 -0,4 ±0,0 ±0,0

Tabelle 2.23.2
�Entwicklung des BMZ-Etats 2015-2020

Quelle: BMF (2016) 
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Versicherungsunternehmen rentabel zu machen, 
Produkte für direkte bzw. indirekte Versicherungen 
in Ländern des Südens zu entwickeln. Das BMZ stellt 
dafür eine Anschubfinanzierung von 150 Mio. Euro 
zur Verfügung, die vor allem zur Absicherung des 
Ausfallrisikos der Versicherer dienen sollen. Ent-
wickelt wurde das Konzept von der Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Kooperation 
mit der Kreditanstalt für Wideraufbau (KfW) und 
dem Rückversicherungskonzern Munich Re.12

Ein weiterer Trend, der sowohl in der Aktionsagenda 
von Addis Abeba als auch in der 2030-Agenda zum 
Ausdruck kommt, besteht im Wachstum von globalen 
Partnerschaften und Multistakeholder-Initiativen 
öffentlicher und privater Akteure (nicht zu verwech-
seln mit den projektbezogenen PPPs). Derartige glo-
bale Initiativen sind in den vergangenen Jahren wie 
Pilze aus dem Boden geschossen. Sie basieren auf der 
Erkenntnis, dass Regierungen nicht die einzigen Ak-
teure in der internationalen Zusammenarbeit sind. 
Vielmehr sollen sie im Zusammenspiel mit internati-
onalen Organisationen, mit der Zivilgesellschaft und 
vor allem mit der Privatwirtschaft zusammenarbei-
ten, um die großen globalen Probleme gemeinsam zu 
lösen. Um diese Kooperationen nicht in der überall 
vermuteten Bürokratie und Inflexibilität inter-
gouvernementaler Strukturen ersticken zu lassen, 
werden sie in der Regel außerhalb des bestehenden 
multilateralen Systems angelegt und sollen prag-
matisch, lösungsorientiert, flexibel, effizient, und 
unbürokratisch agieren.

Bislang wurden diese Erwartungen nicht eingelöst. 
Es ist noch nicht einmal belegt, ob durch die globalen 
Initiativen tatsächlich in großem Umfang neue und 
zusätzliche Mittel generiert wurden, geschweige 
denn die selbstgesteckten inhaltlichen Ziele erreicht 
wurden. Dagegen besteht die Gefahr, dass durch sie 
der politische Koordinierungsbedarf eher wächst, 
die Zersplitterung des internationalen Systems 
weiter befördert und bestehende UN-Organisationen 
geschwächt werden.13

12	 Zu den Details, vgl. GIZ (2015).
13	 Vgl. dazu ausführlich Adams/Martens (2015), v.a. Kapitel 6.

Für Enttäuschung bei zivilgesellschaftlichen Grup-
pen sorgt weiterhin die fehlende Umsetzung von 
Plänen, über innovative Wege neue Einnahmemög-
lichkeiten für die öffentliche Hand zu schaffen. Im 
Gespräch ist dabei unter anderem die Finanztrans-
aktionssteuer (FTT) und eine Abgabe auf Flugtickets. 
Von diesen Ansätzen scheint sich die internationale 
Gemeinschaft weitgehend verabschiedet zu haben. 
Zwar werden innovative Finanzierungsquellen z.B. 
in der Aktionsagenda von Addis Abeba noch er-
wähnt, der Begriff wird allerdings umdefiniert und 
nun dazu gebraucht, die hier erwähnten Instrumente 
der Verknüpfung öffentlicher und privater Finanz-
mittel zu beschreiben.

Immerhin scheint es innerhalb der EU in Sachen Fi-
nanztransaktionssteuer voran zu gehen. Im Rahmen 
der sog. Verstärkten Zusammenarbeit haben sich im 
Dezember 2015 zehn Regierungen im Grundsatz auf 
die Definition der Steuerbasis für eine FTT geeinigt 
und den Abschluss der Verhandlungen im Juni 2016 
vereinbart. Zusammen kommen die zehn Regierun-
gen auf immerhin 60 Prozent der EU-Wirtschaftsleis-
tung, darunter auch Deutschland.14

Hehre Ziele – und steinige Wege zu ihrer Realisierung

Im April 2016 fand in New York die erste Regie-
rungs-Tagung zu den Umsetzungsmitteln für die 
2030-Agenda im Rahmen des neu geschaffenen 
Financing for Development Forums statt. Das 
Forum soll sowohl die Umsetzung der Ergebnisse 
der Addis Abeba-Konferenz, als auch der entspre-
chenden Beschlüsse der 2030-Agenda überprüfen. 
Diesem Anspruch wurde das Forum bei seinem 
ersten Zusammentreffen allerdings nicht gerecht. 
Anstatt Standards für die nächsten Jahre zu setzen 
und sich über Inhalte und Formen der Überprüfung 
zu verständigen verharrten die Regierungen in 
wechselseitigen Vorwürfen und konnten sich noch 

14	  �Für aktuelle Informationen, siehe www.steuer-gegen-armut.
org/politisches/europa/verstaerkte-zusammenarbeit.html. Zur 
Drucklegung dieses Berichts war der Erfolg bzw. Misserfolg der 
Verhandlungen über die FTT im Rahmen der Verstärkten Zusam-
menarbeit – auch wegen der anstehenden Abstimmung über den 
Verbleib Großbritanniens in der EU – noch nicht abzusehen.

http://www.steuer-gegen-armut.org/politisches/europa/verstaerkte-zusammenarbeit.html
http://www.steuer-gegen-armut.org/politisches/europa/verstaerkte-zusammenarbeit.html
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nicht einmal darauf einigen, wie die Ergebnisse der 
FfD-Konferenz kaum neun Monate zuvor zu interpre-
tieren seien. Entsprechend kurz sind die ausgehan-
delten Beschlüsse.15 Es bleibt zu hoffen, dass es sich 
dabei nur um Startschwierigkeiten handelt. Denn 
ohne eine konsequent vorangetriebene und effektiv 
finanzierte Umsetzungsagenda wird die 2030-Agenda 
ein schönes Dokument von nur begrenzter Durchset-
zungsfähigkeit bleiben.

15	 Vgl. United Nations (2015).

Wolfgang Obenland ist Pro-

grammkoordinator des Global 

Policy Forum.
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Die seit einigen Jahren wieder auflebende wissen-
schaftliche und politische Debatte um die richtigen 
Maßstäbe für ein individuell, gesellschaftlich und 
ökologisch „gutes Leben“ erhält durch den Prozess 
der „Sustainable Development Goals“ (SDGs) wei-
teren Aufwind. Die zahlreichen Veranstaltungen, 
Veröffentlichungen und Verhandlungen, die schlus-
sendlich zur Verabschiedung der „2030-Agenda für 
Nachhaltige Entwicklung“ geführt haben,1 waren im 

1	� Resolution A/Res/70/1 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 25. September 2015.

Den Fortschritt „nachhaltiger Entwicklung“ messen
Indikatoren und Ideologien

VON GEORG STOLL

Wesentlichen eine Suche nach gemeinsamen Maß-
stäben, um angemessene Antworten auf die Frage 
zu finden, wie die Befreiung der Menschheit von der 
Tyrannei der Armut zusammen mit der Heilung und 
Bewahrung des Planeten Erde gelingen kann – um 
die etwas pathetische Diktion der Präambel der 
VN-Resolution aufzugreifen. Dass diese Suche mit 
der Einigung auf die insgesamt 169 Zielvorgaben, die 
sich auf die 17 Oberziele der Agenda verteilen, nicht 
abgeschlossen ist, macht die letzte dieser Zielvor-
gaben deutlich, in der sich die unterzeichnenden 
Staaten darauf verpflichten, „Bis 2030 auf den beste-
henden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße 

Die neun Dimen
sionen des Brutto
nationalglücks.
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für nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten, die das 
Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den Aufbau der 
statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer 
unterstützen“ (SDG 17.19).

Dieses Zitat lässt zweierlei erkennen:

1.	 �Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) spielt als einziger 
explizit genannter Maßstab offenbar eine zentrale 
Rolle, die auch durch die SDG-Agenda nicht grund-
sätzlich angetastet wird, da die neuen Maßstäbe 
das BIP nur ergänzen, nicht aber überflüssig 
machen sollen.

2.	 �Die Notwendigkeit ergänzender Fortschrittsmaße 
macht allerdings klar, dass das BIP nicht (mehr) 
den Anspruch erheben kann, alleiniges Maß für 
den Fortschritt an nachhaltiger Entwicklung zu 
sein.

Das Bruttoinlandsprodukt

Das Bruttoinlandsprodukt geht wie das mit ihm ver-
wandte Bruttonationaleinkommen (BNE) bzw. dessen 
Vorläufer, das Bruttosozialprodukt (BSP), in seiner 
Entstehung auf die Zeit der Wirtschaftskrise in den 
Vereinigten Staaten in den dreißiger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts zurück. Sein Zweck bestand 
darin, der Politik eine Art Frühwarnsystem an die 
Hand zu geben, um in Zukunft rechtzeitig auf wirt-
schaftliche Fehlentwicklungen reagieren zu können. 
Indem das BIP mit einer einheitlich anwendbaren 
Methode die in Marktpreisen berechnete Wertschöp-
fung darstellt, die eine bestimmte Volkswirtschaft 
in einem bestimmten Jahr durch die Produktion 
von Waren und Dienstleistungen erzielt hat, erlaubt 
es Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern 
ebenso wie zwischen verschiedenen Zeitabschnitten. 
Die letztgenannte Möglichkeit, Trends innerhalb 
einer Volkswirtschaft abzulesen, hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass das BIP zum maßgeblichen 
Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung eines Landes avancierte. Unter der lange Zeit 
unhinterfragten Voraussetzung, dass eine Zunahme 
der Produktion marktgängiger Waren und Dienst-
leistungen zugleich eine Zunahme des allgemeinen 
Wohlstands bedeute, entwickelte sich das BIP seit den 
1950er Jahren zum vorherrschenden Maßstab für 

die richtige Orientierung von Wirtschaft und Politik. 
In der Praxis ist das bis heute so geblieben. In dieser 
Rolle bestimmte und bestimmt das BIP nationale und 
internationale Wirtschaftspolitiken, gerade auch im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, in der 
das BIP (pro Kopf) als Zugangskriterium für Entwick-
lungszusammenarbeit und als mannigfache Zielvor-
gabe dient.

In der theoretischen Auseinandersetzung und in 
der öffentlichen Debatte wurde der Glaube an diese 
starke Stellung des BIP (oft in Relation zur Einwoh-
nerzahl als sogenanntes Pro-Kopf-Einkommen) als 
eines universalen Wohlstandsindikators allerdings 
spätestens seit den 1970er Jahren immer wieder er-
schüttert. Die Kritik zielt dabei nicht so sehr auf den 
Indikator selbst, sondern vor allem auf die in seiner 
Verwendung zu Tage tretende Gleichsetzung eines 
bestimmten Verständnisses von Wirtschaft (als un-
unterbrochener Steigerung der in Geld gemessenen 
Wertschöpfung durch die Produktion marktgängiger 
Waren und Dienstleistungen) mit gesamtgesellschaft-
lichem Wohlstand. Die Defizite dieser Gleichsetzung, 
die in ihrer Wirklichkeitsverweigerung häufig ideo-
logische Züge annimmt, sind wiederholt beschrieben 
worden.2 Sie sollen deshalb an dieser Stelle nur kurz 
aufgelistet werden:

❙❙ �Als aggregierte Größe macht das BIP keine Aus-
sage über die Verteilung des als Gesamtsumme 
ermittelten Einkommens in einer Volkswirtschaft. 
Wie zahlreiche Untersuchungen zeigen, hat die 
Einkommensverteilung aber erheblichen Einfluss 
auf subjektive wie objektive Parameter gesell-
schaftlichen Wohlstands.

❙❙ �Öffentliche Leistungen werden vom BIP in ihrer 
Kostendimension erfasst, jedoch nicht adäquat in 
ihrem Beitrag zur Lebensqualität (z.B. öffentliche 
Sicherheit, Gesundheitsvorsorge etc.).

❙❙ �Durch den Bezug auf den Geldwert als gemeinsa-
mer Basis für die Aggregierung unterschiedlicher 
Güter ist das BIP blind für alle außerhalb von 
Märkten erbrachten Leistungen wie z.B. häusliche 

2	 Z.B. Martens/Obenland (2015), S. 10f; oder Paqué (2011), S. 7.



145

3.1Nachhaltigkeit messen

oder ehrenamtliche Tätigkeiten, die aber in erheb-
lichem Maß zum gesellschaftlichen Wohlstand 
beitragen.

❙❙ �Der Geldwert als Einheit des BIP lässt ebenfalls 
keine Rückschlüsse auf den Beitrag der damit 
erfassten Güter für die Lebensqualität zu. In der 
Gleichung BIP-Wachstum gleich Wohlstandszu-
wachs wäre beispielsweise die Notwendigkeit, 
nach einem Unfall ein neues Fahrzeug anzuschaf-
fen, ein Wohlstandsgewinn.

❙❙ �Die Beschränkung auf den Geldwert bringt auch 
mit sich, dass nicht-materielle Faktoren gesell-
schaftlichen Wohlstands im BIP nicht abgebildet 
werden können. Das BIP ist blind für nicht-materi-
elle Dimensionen subjektiven Wohlbefindens.

❙❙ �Als Flussgröße erfasst das BIP den innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums erwirtschafteten Umsatz, 
nicht jedoch den über diesen Zeitraum hinaus 
bestehenden Kapitalstock und dessen Verände-
rungen. Damit lässt das BIP den fortschreitenden 
systematischen Raubbau an Natur- oder Sozialka-
pital völlig unberücksichtigt.

Die wenigen Bezugnahmen auf das BIP im Rahmen 
des Katalogs der 17 SDGs lassen insgesamt das Bemü-
hen erkennen, einige der hier aufgezählten Defizite 
zu berücksichtigen. So wird im Zielvorgabe 8.1 das 
explizit geforderte Wirtschaftswachstum insbeson-
dere auf die Gruppe der Least Developed Countries 
bezogen und damit die globale Ungleichverteilung 
thematisiert. Im Zielvorgabe 11.5 wird das globale 
BIP in Relation zu Katastrophenschäden gesetzt, für 
die es von sich aus blind wäre. Und das letzte Wort 
hat dann in Zielvorgabe 17.19 die bereits zitierte 
Aufforderung, komplementäre Fortschrittsmaßstäbe 
zu entwickeln. Dennoch findet eine grundsätzliche 
Auseinandersetzung mit einem an das Wachstum des 
BIP gekoppelten Wirtschafts- und Wohlstandsver-
ständnisses in der 2030-Agenda nicht statt, wie schon 
die durchgängige unkritische Verwendung des Be-
griffs „nachhaltige Entwicklung“ zeigt, der für viele 
Autoren einen Widerspruch in sich darstellt.3

3	 Vgl. Castillo (2015), S. 22–24.

Ergänzende Maßstäbe

Alternative Fortschrittsmaßstäbe sind in den 
vergangenen Jahrzehnten von wissenschaftlichen, 
politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren in 
großer Zahl erstellt worden. Sie zielen auf die lokale, 
nationale, regionale oder globale Ebene und arbei-
ten mit einigen wenigen bis zu mehreren hundert 
Indikatoren, die entweder zu einer einzigen Kenn-
größe zusammengefasst werden oder aber in einem 
Set separat bestehen bleiben. Gemeinsam ist all 
diesen neuen Maßstäben das Bemühen, Anliegen (v.a. 
soziale und ökologische) aufzugreifen und messbar 
zu machen, die für die Erhebung des „Wohlstands“ 
einer Gesellschaft von hoher Relevanz sind, aber 
nicht von dem bislang dominanten Indikator des 
BIP erfasst werden. An der Wurzel dieses Bemühens 
liegt somit ein anderes Verständnis von „Wohlstand“, 
das die vorherrschende Engführung auf Produktion 
und Konsum marktfähiger Güter mehr oder weniger 
grundsätzlich in Frage stellt.

Um sich gegen die Dominanz des etablierten BIP als 
Wohlstandsindikator behaupten zu können, ste-
hen die verschiedenen Initiativen zu alternativen 
Maßstäben vor zwei großen Herausforderungen: Sie 
müssen ihr eigenes breiteres Wohlstandsverständ-
nis plausibel und mehrheitsfähig machen. Und sie 
müssen methodische Wege aufzeigen, wie dieses 
Verständnis mit Hilfe von Indikatoren oder anderen 
Instrumenten so erfasst werden kann, dass Unter-
schiede und Veränderungen zuverlässig erkennbar 
und vergleichbar werden, um in politische Entschei-
dungsprozesse einfließen zu können. 

Diese beiden Herausforderungen stehen in einem 
Spannungsverhältnis: Die angestrebte Definition von 
Wohlstand soll möglichst umfassend sein, die den 
Wohlstand messenden Indikatoren hingegen sollen 
möglichst übersichtlich sein. Erschwerend (und be-
reichernd) kommt hinzu, dass diese Suche sich ange-
sichts globaler Zusammenhänge nicht auf lokale oder 
nationale Räume beschränken lässt, sondern notwen-
digerweise das Feld des interkulturellen Dialogs be-
treten muss. Die damit verbundenen Unsicherheiten 
werden beispielsweise in der Vielzahl der Begriffe 
deutlich, mit denen der Inhalt des Ziel erfasst werden 
soll, der seine Selbst-Verständlichkeit verloren hat: 
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Wohlstand, Wohlfahrt, Lebensqualität, Fortschritt, 
Entwicklung, Modernisierung, gutes Leben, besseres 
Leben, gut leben, Glück, Zufriedenheit etc.

In Deutschland artikulieren sich diese Suchbewegun-
gen in zahlreichen Forschungsprojekten, Veröffent-
lichungen, Veranstaltungen und Institutionen. Hier 
werden internationale Debattenbeiträge zu alternati-
ven Wohlstandsmaßstäben aufgegriffen sowie eigene 
nationale und subnationale Maßstäbe erarbeitet. Aus 
der Vielzahl dieser Initiativen sollen hier nur einige 
wenige exemplarisch aufgezählt werden: 4

❙❙ �Ecological Footprint: Das Konzept des ökologischen 
Fußabdrucks versucht mit einer komplexen 
Methode, den Umweltverbrauch von Menschen da-
durch anschaulich zu machen, dass die zur natür-
lichen Regeneration der verbrauchten Ressourcen 
nötige Land- und Wasserfläche berechnet wird.

❙❙ �Human Development Index: Der HDI wird seit 1990 
vom UNDP als Entwicklungsmaßstab in Form 
eines Länderrankings veröffentlicht. Er basiert 
auf dem capabilities-Ansatz von Amartya Sen und 
wurde zwischenzeitlich mehrfach überarbeitet.

❙❙ �Better Life Index: Bei diesem Maßstab, der seit 
2011 von der OECD veröffentlicht wird, handelt es 
sich eigentlich nicht um einen Index, sondern um 
ein Set von Indikatoren, die zu elf verschiedenen 
Dimensionen aggregiert werden. Nutzer können 
diese Dimensionen nach ihren eigenen Prioritäten 
gewichten, um so zu nationalen Gesamtbewertun-
gen zu gelangen.

❙❙ �Gross National Happiness: Seit 2008 in der Verfas-
sung von Bhutan als Staatsziel verankert, wird das 
Bruttonationalglück in regelmäßigen Abständen 
durch repräsentative nationale Erhebungen in 
neun Themenfeldern zu einem Index zusam-
mengefasst, der Glück nicht nur in seinen indivi-
duellen sondern auch kollektiven Dimensionen 
erfassen soll.

4	� Eine ausführlichere systematische Darstellung und Diskussion 
findet sich in Martens / Obenland (2015), S. 11–33.

❙❙ �Buen Vivir: Als indigenes Konzept des Zusammen-
lebens in Gemeinschaft mit anderen und mit der 
Natur wurde „sumak kawsay“ (Quechua) bzw. 
„suma qamaña“ (Aymara) als Staatsziel in die Ver-
fassungen von Ecuador (2008) und Bolivien (2009) 
aufgenommen, ohne allerdings bislang mit Hilfe 
von Indikatoren operationalisiert worden zu sein. 
Der Abstand zu den in westlicher Denktradition 
entwickelten Vorstellungen von Wohlstand ist hier 
besonders groß – und macht spürbar, wie voreilig 
Universalisierungsansprüche dieser Vorstellun-
gen sind.

❙❙ �Nationaler Wohlfahrtsindex: Der NWI wurde 2009 
erstmals von zwei wissenschaftlichen Einrichtun-
gen in Heidelberg und Berlin entwickelt und liegt 
seit 2013 in einer überarbeiteten Fassung vor. Der 
Index setzt sich aus 20 ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Variablen zusammen, die ge-
wichtet werden und entweder positiv oder negativ 
in die Gesamtwertung eingehen. Diese Methodik 
wird sowohl auf Deutschland insgesamt als auch 
auf einige Bundesländer angewandt.

❙❙ �Nationaler WohlstandsIndex: Seit 2012 veröffent-
licht das Marktforschungsinstitut Ipsos einen 
Index für Deutschland (NAWI-D), in dem die vier 
Säulen ökonomischer, ökologischer, gesellschaftli-
cher und individueller Wohlstand aus repräsenta-
tiven Bürgerbefragungen erhoben werden. Auch 
die Gewichtung der einzelnen Säulen wird aus den 
Befragungsergebnissen gewonnen.

❙❙ �Wohlstandsquintett: Mit dem Wohlstandsquintett 
fasst das Denkwerk Zukunft seit 2011 für Deutsch-
land und die anderen EU-Länder fünf gleich 
gewichtete Messgrößen (darunter ein subjektiv 
erhobener Indikator zu gesellschaftlicher Aus-
grenzung) zu einem Index zusammen.

Diese unvollständige Auswahl macht deutlich: Es 
herrscht kein Mangel an Vorschlägen für Alternati-
ven zu einem einseitig am BIP orientierten Verständ-
nis von gesellschaftlichem Wohlstand. 

Um jedoch dessen anhaltende Dominanz in Medien, 
Politik und Wirtschaft zu beseitigen, bedarf es neben 
der Klärung methodologischer Fragen vor allem ei-
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ner gesellschaftlichen Debatte über die Dimensionen, 
Folgen, Zielkonflikte und Prioritäten des Strebens 
nach „Wohlstand“ („gutem Leben“ etc.) in einer glo-
bal vernetzten Welt.

Drei Orte bieten sich in Deutschland für eine solche 
Debatte in besonderem Maße an, da sie bereits auf 
einem politischen Mandat und einem demokratisch 
legitimierten Konsens aufbauen können:

❙❙ �die Fortschreibung der Nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie einschließlich der sie tragenden 
und begleitenden Institutionen (Nationaler Rat 
für Nachhaltige Entwicklung, Parlamentarischer 
Beirat für Nachhaltige Entwicklung, Staatsekre-
tärsausschuss, Statistisches Bundesamt);

❙❙ �das Follow-up zur Arbeit der Enquete-Kommission 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ der 17. 
Legislaturperiode, u.a. im Rahmen der Regie-
rungsstrategie „Gut leben in Deutschland – was 
uns wichtig ist“, die einen Bürgerdialog und die 
Erstellung eines Indikatorensystems sowie eines 
Aktionsplans umfasst (Ergebnisse sind für den 
Sommer 2016 angekündigt);

❙❙ �die Beteiligung an dem eingangs zitierten Auftrag 
aus dem 17. Ziel für Nachhaltige Entwicklung, 
„Bis 2030 [...] Fortschrittsmaße für nachhaltige 
Entwicklung zu erarbeiten“.

Die Balance zwischen den dringend anstehenden 
Grundsatzfragen zu unserem Verständnis von „gu-
tem Leben“ einerseits und den Methodenfragen zur 
Umsetzung von Alternativen in politischer, ökonomi-
scher und gesellschaftlicher Praxis andererseits ist 
in dieser Debatte nicht einfach. Denn das Terrain ist 
neu und komplex, und das alte Verständnis sowie die 
mit ihm verbundenen Interessen und Institutionen 
haben trotz gegenteiliger Bekenntnisse ein erhebli-
ches Beharrungsvermögen (auch in der SDG-Agenda). 
Zivilgesellschaftliche Akteure, die sich an dieser 
Debatte beteiligen wollen, werden sich an Ideologien 
ebenso wie an Indikatoren abarbeiten müssen.

Georg Stoll ist Referent für  

Politik und Globale Zukunfts-

fragen beim Bischöflichen 
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Die 2030-Agenda hat das Potential, für Deutschland 
und alle anderen Länder der Welt neue Weichenstel-
lungen zu setzen für eine friedlichere, gerechtere 
Zukunft innerhalb der planetaren Grenzen. Damit 
die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs) umgesetzt werden, ist es wichtig, 
Fortschritte in allen betroffenen Politikbereichen 
kontinuierlich zu überprüfen. Nur so ist es möglich, 
frühzeitig einzugreifen, falls deutlich wird, dass 
die von der Politik ergriffenen Maßnahmen nicht 
ausreichen, um die ambitionierten Ziele der Agenda 
zu erreichen.

Eine Form der Fortschrittskontrolle ist die qualitati-
ve Analyse der politischen Entscheidungen und Pro-
zesse. Der Vorteil einer solchen Analyse ist, dass alle 
relevanten Faktoren und komplexe Zusammenhänge 
berücksichtigt werden können. Ihr Nachteil ist, dass 
eine qualitative Analyse oft schwer vermittelbar 
ist und nicht notwendigerweise eine klare Aussage 
darüber erlaubt, ob Fortschritte erzielt wurden oder 

Zählen was zählt
Die Politik der Indikatoren

VON CLAUDIA SCHWEGMANN

nicht. Daher werden qualitative Analysen in der Poli-
tik oft ergänzt durch quantitative Indikatoren.

Die 2030-Agenda umfasst 169 Zielvorgaben, die 
eine große Zahl teils umfassender Politikbereiche 
betreffen. Um die Fortschritte für solch ein komple-
xes Vorhaben zu überwachen und in der politischen 
Kommunikation handhabbar zu machen, sind Indi-
katoren unerlässlich.

Anforderungen an sinnvolle Indikatoren

„Indikatoren“ und „Monitoring“ mögen technisch 
und realitätsfern klingen. Tatsächlich gehen wir 
täglich und ganz selbstverständlich mit Indikatoren 
um, denn sie erleichtern unseren Alltag. So sind Kör-
pertemperatur in Grad Celsius und Körpergewicht 
in Kilogramm mögliche Indikatoren für Gesundheit. 
In der Zeitung lesen wir über den Anteil der Arbeits-
suchenden an der Gesamtzahl aller erwerbsfähigen 
Erwachsenen oder über die Anzahl der offenen 

Nutzer informieren sich über SDG-Indikatoren.
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Stellen, um uns über den Arbeitsmarkt zu infor-
mieren. Indikatoren wie die Wahlbeteiligung oder 
die Zufriedenheit mit Politikern und Politikerinnen 
werden regelmäßig herangezogen, um Aussagen über 
die Zufriedenheit mit Politik in unserem Land zu 
machen. Damit Indikatoren für die Kommunikation 
sinnvoll sind, müssen sie aber eine Reihe von Eigen-
schaften erfüllen.

Festzuhalten ist zunächst, dass alle Indikatoren 
auf einer Vorstellung darüber beruhen, welches 
Ziel erreicht werden soll und welche Schritte dafür 
notwendig sind. So beruht beispielsweise der in den 
Medien häufig genannte Indikator der CO2-Emissi-
onen pro Kopf auf der begründeten Annahme, dass 
CO2 zur globalen Erwärmung beiträgt und dass diese 
Erwärmung negative Auswirkungen auf z.B. den 
Meeresspiegel hat. Gute Indikatoren müssen also 
annahme- bzw. noch besser theoriebasiert sein. 

Weiterhin müssen Indikatoren valide sein, also 
tatsächlich das messen, was sie vorgeben zu messen. 
Um komplexe Zusammenhänge wie die Umsetzung 
der 2030-Agenda zu überprüfen sind häufig sog. 
Stellvertreter-Indikatoren (engl. proxy indicators) 
nötig. Solche Indikatoren messen ein für den jewei-
ligen Politikbereich wesentliches Phänomen, dessen 
Veränderung stellvertretend für die Entwicklung 
in einem ganze Politikbereich insgesamt stehen 
können. Zum Beispiel kann der Anteil von Frauen in 
Parlamenten oder Regierungen als Proxy-Indikator 
für die Stellung von Frauen in der Gesellschaft insge-
samt angesehen werden. Die Frage nach der Validität 
stellt sich besonders, wenn Indikatoren zu Indizes zu-
sammengefasst werden, weil dabei auch entschieden 
werden muss, welches Gewicht ein Einzelindikator 
in einem Index hat.

Eine weitere Grundvoraussetzung für gute Indikato-
ren ist, dass sie präzise definiert und S.M.A.R.T sind – 
also spezifisch, messbar, erreichbar (engl. attainable), 
relevant und zeitlich terminiert. Ein Indikator sollte 
so präzise definiert sein, dass klar ist, was und wie 
gemessen wird. Die zeitliche Terminierung sollte so 
gewählt sein, dass Ziele, die in zehn oder 20 Jahren 
erreicht werden sollen, heruntergebrochen werden 
auf kurzfristige Etappenziele. Nur so ist zu gewähr-
leisten, dass Regierungen die Erreichung solcher Zie-

le nicht an ihre Nachfolger delegieren. Idealerweise 
sollte ein Indikator auch so gewählt sein, dass direkte 
Schlussfolgerungen für die Politik möglich sind.

Zuletzt wird an Indikatoren – wo möglich und 
sinnvoll – auch der Anspruch der Vergleichbarkeit er-
hoben. Dazu gehört, dass in vielen Indikatoren zwei 
Größen zueinander in Beziehung gesetzt werden, z.B. 
der Ausstoß von CO2-Emissionen zur Bevölkerungs-
größe (Emissionen pro Kopf). Oftmals lassen sich nur 
so vernünftige Vergleiche zwischen Ländern herstel-
len. Um im Beispiel zu bleiben: Es wäre wenig sinn-
voll, die Emissionen auf Länderebene zu vergleichen, 
etwa die Ausstöße Deutschlands mit denen Chinas. 
Die Kombination zweier Größen zu einem Indikator 
ist dabei z.T. äußerst diffizil und wertegeleitet. Fragt 
man beispielsweise nach einem gerechten Schlüssel 
zur Verteilung von Flüchtenden, kann die Zahl der 
Unterzubringenden in Beziehung gesetzt werden 
zur Fläche eines Landes, zum Pro-Kopf-Einkommen 
seiner Bevölkerung, zur Bevölkerungszahl, usw., 
und natürlich auch zu Kombinationen aus solchen 
Größen.

In der 2030-Agenda wird betont, dass bei der Errei-
chung der Ziele niemand ausgeschlossen werden soll 
(„Leave no one behind“). Diese Ambition sollte sich 
auch in den Indikatoren widerspiegeln. Indikatoren, 
die soziale, wirtschaftliche oder politische Situation 
Einzelner beschreiben, sollten nach unterschiedli-
chen Personengruppen disaggregierbar sein.

Gute Indikatoren sollten soweit wie möglich beste-
hende Datenquellen nutzen. Die 2030-Agenda greift 
viele Themen auf, die teilweise seit Jahren in anderen 
internationalen Prozessen diskutiert werden und 
zu denen es internationale Abkommen gibt. Bei der 
Auswahl geeigneter Indikatoren zur Messung der 
Umsetzung der 2030-Agenda sollten bestehende inter-
nationale Vereinbarungen und bestehende Monito-
ringprozesse berücksichtigt werden. Schließlich ist 
für die Auswahl guter Indikatoren auch die Daten-
verfügbarkeit entscheidend, auf globaler Ebene – aber 
nicht nur dort – noch eine große Herausforderung. 
Beispielsweise war die Verfügbarkeit von Daten zur 
Messung der 55 Indikatoren der Millenniumentwick-
lungsziele im gesamten Berichtszeitraum von 2000 
bis 2015 problematisch. Laut dem Bericht A World 
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that counts fehlten selbst in den Jahren mit der besten 
Datenverfügbarkeit mindestens 60 Prozent der erfor-
derlichen Zahlen auf nationaler Ebene.1 

Die Datenverfügbarkeit ist vor allem in Ländern des 
globalen Südens eine Herausforderung, in denen die 
statistischen Kapazitäten noch unzureichend sind. 
Doch auch in Deutschland gibt es gesellschaftliche 
und politische Themen, zu denen keine Daten vorlie-
gen. So werden beispielsweise von offizieller Seite 
keine Daten zur Wohnungslosigkeit in Deutschland 
gesammelt.2 Andere Daten sind in aggregierter Form 
verfügbar, jedoch nicht aufgeschlüsselt nach Region, 
Einkommen, Geschlecht oder Migrationshinter-
grund. Die von der UN geforderte Datenrevolution ist 
daher auch für Deutschland relevant, um ein Monito-
ring der 2030-Agenda zu ermöglichen. Die Umsetzung 
der Agenda in Deutschland sollte daher einhergehen 
mit einer Überprüfung und gegebenenfalls dem Aus-
bau der Kapazitäten des Statistischen Bundesamtes. 
Regelungen, die eine Erweiterung der vom Statisti-
schen Bundesamt gesammelten Daten prinzipiell be-
grenzen (wie das Omnibus-Prinzip), sollten revidiert 
werden. Darüber hinaus ist es zentral, eine Übersicht 
der Daten zu erstellen, die bereits jetzt im Rahmen 
internationaler Berichterstattungspflichten von 
einzelnen Ministerien gesammelt und aufbereitet 
werden. Dabei ist zu betonen, dass die Verfügbarkeit 
von Daten nicht in erster Linie einer externen Kont-
rolle zugutekommen würde, sondern eine Vorausset-
zung dafür ist, innerhalb der Exekutive angemessene 
politische Entscheidungen zu treffen.

Umsetzungskontrolle der 2030-Agenda  
auf internationaler Ebene

Bei der Entwicklung der 2030-Agenda wurde schon 
frühzeitig betont, dass Indikatoren und Daten eine 
wichtige Rolle bei der Überwachung der Umsetzung 
der Agenda spielen müssen. Bereits 2013 hat das 
High-Level Panel of eminent persons on the Post-2015 
Development Agenda des UN-Generalsekretärs Emp-
fehlungen für die neuen globalen Nachhaltigkeits-

1	 Vgl. Data Revolution Group (2014).
2	  �Vgl. www.zeit.de/gesellschaft/2015-07/obdachlose-keine-

statistik.

ziele formuliert und betont, dass die neue Agenda 
einhergehen müsse mit einer „Datenrevolution“.3 
Auch der UN Generalsekretär beschreibt in seinem 
Synthesebericht zur 2030-Agenda A road to dignity 
vom Dezember 2014 eine Fortschrittsmessung an-
hand klarer Indikatoren als wichtige Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Umsetzung der neuen Agenda.4 
In dem gleichen Bericht empfiehlt der UN Generalse-
kretär drei Ebenen der Fortschrittskontrolle: 

❙❙ �Nationale Ebene: Die wichtigste Ebene ist eine  
inklusive Fortschrittskontrolle auf nationaler 
Ebene auf der Basis bestehender Prozesse.

❙❙ �Regionale Ebene: Regionale Peer Reviews auf der 
Basis bestehender multilateraler Institutionen und 
internationaler Prozesse wie die OECD Peer Re-
views oder der African Peer Review Mechanismus.

❙❙  �Globale Ebene: Auf den jährlichen stattfinden-
den High-level Political Forums on Sustainable 
Development (HLPF) sind einzelnen Länder 
aufgefordert, freiwillig über ihre Umsetzung der 
2030-Agenda zu berichten und Erfahrungen aus-
zutauschen. Darüber hinaus soll auf den HLPF die 
Umsetzung der Agenda in einzelnen Themenbe-
reichen diskutiert werden. Bestehende internatio-
nale Foren sollen genutzt werden zur Evaluierung 
der internationalen Partnerschaft, einschließlich 
der Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
2030-Agenda. 

In der Agenda 2030-verpflichten sich die Unterzeich-
ner zu systematischen Follow-up und Review Pro-
zessen. Diese Prozesse sollen freiwillig sein und vor 
allem auf nationaler Ebene vorangetrieben werden. 
Sie sollen darüber hinaus offen, partizipativ und 
transparent ausgestaltet werden, die Menschenrech-
te vor allem von benachteiligten Personengruppen 
berücksichtigen und sich auf bereits bestehende Re-
view-Prozesse stützen. Die Agenda legt auch fest, dass 
es ein internationales Set an Indikatoren geben soll, 
die durch nationale Indikatoren ergänzt werden.

3	� Vgl. High-Level Panel of Eminent Persons  
on the Post-2015 Development Agenda (2013).

4	 Vgl. United Nations (2014).

http://www.zeit.de/gesellschaft/2015-07/<00AD>obdachlose-keine-statistik
http://www.zeit.de/gesellschaft/2015-07/<00AD>obdachlose-keine-statistik
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3.2Nachhaltigkeit messen

Für die Fortschrittskontrolle auf globaler Ebene hat 
die UN-Statistikkommission im März 2015 die sog. 
Inter-Agency and Expert Group on Sustainable De-
velopment Goal Indicators (IAEG-SDGs) geschaffen, 
um konkrete Indikatoren für Nachhaltigkeitsziele zu 
entwickeln.5 

Die Mitglieder dieser Expertengruppe vertreten 
UN-Fachorganisationen sowie nationale Statistik-
behörden aus 27 Ländern, darunter Deutschland, 
und hat zwischen Juni 2015 und März 2016 einen 
offiziellen Vorschlag für Indikatoren für die SDGs 
entwickelt.6 Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine 
Online-Konsultation durchgeführt, in der Vertrete-
rinnen und Vertreter von Staaten, von UN-Organisa-
tionen und von nichtstaatlichen Organisationen die 
Entwürfe der IAEG-SDGs kommentieren und eigene 
Vorschläge einbringen konnten. Im März 2016 hat 
die IAEG-SDGs dann die konsolidierten Vorschläge in 
der jährlichen Sitzung der UN Statistikkommission 
eingebracht. Die Vorschläge umfassen 230 Einzelin-
dikatoren, von denen ein Teil bereits voll entwickelt 
ist, weitere aber noch weiter präzisiert werden 
müssen. Auch fehlen für einige Indikatoren bisher 
die Daten. Insgesamt ist die erarbeitete Liste noch 
nicht endgültig. Bestehende Lücken sollen graduell 
geschlossen werden. Die vorläufigen Vorschläge der 
IAEG-SDGs werden im Juli 2016 dem ECOSOC und im 
September 2016 der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen zur Annahme vorgelegt.

Die 2030-Agenda und die IAEG-SDGs-Indikatoren gel-
ten für alle Länder weltweit, sind jedoch nur bedingt 
auf die nationalen Kontexte der UN-Mitgliedsländer 
anwendbar. Aus deutscher Sicht weisen die IAEG 
Indikatoren mehrere Schwächen auf:

❙❙ �Indikatoren beziehen sich nicht auf die nationale 
Ebene: Teilweise beziehen sich die Indikatoren 
lediglich auf die internationale Ebene. So soll Indi-
kator 5.6.2. die Anzahl der Länder messen, die den 
Zugang zu sexueller und reproduktive Gesundheit 
rechtlich regeln. Dieser Indikator sagt nichts über 
ein einzelnes Land aus und ist daher für natio-

5	 Vgl. http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/.
6	 Vgl. United Nations (2016).

nales Monitoring nicht sinnvoll. Insgesamt sind 
mindestens 29 der 230 Indikatoren nicht für die 
nationale Ebene geeignet.

❙❙ �Indikatoren sind für den deutschen Kontext nicht 
angemessen: Ein Teil der IAEG-SDG Indikatoren 
sind für Länder wie Deutschland, die ein hohes 
Durchschnittseinkommen haben oder in einer 
gemäßigten Klimazone liegen, (noch) wenig 
sinnvoll. Indikator 3.3.3. misst beispielsweise die 
Anzahl der Malariatoten pro 1.000 Einwohner, 
Indikator 8.10.1. erfasst die Anzahl der Geldauto-
maten pro 100.000 Erwachsenen. Die Verantwor-
tung der Länder mit hohem Einkommen wird nur 
für einen Teil der Zielvorgaben berücksichtigt 
und bestehende Probleme, die besonders reiche 
Länder betreffen bleiben unerwähnt. Ein Beispiel 
dafür ist SDG 10 zur Ungleichheit in Ländern und 
zwischen Ländern. Zielvorgabe 10.3 fordert die 
Reduktion von Ungleichheit und die Abschaffung 
diskriminierender Politik. Konkrete Indikatoren 
zu diskriminierender Politik reicher Länder, bei-
spielsweise in Steuerabkommen, fehlen jedoch. 

❙❙ �Teile der Zielvorgaben sind nicht abgedeckt: Die 
169 Zielvorgaben umfassen teilweise mehrere 
Themenbereiche. Für einige dieser Themenbe-
reiche gibt es keine Indikatoren. So beinhaltet 
Zielvorgabe 16.4 vier große Themenbereiche: 
illegaler Waffenhandel, illegale Finanzströme, die 
Rückführung gestohlener Güter und die Bekämp-
fung organisierter Kriminalität. Dafür formuliert 
die IAEG-SDGs jedoch nur zwei Indikatoren. Die 
Themen Rückführung gestohlener Güter und die 
Bekämpfung von organisierter Kriminalität sind 
nicht in Indikatoren abgebildet.

❙❙ �Indikatoren sind nicht S.M.A.R.T: Schließlich hat die 
IAEG eine Reihe von Indikatoren vorgeschlagen, 
die sehr unpräzise und in ihrer jetzigen Form 
nicht anwendbar sind. Für Zielvorgabe 10.7 zu 
Migration wird bspw. als Indikator 10.7.2. vor-
geschlagen „die Anzahl der Länder, die eine gut 
administrierte Migrationspolitik haben“. Dieser 
Indikator ist extrem vage und damit unmessbar. 
Ein weiteres Beispiel ist Indikator 2.4.1. der den 
Anteil der landwirtschaftlichen Fläche messen 
soll, der produktiv und nachhaltig bewirtschaf-

http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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tet wird. Die Definition dessen was „produktiv“ 
und „nachhaltig“ ist wird in diesem Fall auf die 
nationale Ebene delegiert, so dass internationale 
Vergleiche nicht möglich sind.

Für die Überprüfung der Umsetzung der 2030-Agen-
da sind nicht nur gute Indikatoren notwendig, 
sondern auch eine präzise Definition der angestreb-
ten Zielwerte. Einige Zielvorgaben der 2030-Agenda 
definieren klare Zielwerte. Bei vielen fehlt diese 
quantitative Festlegung jedoch. Beispielsweise for-
dert Zielvorgabe 14.3 die Wirkung des Säureeintrags 
in die Ozeane zu minimieren. Bei dieser Zielvorgabe 
ist es nicht möglich klar festzulegen, wann das Ziel 
erreicht und wann es verfehlt ist.

Eine Liste von Indikatoren ist natürlich noch kein 
Monitoringsystem. Bisher fehlt es auf internationa-
ler Ebene noch an klaren Vorgaben dazu, wie die 
IAEG-SDGs-Indikatoren anzuwenden sind und wie 
die nationalen Regierungen zu diesen Indikatoren zu 
berichten haben. Welche Form des Reviews es über 
die Berichterstattung zu den Indikatoren hinaus 
geben wird, ist auch noch unklar. Eine Option in 
der internationalen Diskussion ist, dass alle 193 
Länder, die die 2030-Agenda unterschrieben haben, 
sich mindestens zwei Mal bis 2030 einer internatio-
nalen Überprüfung der Umsetzung stellen sollten. 
Klar ist jedoch, dass dieses internationale Umset-
zungsmonitoring freiwillig ist und über keinerlei 
Sanktionsmechanismen verfügt. Länder, die sich der 
internationalen Überprüfung nicht stellen oder die 
die angestrebten Ziele nicht erreichen, müssen – nach 
heutigem Wissensstand – mit keinerlei Konsequen-
zen rechnen.

Fortschrittskontrolle der 2030-Agenda  
auf nationaler Ebene

In den Beschlüssen der 2030-Agenda (Para 78 und 
79) wird angeregt, dass alle Länder eigene nationale 
Umsetzungspläne entwickeln. Nach dem Willen der 
Bundesregierung soll der nationale Umsetzungsplan 
für die 2030-Agenda im Wesentlichen eine neu über-
arbeitete nationale Nachhaltigkeitsstrategie sein.7

7	 Dargestellt unter anderem in Bundesregierung (2014).

Seit 2002 verfügt Deutschland über eine nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie, die seit dem mehrfach 
weiterentwickelt wurde. Eine weitere Aktualisierung 
unter Berücksichtigung der 2030-Agenda soll bis zum 
Spätherbst 2016 abgeschlossen sein.

Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie besteht aus 
einem Leitbild, einer Festlegung von Zielen und 
Indikatoren, der Festlegung von sieben nationalen 
Prioritäten, der Beschreibung der globalen Verant-
wortung und einem Kapitel zur Weiterentwicklung 
der Strategie und zum Monitoring. 

Die Ziele und Indikatoren sind in vier Oberziele auf-
geteilt: Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, 
Sozialer Zusammenhalt und Internationale Verant-
wortung. Seit 2002 berichtet die Bundesregierung 
alle zwei Jahre im Indikatorenbericht über den Stand 
der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Die vier 
Oberziele sind in 21 Zielvorgaben unterteilt und wer-
den an insgesamt 38 Indikatoren gemessen.

Generationengerechtigkeit

❙❙ Ressourcenschonung (3 Indikatoren)
❙❙ Klimaschutz (1 Indikator)
❙❙ Erneuerbare Energien (2 Indikatoren)
❙❙ Flächeninanspruchnahme (1 Indikator)
❙❙ Artenvielfalt (1 Indikator)
❙❙ Staatsverschuldung (3 Indikatoren)
❙❙ Wirtschaftl. Zukunftsvorsorge (1 Indikator)
❙❙ Innovation (1 Indikator)
❙❙ Bildung (3 Indikatoren)

Internationale Verantwortung

❙❙ Entwicklungszusammenarbeit (1 Indikator)
❙❙ Märkte öffnen (1 Indikator)

Sozialer Zusammenhalt

❙❙ Beschäftigung (2 Indikatoren)
❙❙ Perspektiven für Familien (2 Indikatoren)
❙❙ Gleichstellung (1 Indikator)
❙❙ Integration (1 Indikator)
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